
VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPTAN 'HITGESTRASSE NORD . 5. ANDERUNG

LEGENDE

I. BAUPTANUNGSRECHTLICH E

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

Art der boulichen Nulzung ($ 9 Abs. I Nr. 1 BouGB)

fmll Mischsebiete ($ 6 BouNVO)

Mqß der bqulichen Nutzung
($9Abs. I Nr. I BouGB)

o,s Grundflöchenzohl (Beispiel)

(siehe textliche Festsetzungen)

(t) Geschossflöchenzohl (Beispiel)

lll Zohl der Vollgeschosse ols Höchsimoß (Beispiel)

12,50m Geboudehohe ols Höchstmoß (Beispiel)

Bouweise, überboubore Grundslücksflüche
($9Abs. l Nr.2BouGB)

A nur Einzelhöuser

T:1 Bousrenze

Flöchen für Srellplötze und Gorogen
($9Abs. I Nr.4BouGB)

--!L_J Umorenzuno von Flocnen lur:

sr Stellplötze

TGq Tiefgoroge

Verkehrsflüchen($9Abs. I Nr. ll BouGB)

;xffirf, Stroßenbegrenzungslinie

Bereich für Einfohrt

Mit Gehrecht zu beloslende Flöchen
($ 9 Abs. I Nr. 2l BouGB)

-- Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit

Bouliche und sonslige lechnische Vorkehrungen
zur Vermeidung oder Minderung von
Einwirkungen im Sinne des Bundes-lmmissions-
schutzgeserzres ($ 9 Abs. I Nr. 24 BouGB)

Areol mit possiven Schollschutzmoßnohmen
(siehe textliche Fesisetzungen)

Anpflonzen von Böumen, Slröuchern und
sonstigen Bepflonzungen
($ 9 Abs.l Nr.25o BouGB)

O Anp{lonzung Boum

Sonstige Zeichen

I : I Grenze des röumlichen Geltungsbereichs des
Bebouungsplons ($ 9 Abs.7 BouGB)

GEMEINDE BODENHEIIT,I

II. BAUORDNUNGSRECHTTICHE
ZEICHN ERISCHE FESTSETZUNGEN
($ 9 Abs. 4 BouGB i.V.m. $ 88 Abs. I LBouO)

FD zulössige Dochform: Flochdoch

III. INFORMATIVE DARSTELTUNGEN
%-J Geböude und Flurstück lout Kotoster

IV. VERMERK

Uberschwem mungsgeföhrdeies Gebiet
($ 9 Abs. 6o BouGB) umfosst dem gesomten
Geltungsbereich

V. HINWEISE

X gePlonterGeböudeobriss

äAusfertigung

7 71

(u)\:'

Art der bqulichen
Nutzung

Grund-
flöchenzohl

Geschoss-
flöchenz<rhl

Anzqhl der
Voll-

geschosse

mqximqle
Geböude-

höhe

Bquweise zulössige
Dochform

10.0

54
Vorhoben- und Erschließungsplqn

Dieser zeichnerische Teil umfosst die Plonzeichnung des
vorhobenbezogenen Bebouungsplons und die dos Vorhoben und
seine Erschließung betreffenden Teile des obgestimmten Vorhoben-
und Erschließungsplons. Hinzu kommt der Vorhoben- und
Erschließungsplon im Anhong zu den textlichen Festsetzungen.

55

128

St

(

15

S(
\\ä

127

Ml2s
126
17

139

Pra
"o

B

126

o
126

126
10

1 26
1 B

N 126
12M. l:

.126

126
11

Ml2q

0,5

GH=
12,50 m

A FD

Ausfertigung
Der Bebouungsplon besteht ous den sepo-
roten Textfestsetzungen mit Vorhoben- und
Erschließungsplon und dieser Plonzeichnung
Die Plonzeichnung wird hiermit ou

ürgermeister

, dcrxff,-
,,1/ ,{
Nr'otl"

Bod hn m ,?c0$

f
V

I Phose...

I Stond ...

I Moßstob

Sepiember 2024

.....1 : 500 in 43

Fossung zur Beko ntmn U ng

lmmissioneschulz )Nädtebau UmweltVlanunq

Jung-Stilling-Str. 1 9 67 663 Koisersloutern

Tele{on 0631-310 90 590 Fox 3,l0 90 592

E-Moil moil@isu-kl.de www.isu-kl.de

?ssrrt
I

*i.üüe{4tl&i*a*Vermoßung in Meter (Beispiel)
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Gemeinde Bodenheim o Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgestro ße-Nord'- 5. Anderung Rechtsgrundlqgen

RECHTSGRU N DLAGEN (AUSWAH L)

Grundlogen dieses Bebouungsplons sind:

l. Bougesetzbuch in der Fossung der Bekonntmochung vom 03. November 2Ol7 (BGBl. I S.

3634), zuletzt geöndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 394).

2. Verordnung über die bouliche Nutzung der Grundstücke (Bounutzungsverordnung - BouN-

VO) in deiForsung der Bekonntm'othurig'vom 21. November 2017 (BGBI. lS.3786), zu-

lerzr geönderr durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 20231 Nr. 1 76).

3. Verordnung über die Ausorbeiiung der Bouleitplöne und die Dorstellung des Ploninholts

(Plonzeichenverordnung 1990 - PlonZV 90) vom I B. Dezember 'l990 (BGBI. I 1991 S. 58),

zuletzt geöndertdurchArtikel 3 des Gesetzesvom 14. Juni 2021 (BGBI. lS. 
.l802).

4. Gesetz über Noturschutz und Londschoftspflege (Bundesnoiurschutzgesetz - BNotSchG) in

der Fossung der Bekonntmochung vom 29. Juli 2009 (BGBI. I5.2542), zulelzt geönde^

durchArtikel 5 des Geseizesvom 03. Juli2024 (BGBI.2024lNr.255)'

5. Geseiz zum Schutz vot schödlichen Umwelteinwirkungen durch Luffuerunreinigungen, Ge-

röusche, Erschütterungen und Ahnliche Vorgönge (Bundes-lmmissionsschutzgesetz - Blm-

,' SchG) in der Fossung der Bekonntmochung vom 'l 7. Moi 20]3 (BGBI. I S. 1274]r' zvletzl

geöÄderr durch A*ikel I des Geserzes vom 03. Juli 2024 (BGBI. 20241 Nr. 225).

6. Londesbouordnung Rheinlond-Pfolz (LBouO) in der Fossung vom 24. November l99B
(GVBI. S. 365), zuletzt geöndert durch Gesetz vom 07. Dezember 2022 (GVBI. S. 403).

7 . Londesgesetz zur nochholtigen Entwicklung von Notur und Londschoft (Londesnoturschutzge-

setz - LNotSchG) in der Fossung vom 06. Oktober 2015 (GV81.2015,283),zuleIzt geön-

dert durch Artikel B des Gesetzes vom 26. Jvni 2020 (GVBI. S.287).

8. Denkmolschutzgesetz (DSchG) vom 23. Mörz 
.l978 

(GVBI. S. I 59), zulelzt geöndert durch

Artikel 4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBI. S. 543).

9. Londesnochborrechtsgesetz (LNRG) vom 
.l5. 

Juni 1970 (GVBI. S. l9B), zuletzt geöndert

durch Gesetz vom 2.l. Juli 2003 (GVBI. S. 209).

l0.Londesgesetz zur lnstollotion von Soloronlogen (Londessolorgesetz - LSolorG) vom 30. Sep-

tember 2021 (GVBI.202l, 550), zuletzt geöndert durch Gesetz vom 22.11.2023 (GVBI. S.

367).

I l.Gemeindeordnung fur Rheinlond-Pfolz (GemO) in der Fossung vom 3.l. Jonuor 1994 (GVBI.

S. 153), zuletzt geöndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Moi 2023 (GVBI. S. 
.l33).

BESTANDTEITE DES BEBAUUNGSPLANS

Der vorliegende Bebquungsplon bestehl qus

. der Plqnzeichnung, Moßslqb I : 5O0, mit Legende
o denRechtsgrundlogen,
o den sepqrqten Textlichen Festselzungen mit Vorhqben- und Erschließungsplon
o und den Verfqhrensvermerken.

Die rU isr beigefügt.

Fossung zur Bekqnnlmochung . September 2O24 Seite I von I



Gemeinde Bodenheim
,Hilsestroße-Nord' - 5.

..Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
Anderung Textliche Feslsetzunqen

GEMEINDE BODENHEIM

VORHABEN BEZOGEN ER BEBAU UNGSPTAN
.HILGESTRASSE.NORD' - 5. ANDERUNG

TEXTTICHE FESTSETZUNGEN

Die vorhobenbezogene Bebouungsplonsofzung besteht ous diesen Textfestsetzungen mitVorhoben- und

Erschließungsplon und der seporoten Plonzeichnung. Hiermit werden die Textfestsetzungen ousgefertigt

Boden hei m, d"n Jb.Q$, lQ.?.Jt

Ortsb ister

Ausfertigung:

Hinweis:
Mit Rechtskroft des vorliegenden Bebouungsplons wird der rechtskrafiige Bebouungsplon ,Hilgestroße-
Nord - 4. Anderung' formell in Teilbereichän überplont. lnnerholb des vorliegenden Gehungs6ereiches
werden die textlichen und zeichnerischen vol örsetzt.

Fossung zur Bekqnntmochung . September2O24 Seire I von 24
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Gemeinde Bodenheim . Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgestro ße-Nord'- 5. Anderung Textliche Festsefzungen

T PLANUNGSRECHTTICHE FESTSETZUNGEN GEMASS BAUGESETZBUCH
(BAUGB) ........ 3
l.r ART DER BAUUCHEN NUTZUNG. ......................3

1.2 ft,rAss DER BAUUCHEN NUTZUNG. ...................3

I.3 FTACHEN MIT GEH-, FAHR. UND TEITUNGSRECHTEN .........4

1.4 ANLiAGEN ZUR SOI,ARENERGIENUTZUNG ..........................4

I.5 DIE ZUM SCHUTZ VOR SCHADTICHEN UMWETTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES

BUNDES-IM'I'IISSIONSSCHUTZGESETZES ODER ZUR VERMEIDUNG ODER
ITIIINDERUNG SOLCHER EINWIRKUNGEN ZU TREFFENDEN BAULICHEN UND
SONSTIGEN TECHNISCHEN VORKEHRUNGEN ....................4

I.6 ANPFLANZEN VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFTANZUNGEN, BINDUNGEN FüR BEPFIÄNZUNGEN ......................8

2 WEITERGEHENDE BESTIMMUNGEN ZUM VORHABEN. UND
ERSCHUESSUNGSPLAN ............ .................. 9

g ÖnTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMASS TANDESBAUORDNUNG
(LBAUO) .......... ............. e
., .;.3:l Aussene GEsrAtruNG BAULIGHERANLAGEN UND WERBEANLAGEN.. ..................9

i ,,-" 3.2, Au'$srnr cEsrAtruNc voN wERBEANL,AGEN........... ........:.....................................9
i .i
1_.i.

, 4 ,VERmEFK......... .......... 10

. 5. HINWEISE AUF SONSTIGE GELTENDE VORSCHRIFTEN ........... 10

6 ANHANG I . PFLANZENTISTE UND PFLANZQUATITATEN ............ ......... I3

7 ANHANG II - BODENHEIMER LISTE.......

8 ANHANG lil - ll$ttilssloNsoRTE

9 ANHANG lV - UMGANG lnlT DEM ARTENSCHUTZ..............:......... ........ t 8

l OANHANG V - VORHABEN. UND ERSCHLIESSUNGSPLAN........ .............. I 9
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Gemeinde Bodenheim . Vorhqbe nbezogener Bebouungsplon
,H -5. Tenrliche Festsefzungen

I PTANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMASS
BAUGESETZBUCH (BAUGB)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(9 9 Abs.l Nr.l BouGB)

Ml 2o = Mischgebiel gemöß $ 6 BouNVO inVerbindung mit $ 1 Abs. 5 und 9 BouNVO

All emein zulöss sind

I Wohngeböude,

2. Geschöfts- und Bürogeböude,

3. Schonk- und Speisewirtschoften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe (dorunter ouch Einzelhondelsbetriebe mit nohversorgungs-
relevonten und nicht zentrenrelevonten Sortimenien nur gemöß Bodenheimer Liste'),

5. Anlogen für Verwoltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziole, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

Nicht zulössiq sind:

I . Einzelhondelsbetriebe mit zentrenrelevonten Sortimenten gemöß Bodenheimer Liste2,

2. Gortenboubetriebe,

3. Tonkstellen,

4. Vergnügungsstötten im Sinne des $ 4o Abs. 3 Nr. 2 BouNVO.

N,IASS DER BAUTICHEN NUTZUNG

($ 9 Abs. I Nr. I BouGB i.V.m. I 9 Abs. 3 BouGB und $$ l6 bis 20 BouNVO)

l.t

1.2

1.2.1 Überschreitung der Grundflöchenzqhl

Die moximol zulössige Grundflcichenzohl ist gemöß Eintrog in die Nutzungsschoblone fest-
gesetzt.

lm gesomten Plongebiet wird gemöß $ 1 9 Abs. 4 S. 3 BouNVO festgesetzt, doss die zulös-
sige Grundflöche, durch die Grundflochen der in der Bounutzungsverordnung bezeichne-
ten Anlogen (Gorogent, Stellplötre mit ihren Zufohrten, Nebenonlogen im Sinne des $ 14,
bouliche Anlogen unierholb der Gelandeoberflache, durch die dos Bougrundstück ledig-
lich unterbout wird), moximol bis zu einer Grundflöchenzohl von 0,9 überschritten werden
dorf.

1.2.2 Bestimmungen zur Geböudehöhe

Unterer Bezugspunkt fur die Bestimmung der Gebciudehöhe ist

gestroße),

Siehe Anhong ll zu den Textlichen Feslsetzungen

Siehe Anhong ll zu den Textlicl'ren Feslsetzungen

Hinweis: Dozu zöhlen ouch Corports (offene Gorogen / überdochte Stellplote)

2
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Gemeinde Bodenheim . Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,HilEestroße-Nord' - 5. Anderung

1.3

1.4

1.5

Textliche FeslsefzunEen

Die Geböudehohe (GH) wird definiert ols

Für technisch erforderliche Sonderbouwerke und -bouteilet ist eine Überschreitung der
Höchstwerte mit mqximol 2,0 über.der totsöchlichen Höhe der betroffenen Dochflciche

zulössig, soweit die Sonderbouwerke oder -bouieile dem übrigen Boukörper in ihrer Mosse

deutlich untergeordnet sind und diese mindestens I m von der Fossode zurücktreten. lhre

Abmessungen dürfen höchstens l0 % der betroffenen Dochflclche des Geböudes ousmo-
chen.

Für Soloronlogen (Solorthermie, Photovoltoik) dorf die totsöchliche Geboudehöhe um mo-

ximol 
.l,5 

m überschritten werden.

FLACHEN MIT GEH-, FAHR. UND TEITUNGSRECHTEN

($ 9 Abs.l Nr. 21 BouGB)

Gemöß Plonzeichnung wird ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit ousgewiesen

AN LAGEN ZUR SOLARENERGIENUTZUNG

($ 9 Abs. I Nr. 23b BouGB)

Die, noch Abzug von technischen Aufbouten, Aufzugsüberfohrten u.ö. sowie zugehörigen

Wortungsflöchen verbleibenden Dochflöchen des obersten Geschösses der Geböudet sind

zu mindestens 50 o/o mil Anlogen zur Nutzung der Solorenergie ouszustotten (Solormindest-

flache).

Zu Anlogen zur Solorenergienutzung zöhlen:

o Photovoltoik-Anlogen zur Stromezeugung,

e solorthermische Anlogen zur Wörmeezeugung,

. kombinierte solorthermisch-photovoltoische Anlogen, die sowohl Wörme ols ouch

Strom ezeugen.

DIE ZUI\A SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWETTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES

BUNDES.IMMISSIONSSCHUTZGESETZES ODER ZUR VERMEIDUNG ODER
MINDERUNG SOTCHER EINWIRKUNGEN ZU TREFFENDEN BAUTICHEN UND
SONSTIGEN TECHNISCH EN VORKEHRUNGEN

(0 9 Abs.l Nr. 24 BouGB)

1.5.f PqssiverSchqllschulz - MoßgeblicheAußenlörmpegel

Bei der Errichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungsönderung von Geböuden sind

noch oußen obschließende Bouteile von schutzbedürftigen Aufentholtsröumen noch DIN

Hinweis: z,B. Anlennen, Aufzug- oderAbgos- und Abluftonlogen.

Hinweis: Soweit Geschosse unierholb des oberslen Geschosses eine Dochflöche hoben, sind dort keine So-

loronlogen erforderlich.

Fossung zur Bekqnnlmochung . September 2024 Seire 4 von 24



Gemeinde Bodenheim
,Hilgestroße-Nord' - 5.

..Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
Anderung Textliche Feslsetzungen

4109 (20.l8-0,l)u zum Schutz vor einwirkenden Lörm so ouszuführen, doss sie die Anfor-
derungen on dos gesomte bewertete Bou-Scholldömm-Moß R'w,ges gemöß DIN 4.l09-l
(20,l B-0.l) erfullen.

Die erforderlichen Scholldömmmoße sind in Abhöngigkeit von der Roumnutzungsort und
Roumgröße im Bougenehmigungsverfohren ouf Bosis der genonnten DIN 4,l09 nochzu-
weisen.

Von den Festsetzungen konn ousnohmsweise obgewichen werden, wenn im bouordnungs-
rechtlichen Verfohren der Nochweis erbrocht wird, doss geringere moßgebliche Außen-
lörmpegel vorliegen. Die Anforderungen on die Scholldcimmung der Außenbouteile sind
donn entsprechend den Vorgoben der DIN 4109 zu reduzieren.

Zur Regelung des possiven Schollschutzes werden geschossweise fur die verschiedenen
Fossoden unterschiedliche ,moßgebliche Außenlörmpegel entsprechend der nochfolgen-
den Tobelle festgesetzt. Die lmmissionsorte (lP-Nr.) können dem Anhong lll zu den textli-
chen Festsetzungen entnommen werden.

tP-

[!r"
Nutz
ung

Ge-
schoß

Fassa
de

Raum
nutzung

maßgebliche
AußenlärmpegeI

dgt'At

't MI EG SW Büro 4g

1 MI 1.oG SW Wohnen 49
'! MI 2.OG SW Wohnen 50

2 MI EG SW Büro 4V

2 MI 1.OG SW Schlafen 5g

2 lull 2.OG SW Schlafen 60

3 MI EG SW Büro 46

TVII 1.oG SW Wohnen 4V *

3 MI 2.CIG SW Wohnen 48

4 MI EG SW Büro 46

4 trill 1.üG SW Schlafen 59

4 MI ä.oG SW Schlafen 60
5 MI EG SW Büro 48

5 MI 1.oG SW Wohnen 49
t MI a.oG SW Wohnen 50

6 MI EG SW Büro 51

b MI 1.OG SW Wohnen 52

* Siehe Punkt 1 6.2 schollgedömmte Lü{tungseinrichtungen

Hinweis: Die genonnte DIN 4l 09 'Schollschutz im Hochbou' von Jonuor 20.l B-0.l wird bei der Verwohungs-
stelle, bei der ouch der Bebouungsplon noch seiner Rechtskroft eingesehen werden konn, zur Einsichf bereit-
geholten.

6
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Gemeinde Bodenheim . Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgestroße-Nord' - 5, Anderung Texlliche Festsefzungen

tP-
Nr.

Nutz
ung

Ge-
schoß

Fassa
de

Flaum
nutzung

maßgebliche
Außenlärmpegel

ds{A}

6 MI 2.oG SW Wohnen 53

7 MI EG SO Büro 54

7 MI 1.oG SO Wohnen 55

7 MI 2.oG so Wohnen 56

I MI EG SO Büro 54

I MI 1-oG SO Schlafen 63

8 MI 2"CIG so Schlafen 64
g MI EG SO Büro 55

g MI 1"oG so Schlafen 62
g MI 2"oG SO Schiafen 63

10 MI EG so Büro 58

10 MI 1.OG SO Schtafen 62

10 MI 2.OG so Schlafen 63

1t MI EG SO Büro 50

11 MI 1"oG SO Schlafen 63

1'l MI 2"oG SO Schüafen 63

12 MI EG SO Büro 60

12 MI 1.oG cr-r Wohnen 60

12 MI 2"oG so Wohnen 63

13 MI EG NO Büro 63
't3 MI 1"oG NO Wohnen 63

1g MI 2CIG NO Wohnen 63

14 MI EG NO Bürs s3

14 MI 1.OG NO Schlafen 63

14 MI 2.OG NO Echlafen 63

15 MI EG NO Büro 63

15 MI 1"OG NO Wohnen 63

15 MI 2.oG NO Wohnen 63

16 MI EG NO Büro 63

16 MI 1.oG NO Schlafen 63

16 hIt 2.OG NO Schlafen 63

17 MI EG NO Büro 63

17 MI 1"oG NO Wohnen 63

17 MI 2.OG NO Wohnen 63

18 MI EG NO Büro 63
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Gemeinde Bodenheim . Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgestroße-Nord' - 5. Anderung Textliche Festsefzungen

)

tP-
Nr.

Nutz
ung

Ge-
schoß

Fassa
de

Raum
nutzung

maßgebliche
Außenlärmpegel

dEt{Ai

18 MI 1.OG NO Wohnen 63

18 MI e.oG NO Wohnen 63

1g MI EG NW Büro 63

1g MI 1.oG NW Schlafen 65
'ts MI 2.oG NW Schlafen 65

20 MI EG NW Büro 61

20 MI 1.OG NW Schlafen 64

20 MI 2.OG NW Schlafen 65
21 MI EG NW Büro 59

21 MI 1.oG NW Schlafen 54

2'|j MI 2.OG NW Schlafen 65

22 MI EG NW Büro 56

22 MI 1"oG NIW Sch|afen 64

22 MI 2.oG NW Schlafen 65

23 MI EG NW Büro 56

23 MI 1,OG NW Schlafen 64

23 MI 2.OG NW Schlafen 65

24 MI EG NW Büro 55

24 MI 1.oG NW Wohnen 56

24 MI 2.oG NW Wohnen 57

25 MI 3.OG NO Wohnen 57

26 MI 3.oG NW Wohnen 57

2V MI 3.oG SW Wohnen 52

28 MI 3.oG SW Schlafen 64

29 MI 3.OG SW Schlafen 64

30 MI 3.OG SW Schlafen 64
31 MI 3.OG SW Schlafen 66

32 MI 3.OG SW Wohnen 53
dr,JU Iiil I 3.oG SO Wohnen 56

34 MI 3.oG NO Wohnen 56

35 MI 3,OG SW Wohnen 49

36 MI 3.oG SO Wohnen 60

37 MI 3.OG NO Wohnen 61

38 MI 3.OG NO Schlafen trz

39 MI 3.OG NO Schlafen 62

)
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Gemeinde Bodenheim r Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgeslroße -Nord'- 5. Anderung Texrliche Feslsefzungen

lP-
Nr.

Nutz
ung

Ge-
schoß

Fassa
de

Raum
nutzung

maßgebliche
Außenlärmpegel

dBtA)

3g MI 3.oG NO Schlafen 62

40 MI 3.QG NO Schlafen 62

41 MI 3.OG NO Schlafen 62

42 MI 3.OG NO Wohnen 61

43 MI 3"OG NW Wohnen 60

44 MI 3.OG SW Wohnen 54

1.5.2 Schollgedömmle Lüflungseinrichtungen

Bis ouf die in der voronstehende Tobelle mit * gekennzeichneten lP-Nr. 3 im Erdgeschoss

und im I . Obergeschoss sind im gesomten Plongebiet in den schutzbedürftigen Röumen,

die zum Nochtschlof genutzi werden können, fensterunobhöngige, schollgedömmte Lüf-

tungen einzubouen oder technische Moßnohmen voausehen, die eine ousreichende Bt

lUftung (Mindestlu{twechsel gemöß DIN I 946-6:2019-.l2 'Roumlufttechnik - Teil 6: Lüf-

tung von Wohnungen') bei Einholtung derAnforderungen on die Schollde mmung derAu-
ßenbouteile sicherstel len.

Von dieser Festsetzung konn ousnohmsweise obgewichen werden, wenn im bouordnungs-
rechtlichen Verfohren der Nochweis erbrocht wird, doss im Einzelfoll vor dem Fenster des

zum Nochischlof genutzten Roumes der Beurteilungspegel nochts 50 dB(A) nicht über-

schreitet oder der Roum über ein weiieres Fenster (mit Beurteilungspegel < 50 dB({
nochts) her belüftet werden konn.

1.6 ANPFLANZEN VON BAUMIN. STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN,
BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN

($ 9 Abs.l Nr. 25 o BouGB)

1.6.1 Dochbegrünungen

Die, noch Abzug von technischen Aufbouien, Aufzugsüberfohrten u.ö. sowie zugehörigen
Wortungsflöchen verbleibenden Dochflöchen des obersten Geschosses sind zu g0 o/o mil

einer extensiven Dochbegrünung zu gestolten. Ausgenommen sind ouskrogende Dochflci-

chenonteile sowie Dochterrossen.

ZurAusführung der Dochbegrünung sind on Trockenheit ongeposste Sukkulenten, Kröutern

und niedrigwüchsige Gröser zu verwenden. Alternotiv ist ouch eine intensive Dochbegrü-
nung zulössig.

1.6.2 Begrünung der Srellplötze

Stellplcitze fur Kroftfohzeuge sind mit Böumen zu überstellen. Je drei ongefongene Siell-

plötze ist dofür mindestens ein Loubboum zu pflonzen.

Die durch Plonzeichen festgesetzten Boumstondorte dr:rfen ouf diese Festsetzung onge-
rechnet werden. Von diesen durch Plonzeichen {estgeseizten Boumstondorten konn bei Er-

fordernis rrroxirrrul bis zu [ünI Meler obgewichen werden.
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Die Boumpflonzungen sind mit Boumscheiben oder Pflonzbeeten sowie mit einem durch-
wuzelboren Roum von mindestens l2 m3 zu versehen. Der Boden der Pflonzgruben ist
durch im Londschoftsbou stondordisierte Boumsubstrote zu ersetzen oder zu verbessern.

f .6.3 Pflqnzenquswqhl

, Für die voron stehenden Pflonzvorschriften sind die Arten und Pflonzquolitöten gemöß Ar-

tenliste im Anhong I zu verwend"n.T

WEITERGEHENDE BESTIMMUNGEN ZUM VORHABEN. UND
ERSCHTIESSUNGSPTAN
($ l2 Abs. 3 BouGB)

lnnerholb des Plongebieies ist die Anzohl der Wohnungen ouf moximol 20 Wohnungen
begrenzt.

3 ÖnrucnE BAUvoRScHRTFTEN GEMAss TANDEsBAUoRDNUNG
(LBouO)

3.I AUSSTNU GESTATTUNG BAUTICHER ANTAGEN UND WERBEANLAGEN
($ 9 Abs.a BouGB i.V.m. $ BB LBouO)

3.2 AUSSTNT GESTATTUNG VON WERBEANTAGEN

($ 9 Abs. 4 BouGB i.V.m. $ BB Abs.l Nr.l LBouO)

Anzohl

Die Gesomtonzohl der Werbeonlogen isi ouf moximol drei Anlogen pro Gewerbeeinheit
beschrönkt.

Beslimmungen zu Werbeonlqgen qm Geböude

Werbeonlogen on Geböuden dr;rfen den höchsten Punkt der Geböude nicht überschreiten.
Moßgeblich fr;r den höchsten Punkt der Geböude ist die Oberkonte des Geböudes oder
der boulichen Anlogen einschließlich oller Konsiruktionen des Dochoufbous. Technische
Aufbouten dUrfen nicht zur Bestimmung des höchsten Punktes hinzugezogen werden. Jede
einzelne Anloge dorf eine Flöche von 3 m2 nicht überschreiten.

Bestimmungen für f reislehende Werbeonlogen

Werbeonlogen, die unobhöngig von Geböuden errichtet werden, dürfen eine Höhe von
4 m, gemessen über dem totsöchlichen Gelönde, sowie eine Flöche von 3 m2 nichi über-
schreiten. Aufschüttungen für Werbeonlogen sind nicht zulössig.

7
Hinweis: Die Abstondsbesiimmungen des Londesnqchborrechtsgeselzes sind porollel zu beochten
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Sonslige Vorschrlften

Lichiwerbungen mit wechselndem, bewegtem oder loufendem Licht sowie Skybeomer sind

nicht zulössig.

VERMERK
($ 9 Abs. 6o BouGB)

Gemöß den Dorstellungen des Umweltministeriums Rheinlond-Pfolzu liegi dos Plongebiet

innerholb eines sogenonnten Risikogebietes für Hochwosser gemöß $ 73 Abs. I S. I Wos-

serho usho ltsgesetz (WH G).

HINWEISE AUF SONSTIGE GETTENDE VORSCHRIFTEN

I . Artenschuiz

Zum Artenschutz wird ouf die unmittelbor geltenden Bestimmungen des Bundesnotur-

schutzgesetzes (BNotSchG) verwiesen. Dos sind insbesondere im Abschnitt 2 ,Allge-
meiner Artenschutz' $ 39 ,Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflonz€n,...'

sowie im Abschnitt 3 ,Besonderer Artenschutz' Q 44 ,Vorschriften für besonders ge-

schützte und bestimmte ondere Tier- und Pflonzenorten'.

U.o. ist noch $ 39 Abs. 5 BNotSchG die Rodung eines gehölzbewochsenen Boufeldes

ousschließlich in der noch dem BNotSchG do{urvorgesehenenZeil von Anfong Okto-
ber bis Ende Februor des Folgeiohres durchzuführen.

2. Denkmolschutz

Erd- und Bouorbeiten, bei denen zu vermuten ist, doss Kulturdenkmöler entdeckt wer-

den, sind der Denkmolfochbehörde rechtzeitig onzuzeigen ($ 2l Abs. 2 des Denkmol-

schutzgesetzes, DSchG). Der Beginn der Erdorbeiten isi vier Wochen im Vorqus schrift-

lich oder per E-Moil onzuzeigen (GDKE Londesorchöologie Moinz, Große Longgosse

29, 55.l I 6 Moinz; E-Moil londesorchoeologie-moinz@gdke.rlp.de).

Zutoge kommende Funde (2. B. Mouern, Erdverförbungen, Ziegel, Scherben; Münzen

usw.) müssen unverzüglich gemeldet werden ($ I 7 DSchG).

Auf die Regelungen des Dritten Abschnitts des Denkmolschutzgesetzes g$ l6 bis 22
wird hingewiesen.

3. Schutz von Mutterboden

Gemöß 9202 BouGB ist Mutterboden in nutzborem Zustond zu erholten und vorVer-
nichtung und Vergeudung zu schützen. Nöhere Aus{ührungen zum Vorgehen enthcllt

die DIN I B 9,l5 bezuglich des Bodenobtrogs und der Oberbodenlogerung. lnsbeson-

dere ist der Oberboden zu Beginn oller Erdorbeiten geeignet obzuschieben und einer

sinnvollen Folgenutzung, z.B. durch Verteilung ouf Ackerflöchen, zuzuführen. Für die

Verwertung überschüssiger Bodenmossen im Bereich londwirtschoftlicher Flöchen ist

eine Genehmigung bei der Unteren Noturschutzbehörde einzuholen, die ouch den

I
http://www. hochwossermonogemenl. rlp.delservlet/is /87 01 /

5
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londwirtschoftlichen Nutzen nochweist. Die Vorgoben der Verordnung über Anforde-
rungen on den Einbou von minerolischen Ersotzboustoffen in technische Bouwerke (Er-

sotzboustoffverordnung - Ersotzboustoffv), in der ieweils geltenden Fossung, sind zu
beochten.

4. Zufohrten und Brondschutz

lm Sinne der vorbeugenden Gefohrenobwehr wird ouf die $$ 7 und l5 der LBouO
Rheinlo nd- Pfolz verwiesen.

5. Pflonzobstönde und Einfriedungen

Für die Bepflonzung ist der elfte Abschnitt des Nochborrechtsgesetzes fr;r Rheinlond-
Pfolz'Grenzobstönde für Pflonzen' zu beochten.

Der neunte Abschnitt des Nochborrechtsgesetzes fur Rheinlond-Pfolz 'Einfriedungen'
ist zu beochten.

6. Schedliche Bodenverönderungen oderAltlosten

Noch $ 5 Abs. I Londesbodenschutzgeseiz (LBodSchG) vom 25. Juli 2005 (Gesetz
und Verordnungsblott Rheinlond-Pfolz (GVBI. S. 302) sind der Grundstückseigentümer
und der lnhober der totsöchlichen Gewolt über dos Grundstück (Mieter, Pöchter) ver-
pflichtet, ihnen bekonnte Anholtspunkte fur dos Vorliegen einer schcidlichen Bodenver-
önderung oderAltlost unvezüglich derzustöndigen Behörde (Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd Regionolstelle Wosserwirtschoft, Abfollwirtschoft und Bodenschutz,
Moinz) mitzuteilen. Sollten sich, insbesondere bei Boumoßnohmen, Erkenntnisse dieser
Art ergeben, ist die genonnte Behörde umgehend zu informieren.

7. lnstollotion von Soloronlogen

Ab dem 0l . Jonuor 2023 sind Bouherrinnen und Bouherren von gewerblich genuizten
Neubouten und gewerblich genutzten neuen Porkplötzen verpflichtet, unter bestimmten
bedingungen ouf den Geböuden bzw. Porkplötzen Photovoltoikonlogen zu instollieren
(Q 2 Abs. I des Londessolorgesetzes - LSolorG).

8. Herstellenvondurchwuzelboren Bodenschichten

Dos Hersiellen von durchwuzelboren Bodenschichten richtet sich noch den Vorgoben
der $ 6 ff BBodSchV n. F. FürAuffüllungen zur Errichtung von technischen Bouwerken
ist die neu eingeführte Ersotzboustoffverordnung (Bestondteil der sogenonnten Montel-
Verordnung zur Einführung iener sowie zur Neufossung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlosten-Verordnung und zur Anderung der Deponie-Verordnung und der Gewerbe-
obfoll-Verordnung) zu beochten.

9. Bougrunduntersuchungen und Umgong mit'Bodenmossen

Gemöß $15 Abs. I Bundes-Bodenschuizgesetz (BBodSchG) unterliegen oltlostver-
dcichtige Flöchen der Überwochung durch die zustöndige Behörde, in diesem Foll der
SGD Süd ols zustöndige Obere Bodenschutzbehörde. Generell bedürfen bei ols olt-
lostverdöchtig eingestuften Flochen desholb Nutzungsönderungen, insbesondere Ein-
grif{e in den Untergrund oder die Überbouung, grundsötzlich der Zustimmung durch
diE SGD SÜd.

Bei Eingri{fen in den Bougrund und Bodenorbeiten sind insbesondere die Anforderun-
gen derVorschriften DIN 1054, DIN 4020, DIN 4124, DIN l89l5, DIN EN 1997-1
und -2 sowie DIN 

.l9731 
zu beochten.
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Generell wird bei Eingriffen in den Bougrund empfohlen, bei Neubouvorhoben oder
größeren An- und Umbouten (insbesondere mit Lostönderungen) obiektbezogene Bou-

gru nduntersuchungen durchzuführen.
.l0. 

Abstönde zu Leitungen

Für die Verlegung unterirdischer Elektrizitötsleitungen sind die lout DIN l99B vorgese-

henen Trossenröume freizuholten.

Die Abstönde zWischen Boumpflonzungen und Versorgungsleitungen sind gemöß

'Merkblott über Boumsiondorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsonlogen', Aus-

gobe 2013 der Forschungsgesellschoft für Stroßen- und Verkehrswesen bzw. der
bVOW Richtlinie GW I 25 zu berücksichtigen. Ebenso sind die Merkblcitter DWA-M
162 und FGSV Nr. 939 zum Themo ,,Böume, unterirdische Leitungen und Konöle" zu

beochten.

I 1 Vegetotionsschutz bei Bouorbeiien

Für die Abwicklung der Bouorbeiten gilt die DIN 'l 8 920 Schutz von Böumen, Pflonz-

bestönden und Vegetotionsflöchen bei Boumoßnohmen'.

12. Löschwosser

Die Technischen Mitteilung Merkblott W 33.l vom November 2006 (Auswohl, Einbou

und Betrieb von Hydronten) des DVGW-Regelwerks, der Technischen Regel Arbeiis-
blott W 440-1 (A) vom Februor 2015 (Wosserleitungsonlogen -TRWV- Teil I : Plonung)

des DVGW-Regelwerks sowie der Technischen Regel Arbeitsblott W 405 vom Februor

2008 (Bereitstellung von Löschwosser durch die offentliche Trinkwosserversorgung) des

DVGW-Regelwerks sind zu berücksichtigen.

Weitere wichrige Sochverhqlte und Rqhmenbedingungen, die bei der Erschließung des Gebietes
und besonders bei der Errichtung der einzelnen Bouvorhoben zu beochten sind, werden in der
Begründung im Kopilel ,Hinweise zur Reqlisierung'o - siehe dort.

erorbeitei durch

IMMISSIONSSCH UTZ . STADTEBAU T UMWELTPIANUNG

Koisersloutern, im Sepiember 2024 H ztzzo3 TF FzBlhf
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ANHANG I . PFTANZENTISTE UND PFTANZQUALITATEN

Über die entsprechenden Bestimmungen der plonungsrechtlichen Festsetzungen sind die
folgenden Artenlisten Bestondteil des Bebouungsplones.
Dorüber hinous sind ouch weitere stondortgerechte Arten ols Loubgehölze zulössig.
Die Pflonzquolitöten sind zu beochten. Alternotive Böume müssen der ersten oder zweiten
Ordnung ongehören.

Generelle Hinweise zur Pflqnzenquswqhl:

Auf Srellplqfzflöchen, qn Verkehrsflöchen sowie in der Nühe von Geböuden ist bei der Bqum- und
Strquchquswqhl besonders quf Strohlungsfestigkeit und Trockenheitsresistenz zu qchlen.

Arten mit Fruchtfoll und erhöhter Windbruchgefohr sollten nicht im Slrqßenrqum und on privoten
Verkehrsf löchen verwendet werden.

Böume erster Ordnung

Froxinus excelsior Esche

Quercus robur Stieleiche

Tilio cordoto Winterlinde

Als Pflonzquolitöten sind Hochsiömme mit durchgehendem Leittrieb, Stommumfong 1B-
20 cm,3-mol verpflonzt mit Bollen zu verwenden.

Hinweis:

Böume ersler Ordnung sind grundsöfzlich nur qn Slellen zu pflonzen, on denen qusreichende Ent-
foltungsmöglichkeiten für großgewochsene Bqumqrlen zur Verfügung stehen.

Böume zweiter Ordnung

Acer compesire Feldohorn

Corpinus betulus Hoinbuche

Als Pflonzquolitöten sind Hochstömme mit durchgehendem Leittrieb, Stommumfong 16-
1B cm, 3-mol verpflonzt mit Bollen zu verwenden.

Ströucher

Cornus songuineo Roter Hortriegel

HoselCorylus ovellono

Crotoegus monogyno Eingriffeliger Weißdorn

Als Pflonzquolitöt 60- 
.l00 

cm hoch, 2 x verpflonzt.
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ilahvercorgu ngsrelevante sonlnente
(tlül.hrälür auch E.b.nr6lßwrtl

wz 2001
Zlfs

({ndtlltrcft rntttlrotd"
nrtrl

ill&it
ln

Nehrunes- und Genussmittel

{Nahrungrmiuel t47.tl.tt, Getränke {47.35.0}, Täbakwaren (47.25.0}, Obst {47.21,0},
Kartoffeln (47.71.All, Genrüse (52.21.0), Fleisch 147.22.A't, Flelschwären 147-?2.01, Geflü-

gel (47,22.At, Wild {47.22}, Fitch (47.23.0), Meeresftüchte t47 '23.ot, Fischeneugnisse

147.23.O1, Eackwaren 147.74.A\ 5üßwären (41.24.O'.', Wein (47.25.01,sekt (47.25.0), Spi-

rituos€n {47.25.0}, sonitiFe GetIänke {47.25.0}, Reformwaren

47.!t,
47.2

BOD;0G

Schnittblumen und Blumenbinderei€r.eugnisre 147.7 6. 1', 47.76.L gOD; oG

Orop,erieweren {47. 75.0} und Apotheken {47.73.0} 47.73
rr7 .75

BOO;0G

Schreib- und Pepierwaren

Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel Malbedatf, Zeichengeräte. Unter-

richts- und Künstlerfarben, Ländkärt€n, Globen, formulare

47.62.2 BOD; OG

ZeitunEen und Zeitschriftsn

UnterhaltunFszeit chriften u nd zeitungen 147.62.It

47.62.1 BOD; OG

7 ANHANG II . BODENHEIMER LISTE'

Tabelle12 übersichtnahverorgungsrelevantesortimente

BoD-Eodenheim; OG-ortsgemeinden in der VG Bodenheim

Tabelle13 tibersichtrentrenrelevante$ortiment€

BOD=Badenheart; OG=Qftsgemeinden in der v6 Bödenheim

Morkt und Stondort Berolungsgesellschoft mbH: Einzelhondelskonzept für die Verbondsgemeinde Boden-

heim, Erlongen, Oktober 2021 .

9

Z€ntrenrelelra nte Sortlmente !\n 2008
zlllet

{und lexrells unter-
geordnetel

zulärslg
ln

Parfümerieartikel 47.75.O BöD

Orthopädische und medizinische Wäran 47.74.4 80D

tekleidung und Bekleidungszubehör, Herrenbekleidung, Damenbekleidungn Kinder- und

5äuElinf,sbekleidunB, Bekleidung ohne ausf,epräßten Schwerpunkt

47.72.0 s0D

Kürschnerweren 47.72.0 808

5chuhe 47.72,1 BOD

leder- und Täschnerwaren 47.72.2 BOD

Kurzwären. Schneiderelbedarf, Handärbeiten, Meterwar€ frlr Eekleidung und Wäsche 47.5r,A BOD

Uhren, Edehnetallwar€n,sehnuck, A!genoptiker t47.78.2t, Optik und fglooptische Er-

zeugnrsse elnschließlich Foto-, Kino' und Proiektionsgeräte, fototechnixhes und -che-
m'scher Material, Entwickler, Fixiersal?, Fillne, Blitzgerät€, Belichtungsmetter, glenden,

Verschlüsse, feinmechanilche und optische Erzeugnisse, Mikroskope, Lupen, Fernglä5er,

Fernrohre. Thermometer, Barometer 147,78.21

47.77.0
4?.7&,1

47.78.2

BOD

Häüshaltsgegenstände ({7.59.91. keratnische Eneugnisse {47.59.2}. Glaswaren 47.59.9
47.59.2

80D

Unterhaltungselektronik und Zubehor {47.43.0) sowie Computer, computertellen, perl-

pheren Einheiten und Software einschließlich Gerät€n und Einrichtunf,en für die autö-
mätische oätenverarbeitung, Assembling von Contputern (47.41.0) und Telekommuni-

kätionsendgeräten und Mobiltelefonen {47.42.0}, Ton- und B'ldträ8er {47'63,0}

47.43,0
47.41,0
47.42.O

47.63.4

BOD

8ücher, Fachzeitichriften auch in Form von €lek$önlachen Püblikatlonen 47.6r,0 BOD

Kunstgegen5tände, Bilder, kun:'tgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken, Münzen, Ge-

schenkartikel

47.78,3 800

Antiquitäter und sntike leppiche {47.79.1} Antiquäriate 47.79,2} 47.79.I
47.79,2

30D

Sportartikel einschließlich Sportbekleidunß, SpeziälsportEchuhe, Berg- und Wander

:chuhe ohne canlpingärtikel, Zelte, Schlefsäcke, TurnBeräte,5port- und Frei3eitböote
47.64.2 BCD

Handelswäffen, Munition, Jägd- und Allßelge.äte BgB

Murikinstrufieüte und Musikalien 47.59.3 BOD
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Tabelle14 Übersichtnicht-rentr€nrelevanteSortimente

BOD=Badenheinr; OG=Orti€erneindEn in der VG Bndenheim

Nlcht-rentrenrelevante Sortlmente wz 2008
Zitls

[und Jwclle uoterSco.d.
nctc'

a,ä3ig
in

Elektrirche Haushdltsgsräte einrchließlich Rautnheiugeräte, Elektroöfen und -herde, Kühl-
und Gefrierschränke und -truhen u. ä., elektrisch€ Wasch-, Bügel- und Geschirrspülmäschi-
nen.5täubsduger für den Heushelt, Näh- und Strickmaichinen

47.\4 A 80D

BeleuchtunFsärtikel BAB

Haushaltst€xtilien, gettwären, Schlaf-, Reise, Steppdecke, Ober- und Unterbptten, Kopfkie
sen, Maträtzen, Haur- und Tischwäsrhe, Htnd-, Bade-, Gesrhirr- und Glä..€nücher, B,rdezinr-
mprgarnaturen äu5 Frottiergewabe, Tischdecken und -tücher, Servi€tten, gettwäsche, Bett-
federn und Daunen

47,53,0 80D

Möbe', Wohnmdbel, Büromöbel und Büroorp3nisätion 47.59.1 BOO

Haimtextilien einschließlich Gerdinen, Dekorationsitoff, Möbelstoffe, Vorhänge, Diwande-
cken, Gcbelins, Stuhl- und Sesselauflagen, sonstige Heimtextlli€n

47,5?,A s00

Boderbeläg€ einschließlich textilen 8od€nbelaEs, nicht lextilen BodenbeläHen, Linoleum,
Teppiche

.t I .)5.V 80D

TÄpeten einsclrließlich Wand- und Oeckenbelägen, Tapetenrahpapier a0D

Fahrräder, Fahrradteile und -rubehör 47.64.1 BOD

Sport- und Cafirpirgartikel ohne Sportartikel, Sportbekleidung. Spezialsportrchuhe, Berg-
und Wanderschuhe

47.64.2 aoD

Campingartikel ohne Campingmöbel einschließlich Zelte, Schlafsäcke, Turngeräte, Sport-
und Freizeitbo6te

47.64.2 g0D

Kfz- und Kradzubehorl 47.78.9 8CD

Elumen, Pflanzen, 5aäteut einschließlich Baum$chul-, Topf- und Beetpflänren, Wurzelstöcke,
Blumenerde, glum€ntöpfe, Düngemitt€|, Zwiebeln und Knollen mit Ausnihme von Schnitt-
blume n und Blumenbindereierzeugnissen

47.76,1 300

8au- und Heimwerkerbedarf, Saunas 47.\?.,\ 900

Anstrichmittel) 47.52.3 .soD

Eisen-, Metäll- und Kunslstoffwsren, Rasenmähe, 47.52.1 BOD

ZooloAiecher Bedarf und lebende Tiere einschließllch Heim- und Kleintierfutter, zoologischen
Gebrauehsartikeh, neinigung,i-, Pflege- und HVeienerüitt€ln tür Heinr- uId Kleintiere, Hunde,
Katzen, chinchillä l]nd Angorakaninchen, Meerschweinchen, Hafister, Ziervögel, Tiere für
Aquarien und Terrsrien

47,76.2 80D

Spielwaren einschließlich Kinderroller,5pielfahrräder, puppen, P!ppenwagän, Gerellschafts-
:piele, Musikspielwaren, Fest- und Scherzartrkel, Feuerwerksartikel, Bastclgätre zum
5chnlelzen, Brennen, Entaillier€n, Batikei, Modellieren, 6ießen u.ä,

47.65.0 BOD
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Gemeinde Bodenheim . Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgestroße-Nord' - 5. Anderung Textl iche Feslsetzungen

8 ANHANG III - IMMISSIONSORTE'O

Anlage 2 zum Gutachten 2V22aGt22 vom 22.05.2023

Bodenheim, Hilgestraße 25-31
Errichtung einäs Wohn- und Geschättsgebäudes mir Tiefgarage

Ermittlung und Beurteilung der Schalleinwirkungen durch Verkehr und Tiefgarage

1. und 2 sowie E oeschoss

t lmmissionsorte

24 23 22 21 20 19

1 18
3rtd.
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789 10 11 12

Maßstab ca" 1:250

Dipl.-lng. Richord Möbus und Anno Möbus B.Eng. Sochversiöndige für Schqllschutz: Gutochien 2722G/22
Bodenheim, Hilgestroße 25-3.l Ermittlung und Beurteilung der Scholleinwirkungen durch Verkehr und Tie{-

goroge, Wiesboden, 22. Moi 2023.
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Gemeinde Bodenheim ..Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgestroße-Nord' - 5. Anderung Texlliche Festsetzungen

Anlage 3 zum Gutachten 2722G122 vom 16.03.2023

Bodenheim, Hilgestraße 25-31
Ernrittlung und äeurteilung der Schalleinwirkungen durch Verkelrr und Tiefgarage

Statfeloeschoss
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Gemeinde Bodenheim . Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
- 5. Anderu Texlliche

ANHANG IV - UMGANG MIT DEM ARTENSCHUTZ

Gemöß den gutochterlicl-ren Ausführungen ist dos geplonte Vorhoben unter Berücksichti-

gung der im Gutochten" genonnten Vorgoben ohne Verstoß gegen die Bestimmungen des

$ 44 BNotSchG moglich.

Folgende Moßnohmen werden porollel zum Bebouungsplon vertroglich geregelt und sind

zwingend erforderlich, um sichezustellen, doss keine Verbotstotbestönde des

$ 44 BNotSchG eintreten:

V0: Einführen einer Ökologischen Boubegleitung

Wesentliche Bestondteile der Arbeit der ökologischen Fochbouleitung sind u.o. die

Absiimmungen zu ollen umweltrelevonten Moßnohmen und Durchführungszeiten, die

Konkretisierung und Optimierung von Moßnohmen (2.8. Rodungszeitpunkte, Bou-

tobuzonen, Boufeldbegrenzung) und die fochliche Begleitung des Bougeschehens

d u rch regel mößige Zusto ndsberichte, Begehu ngen, Berichterstottu ng etc.

Die ÖBB dokumentiert die Umsetzung der getroffenen Moßnohmen, wie z.B. die Vo

bereitung und Begleitung der Boustelleneinrichtung, und unierstützt den Bouoblouf

bei de r Ve rm eid u n g o rtensch utzrechtl iche r Verbotstotbestö nde.

Vl: Geböudeobbruch

Die Geböude sind oußerholb der Brutzeit von Geböudebrütern nur im Zeitroum vom

0l . Oktober bis 28./29. Februor obzureißen.

Von diesen ZeiIen konn obgewichen werden, wenn eine ökologische Boubegleitung

oder Umweltboubegleitung (UBB) die ouszuführenden Moßnohmen begutochtet, die

Noturschutzbehörde informiert ist und die Verbotstotbestönde des speziellen Arten-

schutzes ousgeschlossen werden können ($ aa Abs. I BNotSchG, u.o. Tötung, Ver-

letzung von besonders geschützten Tieren). lm Vorfeld des Abbruchs inspiziert ein

versierter Fochg utochter (Biologe*i n oder verg leich bo r) d ie o bzu reißenden GebA ude

(insb. Hollen, Gorogen, Dochböden) ouf einen Tierbesoiz (2.B. Fledermöuse, Bilche).

il
BG Notur Berotungsgesellschoft Notur: Geböudeqbbruch in Bodenheim, Hilgestroße 25 - 31 - Artenschutz

Geböudebrr;ter und Fledermöuse, Nockenheim ,25. August 2022.
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Gemeinde Bodenheim
,Hilgestroße-Nord' - 5.

..Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
Anderung Textliche Feslsetzungen

)

T O ANHANG V - VORHABEN- UND ERSCHTIESSUNGSPLAN''

Nulzungen und deren Verteilung

lm Vorhoben sind gewerbliche Nutzungen im Erdgeschoss und Wohnnutzungen in den
Obergeschossen vorgesehen. Dos Untergeschoss umfossi eine Tiefgoroge für Kroftfohr-
zeuge sowie Technikröume und Wohnungskeller. Die Erschließung erfolgt über die beste-
hende direkt ongrenzende Hilgestroße.
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Werk und Plon GmbH, Wiesboden, Stond: 26. Apr.2023
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Gemeinde Bodenheim . Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgestroße- Nord'- 5. Anderung Texlliche Feslsefzungen
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Gemeinde Bodenheim r Vorhobenbezogener Bebouungsplon
,Hilgestroße-Nord' - 5. Anderung Textliche Festsetzungen

)

I . und 2. Obergeschoss (identisch)
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Gemeinde Bodenheim . Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,HilEeslrqße- Nord'- 5. Anderunq Tenrliche Feslsetzungen

Stofielgeschoss (mindestens 0,95 m bis 2,00 m zurückgesetzt)
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Gemeinde Bodenheim
,Hilgestroße-Nord'- 5

..Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
. Anderung Textliche Festsetzungen

Höhenenlwicklung

Aniicht von Südosten (Hilgestroße) und Südosten

tfi

ANSICHT SUDWESTEN

ANSICHT SUDOSTEN
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Bebouungsplon
Textliche Festsetzungen

TNE EuF

Schniit mit Blick noch Südwesien (A-A) und Blick noch Nordosten (B-B)

SCHNITT A-A

9-t$ 9S

SCHNITI

HIIGESIMS!
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Gemeinde Bodenheim o Vorhqbenbezogener Bebquungsplon
ße-Nord'- 5.

GEMEINDE BODENHEIM

VORHABEN BEZOGEN ER BEBAUUNGSPLAN
.HILGESTRASSE.NORD' - 5. ANDERUNG

BEGRÜNDUNG

ndu

I AUFSTETTUNGSBESCHTUSS UND RAUN'ILICHER GETTUNGSBE.REICH I
2 ANTASS UND ZTELRTCHTUNG ................... I
3 DARSTELTUNGEN ITi,I FTACHENNUTZUNGSPI./AN ................... 2

4 BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETES ........2
5 PTANUNGSGRUNDSATZT 3

6 INHATTE UND ERLAUTERUNG DER PLANUNG 4

7 VERFAHREN UND RECHTSFOIGEN ......... 13

8 H|NWEISE ZUR REAUSTERUNG ............... 14

1 AUFSTETTUNGSBESCHTUSS UND RAUMTICHER GETTUNGSBE.
REICH

Der Gemeinderot der Gemeinde Bodenheim hot in seiner Sitzung om 05. Juli 2O2l die Aufstel-
lung des Bebouungsplons 'Hilgestroße-Nord - 5. Anderung' gemöß $ 2 Abs. I BouGB ols Vor-
hobenbezogenen Bebouungsplon beschlossen.

Dos Plongebiet hot eine Flöche von co. 0,2 ho. Die genoue Abgrenzung ergibt sich ous der zu-
gehörigen Plonzeichnung im Moßstob I : 'l .000.

2 ANLASS UND ZIETRICHTUNG

Die heutige eingeschossige Bebouung mit gewerblichen Einheiten soll durch ein mehrgeschossi-
ges Wohn- und Geschöftshous ersetzt werden. Geploni ist ein Boukörper mit drei Vollgeschossen,
einem zusötzlichen Stoffelgeschoss sowie einer Tiefgoroge. Von lnvestorenseite wurde ein Bebou-
ungskonzept vorgelegt, welches mit der Gemeinde Bodenheim obgestimmf wurde. Auf dieser ver-
hondelten Plongrundloge möchte die Gemeinde nun den geplonten Wohnungsbou inkl. der ge-
werblichen Einheiten im Erdgeschoss ermöglichen und stellt doher einen vorhobenbezogenen Be-
bouungsplon ouf. Hierzu korrespondiert die Fortschreibung des Einzelhondelskonzepis der Ver-
bondsgemeinde Bodenheim im Rohmen der Neuoufstellung des Flöchennutzungsplons, welche in
diesem Bereich einen solitören Ergönzungsstondort zum zentrolen Versorgungsbereich ,Nohver-
sorgung und Gesundheit' (Rewe- und Vitonum-Gelönde) vorsieht. Entsprechend sind die Rege-
lungen zur Ansiedlung von Einzelhondelbetrieben zu betrochten. Demnoch werden hier nur be-
sti m mte ei nzel ho ndelsrelevo nte N utzu ngen ermög I icht.
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Gemeinde Bodenheim r Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgestroße-Nord' - 5. Änderung BesründunE

Der vorhobenbezogene Bebouungsplon soll die plonungsrechtlichen Voroussetzungen Iür dieZu-
lössigkeit des Vorhobens schoffen und gleichzeitig zur Wohrung der stödteboulichen Ordnung
beitrogen. Hinzu trifft der Durchführungsvertrog weitere Vorgoben und Rohmenbedingungen.

3 DARSTETTUNGEN IM TIACX TNNUTZUNGSPTAN

Dos Gebiet der Bebouungsplonönderung ist im rechtswirksomen Flöchennutzungsplon (FNP)

2035 der Verbondsgemeinde Bodenheim bezember 2023 ols gemischte Bouflöche dorgesiellt.

Dos Plongebiet liegt gemöß den Dorstellun-
gen des Flöchennutzungsplons 2035 nicht
mehr innerholb eines Schutzgebietes fur
Grund- und Quellwossergewinnung der
Zone lll. Dos Wosserschutzgebiet UF Boden-
heim wurde neu ousgewiesen.

Mit der vorliegenden Bebouungsplonöndu
rung soll in der ols Mischgebiei festgesetzien
Flöche die Errichtung eines Wohn- und Ge-
schöftshouses ermöglicht werden. An der
festgesetzien Art der boulichen Nutzung wird
grundsötzlich festgeholten, diese wird ledig-
lich geringfugig modifiziert. Domit entspricht
die vorliegende Bebouungsplonönderung
den Dorsiellungen der Flöchennutzungsplo-
nung.

Aussch niü ous dem rechtswi rksomen Flöchenn utzu ngsplo n

2035 der Verbondsgemeinde Bodenheim mit Kennzeich-

nung des Geltungsbereiches
Quelle: Verbondsgemeindeverwohung Bodenheim
Stond: Dezember 2023

4 BESCHREIBUNG DES PTANGEBIETES

Loge im Orfsgefüge und heutige Nutzung

Dos Plongebiet liegt mitten in der Ortsloge der Gemeinde Bodenheim, eingebettet zwischen be-

stehenden Wohn- und Mischgebieten in ollen Himmelsrichtungen und einem Gewerbegebiet wei-

ter südlich. Westlich des Geltungsbereichs verlöuft die Bohnlinie Moinz-Worms sowie die Londes-

stroße L 43.l. lm Osten wird dos Gebiet von der Hilgestroße tongiert.

Dos relotiv kleine Plonungsoreol ist mit einem größeren Boukörper bebout und weist keine nen-

nenswerlen Höhenu nterschiede ouf.

Ein Überblick der derzeitigen Nutzungen im Geltungsbereich sowie in der Nochborschoft ergibt

sich ous der nochstehenden Luftoufnohme.
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Gemeinde Bodenheim o Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgestroße-Nord' - 5. Anderung Begründung

)

Luftoufnohme mit Abgrenzung des Gehu ngsbereichs
Quelle: Londesomt für Vermessung und Geobosisinformotion Rheinlond-Pfolz (20201 Luftbild, ohne Moßdob, Kob-
lenz

5 PTANUNGSGRUNDSATZE

Die Plonungen zum Vorhobenbezogenen Bebouungsplon ,Hilgestroße-Nord' - 5. Anderung'ge-
hen von folgenden Grundsötzen ous:

Der Vorhobenbezogene Bebo uungsplon sol I

o eine Nutzungssteuerung beinholten, um negotive Wirkungen ouf örtliche Versorgungsstond-
orte und ouf die Nochborschoft ouszuschließen,

o den Belongen der Wirtschoft ongemessen Rechnung irogen ,

o eine sinnvolle Entwicklung bezüglich der Potenziole der Flöche und ihrer Loge im örtlichen
Gefüge sicherstellen,

. die bouliche und sonstige Nuizung im Plongebiei umfossend regeln,

o im Plongebiet sowie in dessen Umgebung Lebensbedingungen gewöhrleisten, die den ollge-
meinen Anforderungen on gesunde Wohn- und Arbeitsverhöltnisse entsprechen,
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Gemeinde Bodenheim r Bebouungsplon
-5. Begrü

o den Schutz der Bevölkerung vor unzumutboren Umweltbeeintröchiigungen insbesondere

durch Gcröusche und Luftverunreinigungen gewöhrleisten,

. eine Störung des Orts- und Londschoftsbildes vermeiden sowie möglichst eine Verbesserung
der Ortsgestoli herbeiführen,

o einen sporsomen und schonenden Umgong mit Grund und Boden gewöhrleisten und Flö-

chen, die dezeit unversiegelt sind, nur in unbedingt notwendigem Umfong für eine Bebouung
und Versiegelung in Anspruch nehmen,

. durch die Moßnohme der lnnenentwicklung dozu beitrogen, die notürlichen Lebensgrundlo-
gen zu schützen und zu entwickeln, sowie den Klimoschutz und die Klimoonpossung fördern,

o Beeintröchtigungen, die durch die Plonung entstehen können, soweit wie möglich vermeiden
und nicht vermeidbore Eingriffe in ongemessenem Umfong vermindern, ousgleichen oder er-

sefzen.

Mit der Aufstellung des Bebouungsplones wird dos Ziel verfolgt, im Plongebiet eine den Grunds-
ötzen des Bougeseizbuches ($ I Abs. 5 BouGB) entsprechende nochholtige stödtebouliche Er

wicklung herbeizufUhren sowie eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende soziolgerechte
Bodennutzung zu gewöhrleisten. Eine menschenwürdige Umwelt soll gesichert und die notürlichen
Lebensg ru nd lo gen geschützt werden.

6 INHATTE UND ERTAUTERUNG DER PTANUNG

6.1 GRUNDSATZTICHES

Auf der Ebene der Londes- und Regionolplonung wird bereits durch Ziele und Grundsötze eine

Steuerung des Einzelhondels ouf kommunoler Ebene vorgegeben, um die stödtebouliche Ordnung
und Entwicklung zu gewöhrleisten.

Entsprechend dieser Vorgoben der übergeordneten Plonungsebenen hot die Verbondsgemeinde
Bodenheim 2010 eine Einzelhondelsstrukturonolysel, zur Sicherstellung einer bedorfsgerechten
Versorgung, erstellen lossen. Mit der Definition von drei zentrolen Versorgungsbereichen für di"
Ortsgemeinde Bodenheim (Ortskern, Nohversorgung und Gesundheit Hilgestroße, Verbondsg.
meindeversorgung Longe Ruthe) wurde dem stödteboulichen lntegrotionsgebot, dos sowohl im

Londesentwicklungsprogromm ols ouch im Regionolen Roumordnungsplon Rheinhessen-Nohe

formuliert wird, Rechnung getrogen. Zenirenrelevonte Sortimente sollen domit lediglich in den drei

Versorgungsbereichen zulössig sein. Domit wird eine Funktionsstörkung und -sicherung dieser Be-

reiche, insbesondere des Ortskernes, erreicht.

Dementsprechend wurde im rechtskröftigen Bebouungsplon ,Hilgestroße-Nor d' - 4.Anderung der
zentrenrelvonte Einzelhondel ousgeschlossen. Dies ist ouch weiterhin gemöß der vorliegenden Be-

bou ungsplonönderung vorgesehen

Morkt und Stondort Berotungsgesellschoft mbH: Einzelhondelsstrukturonolyse und Zentrenkonzepi für die Ver-

bondsgemeinde Bodenheim sowie Regionoles Konzepl der Verbondsgemeinden Nieder-Olm, Nierstein-Op-
penheim und Bodenheim, Erlongen, Moi 20.l 0.
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Gemeinde Bodenheim o Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgestroße-Nord' - 5. Anderung Begründung

lm Johr 2021 wurde dos Einzelhondelskonzept2 im Rohmen der Neuoufsiellung des Flöchennut-
zungsplones fortgeschrieben. Die drei bisherigen zentrolen Versorgungsbereiche wurden ouch
weiterhin bestötigt.

Zusötzlich wurde ollerdings der Solitörstondort Hilgestroße ols Ergönzungsstondort zum zentrolen
Versorgungsbereieh ,Nohversorgung und Gesundheit' ousgewiesen. An dieser Stelle hotten sich

..in den leizten Johren verschiedene Nohversorgungs- und Dienstleistungsfunktionen etobliert, die
ouch künftig erholten bleiben sollen. Speziell mit Blick ouf die Sicherstellung einerwohnungsnohen
Nohversorgung sollen die onsössigen kleinen Betriebe, wie z.B. Böckerei, Gostronomie u.ö. wei-
ierhin ermöglicht werden.

Die Gemeinde hot dos Einzelhondelskonzept gemöß $ i Abs. 6 Nr. I I BouGB ols stödtebouli-
ches Eniwicklungskonzept beschlossen und berücksichtigt doher die dort geiroffenen Aussogen
bei derAufstellung von Bouleitplönen ols Belong in derAbwögung.

6.2 PLANUNGSKONZEPT - VORHABEN UND ERSCHTIESSUNGSPTAN

Ein Vorhobentröger plont die Errichtung eines zwei geteilten Wohn- und Geschöftshouses in in-
nerörtlicher Loge ols Nochnutzung zu einer bestehenden in die Johr" g"korrenen gewerblichen
Nutzung. Die Umsetzung erfolgt über ein moximol dreigeschossiges Gebclude mit zusötzlichem
Stoffelgeschoss und einer unierlogerten Tiefgoroge.

ß{0
Ititt

ANSICHT

Ansicht von der Hilgestroße
Quelle: Werk und Plon GmbH, Wiesboden, Stondr 26. Apn2023

Mit dem Pro[ekt wird der onholtenden Nochfroge noch Wohnroum in Form eines moderoten und
ottroktiven Geschosswohnungsbous Rechnung getrogen. Porollel dozu wird die Versorgungssitu-
otion oufrechterholten und gestörkt, wos insbesondere der im Einzelhondelskonzept fortgeschrie-
benen Zielsetzung enisprichi. Demnoch ist der vorliegende Bereich mittlerweile ols Ergönzungs-
stondort zum zentrolen Versorgungsbereich ,Nohversorgung und Gesundheit' ousgewiesen, wos
bedeutet, doss eine Ansiedlung von Nutzungen mit diesen Sortimenten unterstützt werden soll. lm
Erdgeschoss des geplonten Komplexes sind entsprechende Röumlichkeiten hierfur eingeploni.

Morkt und Stondort Berolungsgesellschoft mbH: Einzelhondelskonzept {or die Verbondsgemeinde Boden-
heim, Erlongen, Oktober 202.l .
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Gemeinde Bodenheim o Vorhqbenbezogener Bebouungsplon

Vorgesehen sind zwei zueinonder gerichtete U-förmige Geböude mit einem lnnenhof. lm Erdge-

schoss ermöglichen zwei Durchgöngen in Ostwest-Richtung die Erreichborkeit der geplonten Ge-
schciftsgeböude und der Treppenhöuser zu den Wohnnutzungen. Mif der orchitekt<.rrrischen Glie-
d"rrng, die sich durch die U-Form und dos zurückgeseizte Stoffelgeschoss dorstellt, entsteht ein

ottroktiver, moderner Boukörper, der sich in die bestehende Umgebung ous Wohngeböuden in

nördlicher und gewerblicher Nutzungen in südlicher Richtung einfügt.

Dos zurückgesetzie Stoffelgeschoss ermöglicht dorr;ber hinous ouch die Errichiung von Dochter,-

rossen, wos den Bewohnern die Moglichkeit zum Aufentholt in Freibereichen bietei. ln den dorun-
terliegenden Geschossen wird dies durch Bolkone sichergestellt. Die DochflAchen des obersten

Geschosses sind hingegen zu begrünen und mit Photovoltoikonlogen zu überstellen.

Dos Grundstück grenzt unmittelbor on die Hilgestroße und wird somit über diese erschlossen. ln

Zuordnung zur Stroße sind einzelne Stellplcitze, die mit Böumen überstellt werden, vorgesehen. Es

hondelt sich hierbei um Siellplötze für Kunden. Der Stellplotzbedorf fur die Wohnnuizung hingegen

wird in der Tiefgoroge, die ebenfolls von der Hilgestroße ous ongefohren werden soll, unterge-

brocht.

lm Anhong zu den textlichen Festseizungen finden sich der Vorhoben- und Erschließungsplon.

Dorüber hinous sind die Festsetzungen des vorliegenden vorhobenbezogenen Bebouungsplones

ebenfolls moßgeblich ftir die Umsetzung des Vorhobens. Hinzu kommt der Durchführungsvertrog

mit weiiergehenden Regel u ngen.

Die Eckpunkte der geplonten Festsetzungen des vorhobenbezogenen Bebouungsplons werden in-

nerholb der folgenden Begründung genonnt und erlöutert.

6.3 NUTZUNGS. UND BEBAUUNGSSTRUKTUR

Art der boulichen Nutzung

lnnerholb des Geltungsbereiches wird die bisherige Art der boulichen Nutzung ols Mischgebiet
beibeholten. Die nöheren Festsetzungen zur Art der boulichen Nutzung bleiben im Wesentlichen

erholten.

Abweichend von der rechtskröftigen 4. Anderung werden innerholb des vorliegenden Geltung'
bereiches die zulössigen Nutzungen minimol di{ferenziert. Hierfür wird für den obgegrenzten Be-

reich des vorhobenbezogenen Bebouungsplones ein eigenes Teilgebiet Ml2o gebildet.

Anolog zum Ursprungsplon werden weiterhin zum Schutz der zentrolen Versorgungsbereiche der
Gemeinde Einzelhondelsbetriebe mii zentrenrelevonten Sortimenien ousgeschlossen. lnsbeson-

dere soll dodurch eine weitere Schwöchung des Ortskerns mit seinen bestehenden Versorgungs-

betrieben verhindert werden. Diese Moßnohmen sind ouch flonkierend zu den Aufwertungsbemü-
hungen im Ortskern zu sehen. Ziel ist es, lmpulse in den Ortskern zu lenken. Eine Ansiedlung von

Betrieben mit zentrenrelevonten Sortimenten im Plongebiet würde zur Konkurrenz mit den mit der
Regionolplonung obgestimmten Versorgungsstondorten führen. Die im Rohmen des Einzelhon-

delskonzeptes definierten Versorgungsstondorte wurden entsprechend den Vorgoben der überge-

ordneten Ebene festgelegt.

Die in den Textfestsetzungen ousgeschlossenen Sortimente sind Bestondteil der sog. ,Bodenheimer
Liste'. Dos dieser Lisie zugrunde liegende Einzelhondelskonzepi3 wurde 2021 fortgeschrieben. lm

Morkt und Stondort Berotungsgesellschoft mbH: Einzelhondelskonzept fur die Verbondsgemeinde Boden-

heim, Erlongen, Oktober 2021.

J
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vorliegenden Mischgebiet sind weiterhin sömtliche Einzelhondelsbeiriebe, mit Ausnohme der zen-
trenrelevonten Sortimente, zulössig. Großflcichige Einzelhondelsbetr.iebe sind ohnehin innerholb
eines Mischgebietes unzulössig.

Dorüber hinous werden im vorhobenbezogenen Bebouungsplon Gortenbetriebe ols nicht zulössig
festgesetzt. Gemöß der konkrefen Obiektplonung sind diese Betriebe nicht vorgesehen und ouch
oufgrund der Grundstücksgröße nicht vorstellbor. Diese Nuizung konn on onderen Stellen in der
Gemeinde u ntergebrocht werden.

Mqß der boulichen Nutzung

Dos Moß der boulichen Nutzung wird im Geltungsbereich durch die Grundflöchenzohl (GRZ), die
Geschossflöchenzohl (GFZ), die Zohl derVollgeschosse sowie die Gebeudehohe bestimmt. Dobei
orientieren sich die Vorgoben des vorhobenbezogenen Bebouungsplons on der zugrundeliegen-
den Obiektplonung.

GRZ und GFZ:

Für dos Mischgebiet wird eine Grundflöchenzohl von 0,5 festgesetzt. Domit wird der Orientie-
rungswert der Bounutzungsverordnung von 0,6 für diesen Gebietstyp unterschritten.

Weiter wird die noch $ l9 Abs. 4 BouNVO erloubte Überschreitungsmöglichkeit moximol bis zu
einer Grundflöchenzohl von 0,9 erhöht, um die erforderliche und heute ongemessene Ausstottung
mit Stellplötzen, der Tiefgoroge und boulichen Nebenonlogen sowie Fußwegen innerholb Wohn-
und Geschöftsgrundstückes mit moderoter Verdichtung zu ermöglichen.

Diese, die 0,8 übersteigende Grundflöchenzohl, ist im vorliegenden Foll erforderlich, um den
geplonten Wohnroum inkl. des Geschöftsbereiches mit den zugehörigen weiteren Versiegelungen
umzusetzen. Vor dem Hintergrund, doss es sich hier um eine Moßnohme der lnnenentwicklung
hondelt mit der im lnnenbereich flcichensporend Wohnroum und Geschöftsbereiche geschoffen
werden sollen, ist die vorgesehene Größenordnung der Versiegelung ols vertretbor onzusehen.
Dos gesomte Areol ist bereits heute nohezu vollstöndig versiegelt. Die totsöchliche Versiegelung
übersteigt die gemöß dem rechtskröftigen Bebouungsplon zulössige Versiegelung wesentlich. Trotz
des hohen Versiegelungswertes von 0,9 konn im vorliegenden Foll von einer geringen Entsiege-
lung ousgegongen werden. lnsbesondere sind on dieser Stelle iedoch die geplonten und verbind-
lich fixierten Begrünungsvorgoben zu erwöhnen. Die Stellpletze enilong der Stroße sind mii Böu-
men zu überstellen und die Dochflcichen sind zwingend zu begrünen. Diese.Moßnohmen können
ols Ausgleich fur die vergleichsweisen hohen Versiegelungsrechte ongesehen werden. Sie verbes-
sen insbesondere dos Kleinklimo om vorliegenden Stondort. Doneben ist hervorzuheben, doss es

ein wesentliches Ziel der Gemeinde ist, die geplonten Wohnungen und Geschöftsflöchen inner-
holb der Ortsloge zu ermöglichen. Auswirkungen ouf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhöltnisse
werden hierdurch nicht gesehen.

Die Geschossflöchenzohl wird von 0,8 bei zwei möglichen Vollgeschossen im Ursprungsplon ouf
1,2 ml drei möglichen Vollgeschossen ongehoben, Domit wird eine Ausnutzung der vorgesehe-
nen Geschosse ermöglicht.

Vollgeschosse und Höhe boulicher Anlogen:

Die Zohl der Vollgeschosse und die Gebcludehöhe werden ebenfolls entsprechend der zugrunde-
liegenden Obiektplonung in den vorhobenbezogenen Bebouungsplon übernommen. Die Zohl der
Vollgeschosse wird obweichend vom Ursprungsplon mit moximol drei Vollgeschossen festgeseizt.
Hierbei ist grundsötzlich die Errichtung von dreiVollgeschossen und einem weiteren Nicht-Vollge-
schoss, olso einem sogenonnten Stoffelgeschoss, moglich. Gemöß der Obiektplonung ist dies
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beobsichtigt. Hinsichtlich der Errichtung des Stoffelgeschosses sind die Vorgoben der Londesbou-

ordnung zu berücksichtigen, die Angoben zur Größe des Stoffelgeschosses in Bezug ouf dos do-
runterliegende Geschoss geben. Diese Regelurrgerr ersclreirrerr rrril Blick ouI die urngebenden be-

stehenden Nutzungen und die onologe Festsetzung, von drei Vollgeschossen in einer gegenüber-
liegenden Bouflöche, vertretbor.

Die moximol zulössige Gebe udehöhe des geplonten Wohn- und Geschöftshouses wird im vorho-
benbezogenen Bebouungsplon mit 12,50 Meier fesigesetzt. Dies entspricht dem geplonten Bou-

vorhoben. Gemöß der Festsetzung isi dieses Moß von der Stroße, ols unterem Bezugspunkt, ous

bis zum oberen Bezugspunk, der Attiko, zu messen. Durch diese Messvorschrift wird die Höhen-
fesiseizung, die sich ouf eine bestehende Stroße bezieht vollziehbor. Gegenüber den Vorgoben
des zugrundeliegenden rechtskröftigen Bebouungsplones wird die zulössige Gebciudehöhe um

nur 0,5 Meter ongehoben

Mit den Vorgoben zur Anzohl der Vollgeschosse und der Gebe udehöhe wird eine ousreichende

und wirtschoftliche Nutzung des Boukörpers ermöglicht.

Bouweise, überbqubqre Grundsrücksflöche und Stellung bqulicher Anlogen

Die Bouweise wird onolog zum rechtskröftigen Anderungsplon ols offene Bouweise festgesetzt.

Konkret wurde diese Bouweise im moßgeblichen Teilgebiet ouf Einzel- und Doppelhöuser be-

grenzt. Mit der vorliegenden Anderung soll ktinftig nur noch die Errichtung von Einzelhöusern

moglich sein. Dies entspricht ouch der zugrundeliegenden Oblektplonung, die die Errichtung eines

mehrgeschossigen Wohn- und Geschöftshouses vorsieht. Die Bouweise ermöglicht die geplonte

verdichtete Bouweise, die der onholtenden Nochfroge noch Wohnroum Rechnung trögt. Dorüber
hinous entsprechen die Festsetzungen ouch den totsöchlich im Umfeld vorhondenen Boukörpern,
so doss sich die Plonung in die Umgebung einfügt.

Die überbouboren Grundstücksflochen werden durch die festgesetzten Bougrenzen definiert. An

den vorhondenen Bougrenzen ous der rechtskröftigen Bebouungsplonung wurde im Wesentlichen

festgeholten. Es ist vorgesehen, einen Ahnlich großen Boukörper in diesem Bereich zu errichten.

6.4 SONSTIGE PLANUNGSRECHTLICHE REGETUNGEN

Flöchen für Tiefgorsgen, Srellplölze und Nebencnlogen

Es ist beobsichtigt, die erforderlichen Siellflöchen weitestgehend in der im Plon fesigesetzien Tief-

goroge untezubringen. Dorüber hinous sind oberirdische Stellplcitze entlong der Hilgestroße vor-
gesehen und durch entsprechende Flöchen definiert. Mit dieser Festsetzung wird es ermöglicht,
den Stellplotznochweis ouf den privoten Grundstücksflcichen geordnet unterzubringen.

Gehrecht

An der Festsetzung eines Gehrechtes zu Gunsten der Allgemeinheit wird festgeholten, do ouch

kunftig der Zugong von der Hilgesiroße ous zu der Fußgöngerunterführung der Deutschen Bohn

im Westen gegeben sein soll.

Anlogen zur Solqrenergienulzung

lnnerholb des Plongebiets wird die lnstollotion von Soloronlogen ouf den Döchern verpflichtend
festgesetzt, um domit den Belongen der Klimoonpossung Rechnung zu trogen. Außerdem soll

domit ein Schritt in Richtung klimogerechtes Bouen gemocht werden.
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Gemöß der Festsetzung sind bei der Errichtung von Geböuden ouf 50To der noch Abzug von
technischen Aufbouten, Aufzugsüberfohrten u.ö. sowie zugehörigen Wortungsflöchen verbleiben-
den nutzboren Dochflöche Elemente zur Nutzung der soloren Strohlungsenergie zu instollieren. Es

hondelt sich hierbei um die Solormindestflöche. Die Festseizung bezieht sich nur ouf die Dochflo-
chen des obersten Geschosses um Beeintröchtigungen durch in der Regel oufgestönderte So-
lorelemente in der Optik und der Belichtung zu vermeiden.

Anzqhl der Wohnungen gemüß g l2 Abs. 3 BquGB

Die höchstzulössige Zohl der Wohnungen wird ouf 20 Wohnungen im Plongebiet begrenzt, um
die in diesem Bereich verdichtete Bebouung zu er,möglichen. Gleichzeitig stellt diese Festsetzung
ouch eine Begrenzung der Wohneinheiten dor, die die Loge des geplonten Geböudes berücksich-
tigi. Die innerörtliche Loge und Größe der zugrundeliegenden Grundstücksfloche bieten keine
unbegrenzten Möglichkeiten zur Unterbringung von StellplAtzen. Um diesem Erfordernis geordnet
Rechnung trogen zu können, wurde ouch die Anzohl der Wohnungen begrenzt. Bezogen ouf die
umliegenden Nutzungen erscheint die vorgesehene Dichte vertretbor.

6.5 ORTTICHE BAUVORSCHRIFTEN

Die vorliegende Bebouungsplonöderung greift die dem Vorhobenbezogenen Bebouungsplon zu-
grundeliegende Obiektplonung ouf und trifft lediglich Aussogen zur Dochform. Dementsprechend
wird nur die Errichtung von Geböuden mit Flochdoch zugelossen.

Dorüber hinous werden die gestolterischen Festsetzungen zu Werbeonlogen ous der rechtskröfti-
gen Bebouungsplonönderung berücksichtigt und leicht modifiziert. Mit diesen Regelungen wird
dos Bedürfnis der Betriebe und Firmen sich zu prösentieren ermöglicht und gleichzeitig ein Über-
moß on Webeonlogen verhindert. Mit den gewöhlten Festsetzungen zum Stondort, der Anzohl
sowie der Dimensionierung von Werbeonlogen wird die Errichtung großflechiger Werbeonlogen
so gesteuert, doss dos Ortsbild unter Berücksichtigung der lnteressen der Werbetreibenden erhol-
ten und weiterentwickelt wird. lnsbesondere wird die unmittelbor ongrenzende Wohnbebouung
berücksichtigt. Mit den getroffenen Festsetzungen wird eine Beeintröchtigung der Wohnnutzung
verhindert.

6.6 VERKEHRTICHE UND TECHNISCHE ERSCHTIESSUNG

Verkehrl iche und erschließungstechnische Anbindung

Dos Plongebiet ist oufgrund seiner Loge gut on die örtlichen und überörtlichen Houptverkehrsstro-
ßen ongebunden. Die öußere Verkehrsonbindung erfolgt von Osten über die Hilgesiroße. Von
dori ous ist über die nördlich verloufende Rheinollee die L 43.l zu erreichen. Zu dem im Westen
befindlichen Ortskern der Gemeinde Bodenheim stellt die Rheinollee ebenfolls eine gute Anbin-
dung mit dem Pkw dor. Aufgrund der geringen Entfernung ist ouch die fußlciufige Verbindung in
den Ortskern sichergesiellt. Durch die Unterführung om Bohnhof isi eine direkte Anbindung vor-
honden. Zudem ist ouch der westlich des Plongebietes gelegene Bohnholtepunkt ouf kurzem Weg
zu erreichen.

Erschlossen wird dos Plongebiet von Osten über die Hilgestroße. Hier erfolgt die direkte Zulohrt
in die geplonie Tiefgoroge, in der die Unterbringung der erforderlichen Stellplcitze vorgesehen ist.

Zusötzlich sind in Zuordnung zur Hilgestroße noch einige oberirdische Stellplcitze geplont.
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Technische Erschließung und Entwösserung

Do es sich beim Gelonde des Vorhobenbezogenen Bebouungsplones ,Hilgestroße-Nord'- 5. An-

derung um ein bereits erschlossenes Gebiet hondelt, ist hier kein Neuonschluss erforderlich, son-

dern ggf. ein bedorfisgerechter Ausbou und die Ergönzung der vorhondenen Erschließung.

6.7 FREIFLACHEN UND GRÜNORDNUNG

Wesentliche Aufgobe der Grünordnung ist eine positive Aufwertung des bisher nohezu vollstöndig
versiegelten und unbegrünten Areols. Die Anpflonzungsvorgoben im Zusommenhong mit den

Stellplötzen dienen der gestolterischen Quolitcit und leisten zudem einen Beitrog für Notur und

Umwelt. Die Dochbegrünung wirki begünstigend für dos Kleinklimo durch verminderte Aufhei-

zung. Gleichzeitig trögt sie zur Regenrückholtung und zur Luftbefeuchtung bei.

6.8 UMWELT UND NATURSCHUTZ

Artenschutz

lm Rohmen des vorliegenden Bebouungsplones wurde eine ortenschutzrechtliche Betrochtunga

durchgefUhrt, um festzustellen, ob durch die Rr;ckbouorbeiten ortenschutzrechtliche Belonge be-

iroffen sein könnten.

Hierzu wurden die Bestondsgeböude ouf Hinweise untersucht, die Aufschluss dorüber geben, ob

die Geboude ols Fortpflonzungs- oder Ruhestötten geschützter Tierorten genutzt werden. Die Be-

guiochtung zeigte, doss die Gebciude zu diesem Zeitpunkt genuizt wurden. Grünstrukturen woren
keine zu verzeichnen. Es wurden iedoch verschiedene Einschlupfmoglichkeiten für geböudebrü-

iende Vögel oder Fledermtiuse gefunden. Hinweise ouf eine vergongene oder derzeitige Nutzung

wurden iedoch nicht festgestellt. Dies schließt iedoch eine Besiedlung in der kommenden Zeit nicht

ous.5

Um durch dos geplonte Vorhoben, dem der Geböudeobriss zugrunde zu legen isi, keine Verbots-

totbestönde noch Bundesnoturschutzgesetz hervorzurufen, sind Vermeidungsmoßnohmen erfor-

derlich. Konkret wöre dies der EinsotzLinur" ökologischen Boubegleitung (V0) bei der Abbruchvor-
bereitung, den Bouvorbereitungen sowie boubegleitend. Dorüber hinous ist der Zeitpunkt des Ge-
bciudeobbruchs nur oußerholb der Brutzeit, olso zwischen dem 0.l. Oktober und dem 28./2'
Februor zulössig. 6

Diese Vermeidungsmoßnohmen werden im Durchführungsvertrog fixiert und domit die Umsetzung

sichergestellt.

Vgl.: BG Notur Berotungsgesellschoft Notur: Gebaudeobbruch in Bodenheim, Hilgestroße 25-31-Arten-
schutz Geböudebrüter und Fledermöuse, Nockenheim, 25. Augvsl 2022.

Vgl.: BG Notur Berolungsgesellschoft Notur: Gebaudeobbruch in Bodenheim, S. 5.

Vgl.: BG Noiur Berotungsgesellschoft Nqlur: Geboudeobbruch in Bodenheim, S. 1 lf.

4
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lmmissionsschulz

lm Rohmen des vorliegenden Bebouungsplones wurde eine immissionsschutzrechtliche Uniersu-
chungz durchgeführt, um festzusfellen, ob diesbezüglich mit Einwirkungen ouf dos geplonte Wohn-
und Geschöftshous zu rechnen isi.

Für die Berechnung des Verkehrslörms sind die Stroßen sowie die nohegelegene Bohnstrecke zu
berücksichtigen. Den Berechnungen fur die Schollimmissionen der Stroße liegen die Verkehrsmen-
gen ous einem Verkehrsgutochten für einen benochborten Bebouungsplon. Die Verkehrszohlen
ouf der Hilgestroße wurden dort für dos Johr 2023 prognostiziert.s

,,Die Berechnung der Schienenverkehrsgeröusche bosierf ouf Angoben zu den Zugmengen und
Fohrzeugorten der Strecke 3522 im Abschnitt Moinz-Loubenheim bis Nocken heim im Bereich Bo-
denheim der Deulsche Bohn AG in Berlin vom 12.08.2022 o/s Prognose des Deufsch/ondtokies
fcir dos Johr 2030." e

Auf dieser Bosis wurde der Verkehrslörm berechnet, der ouf die geplonten Wohnungen im ersten
und zweiten Obergeschoss sowie im Stoffelgeschoss (drittes Obergeschoss) sowie die gewerbli-
chen Nutzungen im Erdgeschoss einwirkt. Die scholltechnischen Orientierungswerte der DIN
I 8005 fur Mischgebiete (togs 60 dB(4 / nochts 50 dB(4) dienen zur Beurteilung der berechneten
Verkehrsgeröusche. lm Ergebnis ist festzustellen, doss die Verkehrsgeröusche die Orientierungs-
werte togs bis zu 3 dB(A) überschreiten und nochts bis zu 9 dA14.to

Do die lmmissionsrichtwerte fUr Mischgebiete überschritten werden, ist zur Einholtung gesunder
Wohn- und Arbeitsverhöltnisse, die Festsetzung von possiven Schollschutzmoßnohmen erforder-
lich. Aktive Schollschulzmoßnohmen scheiden om vorliegenden Stondort wegen der innerörtlichen
Loge ous. Moßgeblich fr;r die Schollschutzonforderungen sind die im Gutochten ermitfelten moß-
geblichen Außenlörmpegel, die im vorhobenbezogenen Bebouungsplon tobellorisch für die ein-
zelnen Geschosse und Fossodenbereiche festgesetzt wurden. Hierbei wurden bereits die geplonten
Roumnutzungen berücksichtigt. Aus den festgesetzten Außenlörmpegeln ergeben sich die erfor-
derl ichen Anforderungen on die Luftscho I ldöm mu ng der Außenbo uteile.

Zur Gewöhrleistung des notwendigen Nochtschutzes von Schlofröumen (Schlof- und Kinderzim-
mer) wird gutochterlich vorgesehen, diese Röume bei Beurteilungspegeln nochts > 50 dB(A) mit
schollgedömmten Lüftungseinrichtungen zu versehen.ll Do nohezu olle Bereiche im Nochtzeit-
roum einen Beurteilungspegel > 50 dB(4 oufweisen, ist der Einbou der Lüftungseinrichtungen
fost im gesomten Plongebiet erforderlich. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind lediglich zwei
lmmissionsorte die in derTobelle in den textlichen Festsetzungen miteinem * gekennzeichnetsind.
Es hondelt sich um die lmmissionspunkte 3 im Erdgeschoss und im 1 . Obergeschoss, Hier werden
die Beurteilungspegel von 50 dB(A) geringfr;gig unterschritten.

t0

Vgl.: Dipl.-lng. Richord Möbus und Anno Mobus B.Eng. Sochverstöndige {ür Schollschutz: Gutochien
2722G/22 Bodenheim, Hilgestroße 25-3.l Ermittlung und Beurteilung der Scholleinwirkungen durch Verkehr
und Tie{goroge, Wiesboden,22. Moi 2023.

Vgl.: Dipl.-lng. Richord Mobus und Annq Möbus B.Eng. Sochverstöndige für Schollschutz: ...Ermittlung und
Beu rteil u ng der Schol lei nwi rkungen.. ., S. 7 I+.

Dipl.-lng. Richord Möbus und Anno Mobus B.Eng. Sqchverstöndige {urSchollschutz: ...Ermittlung und Beur-
teilung der Scholleinwirkungen..., S. I 0.

Vgl.: Dipl.-lng. Richord Mobus und Anno Möbus B.Eng. Sochverstöndige fürSchollschutz: ...Ermiftlung und
Beurteilung der Scholleinwirkungen..., S. I 2ff.

Vgl.: Dipl.-lng. Richord Mobus und Anno Möbus B.Eng. Sochverstöndige fürSchollschutz: ...Ermiftlung und
Beu rteil u ng der Schol lei nwirkungen. .., S. 20.

1t
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Gutochterlich wird hiezu die Moglichkeit von verminderten Anforderungen gesehen, wenn im
Zuge des Bougenehmigungsverfohrens der Nochweis erbrocht wird, doss geringere Pegel vorhon-
den sind ols in der Beurteilurrg zugrunde gelegl. Die errlsprechende Formulierung wird ols Aus-

nohme im Sinne des Bougesetzbuches in den Bebouungsplon übernommen.

lm Erdgeschoss sind nicht störende gewerbliche Nutzungen beobsichtigt. Welche Nutzungen dies

im Einzelnen sein werden, steht noch nicht fest. Aus diesem Grund sind scholltechnische Ermitt-

lungen und Beurteilung diesbezüglich noch nicht sinnvoll dorstellbor.l2 Festzuholten isi iedoch,
doss diese spöteren Nutzungen in iedem Foll dle Gebietsstondort eines Mischgebietes einholten

müssen. Vor diesem Hintergrund sind störintensive Betriebe ohnehin ousgeschlossen.

Des Weiterön wurden im vorliegenden Gutochten die Scholleinwirkungen der geplonten Tiefgo-
roge ermittelt und beurteilt. Hierbei wurde eine mögliche Betro{fenheit der umliegenden, schuiz-

würdigen Nochborschoft sowie des geplonten Geböudes selbst geprüft. Gemöß den gutochterli-

chen Ausführungen können die Gebciude in der Nochborschoft ols ollgemeine Wohngebiete und

ols Mischgebieie eingestu{t werden. Dort wören demnoch die lmmissionsrichtwerte der TA-Lörm

für ollgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) togs und 40 dB(A) nochts bzw. für Mischgebiete von

60 dB(A) togs und 45 dB(4 nochts einzuholien. Für dos Geböude im Plongebiet selbst sind fü,

die Beurteilung der Scholleinwirkungen durch die Tiefgoroge die lmmissionsrichtwerte der TA-

Lörm für Mischgebieie von 60dB(A) togs und 45 dB(A) zugrunde zu legen.r3

Die Berechnungen der Schollemissionen der Tiefgoroge beruhen ouf den Angoben zur geplonten

Nutzung. lm Ergebnis ist festzustellen, doss on den Geböuden in der Nochborschofi sowie im
Bebouungsplongebiet selbst die lmmissionsrichtwerte der TA-Lörm überoll eingeholten bzw. sogor
u ntersch ritten werden.

Für die benochborten Geböude, die einem ollgemeinen Wohngebiet zugeordnet werden können

(Hilgestroße l0 und 10o) wurden deutliche Unterschreitungen der Richtwerte um mehr ols

l0 dB(A) ermittelt, so doss diese Geböude gemöß den gutochterlichen Ausführungen oußerholb
des Einwirkungsbereiches liegen und domit nicht weiter betrochtet werden müssen.l4

Überschreitungen sind on den Fenstern von Wohnröumen nur om geplonien Geböude, im Nocht-
zeitroum zu veizeichnen. Hierbei hondelt es sich iedoch um eine geringfügige Überschreitung des

zulössigen Spitzenpegels in der Nocht. Dieserwird teilweise um I bis 2 dB(A) Uberschritten.l5

Der Gutochter weist dorouf hin, doss sich diese ermittelten geringfügigen Überschreitungen in dc

Proxis mit hoher Wohrscheinlichkeit nicht einstellen werden, do bei den Berechnungsgrundlogen
moximole Bewegungshoufigkeiten und domit moximole Schollpegel zugrunde gelegt wurden. Do-

mit sind keine Moßnohmen zum Schollschutz erforderlich. t6

12

13

14

t5

16

Vgl.: Dipl.-lng. Richord Möbus und Annq Möbus B.Eng

Beudeilung der Scholleinwirkungen..., S. 2l{.

Vgl.: Dipl.-lng. Richord Mobus und Annq Möbus B.Eng

Beurteilung der Schol leinwirku ngen. .., S. 22.

Vgl.: Dipl.-lng. Richord Mobus und Anno Möbus B.Eng

Beu rleil u ng der Scholleinwirkungen..., S. 23.

Vgl.: Dipl.-lng. Richord Mobus und Annq Möbus B.Eng

Beurteilun g der Schol lei nwirku ngen. . ., S. 30.

Vgl.: Dipl.-lng. Richord Möbus und Anno Möbus B.Eng

Beurteilung der Scholleinwirkungen..., S. 3l .

Sochverstöndige für Schollschutz:

Sochverstöndige für Schol lschutz:

Sochverstöndige fü r Schollschutz:

Sochverstöndige fü r Schollschutz:

Sochverstöndige für Schol lschuiz:

Ermittlung und

Ermittlung und

Ermittlung und

Ermittlung und

Ermittlung und
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Gemeinde Bodenheim
,Hilgestrqße-Nord' - 5.

o.Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
Anderung Begründung

Dorüber hinous ist dorouf hinzuweisen, doss es sich bei den hier zugrundeliegenden Verkehrsbe-
wegungen um wohnbedingtes Porken hondelt, wos grundsötzlich ols soziolodöquot einzustufen ist.

Bilqnzierung zum Eingriff in Nqtur und Lqndschqft

Bei der vorliegenden Plonung hondelt es sich um einen Bebouungsplon der lnnenentwicklung
noch $ l3o BouGB. Die Regelung des $ l3o Abs. 2 Nr. 4 BouGB beinholtet eine Befreiung vom
Ausgleichserfordernis. Dervorliegende Bebouungsplon der lnnenentwicklung erftillt die dofür not-
wendigen Voroussetzungen. Unobhöngig von dieser noturschutzrechtlichen Regelung für Bebou-
ungsplöne der lnnenentwicklung spielen die Noturschutzbelonge iedoch eine Rolle im Rohmen
derAbwögung oller Belonge und ouch im Hinblick ouf die Ortsgestoltung. Doher wurde in diesem
Bebouungsplon die mögliche lntensitöt des Eingriffs überschlögig ermittelt und dokumentiert.

Der Geltungsbereich isf nohezu vollstöndig versiegelt und mit einem Gebeude überstellt. Über-
schlAgig sind heute bereits etwos weniger ols 2.000 m2 versiegelte Flöche onzutreffen.

Gemöß der Plonung ergibt sich noch Umsetzung des vorliegenden Bebouungsplons folgendes
Bild:

Flöchentyp Flöche in m2 dovon versieqelbor
Mischgebiet 2.016 r .814
Gesomt 2.016 1.8r4
* GRZ : 0,5 plus Überschreitung bis mox. 0,9

Wie die voronstehende Bilonzierung zeigt, ermöglicht der vorliegende Bebouungsplon keine Neu-
versiegelung, die über die bestehende Versiegelung hinousgeht. Vielmehrfindet eine Entsiegelung
stott. Domit und durch die Bepflonzungsfestsetzungen fur die Stellplotzflöchen und die Dochbe-
grünung trögt die Plonung zu einer noturschutzfochlichen Aufwertung bei. Weitergehende Moß-
nohmen sind vor diesem Hintergrund nicht erforderlich.

7 VERFAHREN UND RECHTSFOTGEN

Verfqhren

Bei der vorliegenden Plonung hondelt es sich um einen Bebouungsplon der lnnenentwicklung, der
im beschleunigten Verfohren gemöß $ 13o BouGB erstellt wird. Es wird insbesondere der onhol-
tenden Nochfroge noch Wohnroum Rechnung getrogen und zudem die Nohversorgungsfunktion
sichergestellt.

Die Voroussetzungen noch $ l3o Abs. I BouGB, wie die Einholtung der Obergrenze der Grund-
flciche oder die Nichtbeeintröchtigung von Noturo 2OOO-Gebieten, woren gegeben. Auch die Re-
olisierung eines Vorhobens, dos noch dem Gesetz {ür die Umweltweltvertröglichkeitsprüfung
(UVPG) beochtlich wöre, wor nicht zu erworten. Ebenso bestehen.keine Anholtspunkte, doss bei
der Plonung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unföllen
noch $ 50 Sotz I des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes zu beochten gewesen wören.

lm Zuge des vorliegenden Bebouungsplons wurde doher von den frühzeitigen Beteiligungsschrit-
ten obgese.hen. Durchgefuhrt wurden die formliche Beteiligung der Tröger öffentlicher Belonge
sowie der Öffentlichkeit.

Die Anregungen ous den Beteiligungsverfohren wurden plonungsbegleitend verschiedentlich ge-
würdigt. Die wöhrend des Verfohrens ersiellten Fochuntersuchungen, zu den Themen Artenschutz
und lmmissionsschutz lieferten wichtige Erkenntnisse zur Quolifizierung der Ploninholte.
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Gemeinde Bodenheim
,Hilgestroße-Nord' - 5.

o Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
Anderung Begründung

Die von Behörden und Trögern öffentlicher Belonge vorgetrogenen Anregungen woren in der Plo-

nung bereits umfönglich oder im Wesentlichen berücksichtigi worden bzw. konnten durch kleinere

Anderungen und Ergönzungen sowie redoktionelle Anpossungen und Klorstellungen in der Be-

gründung integriert werden. Seitens der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnohmen ein.

Zum Umgong mit den Stellungnohmen wird ouf die umfongreichen textlichen Ausorbeitungen

verwiesen, die dem Gemeinderot der Gemeinde Bodenheim zur Durchführung der Abwögung zu

den Anregungen vorlogen.

Rechtsfolgen

Mit der vorliegenden Bebouungsplonönderung ,Hilgestroße-Nord' - 5. Anderung werden für den

vorliegenden Geltungsbereich mit der Plonzeichnung die zeichnerischen Festsetzungen des Be-

bo uu ngsplones,Hilgestroße-Nord' - 4. Anderung vol lstöndig ersetzt.

Die textlichen Festseizungen werden im vorliegenden Verfohren ongeposst und ersetzen domii fÜr

den hier moßgeblichen öeltungsbereich diese Regelungen in der rechtskröftigen 4. Anderungs-

plonung.

Außerholb des Geltungsbereiches der hier vorliegenden 5. Anderung bleiben die zeichnerischen

und textlichen Festsetzungen des rechtskröftigen Anderungsplons unberührt.

8 HINWEISE ZUR REATISIERUNG

Hochwqsserschutz

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd weist dorouf hin, doss sich dos Plongebiet in der

durch Deiche und Schöpfwerke gegen Rheinhochwosser geschützten Rheinniederung befindet. Ein

obsoluter Hochwosserschutz ist iedoch nicht möglich. Die vorhondenen Hochwosserschutzeinrich-

tungen (Deiche, Hochwosserschutzmouern, Schöpfwerke) können versogen oder bei oußerge-

woÄnlichen Hochwosserobflüssen überströmt werden. Dies konn zu einer vollstöndigen Überflu-

tung des Plonungsbereiches führen. Es wird dorouf hingewiesen, doss im Hochwosserfoll kein

Schodenersotzonspruch sowie Anspruch ouf Verstörkung oder Erhöhung der Hochwosserschutz-

onlogen besteht. Auf hochwosserongeposstes Bouen ist zu ochten.

Die Wosserbehörden weisen dorouf hin, doss sich dos Plongebiet im Risikogebiet oußerholb von

Überschwemmungsgebieten des Rheins (Gewösser l. Ordnung) befindet. Dos heißt, doss dos

Grundsiück bei oußergewöhnlichen Hochwosserereignissen (HQ extrem) überschwemmt werden

konn. Jn Anbetrocht der Loge im überschwemmungsgeföhrdeten Bereich ist onzuroten, dos Bou-

vorhoben hochwosserongeposst ouszuführen. ln diesem Zusommenhong wird zusötzlich ouf die

einschlögige Literotu r hingewiesen :

. Lond unter - Ein Rotgeber für Hochwossergeföhrdete und solche, die es nicht werden wollen

(Herousgeber: MUFV, Moinz 2008); https://hochwossermonogement.rlp-umwelt.delserv-
leI/is/17 6957 /

o Hochwosserschutzfibel - Obiektschutz und bouliche Vorsorge (Herousgeber: BMWSB, 9. Auf-

loge, Berlin Februor 2022)

. lnformoiionen zur Ausdehnung des HQ extrem sowie zu der zu erwortenden Überflutungshöhe

sind der lnternetplotiform www.hochwosserrisikomonogement.rlp.de (Wie hoch ist unser Ri-

siko? /Hochwossergefohren- und Risikokorten) zu entnehmen, wobei HQ extrem grundsötz-

lich ouch überschritten werden konn.
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Gemeinde Bodenheim
,Hilgestroße-Nord' - 5.

o.Vorhqbenbezogener Bebo uungsplon
Anderung Begründung

o Genouere Angoben zur Höhe des zu erwortenden Wosserstondes im Folle eines HQ extrem
können bei Bedorf bei der Oberen Wosserbehörde (Struktur- und Genehmigungsdirektion
Sud, Regionolstelle Wosserwirtschoft, Ab{ollwirtschoft, Bodenschutz, Kleine Longgosse 3,
551 I 6 Moinz, Tel. 06131 /2397 0) erfrogt werden.

o Dos Vorhoben befindet sich in der durch Hochwosserschuizeinrichtungen (Deiche, Mouern,
Schopfwerke u.o.) gegen Hochwosser geschützten Niederung. Ein obsoluter Hochwosser-
schutz ist nicht moglich. Die vorhondenen Hochwosserschutzeinrichtungen können versogen
oder bei sehr oußergewöhnlichen Hochwosserobflüssen überströmt werden. Zudem ist insbe-
sondere bei lönger onholtenden Hochwosserstönden mii hoch onstehendem Grundwosser
bzw. Druckwosser zu rechnen.

o Es wird weiter dorouf hingewiesen, doss die Errichtung einer Heizölverbroucheronloge (HVA)
im Risikogebiei gern. $ 78 c (2) Wosserhousholtsgesetz (WHG) verboten ist, es sei denn, es
siehen keine weniger wossergeföhrdenden Energietröger zu wirtschoftlich vertretboren Kosten
zur Verfügung oder die HVA konn hochwossersicher errichtet werden.

Bestehende Leitungen

Gemöß den Leitungsplönen der EWR Netz GmbH, der PYUR Tele Columbus Betriebs GmbH, der
Deutschen Telekom Technik GmbH sowie der Wosserversorgung Rheinhessen-Pfolz GmbH befin-
den sich Leitungen om südlichen Rond innerholb des Plongebietes.

Der vorliegende vorhobenbezogene Bebouungsplon sieht in diesem Bereich die Zufohrt für eine
Tiefgoroge vor, so doss im Rohmen der Proiektumsetzung eine geeignete Verlegung der Leitungen
vorgesehen ist.

Dem Proiekttröger ist die Loge der Leitungen bekonnt und eine Abstimmung mit den ieweiligen
Versorgungströgern ist vor Proiektumseizung zwingend vozusehen. Teilweise ist dies bereits er-
folgt.

N iederschlq gswqssernulzu n g

Bei der Nutzung von in Zisternen gesommeltem Regenwosser fur die Gortenbewösserung oder ols
Brouchwosser im Housholt gilt, doss keine Verbindungen zum Trinkwossernetz hergestellt werden
dtirfen. Tudem sind sömtliche Leiiungen im Geböude mit derAufschrift/Hinweisschild ,Kein Trink-
wosser' zu kennzeichnen. Bei der lnstollotion sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die
DIN I 986, die DIN I 988 sowie die DIN 2OOl zu beochten. Außerdem sollte der Tröger der Wos-
serversorgung Über solche Vorhoben informiert werden. Des Weiteren isf seii lnkrofttreten der
neuen Trinkwosserverordnung zum 0.l. Jonuor 2003 eine Anzeigepflicht für Regenwossernut-
zungsonlogen in Housholten gegenüber der zustöndigen Behörde (hier: Gesundheitsomt Moinz)
gegeben.

Noch der Rechtsloge ist für eine gezielte Versickerung von Niederschlogswosser in dos Grundwos-
ser (2.8. durch Rigolen, Schöchte etc.) eine wosserrechtliche Erloubnis bei derzustöndigen Unteren
Wosserbehörde einzu holen.

Die Untere Wosserbehörde ist gemöß Londeswossergesetz fur die Einleitung von Niederschlogs-
wosser bis zu 500 m2 obflusswirksomer Flöche in dos Grundwosser zustöndig, ob einer obfluss-
wirksomen Flöche > 500 m2 ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionolstelle
Wosserwi rtschoft, Abfo I lwi rtschoft u nd Bodenschutz Mo i nz zustö nd ig.
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o Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
Änderung Begründung

Bquzeitliche Grundwqsserhqltung

So{ern wöhrend der Bouphose eine Grundwosscrholtung erforderlich wird, ist hierfur eine wosser-

rechtliche Erloubnis bei der zustöndigen Unteren Wosserbehörde der Kreisverwoltung einzuholen.

Grundwqsser

Die Untere Wosserbehörde weist dorouf hin, doss in der nöheren Umgebung Belostungen des

Grundwossers ou{grund von Schodensereignissen bekonnt sind. Doher sollte ggf. mit erhöhten

Anforderungen bei der Ableitung des zutogegeförderten Grundwossers gerechnet werden.

Niederschlqgswqsser

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd weist dorouf hin, doss unverschmutztes Nieder-

schlogswosser von.Doch-, Hof- und Wegeflochen zurückgeholten werden sollte und möglichst

über die belebte Bodenzone (2.B. Mulden) versickert werden sollie, sofern keine Altlosten o.ö.

diesem entgegenstehen.
Sollte dies nochweislich nicht möglich sein, isi eine gedrossehe Einleitung in ein Fließgewösser

(d irekt oder ü ber ei ne R.egenwosserko no I isotion) vorzu nehmen.

Sollte dies ebenfolls nicht möglich sein, sollte dos Niederschlogswosser ouf dem Grundstück in

Mulden oder Zisternen zurückgeholten werden und der Überlouf dovon konn donn ousnohms-

weise on eine vorhondene Mischwosserkonolisotion ongeschlossen werden, soweit diese eine ous-

reichende Ko pozitöt o ufweist.

lnnerholb von Wosserschutzgebieien ist eine Versickerung über Rigolen oder Schöchte nicht zu-

lössig. Hier ist höchstens eine Versickerung über die belebte Bodenzone, z.B. über floche Mulden,

zulössig.

Niederschlogswösser von Siroßen, Wegen und Hofflöchen u.ö. durfen generell nur über die be-

lebte Bodenzone versickert werden.

Die Zwischenscholtung von Zisiernen wird empfohlen.

Es isi ein Abstond von mindestens einem Meter zwischen der Sohle der Versickerungsonloge und

dem mittleren, höchsien Grundwosserstond einzuholten. Dieses gilt ouch fur die Privotgrundstü-

cke.
Für die gezielte Versickerung (Rigolen, Schöchte, etc.) sowie {ur die Einleitung in ein Fließgewösse-

(bis 300 m2 ongeschlossene Flöche ist eine Anzeige ousreichend) ist eine wosserrechtliche ErlouL-

nis (Kreisverwo ltu ng Mo inz- Bi ngen, U ntere Wosserbehörde) erforderl ich.

Geologiedotengeselz (GeolDG)

Dos Londesomt für Geologie und Bergbou Rheinlond-Pfolz (LGB) weist dorou{ hin, doss noch dem

Geologiedoiengesetz die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen Uniersuchung spötes-

tens ? Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Londesomt für Geologie und Bergbou Rheinlond-

Pfolz (LGB) onzrrzeigen ist. Fiir die Anzeige sowie die spötere Übermittlung der Bohr- und Unter-

suchungsergebnisse steht dos Online-Portol Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrun-

gen Rhei n lo nd - Pfo lz u nter https : / / geoldg.lg b- rl p.de zu r Verfü g u ng.

Weiiere lnformotionen zum Geologiedotengesetz finden Sie ouf den LGB lnternetseiten sowie im

Frogenkotolog unter https://www.lgb-rlp.delfochthemen/geologiedotengeselz/foq-geoldg.html.

Aufsuchungserlo ubnis f ür Erdwörme

Dos Londesomt für Geologie und Bergbou Rheinlond-Pfolz (LGB) weist dorouf hin, doss dos in

Rede stehende Gebiet sich innerholb der Aufsuchungserloubnis für Erdwörme ,Moinz' befindet.
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Gemeinde Bodenheim
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o.Vorhobenbezogener Bebouungsplon
Anderung Begründung

lnhoberin der Berechtigung ist die Firmo EVI Energieversorgungsgesellschoft lngelheim mbH,
Rheinstroße 194 b in 55218 lngelheim om Rhein.

Gemöß Abstimmung mii der Fochbehörde bestehen üblichenveise keine Konflikte bei einer ober-
flöchennohen Nutzung von Erdwörme. Bei einem möglichen Eingriff in den Bereich der Aufsu-
chungserloubnis sollte sich mit der lnhoberin in Verbindung gesetzt werden.

Entsorgung von Abbruch- und Aushubmqssen:

Bei der Entsorgung von Abbruch- und Aushubmossen, sowie den sonstigen bei der Moßnohme
onfollenden Abfcille, ist dos Vermeidungs- und Verwerlungsgebot noch $ 6 ff Kreisloufwirtschofts-
gesetz (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBI. I v.29.02.2012, S.212 ff.) in der oktuellen Fossung zu
beochien. Noch g 7 (3) KrWG hot die Verwertung ordnungsgemöß und schodlos zu erfolgen.
Dobei sind weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften (2. B. die Bestimmungen des Bodenschutz-
rechts, Wosserrechts und Bourechts) zu beochten.

Ver- und Entsorgung

Es wird dorouf hingewiesen, doss ouf Leitungstrossen von Versorgungströgern keine Boumpflon-
zungen vorgenommen werden dürfen, do Boumwuzeln in der Regel mittel- bis longfristig ein Ge-
fohrenpoienziolfürVersorgungs- und Housonschlussleitungen bergen. Dos ,Merkblott über Boum-
stondorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsonlogen/ der Forschungsgesellschoft fr;r Stroßen-
und Verkehrswesen, Ausgobe l9B9 ist zu beochten.

Dorüber hinous ist ouch eine Überbouung der Telekommunikotionslinien unzulössig.

erorbeitet durch

'2. -li i

ilili..i

IMMISSIONSSCHUIZ . STADTEBAU o UMWELTPLANUNG

Koisersloutern, im Septem ber 2024 H ztzzo4 Be FzBlhf
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Bebouungsplon
Verfohrensvermerke

t

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstell ungsbeschluss:

Der Gemeinderot der Gemeinde Bodenheim hot in seiner Sitzung om 05. Juli 202'l die

Aufstellung dieses Bebouungsplones gemöß $ 2 Abs. I BouGB beschlossen.

öffenrliche Bekqnntmqchung des Aufsrellungsbeschlusses:

Die ortsübliche Bekonntmochung des Aufstellungsbeschlusses gemöß $ 2 Abs. 'l i.V.m. $ 1

Abs. 8 BouGB erfolgte om 
.l4. 

Juni 2024 durch Veröffentlichung im Nochrichtenblott der
Verbo ndsgemeinde Bodenheim.

3. Unterrichtung der Öffenrlichkeir

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die ollgemeinen Ziele und Zwecke sowie die we-

sentlichen Auswirkungen der plonung gem. g l3o Abs. 3 Nr. 2 BouGB wurde durchgefuhrt
vom 14. Juni 2024 bis einschließlich 2l . Juni 2024.
Die Bekonntmochung des Zeiiroumes erfolgte om 

.l4. 
Juni 2024 im Nochrichtenblott der

Verbo ndsgemeinde Bodenheim.

4. Beteiligung.derBehörden:

2.

6.

Dos Ve

gemöß

eingelei

rfohren

$ 13o i

tet. Die

,:

zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Tröger öffentlicher Belonge

V... $ l3 und $ 4 Abs. 2 BouGB wurde mit Schreiben vom I B. Juni 2024
Frist für die Abgobe der Stellungnohmen endete om 26. Juli 2024.

5.
,,

Bekonntmqchunq der Äuslegung:
. 'i ;.1

Die ortbübliche'Bekohntmochung der Veröffentlichung im lnternet und der zusötzlichen: -o,

öffentlichen Auileguhg gemöß $ 13o i.V.m. $ 13 und $ 3 Abs. 2 BouGB erfolgte om

14. Juni 2024 dvrch Bekonntmochung im Nochrichtenblott der Verbondsgemeinde Bo-

denheim sowie ou{ der lnternetseite der Verbondsgemeindeverwoltung Bodenheim.

Auslegung des Plqnenlwurfes:

Der Plonentwurf des Bebouungsplones mii der Begründung wurde gemöß $ 3 Abs. 2
BouGB in der Zeit vom 24. Juni 2024 bis zum 26. Juli 2024 im lnternet veröffenilicht und

log zusötzlich im gleichen Zeitroum in der Verbondsgemeindeverwoltung in Bodenheim öf-
fentlich ous.
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Gemeinde Bodenheim o Vorhqbenbezogener Bebouungsplon
,Hilgeslroße-Nord' - 5. Anderung Verfqhrensvermerke

Prüfung der Anregungen:

Der Gemeinderot der Gemeinde Bodenheim hot die fristgemöß eingegongenen Anregun-

gen gemöß $ 3 Abs. 2 vnd $ 4 Abs. 2 BouGB in seiner Sitzung om 23. September 2024

geprüft und dos Ergebnis onschließend mitgeieilt.

8. Beschluss des Bebquungsplones:

Aufgrund der $$ I bis 4 und B bis l0 BouGB hot der Gemeinderot der Gemeinde Boden-

heim den Bebouungsplon sowie die ortlichen Bouvorschriften gemöß $ 9 Abs. 4 BouGB

i.V.m. $ BB LBouO in seiner Sitzung om 23. September 2024 ols Sotzung beschlossen.

9. Ausfertigung:

Bereits ouf der Plonzeichnung und den Textlichen Festsetzungen erfolgt - siehe dort ,Aus-

fertigung'.

Bekq nnlmqchung des Sotzungsbeschlusses:

Die ortsübliche Bekonntmochung des Sotzungsbeschlusses gemöß $ 10 Abs. 3 BouGB

erfolgie or S.}..lO.l0f,lldurch Bekonntmochung im Nochrichtenblott der Verbondsge-

meinde Bodenheim.

rmeister Dienstsiegel
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A Vorbemerkung 

A.1 Aufgabenstellung 

Die Verbandsgemeinde Bodenheim erarbeitet derzeit einen neuen Flächennutzungsplan. Als eines der Grund-

lagenkonzepte ist eine Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes aus dem Jahr 2010 (aktualisiert 2013) er-

forderlich. Die Verbandsgemeinde benötigt die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts vor allem zur Steu-

erung der künftigen Einzelhandelsentwicklung im Verbandsgemeindegebiet. Neben der zielgerichteten Steu-

erung steht die Fortentwicklung der einzelgemeindlichen Nahversorgungsstandorte im Mittelpunkt der Auf-

gabenstellung. 

Die Verbandsgemeinde benötigt deshalb eine aktualisierte Einzelhandelskonzeption, die sowohl räumlich, als 

auch hinsichtlich der unterschiedlichen Versorgungsfunktionen und Angebotsformen des Einzelhandels diffe-

renzierte Aussagen zur gegenwärtigen Situation und zu den künftigen Entwicklungsmöglichkeiten in allen 

räumlichen Versorgungseinheiten trifft. Mit dieser Basis dient das Einzelhandelskonzept auch als Steuerungs-

instrument für die Bauleitplanung und bauplanungsrechtlicher Entscheidungen. Dazu ist eine räumliche und 

branchenspezifische Differenzierung der konzeptionellen Aussagen unabdingbar, um justiziable Aussagen für 

die Bauleitplanung zu erreichen. 

Die Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH aus Erlangen wurde mit der Aktualisierung des Einzelhan-

delskonzeptes beauftragt. 

A.2 Auftrag 

Der Auftrag besteht aus fünf Schwerpunkten: 

• Analyse des Einzelhandelsstandortes Verbandsgemeinde Bodenheim 

• Städtebauliche Analyse der zentralen Versorgungsbereiche 

• Berücksichtigung und Bewertung aller Ortsgemeinden 

• Erstellen eines räumlich-funktionalen Einzelhandelskonzepts als Fortschreibung des bestehenden Ein-

zelhandelskonzepts aus dem Jahr 2013 

• Einarbeitung der regionalen Zielsetzungen 

Für das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde wird der Bestand des Einzelhandelsbesatzes in den jeweiligen 

Gebäuden erfasst.  

Im Anschluss an die Analyse des Bestandes, auch unter Berücksichtigung veränderter Rahmenbedingungen, 

wie Bevölkerung, Einzelhandelstrends, Wettbewerb, Online-Handel etc. werden die Abgrenzungen der Ver-

sorgungsbereiche und Ergänzungsstandorte überprüft und ihre Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt.  

Auftraggeber ist die Verbandsgemeinde Bodenheim.  

Der Auftrag wurde im Dezember 2020 erteilt und dieser Bericht im August 2021 abgeschlossen.  

A.3 Untersuchungsmethode 

Grundlage der Fortschreibung ist das Einzelhandelskonzept von Markt und Standort vom September 2013. 

Für die Fortschreibung der Einzelhandelsanalyse sind umfangreiche empirische Arbeiten (Bestandserhebun-
gen, Standortbewertungen, Zentrenbegehungen, Abgrenzungen von Haupteinkaufsbereichen, etc.) und die 

Ermittlung der Einkaufsbeziehungen in der Region erforderlich. Darüber hinaus sind auch statistische Analysen 

zur Ermittlung von Kaufkraft und einzelhandelsrelevanten Potenzialen notwendig. Im Folgenden finden sich 

kurze Abrisse über die methodischen Ansätze und die verwendeten Modellparameter. 

Generelle Grundlage der Untersuchung sind zum einen umfassende Erhebungen der betrachteten Zentren 

sowie die Recherche der im Einzugsbereich ansässigen (großflächigen) Einzelhandelsbetriebe. Erhoben wur-

den alle Einzelhandelsbetriebe im Gebiet der Verbandsgemeinde nach ihrem Standort, ihren Sortimenten so-

wie ihrer Verkaufsflächengröße. Hinzu kam die Erhebung großflächiger Betriebe im Umland, die Nahrungs- 

und Genussmittel anbieten. Die Erhebung erfolgte sortimentsspezifisch. Im Gegensatz zu einer Betrachtung 
der Betriebe nach dem Sortimentsschwerpunkt wird bei der sortimentsspezifischen Erhebung jedes erhobene 
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Sortiment gesondert erfasst und in der Auswertung separat behandelt. So kann sowohl eine betriebs- als auch 

eine sortiments- oder auch standortbasierte Auswertung vorgenommen werden. Über das Verbandsgemein-

degebiet hinaus wurden im Hause vorliegende Datenbankinformationen verwendet bzw. Internetrecherchen 

vorgenommen. 

Darüber hinaus erfolgte eine Erfassung der publikums- bzw. endverbraucherorientierten Dienstleistungsbe-

triebe. 

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft im Untersuchungsgebiet wurde anhand der Bevölkerungsverteilung, der 

durchschnittlichen Einzelhandelsausgaben pro Kopf und dem örtlichen einzelhandelsrelevanten Kaufkraftni-

veau ermittelt. 

Die Bestandserhebungen erfolgten im Frühjahr 2021 und wurden von den Anti-Corona Maßnahmen (Lock-

down) zeitlich verzögert. Trotzdem konnten die Erhebungen Ende März 2021 abgeschlossen werden. 

A.4 Verwendete Datengrundlagen 

Folgende Datenquellen wurden im Rahmen dieser Studie verwendet: 

• MB-Research, Einwohner nach Postleitgebieten, Nürnberg 2021 

• MB-Research, Regionale Kaufkraftkennziffern, Nürnberg 2021 

• Markt und Standort Nürnberg, Regionale Kaufkraftpotenziale, Nürnberg 2020 

• Handel aktuell, Eurohandelsinstitut e.V., Köln, aktuelle Fassung 

• Markt und Standort, Einzelhandelsstrukturanalyse und Zentrenkonzept für die Verbandsgemeinde Bo-

denheim, Erlangen 2013 

• Ministerium des Inneren und für Sport, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) und aktuelle Fort-

schreibungen 

• Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe, Mainz 2014 und Teilfortschreibung Mai 2016 

• Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raum-

ordnung (BBR) (Hrsg.), Online-Handel – Mögliche räumliche Auswirkungen auf Innenstädte, Stadtteil- 

und Ortszentren, BBSR-Online-Publikation Nr. 08/2017, Bonn, 2017 

• IFH Köln für HDE Handelsverband Deutschland, Online Monitor, 2020  

• IFH Köln für HDE Handelsverband Deutschland, Online Monitor, 2021 

• Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz 2070 - Vierte regionalisierte Bevölkerungs-

vorausberechnung (Basisjahr 2017), Bad Ems 2019 

• Regionaldatenbank Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Gemeindeebene „Mein Dorf, meine 
Stadt“ (Abruf am 19.08.2021) 

• Lüttgau, Stumpf, Elsner (Hrsg.), Kompendium der Einzelhandelsimmobilie, Wiesbaden 2012 

• Kuschnerus, Bischopink, Wirth, Der standortgerechte Einzelhandel, 2. Auflage, Bonn, 2018 

• Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (gif), Qualitätskriterien für Einzelhandels-

gutachten, Wiesbaden 2020 

• Borchard, Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, München 1974 

• Eigene Erhebungen, Februar 2021 bis März 2021  
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B Übergeordnete Rahmenbedingungen 

B.1 Überregionale Entwicklungstrends 

Nach unterschiedlichen Studien aus den letzten Jahren zu den zukünftigen Chancen und Risiken der räumli-

chen Entwicklung lassen sich einige Megatrends ableiten. Diese zeigen sich in den Bereichen 

'Technologie und Technik' durch 

• die 'Computertechnologie und Informationsverarbeitung' 

• die 'Life Sciences' (Bio- und Gentechnologie, Gesundheit) 

• die 'Werkstoff- und Mikrotechnologie' 

'Menschliches Verhalten, Werte und Präferenzen' durch 

• den 'Wertewandel, die Überalterung und Desorientierung' 

• die 'Individualisierung der Nachfrage und Pluralisierung der Lebensformen' 

'Geschäfts- und wirtschaftsrelevante Spielregeln' durch 

• die 'Globalisierung, wirtschaftliche Allianzen und Kooperationen' 

• die 'lernenden Organisationen' als Struktur- und Führungsprinzip 

'Nachhaltigkeit und Regionalität' durch 

• die 'GloKalisierung, regionale wirtschaftliche Kreisläufe' 

• die 'lernende Region' als Entwicklungsprinzip 

• die 'Nischengenese' als Überlebensstrategie' 

'Rahmenbedingungen nationaler und internationaler Politik' durch 

• die 'regionalen Allianzen' strukturstarker Regionen' 

• die 'nationale Deregulierung und internationale Regulierung'. 

 

Diese Megatrends werden sich unterschiedlich auf die Lebens- oder Arbeitsqualitäten auswirken. Mit ihnen 

im Zusammenhang stehen die erwarteten weiteren Tendenzen. 

Die aufgezeigten überregionalen Entwicklungstrends wirken grundsätzlich gleichartig und gleichgerichtet auf 

alle Standorte und Wirtschaftsräume. Erst deren jeweilige Potenzial-, Produktions- und Faktorstruktur, aber 

auch Infrastruktur und Entwicklungsmentalitäten - bestimmen über Art und Ausmaß der regionalen Betrof-

fenheit und Veränderung. Für die unterschiedlichen Räume sind die Prognosen uneinheitlich. Allerdings wer-

den ihnen dann mehr Entwicklungschancen eingeräumt, wenn es ihnen gelingt, über innovative organisato-

risch-konzeptionelle Anstrengungen Impulse aus wirtschaftsräumlichen Kooperationen mit dynamischen 

Wirtschaftszentren zu gewinnen. 

Dabei haben Standorte im Umfeld der großen Verdichtungsräume durchaus die Wahlmöglichkeit unter alter-

nativen oder auch verknüpften Entwicklungsleitbildern, zwischen ergänzenden, kooperativen und eigenstän-
digen funktionalen Orientierungen. Schon deshalb ist auch für den Standort Verbandsgemeinde Bodenheim 

eine Diskussion über zukünftige Entwicklungsziele auf der Grundlage der Bestandserhebung notwendig. Zu 

den möglichen Optionen gehören beispielsweise u.a. 

… die eigenständige und nachhaltige Entwicklung der Handelsstandorte Bodenheim und Na-

ckenheim unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die wirtschaftsräumlichen Verflechtun-

gen innerhalb der Verbandsgemeinde, sowie eine klare Positionierung der kooperierenden 

Grundzentren Bodenheim und Nackenheim hinsichtlich der zentralen Funktion und unter Be-
rücksichtigung einer wohnstandortorientierten Nahversorgung. 
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Abbildung 1 Mittel- und Grundzentren in der Region Rheinhessen-Nahe 

 

Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2014 
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Abbildung 2 Wirkungsgefüge am Standort VG Bodenheim 

 
Quelle: eigene Darstellung, Teile: Zukunftsinstitut 2016/17 

Die Versorgung der Bevölkerung ist ein wichtiges Thema der Entwicklungsplanung in Städten und Gemeinden. 
In diesem Zusammenhang wird eine Vielzahl von Problemen diskutiert, die sich naturgemäß in verdichteten 

Gebieten anders darstellen als im ländlichen Raum. Dabei hängen die diskutierten Probleme sehr eng mit der 

Marktentwicklung und den Anforderungen der versorgenden Unternehmen zusammen, die zu immer größe-

ren Betriebseinheiten und Einzugsbereichen führen. 

Der Einzelhandel ist einem stetigen Wandel unterzogen. Dies führt dazu, dass sowohl Unternehmen als auch 

Verbraucher, die letztendlich über Erfolg oder Misserfolg von Trends entscheiden, diesen Wandel verursa-

chen, aber auch bedingen. Jeder Ort muss unter Marktgesichtspunkten Erweiterungsoptionen für bestehende 

Standorte einplanen und mittels fachlich und politisch begründeter Konzepte die Einzelhandelsentwicklung 

steuern und stärken. Denn wachsende Betriebsgrößen, veränderte Betriebsformen, die Internationalisierung 
im Einzelhandel, die zunehmende Digitalisierung des Absatzes (Online-Handel) und die Flexibilität des Ver-

brauchers fordern eine Anpassung der Städte an diese neuen Trends.  

Der strukturelle, gesellschaftliche und ökonomische Wandel in Bodenheim zeigt die Notwendigkeit eines Ein-

zelhandelskonzeptes, um auch in Zukunft eine wohnungsnahe Versorgung mit Waren des kurzfristigen Bedarfs 

(Nahrungs- und Genussmittel) in allen Ortsgemeinden sicherzustellen  

Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die zentralen Versorgungsbereiche zu legen. Ein attraktiver Einzel-

handel ist identitätsstiftend für die Bevölkerung. Dabei resultiert die Attraktivität aus einem vielfältigen Nut-

zungsmix mit zentrenbildenden Funktionen. Dem Einzelhandel wird dabei traditionell eine besonders starke 

zentrenbildende Funktion zugesprochen (Leitfunktion für die Innenstadt).  
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B.2 Der Einzelhandel in Deutschland 

B.2.1 Allgemeine Entwicklungen 

Der Einzelhandel in Deutschland ist erheblichen Umstrukturierungsprozessen und starken Einflüssen von au-

ßen und innen ausgesetzt. Die Verbrauchsausgaben im Einzelhandel haben bis in der Mitte 2010er Jahre an 

Gewicht innerhalb des Segmentes des Privaten Verbrauchs verloren, sowohl durch zusätzliche Steuern und 

Abgaben als auch durch die Fokussierung der Ausgaben auf andere Konsumbereiche. Der Anteil des Einzel-

handelsumsatzes an den Privaten Verbrauchsausgaben hat sich seit 2011 auf ein Niveau von rund 31% stabi-

lisiert.  

Im Jahr 2020 ist der Anteil des Einzelhandelsumsatzes an den Konsumausgaben wieder erheblich gewachsen 

und erreicht das Niveau des Beginns der 2000er Jahre. Allerdings ist pandemiebedingt der gesamte Private 

Konsum um rund 5% rückläufig. Während Einzelhandelsausgaben (insbesondere Lebensmittel) erheblich stei-

gen, sind Konsumausgaben für Reisen, Restaurants, Hotels, Autokauf etc. deutlich zurückgegangen.  

Die realen Zuwächse des Einzelhandels in Deutschland, die in den Jahren zuvor eher unterhalb der Zuwachs-

quoten der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung lagen, nehmen seit rund zehn Jahren wieder spürbar zu, was 

zu großen Teilen auf die sehr starken Zuwachsraten des Online-Handels zurückzuführen ist. Auf der Anbieter-

seite nehmen Verdrängungswettbewerb und aggressive Preispolitik stetig zu. 

Abbildung 3 Anteil des Einzelhandelsumsatzes an den Konsumausgaben der Privathaushalte 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt HDE Berechnungen (Zahlenspiegel 2020) 

In Zukunft, wie in der Vergangenheit schon, sind Versorgungs- und Erlebniseinkauf deutlich zu unterscheiden. 

Speziell für Waren des täglichen Bedarfs bedeutet dies, dass zunehmend Anbieter bevorzugt werden, die 

durch Standards ihre Qualität sichern und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Der Versor-

gungseinkauf wird somit durchrationalisiert und zeitoptimiert. Gleichzeitig wünscht derselbe Kunde jedoch 
auch kompetente Fachberatung in abwechslungsreicher und ansprechender Umgebung. Dieser freizeitorien-

tierte Erlebniseinkauf stellt den zweiten Pol der Entwicklung dar. 

Gewinner der Trends sind vor allem die Discounter, Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser (Versorgungs-

einkauf) sowie die spezialisierten Fachgeschäfte und Boutiquen in den Zentren, aber auch die fachhandelsori-

entierten Einkaufscenter, Shoppingcenter, Fachmarktstandorte und Outlet-Center an der Peripherie (Erlebnis-

einkauf). 

Der Einzelhandel in Deutschland ist sehr dynamischen Veränderungen unterworfen. Die Ursachen liegen in 

der Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage. Aus diesem Wirkungszusammenhang lassen sich einige 

raum- und strukturwirksame Trends ablesen: 
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Tabelle 1 Ausgewählte Trends im Einzelhandel 

Angebotsseite Nachfrageseite 

Konzentration der Unternehmen 
Sinkende Bevölkerung mit  

regionalen Disparitäten 

Verkaufsflächenwachstum Steigende Mobilität 

Sinkende Flächenproduktivität 
Erlebniseinkauf vs.  

Versorgungseinkauf 

Discountorientierung Preisbewusstsein 

Quelle: eigene Darstellung 

B.2.2 Periodischer Bedarf 

Die Handelsunternehmen des Lebensmittelhandels konzentrieren ihre Standortnachfrage auf immer weniger 

Standorte, die dann allerdings sehr konkrete Anforderungen hinsichtlich Grundstücksgröße, Erreichbarkeit 

und bspw. Einsehbarkeit erfüllen müssen. Dabei divergieren städtebauliche Zielvorstellungen der Kommunen 
oft mit dem unternehmerischen Standortverhalten. Weiterhin verschwinden bestimmte Formen von Anbie-

tern. Supermärkte der ersten Generation mit Verkaufsflächen zwischen 300 und 400 qm sind fast gänzlich 

durch heute marktgerechte Größen von rund 1.500 qm ersetzt worden. Dieser Trend ist auch bei den Dis-

countmärkten zu verzeichnen, die bislang überwiegend Flächen bis 800 qm aufwiesen. Aktuell realisieren sie 

Verkaufsflächen bis 1.400 qm, teilweise auch mehr. Auch die Artikelzahlen sind stetig gestiegen. Heute führen 

die Betriebstypen im Schnitt folgende Artikelzahlen. 

Tabelle 2 Durchschnittliche Zahl von Artikeln in ausgewählten Betriebstypen 

Betriebstyp Durchschnittliche Artikelzahl 

Lebensmitteldiscounter ca. 2.300 Artikel 

Supermarkt ca. 11.800 Artikel 

Verbrauchermarkt ca. 25.000 Artikel 

SB-Warenhaus ca. 49.000 Artikel 

Quelle: EHI, Handel aktuell 2019, S. 90 

B.2.3 Aperiodischer Bedarf 

Die Dominanz der Innenstädte als Standort für den Einzelhandel innerhalb der Kommune ist Geschichte. In-

nenstädte sind zwar aus städtebaulicher Sicht entscheidend für die kommunale Entwicklung, verlieren aber 

kontinuierlich an Bedeutung im Vertriebsnetz des Einzelhandels. Die langfristige Entwicklung zeigt einen kon-

tinuierlichen Bedeutungsverlust innerstädtischer Standorte für die Einzelhandelsunternehmen. Steigende Flä-

chenbedarfe, immer weiter differenzierende Vertriebskonzepte, dynamischer Zuwachs an nachgefragten bzw. 

verfügbaren Artikeln führen immer wieder zu Flächenansprüchen, die in Innenstädten nicht zu bewältigen 
sind. Die Bewältigung scheitert nicht immer an Raumverknappung, sondern auch an Verkehrsproblemen, 

Grundstücks- und Planungskosten sowie raumstrukturellen, planungsrechtlichen, denkmalpflegerischen Ein-

schränkungen und nicht zuletzt an Flächenkonkurrenzen mit anderen Branchen.  

So entwickeln sich Betriebs- und Absatzformen, die auf Standorte außerhalb der Innenstädte spezialisiert sind. 

Insbesondere aufgrund ihres Flächenbedarfes ergibt sich letztlich eine Aufgabenteilung für die Versorgung der 

Verbraucher zwischen Innen- und Außenstädten. Beste Beispiele hierfür sind die Möbel- und Einrichtungshäu-

ser, Baumärkte sowie Gartencenter.  
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Innenstädten erwächst zudem Konkurrenz durch diverse Fachmarktkonzepte, Shopping-Center an nicht-inte-

grierten Standorten und nicht zuletzt durch Outlet-Center und den stark dynamisierten Online-Handel, der 

den Versandhandel der „Pre-Internet-Zeit“ weit übertrifft. 

Krisen der Warenhauskonzerne, der fortschreitende Rückzug des klassischen Fachhandels, die Tendenz zur 
Einkaufslagenkonzentration in Verbindung mit einer starken Filialisierung verstärken die Probleme der Innen-

städte.  

Trotz dieser oft krisenhaft wahrgenommenen Entwicklungsphasen haben die Innenstädte in den meisten Städ-

ten zentraler Prägung ihren festen Platz und können sich gegen die nicht-integrierte Konkurrenz weitgehend 

behaupten. Investitionen in Innenstadtimmobilien sind nach wie vor lohnend. Konzepte wie Shopping-Center, 

die sich überwiegend auf Innenstädte fokussieren oder zum Beispiel die grundlegenden Überlegungen von 

IKEA in Richtung innerstädtischer Standorte stärken diese Entwicklung.  

Ungeachtet aller auch positiven Aspekte ist der städtebauliche Schutz des Bestandes und auch der Entwick-

lungsmöglichkeiten von Innenstädten nach wie vor zwingend erforderlich. 

Der Einzelhandel hat früher nur wenig von den gestiegenen Konsumausgaben, in den letzten Jahren wieder 
mehr, profitieren können. Dies lag vor allem an den deutlich gestiegenen Ausgabenpositionen für bspw. Ver-

sicherung, Benzin, Miete, Heizkosten etc.  

Vor allem die beiden letzten Positionen sorgen für eine deutliche Umschichtung innerhalb des privaten Ver-

brauchs. Trotzdem steigen die Einzelhandelsausgaben moderat.  

Nicht nur im Lebensmittelbereich, also bei der Nahversorgung, ist festzustellen, dass kleine Betriebstypen 

zugunsten großflächiger oft discountorientierter Konzepte verschwinden und gleichzeitig deren Ein- und An-
bindung an Innenstädte aufgrund der Flächenanforderungen fast unmöglich wird. 

B.2.4 Online-Handel und Effekte auf die Stadtentwicklung 

Die folgenden Entwicklungspfade des Einzelhandels zeigen die Bedeutung von Innovationen im Einzelhandel 

und deren Durchsetzungskraft. Neben punktuellen Ereignissen mit Durchschlagkraft (z.B. Gründung von 

Amazon, erster Baumarkt, Drogeriemarkt, Discounter) zeigt sich die dynamische Entwicklung der Online-Um-

sätze, relativiert um die nach wie vor überragende Bedeutung des stationären Einzelhandels. Es lohnt aller-

dings ein Blick in Spartenentwicklungen, wo der Online-Handel zum Teil bereits maßgebliche Umsatzanteile 

gewonnen hat. 
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Abbildung 4 Entwicklungspfade des Einzelhandels in Deutschland 

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an HDE „Meilensteine im Handel“ HDE Online Monitor 2020, Seite 5

Der Online-Handel wächst weiter. Nach HDE liegt der Gesamtumsatz 2019 bei 59,2 Mrd. Euro, ein Plus von 

11,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In einigen Kategorien (z.B. Unterhaltungselektronik, Bücher) ist die 

Wachstumsdynamik geringer geworden, in anderen Warengruppen (z.B. Heimwerkerbedarf, Möbel und Ein-
richtung, Periodischer Bedarf) beginnt das Wachstum gerade erst (HDE 2020). Wie auch immer die Entwick-

lung verlaufen mag: Die Händler müssen die Kunden dort „abholen“, wo sie gerade einkaufen wollen: egal, ob 
beim Einkaufsbummel in der Innenstadt, mit dem Tablet-PC auf der Couch oder per Smartphone (vgl. Deutsche 

Post DHL 2014; HDE 2013; Roland Berger/ECE 2013). 

Tabelle 3 Treiber und Gegenkräfte bei der Online-Entwicklung (Auswahl) 

Treiber Gegenkräfte 

Verbesserung und Optimierung der Webseiten (v.a. 

mobiler Zugriff) 

Stellenwert des „haptischen“ Einkaufserlebnisses,  
Gemeinschaftserlebnis 

Besserer Lieferservice 
Bereits erreichte Marktanteile und die Schwierigkeit neue 

Zuwächse zu „kaufen“ 

Erlerntes und akzeptiertes Kaufverhalten für immer 

breitere Käuferschichten 

Verminderung des Preisvorteils (online) durch  

Maßnahmen der Hersteller 

Immer bessere Online-Sortimente und Preise 
Stärkung des Multi-Channels und Käuferakzeptanz nützt 

dem stationären Handel  

Optimierter Netzausbau (WLAN-Verfügbarkeit und 

Zugriffsgeschwindigkeiten) 

Teile des Konsums sind für den Online-Handel nur sehr 

schwer zu erreichen 

Online-Beratungsfeatures Optimierung im stationären Handel 

Spracherkennung und optimierte Bestelloptionen Profitabilitätsvorteile bestehender stationärer Händler 

Quelle: eigene Darstellung 
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Besonderer Fokus ist auf folgende Sortimente zu legen: 

• Fashion und Accessoires, wegen der hohen Bedeutung dieser Sortimente für die Innenstadt; ferner 

wegen der Umsatzbedeutung für Shoppingcenter; 

• Lebensmittel, aufgrund der Gesamtbedeutung für den Einzelhandel (Anteil am Gesamtumsatz), ob-

wohl derzeit die Umsatzanteile des Online Geschäfts noch extrem niedrig sind; 

• Elektronik, wegen der Bedeutung für Fachmarktzentren sowie teilweise auch Shoppingcenter; 

• Wohnen und Einrichten, wegen der Bedeutung insbesondere für Großflächen (z.B. Wohnkaufhäuser) 

in Stadtrandlagen die zur Gesamtzentralität von Städten maßgeblich beitragen. 

Auch bei einem abgeschwächten Wachstum des Online-Handels wird der stationäre Handel insgesamt Um-
satzeinbußen erleiden. Je nach Branche werden diese mehr oder weniger stark ausfallen. Prognosen für den 

umsatzstärksten Einzelhandelsbereich, Lebensmittel bzw. erweitert „Fast Moving Consumer Goods“1, sind mit 

besonders hohen Unsicherheiten verbunden (s.o.). Käme es hier zu einer stark zunehmenden Online-Nach-

frage, so hätte das relativ große Auswirkungen auf den Einzelhandel insgesamt sowie auf die Innenstadt- und 

Nahversorgungsstandorte – und zwar in Form von Standortschließungen. 

Tabelle 4 Veränderungsraten Online und Offline 2019 nach Branchen im Vergleich zum Vorjahr 

Branche 

Umsatzanteil Online 
2019 
in % 

Veränderung Online, 
 in Mrd.€ 

Veränderung  
Offline  

in Mrd. € 

Fashion & Accessoires 30,0% +1,33 -0,48 

CE/Elektro2 30,5% +1,35 --1,50 

Heimwerken & Garten 6,0% +0,22 +0,47 

Wohnen & Einrichten 15,0% +0,55 --0,93 

Freizeit & Hobby 28,9% +0,97 -0,55 

FMCG1 2,5% +0,71 +2,74 

Quelle: HDE Online-Monitor, 2020 

 

Die Betriebe sind dieser Entwicklung jedoch nicht völlig ausgeliefert. Sie haben Möglichkeiten, um auf den 

skizzierten Umsatzdruck zu reagieren. Diese bestehen beispielsweise in verbessertem Marketing, Kostenre-

duktionen (etwa im Personalbereich), verbesserter Warenbeschaffung und dadurch Margengewinnen oder im 

Erschließen von Umsatzchancen im Online-Bereich – etwa im Rahmen von Multi-Channel-Strategien. Aller-
dings erfordert gerade Letzteres, wie weiter oben ausgeführt, hohe Investitionen, die viele Betriebe angesichts 

des Margendrucks nicht (mehr) leisten können. Ferner besteht für stationäre Betriebe die Möglichkeit, mehr 

Ware auf weniger Fläche zu verkaufen, und zwar durch die Teildigitalisierung von Sortimenten. Es ist aber noch 

nicht absehbar, ob dies in größerem Umfang von Konsumenten akzeptiert wird. Allerdings deutet sich in Pilot-

projekten an, dass solche Virtualisierungsansätze Chancen bieten. Die Auswirkung wäre eine veränderte Nach-

frage nach gegebenenfalls vergleichsweise kleineren Handelsflächen. 

  

 
1 Fast Moving Consumer Goods“ (FMCG) Bezeichnet Konsumgüter, die besonders häufig gekauft und in der Regel täglich benötigt werden (zum Beispiel 

Lebensmittel, Reinigungsmittel und Körperpflegeprodukte). 

2 Consumer Electronics und Elektrogeräte 
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Tabelle 5 Anteile der Branchen am Offline- und Onlinevolumen 

 Online (absolut) Online (v.H.) 

Bedarfsgruppe 

Umsatzanteil 
2019 

in Mio. € 

Umsatzanteil 
2020 

in Mio. € 

Umsatzanteil 
2019 
in % 

Umsatzanteil 
2020 
in % 

Fashion & Accessoires 14,6 16,8 24,7 23,1 

Schmuck und Uhren 1,0 1,1 1,7 1,6 

Elektro 14,3 17,8 24,4 24,5 

Heimwerken/Garten 2,5 3,3 4,2 4,5 

Wohnen und Einrichten 5,5 6,7 9,3 9,2 

Büro und Schreibwaren 1,0 1,1 1,6 1,5 

Freizeit und Hobby 8,9 11,1 15,1 15,2 

FMCG (Lebensmittel) 5,2 7,5 8,7 10,2 

Gesundheit und Wellness 3,7 4,4 6,3 6,0 

Quelle: HDE Online-Monitor, 2020 und 2021 

Der Online-Handel manifestiert sich im Raum lediglich durch Rechenzentren, die Büros der Verwaltung, durch 

Warenlager (Logistik) und durch verschiedene Ausprägungen von Abholeinrichtungen (Abholstationen im 

Sinne von Automaten oder mit Personal). Ob und in welcher Ausgestaltung Abholeinrichtungen des Online-
Handels als Einzelhandel (Verkaufsfläche) oder als sonstiger Gewerbebetrieb einzustufen sind, ist bislang nicht 

abschließend rechtlich geklärt. Unabhängig hiervon greift § 11 Abs. 3 BauNVO allerdings regelmäßig nicht, da 

es sich um nicht großflächige Betriebe mit mehr als 800 m² Verkaufsfläche handelt. 

Logistikeinrichtungen können als Lagerhäuser oder Lagerflächen, aber auch als sonstige Gewerbebetriebe ein-

gestuft werden. Soweit sie – auch unter Berücksichtigung der von ihnen ausgehenden Störungen – gebiets-

verträglich sind, können sie in fast allen Baugebieten zumindest als Ausnahme zugelassen werden. Elemente 

des Logistiksystems wie Abholstationen können also selbst in allgemeinen Wohngebieten (WA) ausnahms-

weise zugelassen werden, wenn die dadurch ausgelöste Verkehrsentwicklung gebietsverträglich ist. 

Eine Ausschlussplanung, wie sie zum Schutz zentraler Versorgungsbereiche für den stationären Einzelhandel 

gebräuchlich und bewährt ist, scheidet gegenüber Vertriebsanlagen im Online-Handel aus. Die üblichen zur 
Begründung entsprechender Planungen heranzuziehenden Auswirkungsanalysen, sie untersuchen Umsatzum-

lenkungen eines konkreten Ansiedlungs- oder Erweiterungsvorhabens des Einzelhandels auf den bestehenden 

Einzelhandel in zentralen Versorgungsbereichen, sind unwirksam. Diese Analysen greifen beim Online-Handel 

nicht, da dessen Wirkung auf einen konkreten zentralen Versorgungsbereich unspezifisch ist. Lediglich über 

Begleiteffekte könnten Einrichtungen des Online-Handels vor Ort (gebietsbezogen) mit Verweis auf andere 

städtebauliche Gründe (Verkehrserzeugung, Immissionsschutz, Erhaltung des Gebietscharakters) ausgeschlos-

sen werden. Mit der Etablierung und wachsenden Bedeutung des Online-Handels erreicht die Regulierung und 

Steuerung des Einzelhandels in Städten mit Hilfe des Baurechts ihre Grenzen. 

Es besteht inzwischen weitgehend Einigkeit, dass der Online-Handel nicht der Auslöser der Probleme des sta-

tionären Handels in Städten und Gemeinden ist, dass er jedoch Trends und Entwicklungen beschleunigt. Die 
Unterschiede zwischen starken und schwachen Betriebskonzepten sowie zwischen starken und schwachen 

Städten treten deutlicher zutage und verstärken sich immer mehr. Letztlich wird sich der Online-Handel als 

zusätzlicher Vertriebsweg auf einem branchenspezifischen Anteil einpendeln und muss von den Einzelhan-

delsunternehmen als genau das, einen zusätzlichen Vertriebsweg akzeptiert und genutzt werden. 
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Tabelle 6 Gefährdungspotenzial für Branchen durch den Online-Handel 

Bedarfsgruppe 

Innenstadtrele-

vanz 

Anteil  

Fläche 

Gefährdungs-

grad 

Lebensmittel und Reformwaren Gering 8,6% Gering 

Gesundheit und Körperpflege Hoch 6,7% Gering 

Bekleidung und Wäsche Hoch 35,0% Hoch 

Schuhe und Lederwaren Hoch 2,8% Hoch 

Elektro, EDV, Foto Hoch 7,0% Hoch 

Sport, Spiel, Hobby Mittel 4,9% Hoch 

Haushalt, Glas, Porzellan, Keramik Hoch 11,6% Gering 

Bücher, Schreibwaren Hoch 4,3% Hoch 

Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf Gering 1,4% Mittel 

Möbel, Teppiche, Heimtextilien Mittel 17,3% Mittel 

Quelle: BBSR-Online-Publikation Nr. 08/2017 – Entwicklung des Online-Handels bis 2025 aus Schulz 2016, Berechnungen auf Datenbasis von Bayerische 
Staatsregierung 2013; CIMA 2011: 8 ff.; Destatis 2015c.  

Städte und Gemeinden sind aktiv, um die Rahmenbedingungen für attraktive Innenstädte und Ortszentren 

weiter positiv zu gestalten. Die dabei verwendeten Handlungsansätze reichen von der Erarbeitung eines Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzepts über eine Vielzahl von Marketingaktivitäten bis hin zur Unterstützung alter-

nativer Shop-Konzepte. Eine Mehrzahl der Ansätze setzt dabei auf Kooperation zwischen den für die Entwick-

lung des Zentrums relevanten Akteuren, bezieht also auch die Einzelhändler, Immobilieneigentümer und an-

dere ein.  

Auch der stationäre Handel reagiert inzwischen verstärkt auf die Entwicklungen im Online-Handel und ver-

sucht, die dort wahrzunehmenden Potenziale aktiv zu nutzen: Diskussionen und bereits umgesetzte Beispiele 
in den Bereichen Multi-Channel, Cross- und Omni-Channel (kanalübergreifende Angebote) zeigen dies. Neben 

einem Online-Shop bzw. Cross-Channel-Ansatz und Lieferdiensten bieten sich dem stationären Handel weitere 

Möglichkeiten, die Bequemlichkeit des Einkaufs für den Kunden zu erhöhen. Ein wesentliches Kriterium bei 

allen Maßnahmen sind einfache Regelungen, wie z.B. einheitliche Öffnungszeiten aller Händler eines Standor-

tes, ein gemeinsames WLAN-Angebot am Standort (im Gegensatz zu einem fragmentierten WLAN-Service) 

oder die Erhöhung der Warenverfügbarkeit durch die Nutzung von Automaten außerhalb der Geschäftszeiten. 

Ferner verfügt der stationäre Einzelhandel über die Möglichkeit, dem Kunden großzügige Umtauschregelun-

gen anzubieten, um im Sinne der Risikoreduktion mit dem Online-Handel gleichzuziehen. Sinnvoll ist es dabei, 

wenn die Mitglieder der Werbegemeinschaft einheitliche Regelungen anbieten und kommunizieren. 

Neben oder außerhalb von Stadtmarketing gibt es weitere wichtige Instrumente der Kommunikation. Zu die-
sen gehören interne und offene Arbeitskreise und/oder Runde Tische mit den betroffenen Akteuren. So lässt 

sich eine „Kultur der Kommunikation“ zwischen den Handelnden schaffen. Dies bedeutet, ein offenes Ohr zu 
haben für die Belange der Betroffenen, aber auch offensiv auf diese zuzugehen und offen über Grenzen und 

Möglichkeiten sowie die zukünftige Rollenverteilung zu diskutieren. Dadurch können neue Formen der Koope-

ration – z.B. Business Improvement Districts (BID) oder Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG) – an-

gestoßen oder (kleinere) Projekte auf den Weg gebracht werden. 

Um langfristig eine hohe Kaufkraftbindung an zentralen Standorten zu sichern, ist der Handel sowohl auf funk-

tionsfähige räumliche und architektonische Strukturen als auch auf attraktive und belebte Zentren angewie-

sen. Kommunen sehen in der Aufwertung des öffentlichen Raumes einen Vorteil für den stationären Handel. 

Stadtmarketing, Business Improvement Districts (BID) und Immobilien-Standortgemeinschaften (ISG) unter-

stützen dies. 
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B.2.5 Auswirkungen der Corona Pandemie 

Stichworte wie Click & Collect, Livestream Shopping oder Click & Meet bestimmten in den Jahren 2020 und 

2021 das Einzelhandelsgeschehen in den Städten Europas. Beschränkungen des Einzelhandels durch staatlich 

verfügte Schließungen oder Hygienemaßnahmen (Beschränkung der Kundenzahl etc.) nahmen erheblichen 

Einfluss auf den Geschäftsgang vieler Einzelhandelsbranchen. In einigen Branchen war der Einfluss durchaus 

positiv in anderen negativ. „Lockdowns“ im Frühjahr 2020 waren verbunden mit der vollständigen Schließung 
des Einzelhandels. Eine Ausnahme bildete die Nahversorgung, so dass Lebensmittelanbieter und Drogerie-

märkte weiterhin öffnen durften. Je nach Bundesland differierte die Liste der öffnungsberechtigten Betriebe.  

Dieser „Lockdown“ dauerte bis Ende Mai 2020 und war verantwortlich für erhebliche Umsatzeinbußen und 

das ein oder andere Insolvenzverfahren. Nachdem die erste Infektionswelle zum Sommer 2020 abgeebbt war, 

normalisierte sich das Geschäftsleben weitgehend. Mit stark ansteigenden Infektionszahlen im September und 

Oktober 2020 begann die zweite Infektionswelle, die im November 2020 zu einem weiteren Lockdown mit 

erzwungenen Ladenschließungen führte. Nun aber entwickelten sich kreative Möglichkeiten, doch auch Non-

foodsortimente stationär zu kaufen, indem bestellte Ware abgeholt (Click & Collect) oder je nach Inzidenzwert 

auch auf Termin eingekauft werden konnte (Click & Meet). Großer Gewinner der Schließungswellen war der 

Online-Handel. Im Frühjahr 2021 wurde der Lockdown angesichts nicht sinkender Infektionszahlen verschärft 

und dauerte bis Mai 2021 (regional bis Juni 2021) an. 

Trotz dieser Einschränkungen verzeichnete der Handelsverband Deutschland (HDE) und das Statistische Bun-

desamt für 2020 einen steigenden Umsatzanstieg, wobei auch der stationäre Einzelhandel neben dem boo-

menden Online-Handel Umsatzsteigerungen vorzuweisen hatte. 

Abbildung 5 Umsatzentwicklung des stationären und des Online-Einzelhandels 2000 bis 2020 

  

Quelle: HDE Online Monitor 2021, Seite 8 

Der stationäre Umsatzzuwachs des Einzelhandels 2020 wurde im Wesentlichen durch den nahversorgungsdo-

minierten Einzelhandel getragen. Innenstadttypische Sortimente wie Bekleidung, Schuhe, Uhren und Schmuck 

hatten dagegen harte Umsatzausfälle zu beklagen. Somit sind bis heute vor allem innenstadttypische Leitsor-
timente von massiven Rückgängen betroffen, was folgerichtig insbesondere Shoppingcenter und Innenstadt-

zentren besonders hart trifft. Auch diverse Insolvenzverfahren bekannter Einzelhandelsketten und -marken 

werden ihre Auswirkungen auf die zentralen Lagen der Städte früher oder später zeitigen. Konkrete Folgen für 

die Innenstadtzentren und anderen zentralen Lagen werden sich erst in kommenden Monaten abzeichnen. 
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B.3 Bauplanungsrechtliche Rahmenbedingungen für ein Einzelhandelskonzept 

Inhalte und Aussagen eines kommunalen Einzelhandelskonzeptes werden durch juristische Vorgaben maß-

geblich beeinflusst. Von Einzelhandelskonzepten gehen planungsrechtliche Wirkungen aus, die sich durch den 

jeweiligen Ratsbeschluss der Gemeinde manifestieren. Einzelhandelskonzepte werden in der Regel als städte-

bauliche Entwicklungskonzepte nach §1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen und erhalten so Relevanz für die 

Abwägung von Belangen im Rahmen der Bauleitplanung. Einzelhandelskonzepte sind demnach planungssys-
tematisch als informelle Planungen einzuordnen. Erst die Umsetzung in verbindliche Bauleitplanung verleiht 

ihnen Rechtskraft. 

Der Rechtsrahmen für Einzelhandelsgutachten berührt alle hierarchischen Ebenen des föderalistischen Sys-

tems der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus auch das europäische Recht. 

B.3.1 Europarechtliche Vorgaben 

Artikel 49 AEUV zur Niederlassungsfreiheit sowie die Artikel 14 und 15 der Dienstleistungsrichtlinie sind zu 

beachten. Die Regelungen zur Beschränkung von großflächigen Einzelhandelsansiedlungen in Bauleitplänen 

sind an den Vorschriften der Dienstleistungsrichtlinie zu messen. Somit sind mengenmäßige oder territoriale 

Beschränkungen für die Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit (Art. 15 Abs. 2 Buchst. a) DL-

RL) nur zulässig, wenn sie nichtdiskriminierend, erforderlich und verhältnismäßig (Art. 15 Abs. 3 DL-RL) sind.  

Das Urteil vom 30.1.2018 des EUGH3 enthält Aussagen zu Anwendungsbereich und Auslegung der DL-RL. Da-

nach ist Einzelhandel im Sinne der DL-RL als Dienstleistung zu verstehen.  

Vor diesem Hintergrund sollten Gemeinden nach dem Bauplanungsrecht bei der erforderlichen Dokumentati-

ons- und Begründungspflicht auch die Anforderungen des Europarechts beachten. Folgende Anforderungen4 

sind zu prüfen: 

• Nicht-Diskriminierung (aufgrund von Staatsangehörigkeit, Sitz der Gesellschaft) 

• Erforderlichkeit: (zwingende Gründe des Allgemeininteresses müssen nachgewiesen werden) 

• Verhältnismäßigkeit: (Anforderungen müssen zur Erfüllung der Ziele geeignet sein und nicht darüber 

hinausgehen) 

Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang die Unterlassung von Regelungen, die die Zulässigkeit von Ein-

zelhandelsvorhaben von wirtschaftlichen Bedarfsprüfungen oder von Marktnachfrage abhängig machen. Da-

mit sind auch festgelegte Entwicklungsgrenzen oder- korridore, die letztlich eine begrenzte Entwicklung von 

Sortimenten (Verkaufsflächengrenzen) vorgeben, europarechtlich unzulässig5.   

B.3.2 Bundesrechtliche Vorgaben 

Im Grundgesetz (GG) ist im Zusammenhang mit Einzelhandelskonzepten die Regelung der konkurrierenden 

Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern grundsätzlich maßgeblich (Art 72 Abs. 3 sowie Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 

GG), für die praktische Arbeit jedoch weniger relevant.  

Das Raumordnungsgesetz (ROG) definiert die Ziele und Grundsätze der Raumordnung.  

  

 
3 EuGH, 30.01.2018 - C-360/15, C-31/16 
4 Quelle: Hinweise der Fachkommission Städtebau zu Auswirkungen 
des ‚Visser‘-Urteils des EuGH, insbes. zur Anwendbarkeit 

der EU-Dienstleistungsrichtlinie auf Bebauungspläne (März 2019) 
5 vergl. gif, Qualitätskriterien für Einzelhandelsgutachten, Juli 2020, Seite 26 
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Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt unter anderem die Bauleitplanung. Hier sind einige einschlägige Paragra-

phen zu nennen, die auf Einzelhandelsfragen angewendet werden: 

• §1 Abs. 6 Nr. 11  städtebauliches Entwicklungskonzept 

• §2 Abs. 2  Interkommunales Abstimmungsgebot 

• §9 Abs. 2a  einfacher Bebauungsplan zur Erhaltung oder 

   Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 

• §30    Arten von Bebauungsplänen 

• §34   Zulässigkeit in den im Zusammenhang bebauten  

   Ortsteilen 

• §34 Abs. 3  Schutz zentraler Versorgungsbereiche in allen 

   betroffenen Gemeinden 

• §35   Bauen im Außenbereich 

 

Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) regelt in Bebauungsplänen festsetzbare Baugebiete (§1 Abs. 3), zu-

lässige Nutzungen (§1 Abs. 4-9) sowie die Ausweisung von Sondergebieten für den Einzelhandel und zu prü-

fende Auswirkungen (§11 Abs. 3) 

B.3.3 Landesrechtliche Vorgaben 

Landesentwicklungsprogramme und -pläne (LEP) oder Landesraumordnungsprogramme konkretisieren die 

Ziele und Grundsätze in länderspezifischer Weise. Die Regelungen in den Bundesländern weichen voneinan-

der ab, wobei die folgenden raumordnerischen Instrumente zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels 

in fast allen Bundesländern angewendet werden.  

• Beeinträchtigungsverbot 

keine wesentlichen Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne sowie der 

verbrauchernahen Versorgung 

• Konzentrations-/Zentralitätsgebot 
Zuordnung von Einzelhandelsgroßprojekten zu bestimmten Zentralitätsstufen (Ober-, Mittel-, Grund-

zentren) 

• Integrationsgebot 

Großflächige, innenstadtrelevante Ansiedlung nur in städtebaulich integrierter Lage 

• Kongruenzgebot 

Ausrichtung der Größenordnung am zentralen Orte Prinzip bzw. Verflechtungsbereich 

• Agglomerationsverbot 
kleinflächige Betriebe mit räumlich-funktionalem Zusammenhang sind als Großflächen zu behandeln 

Es ist zu empfehlen, die länderspezifischen Regelungen gesondert zu berücksichtigen, weil die Unterschiede 

in den Bestimmungen teilweise erheblich sind. 

Regionalpläne der regionalen Planungsverbände konkretisieren die Ziele und Grundsätze der Landesplanung. 

In den meisten Bundesländern liegen Verwaltungsvorschriften, wie zum Beispiel „Einzelhandelserlasse“, 
„Handlungsanleitungen“, „Arbeitshilfen“ oder ähnliches vor. 

Die konkreten landesspezifischen Vorgaben werden im Kapitel „Rahmenvorgaben der Landesplanung“ aus-
geführt. 
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B.3.4 Kommunale Vorgaben 

Die Bauleitplanung der Gemeinden (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) regelt die Zulässigkeit des 

großflächigen Einzelhandels im Gemeindegebiet. Diese ist bei der Erstellung von Einzelhandelskonzepten zu 

beachten. Unverbindliche Planungen wie Stadtentwicklungspläne, kommunale oder auch regionale Einzelhan-

delskonzepte werden ebenfalls berücksichtigt 

B.4 Regionale Einordnung 

B.4.1 Der Standort Verbandsgemeinde Bodenheim 

Die Verbandsgemeinde Bodenheim liegt direkt angrenzend im Süden des Oberzentrums Mainz. Sie umfasst 

die Ortsgemeinden Bodenheim, Gau-Bischofsheim, Harxheim, Lörzweiler und Nackenheim. 

Derzeit leben 20.565 Einwohner (Stand: 31.12.2020) im Gebiet der Verbandsgemeinde. Die Ortsgemeinden 

Bodenheim und Nackenheim sind landesplanerisch als kooperierende Grundzentren ausgewiesen und über-

nehmen die Versorgungsfunktion für das gesamte Verbandsgebiet. 

Die regionale Wettbewerbssituation ist geprägt durch die attraktiven und quantitativ bedeutenden Einzelhan-

delsangebote des Oberzentrums Mainz. Dazu kommen weitere Einkaufsmöglichkeiten in Wiesbaden und die 

auch leicht erreichbaren Angebote im Rhein-Main-Gebiet. Die Mittelzentren Nierstein und Oppenheim sowie 

Nieder-Olm stellen ebenfalls Konkurrenz für den Einzelhandel in der Verbandsgemeinde Bodenheim dar. 

Die Verbandsgemeinde Bodenheim hat keinen eigenen Autobahnanschluss, ist aber durch die Bundesstraße 

B9, die linksrheinisch Mainz mit dem Rhein-Neckar-Gebiet verbindet, gut an das Autobahnnetz angeschlossen. 

Die A60 bei Laubenheim, etwa 5 km von Bodenheim entfernt, stellt auch die nächste Möglichkeit dar, den 

Rhein Richtung Hessen zu queren. 

Die Anbindung an den ÖPNV ist für Bodenheim und Nackenheim über die S-Bahn S6 gewährleistet. Im Halb-

stundentakt sind tagsüber Verbindungen nach Mainz im Norden und Worms, Ludwigshafen und Mannheim 

im Süden möglich. Dazu kommen die Busse des RNN, die auch die anderen Gemeinden der Verbandsgemeinde 

erschließen, allerdings in einem wenig dichten Takt. Der zuständige Landkreis Mainz-Bingen hat ab 2022 schon 

weitere Buslinien und sonstige Maßnahmen zu Verbesserung geplant. 

B.4.2 Demographische Entwicklung in der Region 

Die Verbandsgemeinde Bodenheim hat von 2000 bis 2020 einen Bevölkerungszuwachs von 16,6% erlebt. Die 

Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz geht auch für die kommenden 

Jahre von einer weiteren Bevölkerungszunahme aus. Bis 2040 wird ein Ansteigen der Bevölkerung auf 21.860 

erwartet, ein Plus von 8,6% gegenüber dem Stand im Basisjahr 2017. Damit hebt sich die Verbandsgemeinde 

Bodenheim deutlich von der allgemeinen Entwicklung in Rheinland-Pfalz ab. Verbandsgemeinden gleicher 
Größenklasse sind in den vergangenen 20 Jahren im Mittel nur um 1,2% gewachsen, für die Jahre bis 2040 

erwartet das statistische Landesamt im Mittel ein Schrumpfen um 3,4%. 
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Abbildung 6 Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz von 2017 bis 2040 

 
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Entwicklung der Bevölkerungszahl 2017-2040 (mittlere Variante) nach Verwaltungsbezirken, 2019 

 

Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr, www.strukturatlas.brandenburg.de, abgerufen am 14.05.2021 
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B.4.3 Raumstrukturelle Einordnung der Verbandsgemeinde Bodenheim 

Im Rahmen des regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe 2014 wird die Verbandsgemeinde Boden-

heim dem Raumstrukturtyp „hochverdichteter Bereich“ zugeordnet (vgl. S. 11 Abb. 1), der Landkreis Mainz-

Bingen wird im Raumordnungsbericht 2017 des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung dem ent-

sprechend dem Kreistyp „Städtischer Kreis“ zugeordnet. 

Abbildung 7  Siedlungsstruktureller Kreistyp 

  
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Raumordnungsbericht 2017, Seite 10, Bonn 2018 

 

B.4.4 Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 

Die Kaufkraftverhältnisse innerhalb einer Region lassen sich am ehesten durch die Kaufkraftkennziffern dar-

stellen. Kaufkraftkennziffern geben Auskunft über die regionale Verteilung der einkommensbedingten, poten-

ziellen Endverbrauchernachfrage. In Verbindung mit den aktuellen Zahlen zur (ortsansässigen) Bevölkerung 

erlauben sie quantitative Angaben zur Einschätzung der lokalen Nachfrage nach Waren und Gütern, die über 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen distribuiert werden.  
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Abbildung 8 Einzelhandelsrelevanter Kaufkraftindex 2021 im regionalen Vergleich (BRD=100)  

Quelle: Eigene Darstellung, Michael Bauer Research, Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2021 

Die ausgewiesenen Kaufkraftindizes messen die jeweiligen regionalen Ergebnisse am Bundeswert. Der 

deutschlandweite Durchschnittswert wird dabei auf 100 gesetzt. Demnach bedeutet ein Wert über 100 eine 

überdurchschnittliche Kaufkraft, ein Wert unter 100 eine unterdurchschnittliche Kaufkraft in der Region. Kauf-

kraftindizes sind grundsätzlich Betrachtungen je Einwohner einer Region und werden somit zum „Durch-
schnittseinwohner“ in ganz Deutschland in Beziehung gesetzt.  

Danach herrschen überdurchschnittliche Kaufkraftindizes in der Region vor. Dies hat naturgemäß Auswirkun-

gen auf die Einzelhandelsausgaben. Für die Verbandsgemeinde Bodenheim wurde ein Kaufkraftindex von 

114,3 ermittelt. Damit liegt die Verbandsgemeinde Bodenheim deutlich über dem Bundesdurchschnitt und 

auch über dem Landesdurchschnitt von 98,6. Keine Aussage kann allerdings über die tatsächlichen Umsatz-

chancen des Einzelhandels auf Grundlage dieser Daten gemacht werden. Vielmehr handelt es sich um einen 

ersten regionalen Benchmark. 

C Einzugsbereich und Marktpotenziale 

C.1 Das Einzugsgebiet der Verbandsgemeinde Bodenheim 

Aus der beschriebenen regionalen Verteilung der Versorgungsstrukturen und Potenziale und der aktuell ge-

messenen Versorgungsbedeutung des Einzelhandels in der Verbandsgemeinde Bodenheim ist davon auszuge-

hen, dass die regionale Ausstrahlung der Verbandsgemeinde als Einzelhandelsstandort als eher mäßig zu be-

werten ist. Im Einzelhandelskonzept 2013 wurde, ebenso wie aktuell, eine begrenzte Zentralität für die Ver-

bandsgemeinde ermittelt.  

Das Kerneinzugsgebiet (Zone 1) umfasst neben den kooperierenden Grundzentren Bodenheim und Nacken-

heim auch die weiteren Gemeinden der Verbandsgemeinde. Im Norden schließt sich ein Ergänzungsgebiet an, 

das die Mainzer Stadtteile Ebersheim, Hechtsheim, Laubenheim und Weisenau umfasst. Aus diesem Gebiet 

sind sporadische Zuflüsse in das Gebiet der Verbandsgemeinde nicht auszuschließen. 

Das Einzugsgebiet der Verbandsgemeinde Bodenheim grenzt im Süden an das kooperierende Mittelzentrum 

Nierstein/Oppenheim, im Westen an das Mittelzentrum Nieder-Olm, im Norden an das Oberzentrum Mainz 

und im Osten an den Rhein. Dies beschränkt das Einzugsgebiet der Verbandsgemeinde deutlich.  
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Abbildung 9 Einzugsbereich der Verbandsgemeinde Bodenheim 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

C.2 Kaufkraftanalyse Verbandsgemeinde Bodenheim 

Die verfügbaren Marktpotenziale sind quantitativer Ausdruck des Nachfragevolumens im Gebiet der Ver-

bandsgemeinde. Es handelt sich um die monetären Mittel, die der Bevölkerung der Verbandsgemeinde Bo-
denheim im Jahr 2021 für Ausgaben im Einzelhandel zur Verfügung stehen. Damit ist nichts über die Kaufkraft-

bindung gesagt. Regelmäßig aufgesuchte Einkaufsziele bestimmen die Kaufkraftbindung und ergeben letztlich 

die Kaufkraftströme zwischen den Wohnorten der Bevölkerung und den Einkaufszielen, die im Falle der Ver-

bandsgemeinde Bodenheim zu einem großen Ausmaß außerhalb des Verbandsgemeindegebietes liegen. 

C.2.1 Marktpotenzial 

Grundlage der Berechnung der Marktpotenziale sind zum einen die Bevölkerungsgröße und zum andern die 

Pro-Kopf-Ausgaben im Einzelhandel. Während die Einwohnerzahlen von der amtlichen Statistik ermittelt wer-

den, basiert die Bestimmung der Pro-Kopf-Werte für die Einzelhandelsausgaben auf bundesweiten Wirt-

schaftsstatistiken, die zum Teil aus der amtlichen Statistik6 und darüber hinaus aus Veröffentlichungen diver-

ser Branchenverbände und Institute des Einzelhandels7 stammen. 

 
6 Umsatzsteuerstatistik, Verbraucherpreisindices, VGR des Bundes, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
7 EHI, BBE, Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V., Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Bundesverband des Deutschen 
Textileinzelhandels e.V., Bundesverband Parfümerien e.V., Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V., Verband Deutscher Drogisten e.V., 

Bundesverband für den gedeckten Tisch, Hausrat und Wohnkultur e.V., Bundesverband Bürowirtschaft, Bundesverband des Deutschen Schuheinzel-
handels e.V., Verband Deutscher Sportfachhandel e.V., Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V., Zentralverband der Augenoptiker, 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Bundesverband Technik des Einzelhandels e.V., Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., 

Bundesverband Schmuck und Uhren e.V., Bundesverband der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte e.V., Gesamtverband Autoteile e.V., Bun-
desverband Deutscher heimwerker-, Bau-, und Gartenmärkte e.V., Zweirad Industrieverband e.V., Bundesverband Farben- und Tapeten e.V., 
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Danach betragen die bundesweit durchschnittlichen jährlichen Ausgaben im Einzelhandel 6.819 € pro Kopf der 
Bevölkerung. Auf den periodischen Bedarf entfallen mit 3.376 € pro Kopf knapp 50% aller Einzelhandelsaus-

gaben. Die Potenziale für die Nahversorgung binden somit die Hälfte des verfügbaren Ausgabenpotenzials für 

den Einzelhandel.  

Tabelle 7 Mittlere Ausgaben im Einzelhandel (nach Sortimentsgruppen) in € pro Kopf und Jahr (Bundes-
durchschnitt) 

Bedarfsgruppe 
Pro-Kopf-Ausgaben  

in € 

Nahrungs- und Genussmittel 2.786 

Gesundheits- und Körperpflege 590 

Bekleidung, Lederwaren 667 

Schuhe 159 

Bücher, Schreibwaren 214 

Uhren, Schmuck, Optik 112 

Haushaltswaren, Glas, Porzellan 116 

Elektrowaren 583 

Möbel und Einrichtungsbedarf 621 

Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf 582 

Hobby-, Sport- und Freizeitartikel 388 

Gesamtsumme  6.819 

Quelle: eigene Berechnungen, BBE, diverse Verbände, Destatis, MB Research 2021 

Im Vergleich zum Jahr 2013 ist damit der absolute Betrag der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Kopf deut-

lich gestiegen. Für das Jahr 2013 betrug der Pro-Kopf Ausgabenwert für den Einzelhandel noch 5.549 €, d.h. 
die Ausgaben haben sich um fast 23% erhöht.  

Die für die Verbandsgemeinde Bodenheim verwendeten Pro-Kopf-Werte liegen proportional zum festgestell-

ten Kaufkraftindex von 114,3 um 14,3% über dem Bundesniveau, d.h. der durchschnittliche Ausgabenbetrag 

pro Jahr und Kopf beträgt hier 7.729 €. 

C.2.2 Kaufkraft im Gebiet der Verbandsgemeinde 

Die verfügbare Kaufkraft im Gebiet der Verbandsgemeinde ergibt sich schließlich aus der Verrechnung der mit 

dem Kaufkraftindex gewichteten Pro-Kopf-Werte mit der aktuellen Einwohnerzahl. Ausgehend von einer Ein-

wohnerzahl von 20.565 ergibt sich ein Ausgabenpotenzial pro Jahr von insgesamt 161,0 Mio. €.  

Wie oben beschrieben, erlebt die Verbandsgemeinde Bodenheim einen kontinuierlichen Einwohnerzuwachs. 

Zusammen mit dem beschriebenen Anstieg der Pro-Kopf-Ausgaben führt das dazu, dass das einzelhandelsre-

levante Kaufkraftpotenzial in der Verbandsgemeinde Bodenheim in den vergangenen acht Jahren um 36,1% 

gestiegen ist. 

 
Bundesverband des Deutschen Möbel-, Küchen- und Einrichtungsfachhandel e.V., Industrieverband Heimtierbedarf e.V., Zentralverband Zoologischer 
Fachbetriebe Deutschlands e.V., Bundesverband des Spielwarenhandels e.V. 
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Tabelle 8 Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial nach Sortimentsgruppen in der Verbandsge-
meinde Bodenheim 

Sortimentsgruppe 
Ausgabenpotenzial 2013 

In € 

Ausgabenpotenzial 2021  
in € 

Nahrungs- und Genussmittel 38,5 65,8 

Gesundheits- und Körperpflege 14,1 13,9 

Bekleidung, Lederwaren 13,3 15,7 

Schuhe 2,4 3,8 

Uhren, Schmuck, Optik 2,0 2,6 

Haushaltswaren, Glas, Porzellan 2,3 2,7 

Elektrowaren  9,2 13,8 

Bücher, Schreibwaren 4,0 5,1 

Möbel und Einrichtungsbedarf 13,6 14,7 

Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf 13,7 13,8 

Hobby-, Sport- und Freizeitartikel 5,2 9,2 

Gesamtsumme  118,3 161,0 

Quelle: eigene Berechnungen, BBE, diverse Verbände, Destatis, MB Research 2012 und 2021 
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D Einzelhandelsbestand in der Verbandsgemeinde Bodenheim 

Im Rahmen der Untersuchung wurden im März 2021 alle Einzelhandelsbetriebe in den Gemeinden der Ver-

bandsgemeinde Bodenheim auf Basis ihrer Branche und Verkaufsflächen sortimentsbezogen ermittelt. Nicht 

in die Erhebung einbezogen wurden die Betriebe des Großhandels, des Kfz-Handels und der Brennstoffe jegli-

cher Art. Die Verkaufsshops von Tankstellen sowie die Verkaufsräume von Dienstleistern und Handwerksbe-

trieben (soweit Waren tatsächlich direkt verkauft werden und nicht nur Showroom sind) wurden ebenfalls 

erfasst. 

D.1 Die Entwicklung des Einzelhandels in der Verbandsgemeinde Bodenheim seit 2013 

Heute verfügt der Einzelhandel in der Verbandsgemeinde Bodenheim über 12.500 qm Verkaufsfläche, das sind 

etwa 1.700 qm mehr als 2013. Von den Betrieben mit einer Verkaufsfläche von mehr als 300 qm wurde ledig-

lich der Edeka-Markt in Bodenheim geschlossen. Am gleichen Standort ist aber ein Tegut-Markt in Planung.  

Hinzugekommen sind ein Verbrauchermarkt in Gau-Bischofsheim und ein Schuhfachmarkt, ein Zoofachmarkt 

und ein Hartwarenfachmarkt in der Straße Lange Ruthe in Bodenheim, außerdem haben etliche Betriebe ihre 

Verkaufsfläche vergrößert. 

Tabelle 9 Entwicklung des Einzelhandelsbestandes 2013 bis 2021 

Betrieb 2013 Betriebstyp Standort 2013 2021 

Rewe Verbrauchermarkt Bodenheim, Hilgestraße 22 ja ja 

Fundgrube Hartwarenfachmarkt Bodenheim, Am Kuemmerling 1 ja ja 

Aldi Lebensmittel-Discounter Bodenheim, Lange Ruthe 2 ja ja 

Edeka Verbrauchermarkt Bodenheim, Lange Ruthe ja 
geschlossen,  

Tegut in Planung 

Takko Bekleidungsfachmarkt Bodenheim, Lange Ruthe 7b ja ja 

Rossmann Drogeriefachmarkt Bodenheim, Lange Ruthe 5 ja ja 

Lidl Lebensmittel-Discounter Bodenheim, Lange Ruthe 7 ja ja 

Köbig Baumarkt Baufachmarkt Nackenheim, Mainzer Straße 143 ja ja 

Gärtnerei Kimmes Gartenfachmarkt Nackenheim, Mainzer Straße 139 ja ja 

Netto Lebensmittel-Discounter Nackenheim, Mainzer Straße 141 ja ja 

Logo Getränkemarkt Bodenheim, Lange Ruthe 5b ja ja 

Deichmann Schuhfachmarkt Bodenheim, Lange Ruthe 9a nein ja 

Fressnapf Zoofachmarkt Bodenheim, Lange Ruthe 9a nein ja 

Tedi Hartwarenfachmarkt Bodenheim, Lange Ruthe 7a nein ja 

Edeka Verbrauchermarkt Gau-Bischofsheim, Gauberblick 3 nein ja 

 Quelle: Eigene Erhebungen 2013 und 2021 

Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Verkaufsflächen für die einzelnen Sortimente wider, wie die folgende 

Abbildung zeigt. 
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Abbildung 10 Verkaufsflächen in der Verbandsgemeinde Bodenheim 2013 und 2021 (Gesamt)  

Quelle:  Eigene Erhebungen 2013 und 2021, ohne Tegut-Planung 

 

Tabelle 10 Entwicklung des Einzelhandelsbestandes 2013 bis 2021 (Umsatz) 

Einzelhandelsbranchen 2013 2021 
Veränderung  
2008 bis 2021 

Sortimentsgruppe 
Umsätze  
in Mio. € 

Umsätze  
in Mio. € 

Umsatz abs. 

in Mio. € 
Umsatz  
in v.H. 

Nahrungs- und Genussmittel 27,8 33,9 6,1 +22,1% 

Gesundheits- und Körperpflege 3,8 9,6 5,8 +152,6% 

Bekleidung, Lederwaren 1,9 1,6 -0,3 -14,0% 

Schuhe 0,2 1,4 1,2 +580,0% 

Uhren, Schmuck 0,5 0,4 -0,1 -25,0% 

Haushaltswaren, Glas, Porzellan 1,2 1,2 0,0 +3,5% 

Elektrowaren 0,8 0,4 -0,4 -53,9% 

Bücher, Schreibwaren 0,6 1,1 0,5 +82,0% 

Möbel und Einrichtungsbedarf 0,2 0,3 0,1 +71,0% 

Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf 2,1 3,5 1,4 +64,4% 

Hobby- und Freizeitartikel 0,3 0,4 0,1 +49,8% 

Gesamt 39,4 53,8 14,4 36,7% 

Quelle: eigene Erhebungen und Berechnungen, ohne Tegut Planung 
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Bei der Umsatzentwicklung des Einzelhandels in der Verbandsgemeinde Bodenheim korrespondiert die Um-

satzentwicklung deutlich mit der Verkaufsflächenentwicklung. Besonders hervor stechen das Sortiment Ge-

sundheits- und Körperpflege, wo die Ausweitung der Fläche des Drogerie-Marktes zu einem mehr als andert-

halbfachen Umsatz führt, und das Sortiment Schuhe, das vor der Eröffnung des Schuhfachmarktes nur als 

Randsortiment in anderen Geschäften vorhanden war. 

D.2 Ortsgemeinden der VG Bodenheim 

D.2.1 Ortsgemeinde Bodenheim 

Die Ortsgemeinde Bodenheim grenzt im Norden an die Stadt Mainz. Der zentrale Versorgungsbereich ist ge-
kennzeichnet durch das enge dörflich-traditionelle Straßenbild und die damit verbundene zum Teil schwierige 

Verkehrsführung. Vor allem inhabergeführte Betriebe befinden sich im zentralen Versorgungsbereich. Aus-

nahme bilden nur wenige Filialisten, welche sich am Rand befinden. Großflächige Einzelhandelsbetriebe finden 

daher keine geeigneten Möglichkeiten innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches, so dass diese gezielt am 

Rand im ausgewiesenen Gewerbegebiet angesiedelt wurden. 

Abbildung 11 Ortskern Bodenheim 

 
Quelle: eigene Erhebung 2021 

Die erhobenen Dienstleistungsbetriebe decken das gesamte Spektrum des Dienstleistungsangebotes ab und 

spielen eine erhebliche Rolle für die Agglomeration im Zentrum. 

Trotz der fehlenden Einzelhandelskonzentration sowie der nicht vorhandenen innerörtlichen Flächenpotenzi-

ale, aber auch wegen der hohen Konzentration von Dienstleistungsbetrieben wurde die Ausweisung eines 

Zentralen Versorgungsbereichs wie 2013 vorgenommen.  
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Abbildung 12 Einzelhandelsbestand in Bodenheim (Gewerbegebiet) 

Quelle: eigene Erhebung, 2021 

Die Bestandsflächen in den beiden ZVB Lange Ruthe und Hilgestraße haben sich seit 2013 positiv entwickelt. 

Abbildung 13 Angebotsstruktur in der Ortsgemeinde Bodenheim  

 
Quelle: eigene Erhebung 2021 
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Mit rund 50% Anteil an der Gesamtverkaufsfläche überwiegt der Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-

mittel (u.a. Lidl, REWE) am Standort, gefolgt vom Sortiment Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf (u.a. Raiff-

eisen-Markt, Fundgrube)  mit einem Anteil von etwa 16% an der Gesamtverkaufsfläche. Weitere wichtige Grö-
ßenordnungen sind Bekleidung und Lederwaren sowie die Sortimentsgruppen Haushaltswaren und Gesund-

heits- und Körperpflege. 

Abbildung 14 Einzelhandelsumsätze im Einzelhandel in der Ortsgemeinde Bodenheim 

 

Quelle: eigene Erhebung 2021 

 

Das umsatzstärkste Sortiment sind Nahrungs- und Genussmittel mit rund 63% des erzielten Gesamtumsatzes. 

Etwa 18% des Gesamtumsatzes erzielt die Sortimentsgruppe Gesundheits- und Körperpflege. 

D.2.2 Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim 

In der klimatisch bevorzugten Lage gedeihen Obst und Wein vorzüglich, so dass es in Gau-Bischofsheim noch 

eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Betrieben gibt. Die Nähe zu Mainz und zu großen Betrieben im Wirt-

schaftsraum Rhein-Main sowie die Autobahn A63 haben dazu geführt, dass die ehemals abseits der großen 

Verkehrsadern gelegene Ortschaft auf heute nahezu 2.000 Einwohner gewachsen ist. 
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Abbildung 15 Einzelhandelsbesatz in Gau-Bischofsheim 

 
Quelle: eigene Erhebung 2021  

Mit der Realisierung des gemeinsamen Nahversorgungsstandorts der Ortsgemeinden Gau-Bischofsheim und 

Harxheim hat sich Nahversorgungssituation hier zum Positiven verändert. Mit der Ansiedlung eines Edeka 
Vollsortimenters sind hier nun insgesamt 1.425 qm Verkaufsfläche etabliert. Die Befragungsergebnisse zeigen 

die hohe Akzeptanz des Standortes aus den beiden Ortsgemeinden Gau-Bischofsheim und Harxheim. 
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Abbildung 16 Verkaufsflächen in der Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim 

 

D.2.3 Ortsgemeinde Harxheim 

Harxheim hat einen fließenden Übergang zur Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim. Beide liegen an der West-

grenze der Verbandsgemeinde Bodenheim. In der Ortsgemeinde leben rund 2.100 Einwohner. 

Harxheim verfügt über keinen nennenswerten Einzelhandelsbesatz im Gemeindegebiet. Die Versorgung hat 

sich trotzdem durch die Ansiedlung des Edeka in Gau-Bischofsheim entscheidend verbessert. 

D.2.4 Ortsgemeinde Lörzweiler 

Die Ortsgemeinde Lörzweiler mit rund 2.300 Einwohnern befindet sich ca. drei Kilometer südlich der Ortsge-

meinde Bodenheim. Derzeit bestehen, bis auf einen Bäcker, keine Nahversorgungsstrukturen in der Ortsge-

meinde Lörzweiler. 

D.2.5 Ortsgemeinde Nackenheim 

Die besondere Rolle der Ortsgemeinde Nackenheim resultiert aus der grundzentralen Versorgungsfunktion im 

Ergänzungsnetz. Die Ortsgemeinde selbst liegt etwa 12 km südlich des Oberzentrums Mainz und ist etwa 3 km 

vom Grundzentrum Bodenheim entfernt. Durch die Nähe zum Oberzentrum Mainz und durch die Ausweisung 
attraktiver Wohnbauflächen hat die Ortsgemeinde ein gesundes und kontinuierliches Bevölkerungswachstum 

zu verzeichnen. 

Mit seinen rund 5.000 Einwohnern und den 1.910 qm Gesamtverkaufsfläche, bzw. 745 qm im Bereich des 

kurzfristigen Bedarfs, verfügt Nackenheim als Grundzentrum im Ergänzungsnetz derzeit über adäquate Nah-

versorgungsstrukturen.  
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Abbildung 17 Einzelhandel in der Ortsgemeinde Nackenheim 

 
Quelle: eigene Erhebung 2021 

Mit der Sortimentsgruppe kurzfristiger Bedarf ist die größte Verkaufsfläche (u.a. Netto) vorhanden. Ein weite-

rer Angebotsschwerpunkt findet sich im Bedarfssegment Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf (u.a. Gärtnerei 

Kimmes, Baumarkt Köbig). 

Abbildung 18 Verkaufsflächen nach Sortimenten in der Ortsgemeinde Nackenheim 

 
Quelle: Eigene Erhebungen 2021 
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D.3 Kaufkraftbindung  

Das Ausmaß der Bindung der vor Ort vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft ist ein statistisches Maß 

für die quantitative Versorgung der Bevölkerung in der Verbandsgemeinde Bodenheim mit Einzelhandelswa-

ren.  

Durch die Verrechnung von einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzialen und Einzelhandelsumsätzen ergibt 

sich die Zentralitätsquote. Diese zeigt das Verhältnis von örtlicher Kaufkraft zu Umsatz und erreicht den Wert 
von 100, wenn sich im Gebiet der Verbandsgemeinde Umsatz und Kaufkraft im Gleichgewicht befinden. In 

diesem Fall wird unterstellt, dass der örtliche Einzelhandel die eigene Bevölkerung vollständig versorgen 

könnte.  

In der Realität ist dies in der Regel nicht der Fall, weil Einkaufsströme an der Gemeindegrenze nicht aufgehal-

ten werden, sondern Kaufkraftabflüsse und Kaufkraftzuflüsse stattfinden. Insofern ist die Zentralitätsquote 

ein bilanzierter Wert, der Zu- und Abflüsse einrechnet. Das führt in der Verbandsgemeinde Bodenheim bei-

spielsweise zu bedeutenden Kaufkraftzuflüssen im Segment der Gesundheits- und Körperpflege und bei Haus-

haltswaren, Glas und Porzellan. In der Gesamtbetrachtung liegt in den meisten Sortimentsgruppen ein positi-

ver Zentralitätswert vor. Eine Ausnahme stellen Bücher, Zeitungen und Schreibwaren, Elektrowaren und 

Hobby- und Freizeitartikel dar.  

Ein weiterer Einflussfaktor ist der Versand- und Online-Handel, der in den Ausgabenpotenzialen enthalten ist. 

Die verfügbare einzelhandelsrelevante Kaufkraft wird demnach nicht nur im stationären Einzelhandel ausge-

geben. 2020 entfielen laut HDE bundesweit 12,6% der Einzelhandelsausgaben auf den Versand- und Online-

Handel mit steigender Tendenz. Diese stehen dem stationären Einzelhandel rechnerisch nicht zur Verfügung, 

so dass eine Zentralitätsquote von 100 im Grunde nur einer Kaufkraftbindung von 87,4% des örtlichen Kauf-

kraftpotenzials entspricht.  

D.3.1 Zentralitätswerte in der Verbandsgemeinde Bodenheim 

Für die Verbandsgemeinde Bodenheim wurde im Jahr 2013 eine einzelhandelsrelevante Kaufkraftsumme von 

118,3 Mio. € ermittelt. Dem gegenüber steht ein Umsatz in 2013 von 39,4 Mio. €. Das ergibt für das Jahr 2013 

eine Zentralitätsquote von 33,3 für die gesamte Verbandsgemeinde und über alle Bedarfsgruppen. 
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Abbildung 19 Zentralitätsquote Verbandsgemeinde Bodenheim 2013 und 2021 (Gesamt)  

 
Quelle: Eigene Erhebungen und Berechnungen 2013 und 2021 

2021 ist die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in der Verbandsgemeinde Bodenheim mit 161,0 Mio. € mehr als 

ein Drittel höher als 2013. Der Einzelhandelsumsatz ist im gleichen Zeitraum von 39,4 auf 53,8 Mio. € gestie-

gen, eine Steigerung um annähernd den gleichen Prozentsatz.  

Die Zentralitätsquote ist daher fast gleichgeblieben: im Jahr 2021 beträgt sie 33,4 gegenüber 33,3 im Jahr 

2013. Die Fähigkeit des Einzelhandels in der Verbandsgemeinde Bodenheim, die örtliche Kaufkraft in der Ver-

bandsgemeinde zu halten, hat sich also nicht verändert. 

Die Zentralitätsquoten schwanken zwar in den einzelnen Sortimentsgruppen, zeigen aber durchweg auf, dass 
die Kaufkraft der Bürger der Verbandsgemeinde nicht durch den örtlichen Einzelhandel gebunden werden 

kann. 
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Abbildung 20 Zentralitätsquote Verbandsgemeinde Bodenheim 2013 und 2021 (kurzfristiger Bedarf) 

 
Quelle: Eigene Erhebungen und Berechnungen 2013 und 2021 

Bezogen auf die Situation bei Nahrungs- und Genussmitteln sowie Waren der Gesundheits- und Körperpflege 

ist die Zentralitätsquote in den acht Jahren zwischen 2013 und 2021 sogar gesunken. Betrug der Wert 2013 

noch 60,1 liegt er 2021 bei 54,6, und damit zwar deutlich über dem Wert für den gesamten Einzelhandel aber 

dennoch weit unter der Zahl von 100, die für eine komplette Bindung der örtlichen Kaufkraft in diesem Bereich 

stehen würde.  

Die Gegenüberstellung von einzelhandelsrelevantem Umsatz und einzelhandelsrelevanter Kaufkraft in den 

Sortimentsgruppen auf der folgenden Seite zeigt das jeweilige Ausmaß der Kaufkraftbindung. Auch der Beitrag 
einzelner Sortimentsgruppen zur Zentralität der Verbandsgemeinde Bodenheim wird deutlich. Entsprechend 

der Funktion als Grundzentrum sind die Werte bei Nahrungs- und Genussmitteln und Gesundheits- und Kör-

perpflege am höchsten. 
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Abbildung 21 Kaufkraft und Umsatz in den Sortimentsgruppen 

 
Quelle: eigene Darstellung, eigene Erhebungen und Berechnungen 

Abbildung 22 Zentralitätsquoten in den Sortimentsgruppen  

 

Quelle: eigene Darstellung, eigene Erhebungen und Berechnungen 

 

100% 
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D.4 Raum und Flächenbedarf 

Durch die demografische Herausforderung, die die kommenden Jahre bringen werden, müssen sich Planung 

und Politik auf veränderte Rahmenbedingungen hinsichtlich der Einzelhandelsentwicklung einstellen. Dies be-

deutet eine bipolare Entwicklung auch für die Verbandsgemeinde Bodenheim.  

Tabelle 11 Bipolare Entwicklung der Verbraucheransprüche 

Junge Bevölkerung 
und Familien 

Senioren 

gute Qualität mehr Qualität 

Discountangebote mehr Beratung 

angepasste Sortimente 

(z.B. Baby- und Kinderbedarf) 

angepasste Sortimentsstrukturen 

(z.B. Sanitätsfachgeschäfte) 

attraktive Flächen 
Übersichtlichkeit im Laden 

(verbunden mit bspw. breiten Gängen) 

gutes Parkplatzangebot Lieferservice 

gute Erreichbarkeit gut erreichbare Standorte 

 

Die Ansprüche an die Versorgung sind in Abhängigkeit von der Lebensphase, den Lebensumständen oder auch 

nur dem Lebensalter differenziert zu sehen. Die folgenden Fakten beeinflussen dabei das Konsumentenver-

halten sowie das Innovations- und Investitionsverhalten des Handels erheblich: 

• Angebotsstrukturen (Entfaltung) 

• Veränderung der Konsumentenbedürfnisse 

• Polarisierung der Nachfragepräferenzen 

• weiteres Aufklaffen der Schere zwischen Verkaufsfläche und Flächenproduktivität 

• starke Betriebsformendynamik 

• Fortsetzen des Flächenwachstums, wenn auch gedämpft 

Speziell die Einzelhandelsunternehmen arbeiten ständig daran, sich durch innovative und zukunftsgerichtete 

Konzepte auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen und den Spagat zwischen den unterschiedlichen 

Verbraucherbedürfnissen in ihrem Angebot abzubilden. 

Modernes Ambiente und maßgeschneiderte Sortimentskonzepte benötigen deutlich mehr Raum als oft in un-

flexiblen planerischen Konzepten und Programmen vorgesehen wird. Durch vorsorgliche Bauleitplanung kann 

dieser Aspekt aktiv unterstützt werden. 

Die Prognose eines Flächenbedarfes für die nächsten Jahre ist, im Sinne einer begrenzenden Entwicklung für 

den Einzelhandel in der Verbandsgemeinde Bodenheim nicht zielführend. Es ist kaum abzuschätzen, welche 

Entscheidungen in den Zentralen der Einzelhandelsunternehmen die Verbandsgemeinde betreffend gefällt 

werden. Zudem ist der künftige Flächenbedarf von neuen Betriebskonzepten, die sich aus den sich ändernden 
Ansprüchen der Verbraucher ergeben oder die aus den veränderten Bedingungen durch den wachsenden On-

line-Handel entstehen, kaum seriös berechenbar. 

Flächenwachstum wird ohnehin eingeschränkt durch die begrenzende Wirkung endlicher und räumlich zuge-

ordneter Einzelhandelspotenziale. Die regionale Wettbewerbssituation und deren Entwicklung sind hier 

ebenso wirksam wie die Entwicklung und Verwendungsmöglichkeiten örtlicher Flächenpotenziale. Nicht zu 

vergessen ist der zuwachsende Einfluss des Online-Handels auf die Expansionsmöglichkeiten im stationären 

Einzelhandel. 
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Trotz der Einschränkungen bezüglich der Prognosefähigkeit zukünftiger Ansiedlungen und Entwicklungen sind 

aus der Beurteilung der Versorgungsqualität und auch der räumlichen Verteilung des Einzelhandelsangebotes 

konzeptionelle Vorgaben zu entwickeln. Dies betrifft in erster Linie die Frage der Nahversorgung und deren 

Qualität und räumliche Verteilung. Vieles lässt sich aus den sortimentsspezifischen Zentralitätsquoten ablei-
ten, weiteres aus der Beurteilung des Modernisierungsbedarfs und zusätzliches aus räumlichen Versorgungs-

lücken. Aus dem formulierten Ziel, ein wohnungsnahes und qualitatives Nahversorgungssystem schaffen und 

sichern zu wollen, ergibt sich auch die Notwendigkeit, die Zentralitätsquote im Nahversorgungssegment min-

destens auf dem aktuellen Zentralitätsniveau zu halten. Darüber hinaus ist die Sicherung der Versorgungsqua-

lität in Form von Betriebstypen-, Preis- und Sortimentsvielfalt zu gewährleisten. 

Die grundzentrale Funktion von Bodenheim und Nackenheim weiterzuentwickeln wird als Kernziel formuliert. 

Das bedeutet angesichts des regionalen Wettbewerbs auch, dass die derzeit negative Kaufkraftbilanz gegen-

über dem Umland verbessert werden sollte. Die Stärkung der grundzentralen Funktion muss zwingend einher-

gehen mit einer weiteren Erhöhung der Zentralitätsquote. Die Steigerung der Gesamtzentralität der Verbands-

gemeinde Bodenheim wird vor allem durch eine Vervollständigung des Nahversorgungsangebotes erreicht 
werden. Ergänzungen in den aperiodischen Sortimentsgruppen sind nicht ausgeschlossen, können jedoch an-

gesichts der grundzentral bedingten Einschränkungen keine dominanten Größenordnungen annehmen.  

Abbildung 23 Zielzentralitäten in den Sortimentsgruppen in der Verbandsgemeinde Bodenheim 

 
Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen 

 

Aufgrund der ausgeführten Überlegungen ist eine Zentralitätsquote für die gesamte Verbandsgemeinde Bo-

denheim für die Zukunft um etwa 90 realistisch. Sie kommt zustande, wenn die derzeit geplante Eröffnung des 

Tegut-Marktes erfolgreich abgeschlossen werden kann und darüber hinaus die Kaufkraftbindungslücke im pe-

riodischen Bedarfssegment vollkommen geschlossen wird. 
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E Ergebnisse der Verbraucherbefragung in der Verbandsgemeinde Bodenheim 

E.1 Methode und Vorgehensweisen 

E.1.1 Zielsetzung der Befragung 

Die repräsentative telefonische Haushaltsbefragung verfolgt das Ziel, belastbare Aussagen über das Einkaufs-

verhalten der ansässigen Bürger zu erlangen. Auch soll mit der Befragung eine Wertung der derzeitigen Ver-

sorgungssituation durch die Bürger der Verbandsgemeinde Bodenheim erfolgen. Durch die Befragung wird die 

Beurteilung der aktuellen Wettbewerbssituation ermöglicht.  

Durch die gewonnenen Erkenntnisse sollen entsprechende Handlungsempfehlungen für die Entwicklung der 

Nahversorgung und anderer Einzelhandelsstandorte abgeleitet werden. 

E.1.2 Stichprobe 

Grundlage für die räumliche Verteilung der Stichprobe sind die Gemeinden der Verbandsgemeinde Boden-

heim.  

Abbildung 24 Verteilung der tatsächlichen Stichprobe (Interviews) 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Durchgeführt wurden 300 Interviews. Entsprechend der Einwohnerzahl der einzelnen Orte wurden 116 Haus-

halte in Bodenheim, 84 in Nackenheim, 30 in Gau-Bischofsheim, 35 in Harxheim und weitere 35 in Lörzweiler 

befragt.  

Eine leichte Verzerrung der Stichprobenauswahl könnte sich durch die geringe Anzahl von Haushalten, die 

keinen Telefonanschluss besitzen, ergeben. Bei einer aktuellen Telefondichte von 98,5% sind systematische 

Verzerrungen der Stichprobe aufgrund von undercoverage jedoch auszuschließen. 
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E.1.3 Inhalte der Befragung 

Der Fragebogen umfasst, neben der Abfrage statistischer Merkmale sechs Fragenblöcke. Dabei wurden fol-

gende Themen behandelt: 

• Wohnort  

• Einkaufsverhalten für neun Sortimentsgruppen (Nahrungs- und Genussmittel; Drogeriewaren; Be-

kleidung und Schuhe; Haushaltswaren; Elektrowaren; Schreibwaren, Zeitschriften und Bücher; Mö-

bel und Einrichtungsbedarf; Baumarkt- und Gartenartikel sowie Tierbedarf; Artikel für Hobby und 

Freizeit) 

• Verkehrsmittelnutzung zum Einkaufen 

• Fehlende Einzelhandelssortimente, -branchen und -betriebe 

• Beurteilung verschiedener Angebote und Waren in Verbandsgemeinde Bodenheim insgesamt 

• Beurteilung verschiedener Aspekte im Ortszentrum Bodenheim  

Der vollständige Fragebogen befindet sich im Anhang. 

E.1.4 Methode der Befragung 

Die Befragung wandte sich an Privathaushalte und zwar immer an diejenige Person, die nach eigenen Angaben 

hauptsächlich für den Einkauf im Haushalt verantwortlich ist. Die Interviews wurden telefonisch durchgeführt 

und mit Hilfe des CATI-Systems erfasst und gesteuert. Die Befragung wurde von der Markt und Standort Bera-

tungsgesellschaft mbH selbst durchgeführt.  

Jeder ausgewählte Haushalt wurde, falls er nicht unmittelbar erreichbar war, mindestens dreimal kontaktiert, 

bevor eine Ersatztelefonnummer verwendet wurde. Insgesamt waren 909 telefonische Kontakte erforderlich, 
um die 300 Interviews zu erhalten. Rund 30% der kontaktierten Haushalte (272) verweigerten die Teilnahme 

am Interview. Gleichzeitig waren 38% (347 Kontakte) neutrale Ausfälle, d.h. diese Haushalte wurden trotz 

dreimaliger Anwahl nicht erreicht. Es wurden fünf Interviewer eingesetzt. Die Feldzeit begann am 22.02.2021 

und endete am 22.03.2021. Das durchschnittliche Interview dauerte ungefähr 15 Minuten. 
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E.2 Befragungsergebnisse 

E.2.1 Einkaufsverhalten nach Sortimentsgruppe 

E.2.1.1 Lebensmittel 

71,7% aller Befragten kaufen regelmäßig im Gewerbegebiet Lange Ruthe in Bodenheim ein, 54,7% im Gewer-

begebiet Hilgestraße. Gau-Bischofsheim geben 30,7% der befragten Haushalte an, Nackenheim 20,3%. 

Abbildung 25 Einkaufsort Lebensmittel  

 Quelle: eigene Haushaltsbefragung 

Differenziert man den Einkaufsort nach dem Wohnort der Befragten, zeigt sich, dass die beiden Gewerbege-

biete in Bodenheim von den Befragten aus allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde genannt werden, die 

weiteren Orte aber hauptsächlich von den Befragten, die auch in der Nähe wohnen. 
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Abbildung 26 Wohnort und Einkaufsziele der befragten beim Lebensmitteleinkauf 

Quelle: eigene Haushaltsbefragung und Darstellung 

 

Abbildung 27 Wichtigster Einkaufsort für Lebensmittel  

Quelle: eigene Haushaltsbefragung 
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Entscheidend für die Beurteilung der Einkaufsorientierung ist nicht die Auflistung aller aufgesuchten Einkaufs-

orte, die die Befragten nennen, sondern das von ihnen als wichtigster Einkaufsort eingestufte Ziel. Auch bei 

dieser Frage wird das Gewerbegebiet Lange Ruthe in Bodenheim mit Abstand am häufigsten genannt, für 

35,7% der Befragten ist es der wichtigste Einkaufsort für Lebensmittel. Das Gewerbegebiet Hilgestraße mit 
22,0% und Gau-Bischofsheim mit 21,0% haben in etwa die gleiche Bedeutung, der Netto-Standort in Nacken-

heim ist für 9,7% der Befragten der wichtigste Einkaufsort.   

Abbildung 28: Einkauf von Lebensmitteln über das Internet oder den Versandhandel 

 

Quelle: eigene Haushaltsbefragung 

Bei der Frage, ob sie Lebensmittel auch über das Internet oder den Versandhandel einkaufen, antwortet die 
ganz überwiegende Mehrheit der Befragten, dass sie das nie tun (96,0%).  
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E.2.1.2 Drogeriewaren 

Auf die Frage nach dem Einkaufsort für Drogeriewaren nennen 90,2% der Probanden das Gewerbegebiet 

Lange Ruthe in Bodenheim. Dort ist der einzige Drogeriemarkt in der Verbandsgemeinde Bodenheim ansässig. 

Die Drogerieabteilungen der Lebensmittelanbieter an den anderen Standorten haben bei weitem nicht die 

Zugkraft eines vollwertigen Drogeriemarktes. 

 

Abbildung 29 Einkaufsort Drogeriewaren (Telefoninterview) 

Quelle: eigene Haushaltsbefragung 

Entsprechend der Konzentration des Angebots nennen die Befragten im Mittel nur 1,3 Orte, an denen sie 

regelmäßig Drogeriewaren einkaufen, gegenüber 2,3 Orte für den Lebensmitteleinkauf.  

Unterscheidet man die Antworten wieder nach dem jeweiligen Wohnort der befragten Person, so zeigt sich, 
dass die Befragten aus allen Orten der Verbandsgemeinde im Gewerbegebiet Lange Ruthe Drogeriewaren 

kaufen, die insgesamt selten genannten anderen Orte werden bevorzugt von Personen besucht, die auch dort 

wohnen. 
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Abbildung 30 Wohnort und Einkaufsziel der Befragten beim Kauf von Drogeriewaren 

Quelle: eigene Haushaltsbefragung 

Beim Einkauf von Drogeriewaren zeigt sich ein noch stärker fokussiertes Verbraucherverhalten wie bei den 

Lebensmitteln, entsprechend wird das Gewerbegebiet Lange Ruthe auch von 82,2% der Befragten als wich-

tigstes Einkaufsziel für Drogeriewaren genannt.  

Abbildung 31 Einkauf von Drogeriewaren über das Internet oder den Versandhandel 

Quelle: eigene Haushaltsbefragung 

Drogeriewaren werden häufiger als Lebensmittel über das Internet oder den Versandhandel bezogen, der An-
teil ist bei den befragten Haushalten aber immer noch sehr gering. 92,3% der Befragten sagen hier, dass sie 

Drogeriewaren „nie“ über das Internet oder den Versandhandel kaufen.  
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E.2.1.3 Weitere Sortimente  

Die Analyse der weiteren Sortimentsgruppen zeigt, dass die Verbandsgemeinde Bodenheim als Einkaufsort 

gegenüber dem benachbarten Oberzentrum Mainz eine eher nachgeordnete Rolle spielt. 

Lediglich für das Sortiment Bücher, Zeitschriften und Schreibwaren erhalten Einkaufsorte in der Verbandsge-

meinde mehr Nennungen als Orte in Mainz. 

Abbildung 32 Einkaufsort Bücher, Zeitschriften und Schreibwaren 

Quelle: eigene Haushaltsbefragung  

Beispielhaft sei noch das Sortiment Bekleidung und Schuhe aufgeführt, bei dem deutlich wird, dass ein ganz 

überwiegender Teil der Befragten seinen Bedarf in Mainz deckt. „Andere Stadtteile“ steht hier für alle Stadt-

teile jenseits von Ebersheim, Hechtsheim und Bretzenheim, also auch für die Innenstadt von Mainz. 

Abbildung 33 Einkaufsort Bekleidung und Schuhe 

Quelle: eigene Haushaltsbefragung  

E.2.1.4 Einkauf von Waren über das Internet oder den Versandhandel 

Bei den meisten Sortimentsgruppen gibt noch eine Mehrheit der Befragten an, diese Artikel „nie“ über das 
Internet oder den Versandhandel einzukaufen. Lediglich bei Bekleidung und Schuhe sagen 62%, dass sie diese 
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zumindest selten über das Internet einkaufen. Für Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren und Bau- und 

Gartenartikel spielt der Online-Einkauf bisher eine untergeordnete Rolle. 

Abbildung 34 Interneteinkauf im Vergleich (Telefoninterview) 

Quelle: Eigene Haushaltsbefragung 

E.2.2 Fehlende Einzelhandelssortimente, -branchen und -betriebe 

Auf die Frage, welche Einzelhandelsangebote in der Verbandsgemeinde Bodenheim fehlen, fallen die größten 
Anteile der Nennungen auf die Sortimente Nahrungs- und Genussmittel und Bekleidung. Deutlich seltener 

werden Schuhe, Bau- und Heimwerkerbedarf und Haushaltswaren genannt.  

Hier wird die Versorgungslücke im periodischen Bedarfssegment, die durch die Zentralitätsberechnungen ob-

jektiv ermittelt wurde, von den befragten Verbrauchern deutlich benannt. Der Hinweis auf fehlende Sorti-

mente aus dem Angebotssegment Nahrungs- und Genussmittel fällt mit 63 Nennungen deutlich aus. Jeder 

fünfte Befragte vermisst Angebote aus Nahrungs- und Genussmittelsegment. 

Bekleidungssortimente sind, angesichts der räumlichen Nähe des oberzentralen Angebotes in Mainz, traditio-

nell in der Angebotsstruktur der Verbandsgemeinde Bodenheim schwach ausgeprägt. Der Wunsch nach Be-

kleidungssortimenten in der eigenen Gemeinde ist nachvollziehbar, aber angesichts der regionalen Wettbe-

werbssituation und der eingeschränkten zentralen Bedeutung der Verbandsgemeinde Bodenheim, kaum in 
Größenordnungen realisierbar. Kleinere, die grundzentrale Funktion ergänzende Angebote aus dem Beklei-

dungssegment sind in der Verbandsgemeinde Bodenheim jedoch durchaus realisierbar. 
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Abbildung 35 Fehlende Einzelhandelssortimente oder -branchen  

Quelle: eigene Haushaltsbefragung  

E.2.3 Verkehrsmittelnutzung bei Einkäufen 

E.2.3.1 Artikel des täglichen Bedarfs 

Das am meisten genutzte Verkehrsmittel zum Einkauf von Artikeln des täglichen Bedarfs stellt bei den Befrag-

ten eindeutig das Auto dar. Mit 57,0% nutzt mehr als die Hälfte der Befragten dieses immer, nur 4,7% nutzen 

es nie. Die Werte für „zu Fuß“ und Fahrrad fallen deutlich geringer aus, der ÖPNV wird lediglich von wenigen 

Befragten zumindest selten genutzt.  

Die Ursache für diese geringe „Fußgängerquote“ ist in der Angebots- und Standortstruktur der Nahversorgung 

in der Verbandsgemeinde Bodenheim zu finden. Die größten und aus Verbrauchersicht attraktivsten Standorte 

können nur wenig bis nichts zur wohnungsnahen, fußläufig-orientieren Nahversorgung beitragen. Die Vertei-

lung der Wohnstandorte und der Angebotsstandorte in den Ortsgemeinden, die durch das Zentralitätsgebot 

im LEP IV maßgeblich beeinflusst wird, verursacht in ländlich strukturierten Räumen eine unvermeidliche Au-

tororientierung der zentralen Angebotsstandorte. 

Somit hängt die Verkehrsmittelwahl auch vom Wohnort der Befragten und dem dort vorhandenen Angebot 

ab: Während 85,7% der Befragten aus Lörzweiler angeben „nie“ zu Fuß einzukaufen, sind das in Bodenheim 
nur 50,9% und in Gau-Bischofsheim 53,3%. 
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Abbildung 36 Verkehrsmittelnutzung beim Einkauf von Artikeln des täglichen Bedarfs  

 
Quelle: eigene Haushaltsbefragung  

E.2.3.2 Artikel des aperiodischen Bedarfs 

Ein noch deutlicher zugunsten des Autos verschobenes Ergebnis zeigt die Verkehrsmittelnutzung beim Einkauf 

von anderen Artikeln. Hier ist der Anteil der Befragten, die immer das Auto benutzen mit 73,7,8% noch einmal 

deutlich höher als beim Einkauf von Artikeln des täglichen Bedarfs. Auf der anderen Seite findet ein Einkauf zu 
Fuß oder per Fahrrad noch seltener statt. Dabei gibt es auch keine nennenswerten Unterschiede zwischen den 

Ortsgemeinden. 

Die Werte für die Nutzung des ÖPNV sind sogar etwas höher als beim Einkauf von Artikeln des täglichen Be-

darfs. Dies lässt sich mit der Tatsache erklären, dass diese Waren häufig in Mainz gekauft werden.  

Ein solches Ergebnis ist bei der Versorgung mit aperiodischen Bedarfsgütern erwartbar und nachvollziehbar, 

zumal hier auch der Anteil der Auswärtseinkäufe deutlich höher ist als beim Einkauf von Gütern des täglichen 

Bedarfs. 

Abbildung 37 Verkehrsmittelnutzung beim Einkauf von anderen Artikeln (Telefoninterview)  

 
Quelle: eigene Haushaltsbefragung  
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E.2.4 Beurteilung verschiedener Angebote und Waren in der Verbandsgemeinde Bodenheim 

Das Angebot verschiedener Waren in der Verbandsgemeinde Bodenheim sollte nach dem Schulnotensystem 

beurteilt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Befragten mit Waren des kurzfristigen Bedarfs gut ver-

sorgt sehen. Das Angebot an Nahrungs- und Genussmitteln wird im Mittel mit der Note 1,8, das an Drogerie-

waren unwesentlich schlechter mit 1,9 bewertet und auch die Versorgung mit Büchern, Zeitschriften und 

Schreibwaren stellt sich mit 2,2 als gut dar.  

Deutlich schlechter wird das Angebot an Waren des mittel- und langfristigen Bedarfs eingeschätzt. Die Bewer-

tungsspanne reicht hier von der Note 3,5 für das Angebot an Elektrowaren bis zu 4,9 für das an Uhren und 

Schmuck. 

Abbildung 38 Beurteilung Warenangebot in der Verbandsgemeinde Bodenheim 

Quelle: eigene Haushaltsbefragung  

In Ihrer Bewertung sind sich die befragten Bewohner der verschiedenen Ortsgemeinden auch sehr einig. Es 

gibt hier keine bemerkenswerten Unterschiede in der Beurteilung. 
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E.2.5 Beurteilung des Angebots in den Ortsgemeinden 

Mit der Frage 6 wurden die Befragten gebeten, das Angebot in den Ortsgemeinden Bodenheim, Nackenheim 

und Gau-Bischofsheim zu beurteilen. Dabei erhielt wenig überraschend die Gemeinde Bodenheim die besten 

Bewertungen. Über alle Kategorien hinweg wurde Bodenheim mit 2,0 benotet. Auch Gau-Bischofsheim schnitt 

mit 2,1 gut ab, hier sahen sich aber etwa die Hälfte der Befragten nicht in der Lage eine Beurteilung abzugeben. 

Am schlechtesten wurde Nackenheim mit 2,6 eingeschätzt, auch hier konnten viele Befragte keine Bewertung 

abgeben. 

Abbildung 39 Beurteilung des Angebots in der Ortsgemeinde Bodenheim 

Quelle: eigene Haushaltsbefragung  

Die besten Bewertungen erhielten in Bodenheim die Parkmöglichkeiten (Note 1,8), die Freundlichkeit der Ver-

käufer (1,8) und die Servicequalität in den Läden (1,9). Aber auch der am schlechtesten bewertete Punkt, die 

Angebotsvielfalt, erhält mit 2,3 noch eine gute Note. 
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Abbildung 40 Beurteilung des Angebots in der Ortsgemeinde Nackenheim 

Quelle: eigene Haushaltsbefragung  

Bei der Beurteilung des Angebots in Nackenheim zeigen sich größere Unterschiede in der Bewertung. Die Park-

möglichkeiten (Note 1,9) werden fast so gut eingeschätzt wie in Bodenheim, aber die Qualität der angebote-

nen Waren (2,9 gegenüber 2,0), die Einkaufsatmosphäre (3,0 gegenüber 2,2) und vor allem die Angebotsviel-

falt mit der Note 3,6 (gegenüber 2,3 in Bodenheim) werden deutlich schlechter bewertet. Hinzu kommt, dass 

44% der Befragten keine Bewertung abgeben, weil sie das Angebot in Nackenheim nicht kennen.  

 

Abbildung 41 Beurteilung des Angebots in der Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim 

Quelle: eigene Haushaltsbefragung  

Das Angebot in Gau-Bischofsheim wird ähnlich gut bewertet wie das in Bodenheim, von den 49% der Befrag-

ten, die es kennen. Im Mittel werden die Einkaufsatmosphäre, die Freundlichkeit der Verkäufer und die Ser-

vicequalität in den Läden sogar minimal besser als in Bodenheim eingeschätzt. Mit 2,8 erhält die 
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Angebotsvielfalt die schlechteste Note, auch die Erreichbarkeit und das Preisniveau werden mit 2,3 etwas 

schlechter eingestuft. 

E.2.6 Zusammengefasste Ergebnisse der Haushaltsbefragung 

Die Verbandsgemeinde Bodenheim stellt die Nahversorgung seiner Bürger weitgehend sicher, allerdings wer-

den auch zusätzliche Nahversorgungsortimente vermisst. Die Hauptziele der Verbraucher sind dabei die Ge-

biete „Lange Ruthe“ und „Hilgestraße“ in Bodenheim sowie die Angebotsstandorte in den Ortsgemeinden Na-

ckenheim und Gau-Bischofsheim.  

Auswärtseinkäufe in den südlichen Stadtteilen von Mainz sind von erheblicher Bedeutung, insbesondere im 

aperiodischen Segment dominiert die Landeshauptstadt das Angebot. 

Der Onlinehandel spielt im periodischen Bedarfssegment praktisch keine Rolle im Gegensatz zum aperiodi-

schen Segment.  

Die Verbraucher vermissen vor allem zusätzliche Lebensmittelangebote und auch aperiodische Angebote, 

meist Bekleidung.  

Das Auto ist sowohl für die Nahversorgung als auch für die aperiodische Bedarfsdeckung das Hauptverkehrs-

mittel. Auch in der Nahversorgung spielt das fußläufige Einkaufen eine untergeordnete Rolle. Der öffentliche 

Nahverkehr ist für den Einkaufsverkehr nur von geringer Bedeutung. 

Nahversorgungssortimente werden insgesamt eher gut bewertet, alles andere als eher unzureichend.  

F Ergebnisse der Einzelhandelsbefragung in der Verbandsgemeinde Bodenheim 

F.1 Methode und Vorgehensweisen 

Es wurde eine Online-Befragung aller Einzelhandelsunternehmen in den Ortsgemeinden der Verbandsge-

meinde Bodenheim durchgeführt. Die Unternehmen erhielten den Fragebogen per E-Mail und konnten ihre 

Antworten entweder online abgeben oder auf Papier ausfüllen. Fragebogenentwurf und Auswertung erfolgten 

durch die Markt und Standort Beratungsgesellschaft in Erlangen. Die Feldzeit dauerte vom 13.02.2021 bis zum 

25.03.2021, dabei haben sich 14 Betriebe an der freiwilligen Befragung beteiligt. Bezogen auf die Grundge-

samtheit von 57 Einzelhandelsbetrieben liegt die Rücklaufquote bei 24%. Das stellt zwar eine durchaus übliche 

Quote dar, aber aufgrund der absolut betrachtet geringen Fallzahl sind die Auswertungsmöglichkeiten be-

grenzt. Trotzdem gibt die Befragung Hinweise auf die aktuelle absatzwirtschaftliche Situation des Einzelhan-

dels in der Verbandsgemeinde Bodenheim und ergänzt die vor Ort erhobenen und geschätzten Angaben für 

die Umsatz- und Kaufkraftanalyse. 

F.2 Zusammengefasste Ergebnisse der Einzelhandelsbefragung 

Die 14 antwortenden Betriebe decken ein weites Spektrum von Betriebstypen ab, neben Lebensmittelhand-
werk und Fachgeschäften ist auch ein großer Betrieb einer bundesweiten Kette vertreten. 9 Betriebe befinden 

sich in Bodenheim, die anderen in den weiteren Ortsgemeinden. Die Mehrzahl der Antwortenden sind Eigen-

tümer, nur vier Ladenlokale sind gemietet. Auch beim Alter der Betriebe wird ein weites Spektrum abgedeckt, 

während zwei Betriebe auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken, wurden zwei andere erst im letz-

ten Jahr gegründet, das mittlere Alter beträgt 37 Jahre. Dabei hat die Hälfte der Ladenbetreiber das Geschäft 

selbst gegründet, die anderen haben es von einem Vorgänger übernommen. 

Die Betriebe haben höchst unterschiedliche Öffnungszeiten und sind damit überwiegend zufrieden. Nur 5 hal-

ten einheitliche Öffnungszeiten in ihrer Gemeinde für wichtig. 

Die Hälfte der Befragten verkauft Waren auch online. Von denen, die es (noch) nicht tun, plant aber die Mehr-

zahl es demnächst einzuführen.  

Die Antwortenden geben in der Selbsteinschätzung ihren Betrieben überwiegend gute Noten. Auch mit ihrem 

Standort sind 10 der Befragten zufrieden. Grund für die Unzufriedenheit der anderen ist vorwiegend die Park-

platzsituation.  
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Bei der Einschätzung der Verbandsgemeinde Bodenheim ist das Bild nicht ganz so positiv, es ergibt sich eine 

im Mittel befriedigende Bewertung. Auch hier wird die Ausstattung mit Parkplätzen unterdurchschnittlich be-

wertet, genauso wie die Miet- bzw. Kaufpreise für Geschäftsimmobilien. Die Bewertung der verschiedenen 

Punkte zur Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Bodenheim liegen im indifferenten Bereich, hier las-

sen sich aufgrund der niedrigen Fallzahl keine Aussagen ableiten. 

Die Befragten schätzen sich mehrheitlich als konkurrenzfähig ein, nur zwei sehen wachsenden Konkurrenz-

druck auf sich zukommen.  

Die meisten der befragten Betriebe blicken auf gewachsene Betriebsumsätze in den vergangenen Jahren zu-

rück und erwarten einen weiteren Anstieg für die Zukunft. Dazu passt, dass nur drei Betriebe staatliche 

Corona-Hilfen in Anspruch nehmen mussten. Die Hälfte der Befragten planen Investitionen in ihren Betrieb, 

die meisten anderen geben an, dass sie das bereits getan haben. 

Die Mehrzahl der befragten Betriebe sieht die Verbandsgemeinde zukünftig wachsen. Ein Teil erwartet aber 

auch weitere Leerstände und eine Abnahme der Angebotsvielfalt. 

Alles in allem zeichnen die teilnehmenden Betriebe ein optimistisches und positives Bild der Verbandsge-

meinde Bodenheim.  
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G Nahversorgung in Verbandsgemeinde Bodenheim 

G.1 Bewertung der aktuellen Nahversorgungssituation  

Wesentliche Grundlage für die Bewertung der Nahversorgung in Bezug auf Quantität und Qualität des Ange-

botes sind für den ersten Aspekt die Bestandserhebung und Potenzialberechnungen im Zusammenhang mit 

der räumlichen Verteilung der Nahversorgungsangebote. Für die Bewertung der Qualitätsaspekte ist die 

Kenntnis der Verbraucherbedürfnisse und des Verbraucherverhaltens entscheidend. Eine Trennung städte-

baulicher Aspekte und absatzwirtschaftlicher Aspekte ergibt sich zwar zwangsläufig im Rahmen der Anwen-

dung des Einzelhandelskonzeptes in der Bauleitplanung. Sie sollte jedoch in der Analyse und in der Konzepti-

onsentwicklung vermieden werden.8  

Eine ausschließliche Beschränkung der Analyse auf die pure räumliche Abdeckung der Nahversorgungsange-

bote ist nicht ausreichend für eine vollständige Bewertung der Nahversorgungsqualität in Verbandsgemeinde 

Bodenheim. Die Sicherung einer fußläufigen Erreichbarkeit von Nahversorgungsangeboten für einen möglichst 

großen Teil der Bevölkerung ist ein zentrales Ziel dieses Einzelhandelskonzeptes. Allerdings muss diese räum-

liche Analyse verbunden werden mit einer qualitativen Bewertung. Die Nahversorgungssituation für einen 

Verbraucher ist erst dann als gut zu bewerten, wenn in annehmbarer Entfernung eine zumindest begrenzte 

Vielfalt des Nahversorgungsangebotes erreichbar ist. Vor diesem Hintergrund sichert die Ausweisung von Ne-

ben- und Nahversorgungszentren eine Angebotsvielfalt, die mit solitären Standorten nicht zu erzielen ist. Zent-

rale Standorte können Vielfalt bieten und sind in der Regel gut erreichbar. Deshalb ist zur Sicherung des Nah-
versorgungszieles die Ausstattung der zentralen Versorgungsbereiche mit einem möglichst vollständigen Nah-

versorgungsangebot, in Abhängigkeit von den örtlichen Potenzialen, anzustreben. Solitäre Nahversorgungs-

standorte können dieses zentrale Versorgungsnetz unterstützen, sollen aber die Entwicklung der zentralen 

Versorgungsbereiche nicht beeinträchtigen. 

Die folgende Bewertung der örtlichen Nahversorgungssituation kombiniert die räumliche Abdeckung der un-

terschiedlichen Betriebstypen der Nahversorgung miteinander. 

Zunächst werden über eine Nearest-Neighbour-Analyse die Distanzen von den Wohnorten zu den Nahversor-

gungsangeboten gemessen9. Diese Nahversorgungsangebote werden differenziert nach Betrieben des Lebens-

mittelhandwerks (Bäcker, Metzger), Lebensmitteldiscountern sowie Lebensmittelvollsortimentern (Super-
märkte, Biomärkte). Die Distanzmessung erfolgt von jedem Wohnhaus in der Verbandsgemeinde Bodenheim 

zum nächstgelegenen Nahversorgungstypus. 

Für diese unterschiedlichen Angebotsformen werden jeweils die Distanzen zwischen Wohnstandorten und 

Angebotsstandorten gemessen und kartographisch dargestellt. Mit Hilfe dieser Karten wird die Versorgungs-

situation für alle Wohnstandorte in Verbandsgemeinde Bodenheim bildlich sichtbar. 

Für die Bewertung der Qualität der Nahversorgung ist letztlich eine Kombination dieser betriebstypenspezifi-

schen Analysen notwendig. Gut versorgt sind die Verbraucher, die in kurzer Distanz alle betrachteten Betriebs-

formen erreichen können. 

In der zusammenfassenden Karte zur Nahversorgungsqualität werden somit qualitative Mängel nicht nur auf-

grund der quantitativen Existenz, sondern auch in ihrer räumlichen Zuordnung deutlich.  

Abzuleiten ist aus dieser Analyse der Bedarf an zusätzlicher Ausstattung für die zentralen Versorgungsbereiche 

sowie an weiteren solitären Versorgungsstandorten für die Versorgung von peripheren Wohnlagen im Ver-

bandsgemeindegebiet. 

 
8 Potenziale und Bestandsdaten sowie die Grundlagen des Verbraucherverhaltens wurden in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben. Sie sind die 

Grundlage für die folgenden Analysen und Bewertungen der Nahversorgungssituation. 

9 Die Distanzmessung erfolgt über Luftliniendistanzen, die in der Regel größere Entfernungen ergibt, als dies bei der Verwendung der tatsächlichen 
Distanzen im Verkehrsnetz der Fall ist. Im Einzelfall könnten extreme Abweichungen zwischen Luftlinie und echter Distanz auftreten. Dies ist allerdings 

nur in sehr ausgedünnten Verkehrsnetzen oder bei topographischen Barrieren, wie Flussläufen, Bergen und Schluchten oder anderen Hindernissen der 
Fall. Topographische Hindernisse im genannten Sinne sind in der Verbandsgemeinde Bodenheim kaum maßgeblich 
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Abbildung 42 Analyse Nahversorgungsqualität (Distanz Wohngebäude zu Angebotsstandorten), Lebensmittelhandwerk Verbandsgemeinde Bodenheim 

 
Quelle: eigene Darstellung, Erhebungen und Berechnungen 
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Abbildung 43 Analyse Nahversorgungsqualität (Distanz Wohngebäude zu Angebotsstandorten), Lebensmitteldiscounter Verbandsgemeinde Bodenheim 

  
Quelle: eigene Darstellung, Erhebungen und Berechnungen 
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Abbildung 44 Analyse Nahversorgungsqualität (Distanz Wohngebäude zu Angebotsstandorten), Lebensmittelvollsortimenter Verbandsgemeinde Bodenheim 

  
Quelle: eigene Darstellung, Erhebungen und Berechnungen 
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Abbildung 45 Analyse Nahversorgungsqualität (Distanz Wohngebäude zu Angebotsstandorten), Alle Betriebsformen Verbandsgemeinde Bodenheim  

  
Quelle: eigene Darstellung, Erhebungen und Berechnungen 
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Abbildung 46 Analyse Nahversorgungsqualität (Distanz Wohngebäude zu Angebotsstandorten), Alle Betriebsformen VG Bodenheim, ohne Drogeriemärkte 

  
Quelle: eigene Darstellung, Erhebungen und Berechnungen 
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In der Analyse der Nahversorgungssituation in der Verbandsgemeinde Bodenheim und der Darstellung, wel-

che Betriebsformen welchen Beitrag zur Nahversorgung bieten, ergibt sich der Hintergrund für die Verkehrs-

mittelwahl der Bevölkerung. Nur die Standorte der Lebensmittelhandwerker sind im Grunde für nahezu alle 

Bürger der VG Bodenheim fußläufig erreichbar. Allerdings reicht das nicht aus, eine zufriedenstellende fußläu-
fig basierte Nahversorgung zu erreichen. Hierzu gehört insbesondere die Erreichbarkeit von Discountern und 

Vollsortimentern, die den größten Teil der Nahversorgung im Verbandsgemeindegebiet stellen.  

Da die in der VG ansässigen Lebensmitteldiscounter sich auf die beiden Grundzentren Bodenheim und Na-

ckenheim beschränken, ist eine fußläufige Erreichbarkeit aus den Ortsgemeinden Harxheim, Lörzweiler und 

Gau-Bischofsheim nicht gegeben. Selbst innerhalb der Ortsgemeinden Bodenheim und Nackenheim ist die 

fußläufige Anbindung für alle Einwohner nicht gegeben. 

Bezogen auf die Standorte der Vollsortimenter hat sich die Nahversorgungssituation durch die Ansiedlung des 

Edeka Marktes in Gau-Bischofsheim erheblich verbessert. So ergeben sich fußläufige Erreichbarkeiten durch 

den Rewe Markt in der Hilgestraße für einen großen Teil der Bodenheimer Bevölkerung und durch den Stand-

ort des Edeka Marktes in Gau-Bischofsheim für die Ortsgemeinden Gau-Bischofsheim und Harxheim, allerdings 
nicht für alle Einwohner in den genannten Ortsgemeinden. Darüber hinaus sind keine fußläufigen Einkaufs-

möglichkeiten in Vollsortimentern für die Einwohner der Ortsgemeinden Nackenheim und Lörzweiler vorhan-

den. 

Bezogen auf die Qualität der Nahversorgung reicht es nicht aus, eine der genannten Betriebsformen in fußläu-

figer Distanz erreichen zu können. Angesichts der Verbraucherbedürfnisse sollte eine Kombination der Be-

triebsformen, möglichst innerhalb von Nahversorgungszentren, in fußläufiger Distanz erreichbar sein. Eine 

Übersicht über die Erreichbarkeit aller wichtigen Nahversorgungsbetriebsformen ist in Abbildung 45 darge-

stellt. Es zeigt sich, dass nur ein geringer Anteil der Einwohner der Ortsgemeinde Bodenheim die Möglichkeit 

besitzt alle Betriebstypen fußläufig zu erreichen. Es handelt sich um die Wohngebiete zwischen den ZVB Hil-

gestraße und ZVB Lange Ruthe. In allen anderen Wohngebieten der Verbandsgemeinde Bodenheim ist eine 
solche qualitativ hochwertige Erreichbarkeit nicht verfügbar. Selbst Drogeriemärkte, die in der Regel größere 

Reichweiten als Lebensmittelanbieter haben, die aus der Gesamtbetrachtung aller Betriebstypen herausge-

nommen werden, verbessert sich die fußläufige Erreichbarkeit für die Einwohner der VG Bodenheim nicht 

merklich. 

G.2 Gebiete mit Handlungsbedarf für die Nahversorgung in Verbandsgemeinde Bodenheim 

G.2.1 Nahversorgungsangebote in den zentralen Versorgungsbereichen 

Der erste Aspekt ergibt sich durch Unterversorgungssituationen, die durch unvollständige Nahversorgungsan-

gebote in den zentralen Versorgungsbereichen entstehen. Gleichzeitig können umliegende Solitärstandorte 

die Bewertung verbessern, weil sie quasi als „Ersatz“ für ein fehlendes Angebot im zentralen Versorgungsbe-
reich einspringen. Dies ist eine konzeptionell widersprüchliche Entwicklung, die aufgrund des Bestandsschut-

zes seine nicht abwendbaren Wirkungen entfaltet.  

Betroffen von einer solchen Situation ist beispielsweise der zentrale Versorgungsbereich Lange Ruthe, in dem 

derzeit nur Lebensmitteldiscounter, aber kein Vollsortimenter ansässig ist. Durch die aktuelle Planung des Te-
gut Marktes auf dem Altstandort Edeka im ZVB Lange Ruthe wird sich diese unbefriedigende Situation verbes-

sern. 

Der ZVB Hilgestraße dagegen ist nur durch einen Vollsortimenter (Rewe) belegt. Hier könnte die Ansiedlung 

eines Discounters die Nahversorgungssituation für die nordwestlichen Siedlungsgebiete in der Ortsgemeinde 

Bodenheim verbessern helfen 

Optimal wäre die Ausstattung des ZVB Dorfkern mit den genannten großflächigen Betriebstypen, was aller-

dings aus den bekanntermaßen fehlenden Flächenpotenzialen und der Kleinkammerung des gesamten Sied-

lungsgrundrisses nicht möglich ist. Hier können nur kleinflächige Fachhandelslösungen zur Verbesserung der 

fußläufigen Versorgung beitragen. Allerdings sind solche Betriebskonzepte aus absatzwirtschaftlicher Sicht 

meist kaum tragfähig und deren Ansiedlung deshalb unwahrscheinlich.  
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G.2.2 Fehlende Nahversorgungsangebote 

Vor dem Hintergrund des Qualitätsaspektes ist die Nahversorgung in der Ortsgemeinde Nackenheim verbes-

serungswürdig. Nicht nur, dass der dort ansässige Netto Markt mit seiner geringen Verkaufsflächengröße nicht 

mehr marktfähig ist, auch weitere ergänzende Angebote wären sinnvoll. Insbesondere die Frage eines Vollsor-

timenters stünde im Raum, hätten wir nicht die gleiche kleinteilige Siedlungsstruktur wie im Dorfkern Boden-

heims. Flächenpotenziale für großflächigen Einzelhandel in integrierter Lage sind ebenfalls nicht vorhanden. 
Vor diesem Hintergrund sind die zuletzt diskutierten Ansiedlungsinitiativen kleinflächiger Anbieter in Wohn- 

und Geschäftshäusern in zentraler Lage von Nackenheim wünschenswert und können zur Verbesserung der 

fußläufigen Nahversorgung beitragen. 

Die Ortsgemeinde Lörzweiler verfügt über keinerlei Nahversorgungsangebote (Ausnahme Bäcker), so dass 

eine fußläufige Erreichbarkeit adäquater Nahversorgungsangebote nicht gegeben ist. Aufgrund der geringen 

Einwohnergröße und der fehlenden Einstufung als zentraler Ort sind die Ansiedlungsperspektiven für großflä-

chigen Lebensmitteleinzelhandel aus landesplanerischer Sicht derzeit nicht vorhanden. Gleichzeitig verfügt die 

Verbandsgemeinde Bodenheim über Nahversorgungspotenziale, die noch vor Ort zu binden wären. Es wäre 

sinnvoll, diese Potenziale an Standorten zu nutzen, die einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der fuß-

läufigen und wohnungsnahen Versorgung leiten könnten. Der Raum Lörzweiler wäre ein solcher Standort. 

G.2.3 Modernisierungsbedarf der Nahversorgungsangebote 

Der dritte Aspekt einer guten Versorgung stellt die Leistungsfähigkeit der ansässigen Versorger dar. Diese ist 
in der kombinierten Distanz- und Betriebsformenanalyse nicht enthalten, gehört allerdings zum Gesamtbild 

dazu.  

Einen Modernisierungs- und Erweiterungsbedarf ergibt sich im Laufe der Zeit immer wieder. Er kann durchaus 

verbunden werden mit Flächenerweiterungen soweit die betreffenden Standorte als integriert und der Nah-

versorgung dienend eingestuft werden können. Das Beispiel Netto in Nackenheim wurde bereits genannt. 

Grundsätzlich sind Modernisierungsersuchen von Nahversorgern zunächst positiv aufzunehmen. Eine Prüfung 

der städtebaulichen Verträglichkeit eventueller Flächenerweiterungen ist auf jeden Fall erforderlich. 
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H Zielsetzungen des Einzelhandelskonzeptes für die Verbandsgemeinde Bodenheim 

Die Rechtsprechung setzt für die Steuerung des großflächigen Einzelhandels im Rahmen der Bauleitplanung 

mittlerweile die Existenz eines Einzelhandelskonzeptes für eine Kommune voraus. Im Einzelhandelskonzept 

werden die Ziele der zukünftigen Entwicklung des Einzelhandels festgelegt. Diese beinhalten die Festlegung 

und Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche, die Definition eines Nahversorgungsnetzes und die Auswei-

sung von Ergänzungsstandorten (Standortkonzept) sowie die Definition einer ortsspezifischen Sortimentsliste 

zur Festlegung der örtlichen Zentrenrelevanz von Einzelhandelssortimenten (Sortimentskonzept).  

Das Einzelhandelskonzept der Verbandsgemeinde Bodenheim verfolgt grundlegende Leitlinien, die die  

• Sicherung der grundzentralen Funktion Verbandsgemeinde Bodenheims sowie die  

• Sicherung und Stärkung der räumlichen und funktionalen Gliederung des Versorgungssystems mit  

• einer funktional arbeitsteiligen und polyzentrischen Struktur der Einzelhandelsstandorte  

umfassen. Damit wird das konzeptionelle Leitbild aus dem Jahr 2013 weiterentwickelt. 

H.1 Leitbild und übergeordnete Ziele 

Das Leitbild und die übergeordneten Ziele basieren auf einer räumlich differenzierten Angebotsstruktur mit 
der Konzentration auf bestehende Standortbereiche, wobei der Fokus auf der Entwicklung der zentralen Ver-

sorgungsbereiche liegen soll. Folgende Leitsätze bilden die übergeordnete Zielsetzung des Einzelhandels- und 

Zentrenkonzeptes ab: 

• Sicherung und Weiterentwicklung der grundzentralen Versorgungsfunktion  

• Sicherung und Stärkung einer flächendeckenden Versorgung in einem hierarchisch gegliederten 

Standortnetz mit:  

o funktionsfähigen zentralen Versorgungsbereichen, 

o einem wohnungsnahen und qualitativen Nahversorgungssystem  

H.1.1 Sicherung und Weiterentwicklung der grundzentralen Versorgungsfunktion 

Die Landesplanung weist innerhalb der Verbandsgemeinde Bodenheim den beiden Ortsgemeinden Boden-

heim und Nackenheim die Funktion kooperierender Grundzentren zu. Die faktische Versorgungsfunktion be-

schränkt sich aktuell weitgehend auf einen Nahbereich mit räumlicher Ausdehnung auf das Verbandsgemein-

degebiet. Die Erschließung eines maßgeblich über das Verbandsgemeindegebiet hinausgehenden Einzugsbe-

reiches für den Bodenheimer Einzelhandel in seiner Gesamtheit ist aufgrund des absatzwirtschaftlichen Ein-

flusses des nahegelegenen Oberzentrums Mainz, der Barrierewirkung des Rheinstromes sowie der raumstruk-

turellen Situation eines stark landwirtschaftlich genutzten Raumes (Weinbau) nicht realistisch. Die Folge ist 

eine geringe Ausstrahlungswirkung in das Umland.  

Die Zielsetzung der Sicherung und Stärkung der grundzentralen Funktion ist für Verbandsgemeinde Boden-

heim wichtig, weil die rückläufige Zentralitätsquote seit 2013 wieder gestärkt werden soll. Eine ausnehmend 
positive Entwicklung von Zentralitätsquoten sollte durch Angebotsoptimierungen und Umsatzwachstum er-

reicht werden. Insofern ist die weitere Entwicklung der Zentralität in Verbandsgemeinde Bodenheim insbe-

sondere von der Entwicklung der Nahversorgungsstrukturen bestimmt. Anziehungskräftige Einzelhandelsan-

siedlungen in aperiodischen Sortimentsgruppen mit sehr großen Verkaufsflächen sind für die Grundzentren 

Bodenheim und Nackenheim und für die anderen Ortgemeinden weitgehend auszuschließen. Betriebe mit 

nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten sind jedoch nicht grundsätzlich in der Verbandsgemeinde Boden-

heim auszuschließen. Die Verträglichkeit solcher großflächigen Ansiedlungen, sowohl landesplanerisch als 

auch städtebaulich, ist in jedem Fall nachzuweisen.  

H.1.2 Sicherung und Stärkung des hierarchisch gegliederten Standortnetzes 

Die dezentrale, polyzentrische Versorgungsstruktur im Verbandsgemeindegebiet soll auf allen Bedarfsstufen 

gesichert und weiterentwickelt werden. 
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Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche hat Priorität 

Der Fokus der Einzelhandelsentwicklung liegt auf den zentralen Versorgungsbereichen (Dorfkern). Diese ge-

nießen die erste Priorität innerhalb der Standortstruktur der VG Bodenheim bei der Ansiedlung von Einzelhan-

dels- und Dienstleistungsnutzungen. Die Stärkung des Einzelhandelsangebotes und der Multifunktionalität soll 
sich auf den zentralen Versorgungsbereich Dorfkern konzentrieren. Großflächige Betriebsansiedlungen sind 

aufgrund der Siedlungsstruktur nicht möglich. Betriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sollten mög-

lichst hier angesiedelt werden. 

Nahversorgung qualitativ und quantitativ verbessern 

Die Nahversorgung soll verbrauchernah weiterentwickelt werden. Ein weitgehend an der Bevölkerungsvertei-

lung angelehntes Versorgungsnetz, mit den zentralen Versorgungsbereichen (Lange Ruthe, Hilgestraße) als 

wohnungsnahes Angebot, soll gesichert, gestärkt und weiterentwickelt werden. Solitäre Nahversorgungsstan-

dorte in integrierter Lage ergänzen das Standortnetz der zentralen Versorgungsbereiche und verdichten das 

wohnungsnahe Versorgungsnetz. Die qualitativen Nahversorgungsstrukturen sollen sich an den Bedürfnissen 

der Bevölkerung ausrichten. Die Vielfalt an Betriebstypen und Absatzformen ist sicherzustellen.  

Die Dimensionierung neuer Märkte soll sich an dem sortimentsspezifischen Kaufkraftvolumen der jeweiligen 

Einzugsbereiche orientieren. Neue solitäre Nahversorgungsstandorte sollen die wohnungsnahe Versorgung 

verbessern helfen, aber nur dann realisiert werden, wenn sie die Versorgungsfunktion oder die Entwicklungs-

perspektiven der angrenzenden zentralen Versorgungsbereiche nicht gefährden oder einschränken. Hier sind 

jeweils einzelfallorientierte Nachweise der Vereinbarkeit mit dem Einzelhandelskonzept sowie der städtebau-

lichen Verträglichkeit erforderlich. 

Ergänzungsstandorte für großflächigen Einzelhandel 

Grundsätzlich soll die Neuansiedlung, Erweiterung, Verlagerung oder Umnutzung großflächiger Einzelhandels-

betriebe mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment räumlich gesteuert werden. Großflächiger Einzelhandel 

mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten soll sich entsprechend des Zieles 58 LEP IV generell auf den 
zentralen Versorgungsbereich Dorfkern orientieren. Als ergänzende Standortmöglichkeit sind im Sinne einer 

funktionalen Arbeitsteilung darüber hinaus Ergänzungsstandorte möglich, die großflächige Betriebe mit nicht-

zentrenrelevanten Kernsortimenten alternativ zum zentralen Versorgungsbereich Dorfkern aufnehmen kön-

nen (Ziel 59 LEP IV). Betriebe mit zentrenrelevanten oder nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten sollen 

nicht an den Ergänzungsstandorten angesiedelt werden. Derzeit besteht kein Bedarf an der Ausweisung eines 

Ergänzungsstandortes in der Verbandsgemeinde Bodenheim. Sollte zukünftig ein Ansiedlungsbedarf entste-

hen, ist nach entsprechender gutachterlicher Prüfung eine Ausweisung, als Ergänzung dieses Einzelhandels-

konzeptes möglich. 

Sicherung von Gewerbe- und Industriegebieten 

Entsprechend ihrer städtebaulichen Zielsetzung sollen GE- und GI-Gebiete vorwiegend Gewerbe – und Indust-
riebetriebe aufnehmen. Da Einzelhandelsbetriebe im bauplanungsrechtlichen Sinne auch als Gewerbebe-

triebe gelten, ist hier zur Sicherung der gewerblichen Nutzung im Sinne von Produktion, Großhandel und 

Dienstleistungen eine Beschränkung für großflächigen Einzelhandel vorzusehen. Diese kann nur über die Bau-

leitplanung erreicht werden. Vorhandene Bebauungspläne mit GE- und GI-Ausweisungen sollten in diesem 

Sinne geprüft und bei Bedarf angepasst werden. Die größte Rechtssicherheit bietet der vollständige Ausschluss 

von Einzelhandelsbetrieben in GE- und GI-Bereichen.  

Annexhandel für den Verkauf selbst hergestellter oder bearbeiteter Produkte ist möglich, sofern ein funktio-

naler und räumlicher Zusammenhang mit einem im Gewerbe-, Industriegebiet ansässigen Produktionsbetrieb 

besteht. Die Verkaufsfläche des Annexhandels muss der Betriebsfläche des produzierenden Betriebs unterge-

ordnet sein und soll die Grenze der Großflächigkeit (§11 Abs. 3 BauNVO) nicht überschreiten.  

Sortimentskonzept 

Die Bodenheimer Sortimentsliste ist eine wichtige Grundlage für die Umsetzung des Standortkonzeptes, in-

dem die räumliche Verteilung von zentrenrelevanten, nahversorgungsrelevanten und nicht-zentrenrelevanten 

Sortimenten geregelt wird. Die Bodenheimer Sortimentsliste ordnet die einzelnen 
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Einzelhandelssortimentsgruppen nach ihrer Zentrenrelevanz ein, indem neben den Vorgaben des LEP IV vor 

allem die örtlichen Besonderheiten der Angebotsstrukturen eingearbeitet werden. 

Die Bodenheimer Liste aus dem Einzelhandelskonzept 2013 wird auf ihre Aktualität hin überarbeitet. Darüber 

hinaus wird sie auf ihre Deckung mit den Vorgaben des LEP IV geprüft. 

I Entwicklungs- und Zentrenkonzept für den Einzelhandel 

I.1 Allgemeine absatzwirtschaftliche Grundlagen 

I.1.1 Nahversorgung 

In der Nahversorgung müssen sich die Kommunen den allgemeinen Trends und Anforderungen der Bürger 

stellen. Jede Gemeinde muss unter Marktgesichtspunkten Erweiterungsoptionen für bestehende integrierte 
Standorte einplanen und mittels fachlich und politisch begründeter Konzepte die Einzelhandelsentwicklung 

steuern und stärken.  

 

Abbildung 47 Vielfalt der Nahversorgung 

 
Quelle: eigene Darstellung, Fotos: Creative Commons-Lizenzen 
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Durch die konsequente Ausweisung von Nahversorgungszentren im Zusammenklang mit solitären verbrau-

chernahen Nahversorgungsstandorten kann die Verbandsgemeinde Bodenheim diesen Trend steuern. Die Er-

füllung der Nahversorgungsaufgabe besteht nicht nur in der Bereitstellung jeweils eines Nahversorgungsstan-

dortes innerhalb der fußläufigen Entfernung. Aus den oft verwendeten „Kreiskarten“ kann bei flächenmäßiger 
Abdeckung des Gemeindegebietes durch solche Distanzkreisflächen keineswegs abgelesen werden, dass die 

Nahversorgung ausreichend und die Bürger der Kommune zufriedenstellend versorgt seien. 

Konsumentenbefragungen ergeben regelmäßig, dass Verbraucher im Durchschnitt bis zu sieben verschiedene 

Ziele zur Deckung des kurzfristigen Bedarfs aufsuchen. Es geht demnach nicht nur um Quantität und Qualität 

der Versorgungsstandorte, sondern insbesondere auch um Angebotsvielfalt, die für alle erreichbar sein sollte. 

Danach ist die Erreichbarkeit zu staffeln nach der erwarteten Häufigkeit der Einkäufe. Ein Feinkostgeschäft 

kann einen höheren Distanzüberwindungsaufwand aufweisen als beispielsweise ein Bäcker. Dies ist aber noch 

nicht alles. Nahversorgung geht über die reine Lebensmittelversorgung hinaus. 

Abbildung 48 Zusammenhänge bei der Nahversorgung 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Zu einer funktionalen Nahversorgung gehört mehr als der Lebensmitteleinzelhandel. Ergänzende Handelsflä-

chen in den Sortimenten Drogeriewaren, Schreibwaren oder Schnittblumen vervollständigen gute Versor-

gungsstandorte und steigern deren Attraktivität. Ebenso wichtig sind Grunddienstleister wie Banken, Post, 

Friseur oder Reinigungen.  

Auch medizinische Dienstleister in Form von z.B. niedergelassenen Ärzten runden das Angebot und die funk-

tionalen Strukturen ab. Apotheken ergänzen das gesundheitsspezifische Angebot. Gastronomische Einrichtun-

gen vervollständigen kleine und mittlere Nahversorgungsstandorte. 

I.1.2 Aperiodische Versorgung 

Die aperiodische Versorgung in Innenstädten, Shopping-Centern, Fachmärkten an Ergänzungs- oder Solitär-

standorten, aber auch im Online- und Versandhandel machen rund 50% des gesamten Einzelhandelsvolumens 

aus. Auch hier hat der Verbraucher die Wahl zwischen einer Vielzahl von Standorttypen, Betriebsformen, Ag-

glomerationssystemen und zielgruppenspezifischen Angeboten. 

Die Ansprüche und Bedürfnisse des Verbrauchers, die nicht einfach in Systemschubladen zu differenzieren und 

zu klassifizieren sind, bestimmen die Nachfragestrukturen. Das Stichwort lautet „hybrider Verbraucher“, der, 
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unabhängig von seiner soziodemographischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Einordnung, sozusa-

gen unkonventionell einkauft10. Die Bedürfnisse des Verbrauchers hängen mit den jeweiligen Lebensumstän-

den, Lebensphasen oder individuell bedingten Notwendigkeiten zusammen. Diese Hybridität führt tendenziell 

zum Treueverlust des Kunden zu angestammten Versorgungsmustern. Die feste Bindung an Marken und Ge-
schäfte geht verloren und der ständige Wechsel zwischen Angebotskategorien (z.B. vom Luxus nach Discount 

und umgekehrt) wird Standard. 

Abbildung 49 Konkurrenz und Arbeitsteilung im aperiodischen Bedarfssegment des Einzelhandels im städ-
tischen Standortsystem  

 

Quelle: eigene Darstellung, Die verwendeten Grafiken sind lizenziert gemäß CC BY-SA 

Dies macht die Einschätzung bzw. Prognose von Verbraucherverhalten kompliziert. Statistisch signifikante 

Aussagen sind schwierig zu treffen und immer mit Unschärfen behaftet. Trotzdem ist eine Kategorisierung der 

Einzelhandelsangebote nach deren Standortanforderungen, Dimensionierungen und Sortimentsstrukturen 

hilfreich, die im örtlichen Versorgungssystem bestehenden Aufgabenteilungen und Konkurrenzen zu beschrei-

ben und in die Einzelhandelskonzeption für die Verbandsgemeinde Bodenheim einfließen zu lassen. 

Während die Kategorisierung für die Nahversorgung diverse Dimensionen aufweist, hat sie im aperiodischen 

Bedarfssegment schon Züge von Komplexität. Die grafische Zusammenstellung in Abbildung 49 zeigt eine 

Übersicht über die Angebotsstrukturen im aperiodischen Bedarfssystem (nachrichtlich ergänzt um Nahversor-

gung) und versucht eine aus Verbrauchersicht verständliche Systematisierung. 

Die Eigenheiten und Standortanforderungen der unterschiedlichen Angebotsformen ergeben verstärkte Ag-

glomerationstendenzen. Zwar versuchen grundsätzlich alle Betriebsformen des Einzelhandels und der publi-

kumsorientierten Dienstleistungen Synergien aus Agglomerationsvorteilen zu nutzen, allerdings hängt das 

Ausmaß des Agglomerationsbedürfnisses von der eigenen Fähigkeit ab, ausreichende Kundenfrequenzen zu 

erzeugen. 

 
10 Hier wird häufig das pauschale Bild der im Pelzmantel gekleideten vermögenden Dame gezeichnet, die die Sonderangebote bei Aldi wahrnimmt. 
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Die Stärke des Wettbewerbs zwischen zentralen Versorgungsbereichen und anderen Betriebsformen des ape-

riodischen Bedarfs hängt in erster Linie von dem Ausmaß der Sortimentsüberschneidungen ab. 

Starke Überschneidungen in den zentrumsprägenden Sortimenten11 können erhebliche Wettbewerbswirkun-

gen nicht-integrierter bzw. an Sonderstandorten ansässiger großflächiger Betriebsformen auf die zentralen 

Versorgungsbereiche auslösen.  

Im Falle von innerstädtischen „Nebensortimenten“ oder von vollkommen fehlenden Sortimentsüberschnei-

dungen sind die Konkurrenzwirkungen niedrig. Eine weitere Differenzierung der Wettbewerbswirkungen 

ergibt sich aus der Systemgleichheit der Betriebsformen. Discountsortimente konkurrieren eher mit anderen 

Discountsortimenten als mit hochpreisigen Sortimentsklassen. Dies gilt sowohl für periodischen als auch für 

den aperiodischen Bedarf. 

I.2 Rahmenvorgaben des LEP IV 

Das LEP IV fordert die Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen und Ergänzungsstandorten, um eine 

effiziente Steuerung des Einzelhandels begründen zu können.  

Ziel 57 (Z57) begrenzt die Errichtung und Erweiterung von großflächigem Einzelhandel auf die zentralen Orte 

(zentralitätsgebot).  

„Die Errichtung und Erweiterung von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels ist nur in zentralen Orten zu-
lässig (Zentralitätsgebot). Betriebe mit mehr als 2.000 m2 Verkaufsfläche kommen nur in Mittel- und Oberzen-

tren in Betracht. Ausnahmsweise sind in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion mit mehr als 3.000 Einwoh-

nerinnen und Einwohnern großflächige Einzelhandelsvorhaben bis zu insgesamt 1.600 m2 Verkaufsfläche zu-

lässig, wenn dies zur Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung erforderlich ist.“ 

Ziel 58 (Z58) regelt dies unter dem Gesichtspunkt der städtebaulichen Integration: 

„Die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigem Einzelhandel mit innenstadtrelevanten Sortimenten ist 

nur in städtebaulich integrierten Bereichen, das heißt in Innenstädten und Stadt- und Stadtteilzentren, zulässig 

(städtebauliches Integrationsgebot). Die städtebaulich integrierten Bereiche ‚Zentrale Versorgungsbereiche im 

Sinne des BauGB sind von den zentralen Orten in Abstimmung mit der Regionalplanung verbindlich festzulegen 

und zu begründen. Diese Regelungen müssen auch eine Liste innenstadtrelevanter und nicht innenstadtrele-

vanter Sortimente beinhalten.“ 

Für bereits bestehende Einzelhandelsagglomerationen oder aber auch relevante großflächige Solitärstandorte 

fordert das LEP IV die konsequente Ausweisung als Sondergebiete (SO). Für solche Sondergebiete wird eine 

umfassende Bauleitplanung seitens der Kommunen vorausgesetzt. Das Ziel 61 (Z61) regelt dabei mögliche be-
stehende (Einzelhandels-) Agglomerationen: 

„Der Bildung von Agglomerationen nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevanten Sorti-

menten außerhalb der städtebaulich integrierten Bereiche ist durch Verkaufsflächenbegrenzungen in der Bau-

leitplanung entgegenzuwirken (Agglomerationsverbot). Haben sich bereits Agglomerationsbereiche außerhalb 

der städtebaulich integrierten Bereiche gebildet, so sind diese als Sondergebiete des großflächigen Einzelhan-

dels in der Bauleitplanung auszuweisen und in ihrem Bestand festzuschreiben.“ 

Darüber hinaus fordert das LEP IV die Ausweisung von Ergänzungsstandorten für den großflächigen Einzelhan-

del mit nicht innenstadtrelevanten Sortimenten. Der Anteil der innenstadtrelevanten Sortimente darf eine 

innenstadtverträgliche Größenordnung nicht überschreiten. Für die Ausweisung von Ergänzungsstandorten 

legt das LEP IV in Ziel 59 (Z 59) folgendes fest: 

 
11 Das Thema „innenstadtprägende Sortimente“ führt häufig zu Diskussionen in Bezug auf die Schutzfunktion zentraler Versorgungsbereiche. Katego-
rische Auffassungen gehen davon aus, dass grundsätzlich alle aperiodischen Sortimente als innenstadtprägend einzuordnen sind und prinzipiell nur in 
Innenstädten anzubieten sind, selbst wenn sie für die Innenstädte quantitativ unbedeutend sind. Die Begründung hierfür ist die Erhaltung der Ange-
botsvielfalt in den Innenstädten. Diese Auffassung widerspricht der Angebotsrealität in den Städten, da eigentlich große Teile der städtischen Einzel-
handelslandschaft als illegal und nur ausnahmsweise geduldet klassifiziert werden müssten. Als innerstädtische Kernangebote können zum Beispiel 
Bekleidung, Schuhe, Uhren und Schmuck, Elektroartikel, oder Schreibwaren und Bücher eingestuft werden. Heimtextilien, Lampen und Leuchten, Bau- 
und Gartenartikel, Möbel, Zooartikel oder vergleichbare sind als Nebensortimente der Innenstadt bzw. als gar nicht innenstadttauglich einzuordnen. 
Einen vergleichbaren Weg geht beispielsweise das LEP NRW, der einen Kern zentrenrelevanter Sortimente festsetzt und ergänzende zentrenrelevante 
Sortimente durch die Gemeinden nach ortspezifischen Kriterien definieren lässt. 
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„Die Ansiedlung und Erweiterung großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit nicht innenstadtrelevanten Sorti-

menten ist auch an Ergänzungsstandorten der zentralen Orte zulässig. Diese sind ebenfalls von den Gemeinden 

in Abstimmung mit der Regionalplanung festzulegen und zu begründen. Innenstadtrelevante Sortimente sind 

als Randsortimente auf eine innenstadtverträgliche Größenordnung zu begrenzen.“ 

Zum Thema Sortimentslisten gibt das LEP IV einen Anhaltspunkt, der jedoch durch fachgerechte und wissen-

schaftliche Bewertung vor Ort und den Bezug auf die innenstadtrelevanten Sortimentsteile den jeweiligen 

örtlichen Verhältnissen angepasst werden kann. Dabei können zusätzliche Sortimente als innenstadtrelevante 

Sortimente aufgenommen werden, aber auch Sortimente aus der Empfehlungsliste gestrichen werden. 

Ferner bleibt die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevantem Kernsortiment unterhalb 
der Großflächigkeit weitgehend der Einzelhandelssteuerung der Kommune freigestellt. Es ist allerdings ange-

raten, den Nachweis zu führen, dass Zentrale Versorgungsbereiche bei der Etablierung nicht in ihrer Versor-

gungsfunktion beeinträchtigt werden. 

Im Kontext zum großflächigen Einzelhandel mit innenstadtrelevantem Kernsortiment formuliert das Nichtbe-
einträchtigungsgebot eindeutig: 

„Durch die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben dürfen weder die Versor-

gungsfunktion der städtebaulich integrierten Bereiche der Standortgemeinde noch die der Versorgungsberei-

che (Nah- und Mittelbereiche) benachbarter zentraler Orte wesentlich beeinträchtigt werden (Nichtbeeinträch-

tigungsgebot). Dabei sind auch die Auswirkungen auf Stadtteile von Ober- und Mittelzentren zu beachten“. 

Mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über das Landesentwicklungspro-

gramm vom 18. August 2015 wurde auch auf eine stärkere Innenentwicklung fokussiert: 

In Z 31 erhalten die Sätze 2 und 3 folgende Fassung: „Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwick-
lung. Bei einer Darstellung von neuen, nicht erschlossenen Bauflächen im planerischen Außenbereich im Sinne 

des §35 BauGB ist durch die vorbereitende Bauleitplanung nachzuweisen, welche Flächenpotenziale im Innen-

bereich vorhanden sind und aus welchen Gründen diese nicht genutzt werden können, um erforderliche Bedarfe 

abzudecken.'' 

Ferner wurde der wichtige Punkt der Agglomeration konkretisiert: 

Teil B Abschnitt Nummer 3.2.3 Öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen (großflächiger Einzelhandel) 

wird  

wie folgt geändert: 

a) In Z 61 wird folgender neue Satz 1 eingefügt: 

„Agglomerationen nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe, deren Verkaufsfläche in der Summe die Grenze 

der Großflächigkeit überschreitet, sind wie großflächige Einzelhandelsbetriebe zu behandeln. 

b) Absatz 2 der Begründung/Erläuterung zu Z 61 erhält folgende Fassung: 

„Es wird unmissverständlich klargestellt, dass Agglomerationen nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe, de-
ren Verkaufsfläche in der Summe die Großflächigkeitsgrenze von 800 qm überschreitet, raumordnerisch auch 

wie großflächige Einzelhandelsbetriebe zu behandeln sind und für sie damit auch alle einzelhandelsbezogenen 

Ziele des LEP IV gelten. Für die Annahme einer Agglomeration im raumordnungsrechtlichen Sinn ist die Festle-

gung eines räumlichen und funktionalen Zusammenhangs erforderlich. Ein Anhaltspunkt dafür ist, wenn die 

Luftlinie zwischen den Eingängen einzelner Einzelhandelsgebäude unter 150 m liegt.“ 

Diese Neuformulierung zeigt nochmals die Notwendigkeit der Abgrenzung von a) Zentralen Versorgungsbe-
reichen und b) von Sondergebieten sowie c) Ergänzungsstandorten. 

Bei der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes ist daher für bereits bestehende Einzelhandelsagglomera-

tionen oder aber auch relevante großflächige Solitärstandorte die Ausweisung als Sondergebiet (SO Einzelhan-

del) zielführend. Für solche Sonderstandorte wird zusätzlich eine umfassende Bauleitplanung seitens der Kom-

munen eingefordert (Stichwort vorsorgliche Bauleitplanung). 
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Darüber hinaus ermöglicht das LEP IV die Ausweisung von Ergänzungsstandorten für den großflächigen Einzel-

handel mit nicht innenstadtrelevanten Sortimenten. Der Anteil der innenstadtrelevanten Sortimente darf da-

bei eine innenstadtverträgliche Größenordnung nicht überschreiten. 

Für die Abgrenzung der innenstadtrelevanten von den nicht innenstadtrelevanten Sortimenten gibt das LEP IV 

eine Empfehlungsliste vor: 

Nahrungsmittel, Drogeriewaren / Kosmetikartikel, Haushaltswaren / Glas / Porzellan, Bücher /Zeitschriften, 

Papier / Schreibwaren, Büroartikel, Kunst / Antiquitäten, Baby- / Kinderartikel, Bekleidung, Lederwaren, 

Schuhe, Unterhaltungselektronik / Computer, HiFi / Elektroartikel, Foto / Optik, Einrichtungszubehör (ohne Mö-

bel), Teppiche, Textilien / Heimtextilien, Bastelartikel, Kunstgewerbe, Musikalienhandel, Uhren / Schmuck, 

Spielwaren, Sportartikel, Blumen, Campingartikel, Fahrräder und Zubehör, Mofas, Zooartikel, Tiernahrung und 

Tiere 

Ergänzend führt das LEP IV aus, dass die Liste der innenstadtrelevanten Sortimente jeweils auf die örtlichen 

Verhältnisse anzupassen ist (Kommunale Sortimentsliste). Dabei können zusätzliche Sortimente als innen-
stadtrelevante Sortimente aufgenommen werden, aber auch Sortimente aus der Empfehlungsliste gestri-
chen werden. 

 

Der Regionale Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe mit Stand 2014 ergänzt und verdichtet die Aussagen des 

LEP IV dabei: 

Z37  Die im Folgenden verbindlich ausgewiesenen Grundzentren sind in erster Linie Zentralorte zur Siche-

rung und Entwicklung eines umfassenden Angebotes mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizier-

ten Grundbedarfes. (Tabelle 2) (Bodenheim und Nackenheim werden als kooperierende Grundzentren 

ausgewiesen) 

 

G 41  Bevölkerung und Wirtschaft in allen Teilen der Region sollen bedarfsgerecht mit Waren und Dienstleis-
tungen versorgt werden. Hierbei soll die Deckung des täglichen Bedarfs soweit wie möglich wohnort-

nah erfolgen. Dies gilt vor allem für den dünn besiedelten ländlichen Raum. Die Zentrenerreichbarkeit 

spielt dabei eine wichtige Rolle. 

 

Die Ziele 42 bis 44 werden nachrichtlich aus dem LEP IV übernommen und regeln das Zentralitätsgebiet (Z42), 

das städtebauliche Integrationsgebot (Z43), das Nichtbeeinträchtigungsgebot (Z44). 

Das Ziel 45 untersagt die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sor-

timenten auf Industrie- und Gewerbeflächen. Als planerische Voraussetzung ist die Schaffung von Sonderge-

bieten entsprechend §11 BauNVO gefordert. 

I.3 Standortkonzept für die Verbandsgemeinde Bodenheim 

I.3.1 Praktische Bedeutung von Zentralen Versorgungsbereichen 

Zentrale Versorgungsbereiche sind Orte, mit deren Erscheinungsbild und Funktion Städte und Gemeinden 

identifiziert werden, die gewissermaßen ihr Aushängeschild und städtebaulicher Brennpunkt sind. Als Wirt-
schaftszentren sind zentrale Versorgungsbereiche von großer Bedeutung für die Städte. Der Erhalt und die 

Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ist daher ein Kernelement einer nachhaltigen, zukunftsfähigen 

Stadtentwicklung für Bürger, Verbraucher und Wirtschaft. 

I.3.1.1 Definition und Festlegung Zentraler Versorgungsbereiche 

Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich abgrenzbare Bereiche im Gemeindegebiet, die aufgrund der Kon-

zentration vielfältiger Nutzungen von Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie und oft auch öffentlicher 

Einrichtungen eine Anziehungskraft über die unmittelbare Umgebung hinaus entwickeln. Innenstädte sind in 

der Regel als zentral einzustufen, weil sie als funktionale Einheit mit einer vielfältigen Angebotsdichte und 
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guter Erreichbarkeit nicht nur der Versorgung des unmittelbaren Umfeldes dienen, sondern auch größere Ein-

zugsbereiche, oft über das Gemeindegebiet hinaus, erschließen.  

Für Innenstädte ist typisch, dass in ihnen ein breites Spektrum von Waren für den lang-, mittel- und kurzfristi-

gen Bedarf angeboten wird.12 Neben Einzelhandelsbetrieben sollte der Versorgungsbereich in aller Regel auch 
Dienstleistungsbetriebe verschiedener Art aufweisen. Letztere sind nicht nur unschädlich, sondern in der Re-

gel sogar erforderlich für das Vorliegen eines Versorgungsbereiches. Nach der Vorstellung des Gesetzgebers 

können sich zentrale Versorgungsbereiche nicht nur aus planerischen Festschreibungen, sondern auch aus 

nachvollziehbar eindeutigen tatsächlichen Verhältnissen ergeben (BTDrucksache 15/ 2250 S. 54). Es ist nicht 

erforderlich, dass Einzelhandelsnutzungen stets unmittelbar aneinandergrenzen, also gleichsam als eine räum-

lich-funktionale Einheit erscheinen. In den Versorgungsbereichen können vielmehr durchaus bauliche Nutzun-

gen vielfältiger Art eingestreut sein, die mit der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen nichts zu tun 

haben.13 

Die Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche unterliegt somit sowohl funktionalen (Angebotsdichte, Fre-

quenzen, Multifunktionalität) als auch städtebaulichen Kriterien (siedlungsräumliche Integration, Baustruktur, 

Verkehr, öffentlicher Raum). 

Abbildung 50 Kriterien zur Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen 

 
Quelle: eigener Entwurf  

I.3.1.2 Schutz- und Entwicklungsfunktion von Zentralen Versorgungsbereichen 

Durch die Ausweisung eines Zentralen Versorgungsbereiches ist ein städtebaulicher Schutz aller dort ansässi-

gen Einzelhandelsbetriebe möglich. Um eine Schutzfunktion gegenüber den bestehenden Betrieben auch für 

Ansiedlungen innerhalb des Versorgungsbereiches zu erzielen, ist eine stringente Anpassung der Bauleitpla-

nung notwendig. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Auffassung des OVG Münster bestätigt, wonach die Verträglichkeitsbe-

wertung von Vorhaben in Bezug auf zentrale Versorgungsbereiche im Einzelfall auch die konkrete städtebau-

liche Situation des betroffenen Versorgungsbereichs einbeziehen sollte, etwa wenn ein zentraler Versorgungs-

bereich durch Leerstände besonders empfindlich gegenüber zusätzlichen Kaufkraftabflüssen ist (vgl. BVerwG, 

Urteil 4 C 7.07 vom 11.10.2007). 

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen städtebaulicher Schutzwirkung und dem nicht legalen Wettbe-

werbsschutz. 

 
12 vgl. BVerwG – Urteil vom 11.10.2007 – 4 C 7.07 
13 vgl. Kuschnerus, Bischopink, Wirth, Der standortgerechte Einzelhandel, 2. Auflage, S.92 (152) 
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Abbildung 51 Schutzfunktion durch Zentrenkonzept und Baurecht 

 

Quelle: eigener Entwurf  

Die städtebaulichen Schutzwirkungen ergeben sich aus den verschiedenen gesetzlichen Regelungen des 

BauGB und der BauNVO. 

I.3.2 Standorthierarchie und Versorgungsfunktionen 

Aus der aktuellen Standortstruktur, der Analyse von Angebot und Nachfrage im Gemeindegebiet sowie den 
Festlegungen aus dem Einzelhandelskonzept 2013 werden die Angebotsschwerpunkte im Verbandsgemein-

degebiet unter städtebaulichen und funktionalen Aspekten in ein hierarchisches Standortsystem eingestuft. 

Entscheidend für die Einstufung in die Standortgliederung sind die derzeitigen Ausprägungen des Einzelhan-

dels- und Dienstleistungsangebotes sowie die städtebaulichen Rahmenbedingungen. Städtebauliche Entwick-

lungsziele zum Schutz und zur Stärkung der Versorgungsfunktion für den jeweiligen Standortbereich sind 

ebenfalls maßgeblich für die Einstufung. Die erreichbaren Potenziale, die sich aufgrund der örtlichen Erreich-

barkeiten und der Erschließungsqualität (fußläufig, Fahrrad, ÖPNV, motorisiert), der umliegenden Siedlungs-

strukturen und der wettbewerblichen Strukturen im Einzelhandel ergeben, bestimmen letztlich die möglichen 

Größenordnungen. Dabei soll eine möglichst wohnungsnahe Grundversorgung sichergestellt werden. 

Zentrale Versorgungsbereiche (Ortszentren, Nahversorgungszentren) genießen den städtebaulichen Schutz 

nach BauNVO, BauGB sowie besonderen Schutz durch die Landes- und Regionalplanung.  

Nahversorgungsstandorte, sofern sie als siedlungsintegriert und funktional verträglich eingestuft sind, ge-

nießen in der Regel einen erweiterten, aktiven Bestandsschutz und einen im Vergleich zu den zentralen Ver-

sorgungsbereichen eingeschränkten städtebaulichen Schutz. Zum Beispiel ist im Rahmen von Verträglichkeits-

studien die Bedeutung der Nahversorgungsfunktion dieser Standortkategorie grundsätzlich zu würdigen. 

Nicht integrierte Nahversorgungsstandorte genießen ebenfalls Bestandsschutz, der in der Regel allerdings 

beschränkt ist auf das aktuell genehmigte Maß und die Art der Nutzung. So ist der Erhalt gewährleistet, eine 

Erweiterung oder Nutzungsänderung (Sortimente) wäre nicht möglich. Aufgrund der fehlenden wohnungsna-

hen Grundversorgungsfunktion ist ein städtebaulich bedingter Schutz nicht vorgesehen.  

Ergänzungsstandorte dienen der Unterbringung großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrele-

vanten Kernsortimenten. Damit sind Betriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten 

ausgeschlossen. Die Notwendigkeit der Ergänzungsfunktion dieser Standortkategorie ergibt sich aus den ge-

ringen Flächenpotenzialen innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche. Ein besonderer städtebaulicher 

Schutz ist für diese Standortkategorie gesetzlich nicht vorgesehen. 
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Somit ergeben sich die folgenden Standortkategorien für das Standortkonzept. Im Vergleich zur Zentrenhie-

rarchie 2013 verändert sich die Zentrenstruktur nicht.  

Abbildung 52 Standortstruktursystem für die Verbandsgemeinde Bodenheim (Zielsetzung) 

 
Quelle: eigene Darstellung  

Die Bedarfshierarchie innerhalb der Verbandsgemeinde Bodenheim bleibt weiterhin so bestehen, wie im ur-

sprünglichen Konzept festgelegt. Dies bedeutet, dass Nahversorgungsstandorte in den einzelnen Ortsgemein-

den etabliert, gesichert und weiterentwickelt werden können. Alle anderen Sortimentsgruppen sind auf die 

bestehenden Lagen in der Ortsgemeinde Bodenheim zu konzertieren. 

I.3.2.1 Grundlagen für die Definition der Zentren in der Verbandsgemeinde Bodenheim 

Aufgrund der oben angeführten städtebaulichen Strukturen sowie des Grundpotenzials im Gemeindegebiet 

wird eine differenzierte Zentrenstruktur aufgezeigt. 

Funktionale Kriterien: 

• Agglomeration verschiedener Anbieter (Einzelhandel und Dienstleistung) 

• sich ergänzende Betriebstypen und -formen 

• Nahversorgungs- und Zentrenrelevanz der Anbieter 

• Handelsdichte, -konzentration, -vielfalt 

• Ergänzende Angebote in Dienstleistung und Gastronomie 

Städtebauliche Kriterien: 

• Städtebauliche Einheit des Zentrums 

• Erkennbare Gestaltung (Zuordnung des öffentlichen Raumes, Gebäudeanordnung etc.) 

• Fußläufige Anbindung einzelner Betriebe und Bereiche 

• Barrieren (z.B. Straßen, Gebäuderiegel, Topographie) 

• Aufenthaltsqualität 
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I.3.2.2 Systematisierung der Einzelhandelsstandorte in der Verbandsgemeinde Bodenheim 

Der zentrale Versorgungsbereich „Dorfkern“ soll alle zentralen Einrichtungen anbieten, die für die Versorgung 

der Verbandsgemeinde von Bedeutung sind. Neben Einzelhandel in jeglicher Ausprägung, Form und Be-

triebsgröße sind auch Einrichtungen des Schulwesens, der öffentlichen Verwaltung, der Kultur und Freizeit 

sowie private Dienstleistungen bestimmend für die Einordnung. Für den Einzelhandel bedeutet dies, dass alle 

Formen des Handels sowie alle Sortimente grundsätzlich zugelassen sind.  

Der zentrale Versorgungsbereich „Nahversorgungszentrum“ dient der quartiers- maximal ortsteilbezogenen 

Nahversorgung der umliegenden Wohngebiete. Sie liegen integriert und sollen ein vollständiges Nahversor-

gungsangebot mit unterschiedlichen Betriebsformen und Betriebsgrößen des Einzelhandels bieten. Ergän-

zende Dienstleistungsangebote und Gastronomiebetriebe sind vorhanden. Sie sind in ihrer räumlichen Aus-

dehnung begrenzt und fußläufig gut erreichbar. In geringem Maße werden ergänzende Sortimente des aperi-

odischen Bedarfs angeboten. Perspektivisch ausgewiesene Nahversorgungszentren sollen die Versorgungs-

qualität im Verbandsgemeindegebiet siedlungsnah verbessern. 

Die weitere Differenzierung der Nahversorgungsbereiche unterhalb der Ebene der Nahversorgungszentren 

erfolgt nach den „Nahversorgungsstandorten in integrierter Lage“,  

Es handelt sich in der Regel um einzelne, oft großflächige, Lebensmittelmärkte, selten ergänzt um kleinere 
Betriebe des periodischen oder aperiodischen Bedarfs. Auch der ein oder andere Dienstleistungsbetrieb kann 

das Angebot an den Nahversorgungsstandorten ergänzen. Eine wesentliche Unterscheidung der Nahversor-

gungsstandorte ergibt sich aus dem Grad der Siedlungsintegration der jeweiligen Standorte. Die Unterschei-

dung zwischen integriertem und nicht-integriertem Standort sowie des funktionalen Einflusses auf zentrale 

Versorgungsbereiche begründet letztlich die Vorgehensweise in Bezug auf den Bestandsschutz.  

Ergänzungsstandorte stellen Agglomerationen großflächiger Einzelhandelsbetriebe dar, die oft eine überört-

liche bzw. gesamtstädtische Versorgungsfunktion übernehmen. Sie sind als Ergänzungsstandorte für zentrale 

Versorgungsbereiche zu sehen, die großflächige Einzelhandelsbetriebe aufnehmen können, die in den zentra-

len Versorgungsbereichen keinen Platz finden oder funktional nicht integrierbar sind. Beschränkt sind die an 

Ergänzungsstandorten anzusiedelnden Betriebe auf nicht-zentrenrelevante Kernsortimente, wobei die erste 
Priorität der Ansiedlung auch dieser Betriebe innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche liegt. Betriebe mit 

zentrenrelevanten oder nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten innerhalb von Sonderstandorten besit-

zen passiven Bestandsschutz und somit keine Erweiterungsoptionen mit zentren- oder nahversorgungsrele-

vanten Sortimenten.  

Zentrenrelevante Randsortimente in großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevantem 

Kernsortiment sind möglich, müssen aber einen funktionalen und absatzwirtschaftlichen Bezug zum jeweiligen 

Kernsortiment haben und sie sollten im Verhältnis zum Kernsortiment beschränkt werden (§11 Abs. 3 

BauNVO), um negative städtebauliche Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche zu vermeiden 

bzw. die Entwicklung durch Stärkung nicht maßgeblich einzuschränken.  

I.3.3 Zentrale Versorgungsbereiche und Ergänzungsstandorte in der Verbandsgemeinde Boden-
heim 

Entwickelt aus dem Einzelhandelskonzept 2013, der Aktualisierung der Einzelhandels- und Dienstleistungsbe-

stände und der Berücksichtigung der landesplanerischen Vorgaben ergibt sich folgende Standortsystematik 

für Verbandsgemeinde Bodenheim. 

Danach genießen die zentralen Versorgungsbereiche in allen verwendeten Varianten den vollen städtebauli-

chen Schutz, der durch die Bodenheimer Sortimentsliste konkretisiert wird. Für alle anderen Standorte gilt der 

besondere städtebauliche Schutz der zentralen Versorgungsbereiche nicht. Dies gilt insbesondere für die Son-

derstandorte. Folgende Zuordnungen der Standorte in die Standortkategorien werden festgelegt: 
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• Zentrale Versorgungsbereiche 

o Zentraler Versorgungsbereich Dorfkern der Ortsgemeinde Bodenheim 

o Zentraler Versorgungsbereich Nahversorgung und Gesundheit Hilgestraße 

o Zentraler Versorgungsbereich Verbandsgemeindeversorgung Lange Ruthe 

 

• Solitärstandorte Nahversorgung 

o Gau Bischofsheim 

o Hilgestraße 

o Netto Nackenheim  

 

Die Nahversorgungsstandorte genießen in Bezug auf ihre Nahversorgungsfunktion einen begrenzten Schutz-

status, indem bei Neuansiedlungen auch hier die städtebaulichen Wirkungen auf die jeweilige Nahversor-
gungsfunktion zu prüfen wären. Auszunehmen von dieser Einschränkung sind nur nicht-integrierten Nahver-

sorgungsstandorte, die derzeit in Verbandsgemeinde Bodenheim nicht ausgewiesen sind. 
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Abbildung 53  Standortkonzept Verbandsgemeinde Bodenheim 2021 

  
Quelle: eigene Darstellung 



 

 

Eine Studie der Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH 2021 82 

I.4 Zentrale Versorgungsbereiche und Einzelhandelsstandorte in der Verbandsgemeinde 
Bodenheim 

I.4.1 Ortsgemeinde Bodenheim 

Die Ortsgemeinde Bodenheim stellt das Versorgungszentrum für Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote 

im Gemeindegebiet. Hier ist die stärkste Konzentration von publikumswirksamen Betrieben, die kurz- und mit-

telfristige Bedarfsstufen mit Gütern und Dienstleistungen bietet. Die Dichte und Vielfalt des Angebotes, so-

wohl in Bezug auf die Sortimente und Dienstleistungen als auch im Hinblick auf die Betriebsgrößenstrukturen 

und Absatzformen, erzeugt Agglomerationsvorteile, die kein anderer Standort im Verbandsgemeindegebiet 

bieten kann.  

I.4.1.1  Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Dorfkern 

Die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches erfolgt nach den beschriebenen Kriterien (vergl. Kapitel 
I.3.1). Maßgeblich sind die Verteilung und Dichte des Betriebsbesatzes mit Einzelhandel und Dienstleistungen. 

Ausgangspunkt für die aktuelle Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Dorfkern ist die vorliegende 

Abgrenzung aus dem Einzelhandelskonzept 2013. 

Innerhalb des ZVB Dorfkern überwiegen kleine Ladeneinheiten sowie gastronomische Betriebe und kleine 

Dienstleister. Hier findet sich auch das Rathaus der Orts- wie auch der Verbandsgemeinde. Mittelfristig sind 

die bestehenden Strukturen durch Städtebauförderung zu erhalten. 

Abbildung 54 Kriterien zur Abgrenzung des ZVB Dorfkern 

 

Quelle: Einzelhandelskonzept VG Bodenheim 2013 und aktualisierende Überprüfung 
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Abbildung 55 Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Dorfkern Bodenheim 

 
Quelle: eigene Darstellung und Erhebung 2021 
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Bewertung nach der Kriterienmatrix für die Abgrenzung Zentraler Versorgungsbereiche 

Zentraler Versorgungsbereich Dorfkern 

Kriterium Beschreibung Erfüllungsgrad 

Einzelhandelsbesatz 

Dichte 

Die Dichte des Einzelhandelsbesatzes ist sehr dünn. Durchgängige 
Straßenlagen mit Einzelhandelsbetrieben sind keine auffindbar. Ver-

einzelt finden sich teils spezialisierte Anbieter. Die Ansiedlung eines 
großflächigen Betriebes ist aufgrund der historischen Bausubstanz 

und der damit verbundenen Kleinkammerung der baulichen Einhei-
ten nicht möglich. Auch würden zusätzliche Verkehrsströme bei einer 
Ansiedlung zu erheblichen Störungen und Beeinträchtigungen füh-

ren. 

Kriterium nicht 

erfüllt. 

Städtebauliche Einheit Durch das kompakte Siedlungsgefüge und die kurzen Distanzen ist 

eine städtebauliche Einheit gegeben. Die gewachsene historische 
Struktur eines Winzerdorfes in RLP sowie die klassische kleine und 
enge Wegeführung machen den Dorfkern als Wohnstandort sehr at-

traktiv. 

Kriterium erfüllt. 

Multifunktionalität Die Multifunktionalität wird bestimmt durch einige spezialisierte 

Fachhändler sowie die Verwaltungssitze der Verbands- und Ortsge-
meinde. Ergänzende Dienstleister sowie Ärzte und gastronomische 
Einheiten runden den Faktor ab. 

Kriterium erfüllt. 

Parken und Erreichbarkeit Für eine gewachsene Ortschaft mit sehr engen Verkehrswegen ist 
kein ausreichender Parkraum gegeben. Die Ortsgemeinde Boden-

heim bemüht sich, die Parkraumnot durch die Schaffung zweier 
Quartierparkplätze zu lindern. Die Bauleitplanung hierzu ist im Ver-

fahren. Die Zuwegung zum inneren Dorfkern ist stellenweise für den 
Pkw-Verkehr mühsam aber grundsätzlich sind alle baulichen Einhei-
ten sowie die bestehenden Betriebe erreichbar. 

Kriterium teil-

weise erfüllt. 

sich ergänzende Betriebstypen 

und –formen 

Aufgrund der geringen verfügbaren Flächen sowie der mangelnden 
Flächenpotenziale können sich keine unterschiedlichen Betriebsfor-

men und –typen im Einzelhandel ansiedeln.  

Kriterium nicht 

erfüllt. 

Einzelhandelsbesatz 

Konzentration 

Trotz der wenigen Betriebe kann eine leichte Konzentration und so-

mit etwas Synergie festgestellt werden. 
Kriterium teil-

weise erfüllt. 

Zentrenrelevanz des Angebotes Die angebotenen Sortimente stammen ausschließlich aus den Ware-
gruppen, die üblicherweise als zentrenrelevant angesehen werden 

(Bekleidung, Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren, Optik, 
Schmuck, etc.). 

Kriterium erfüllt. 

Einzelhandelsbesatz 

Vielfalt 

Aufgrund der sehr wenigen Anbieter und der geringen Verkaufsflä-

che fällt die Bewertung dieses Kriteriums sehr schwer. Es sind derzeit 

keine vielfältigen Strukturen zu finden. Aufgrund der baulichen Ge-
gebenheiten aber auch aufgrund der fehlenden Flächenpotenziale ist 
eine Stärkung der Einzelhandelsvielfalt auch zukünftig nicht zu erwar-

ten. 

Kriterium nicht 

erfüllt. 

Ergänzungsfunktion Durch die zahlreichen ergänzenden Anbieter (Ärzte, Verwaltung, 

Dienstleister) sowie fest etablierte Gastronomiebetriebe mit und 
ohne Übernachtungsmöglichkeiten ist die Ausstattung an der Größe 
der Ortsgemeinde gemessen als gut zu bewerten. 

Kriterium erfüllt. 

Fußläufigkeit Der gesamte Versorgungsbereich ist fußläufig erschlossen. Die innere 
Durchwegung ist gemessen an den historischen Strukturen sehr gut. 

Auch die Erreichbarkeit aus den umliegenden Wohngebieten ist er-
füllt. Innerhalb eines maximalen Fußmarsches von 15 Minuten sind 
fast alle Bereiche der Ortsgemeinde zu erreichen. 

Kriterium erfüllt. 

Gesamtbewertung Zusammenfassend sind ausreichend städtebauliche und wirt-
schaftsräumliche Kriterien erfüllt, um die Abgrenzung eines Zentra-
len Versorgungsbereiches zu untermauern. 

ERFÜLLT! 

Quelle: Einzelhandelskonzept VG Bodenheim 2013 und aktualisierende Überprüfung 
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I.4.1.2 Entwicklungsziele und Handlungsempfehlungen  

Der zentrale Versorgungsbereich Dorfkern ist kleinteilig strukturiert und Flächenpotenziale in marktfähiger 

Größe für großflächigen Einzelhandel sind nicht vorhanden. Trotzdem stellt der Dorfkern Bodenheim das his-

torisch gewachsene und funktionale Zentrum für die Ortsgemeinde Bodenheim, aber auch für die Verbands-

gemeinde dar. Insofern ist der Erhalt und die Pflege der bestehenden Strukturen eine der wesentlichen Ent-

wicklungsaufgaben für den Dorfkern. 

Die Weiterentwicklung der bestehenden Versorgungsstrukturen kann angesichts der fehlenden flächenpo-

tenziale nur maßvoll sein. Modernisierungen der Angebotsstrukturen und Anpassungen an aktuelle Marktge-

gebenheiten sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Funktionalität des Zentrums. 

Maßnahmen zur Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen im Sinne von Aufenthaltsqualität 

sind notwendig, um die Attraktivität des Dorfkerns erhöhen. 

I.4.2 Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereiches Nahversorgung und Gesundheit Hilge-
straße  

Der Zentrale Versorgungsbereich umfasst das Areal des Rewe Marktes, einschließlich der geplanten Erweite-

rung des benachbarten Getränkemarktes sowie die Lage des Gesundheitszentrums. Die bestehende Abgren-

zung des ZVB bedarf keiner Änderung. Mit der Entwicklung des benachbarten Kuemmerling Areals wachsen 

dem Standort zukünftig zusätzliche Potenziale zu. 

Abbildung 56 Kriterien zur Abgrenzung des ZVB Nahversorgung und Gesundheit Hilgestraße 

 
Quelle: Einzelhandelskonzept VG Bodenheim 2013 und aktualisierende Überprüfung 
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Abbildung 57 Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Nahversorgung und Gesundheit Hilgestraße 

 
Quelle: eigene Darstellung und Erhebung 2021 
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Bewertung nach der Kriterienmatrix für die Abgrenzung Zentraler Versorgungsbereiche 

Zentraler Versorgungsbereich Nahversorgung und Gesundheit Hilgestraße 

Kriterium Beschreibung Erfüllungsgrad 

Einzelhandelsbesatz 

Dichte 

Die Dichte des Einzelhandelsbesatzes ist vorhanden. In Verbindung 
mit dem geplanten Getränkemarkt und den ergänzenden Anbietern 

(Lebensmittelhandwerk) ist die Ausprägung eines großflächigen Ver-
brauchermarktes geeignet, ausreichend Dichtefunktion zu erzeugen. 

Kriterium über-

wiegend erfüllt.  

Städtebauliche Einheit Durch die kompakte Baustruktur und die kurzen Distanzen ist eine 
städtebauliche Einheit gegeben. Eine städtebauliche Anbindung über 

eine Fußgängerunterführung an die westlichen Siedlungsbereiche ist 

gegeben. 

Kriterium über-

wiegend erfüllt. 

Multifunktionalität Die Multifunktionalität wird bestimmt durch die Märkte, welche 

durch das Ärztezentrum sowie andere Nutzungen (z.B. Optiker) er-
gänzt wird. 

Kriterium über-

wiegend erfüllt. 

Parken und Erreichbarkeit Das Versorgungszentrum ist optimal innerhalb der Orts- wie auch der 
Verbandsgemeinde erreichbar. Alle Bevölkerungsgruppen sind in der 
Lage sich dort zu versorgen. Auch die fußläufige Anbindung an die 

Wohngebiete ist als gut zu bewerten. 

Kriterium erfüllt. 

sich ergänzende Betriebstypen 

und -formen 

Aufgrund der geringen verfügbaren Flächen sowie der mangelnden 

Flächenpotenziale sind nur wenige unterschiedliche Betriebstypen 
ansässig.  

Kriterium über-

wiegend erfüllt. 

Einzelhandelsbesatz 

Konzentration 

Trotz der wenigen Betriebe ist eine erhebliche Konzentrationswir-
kung festzustellen. 

Kriterium über-

wiegend erfüllt. 

Zentrenrelevanz des Angebotes Die angebotenen Sortimente stammen ausschließlich aus den Ware-
gruppen, die üblicherweise als nahversorgungsrelevant angesehen 
werden (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren.). 

Kriterium erfüllt. 

Einzelhandelsbesatz 

Vielfalt 

Aufgrund der wenigen Anbieter fällt die Bewertung dieses Kriteriums 
sehr schwer. Es sind derzeit nur eingeschränkt vielfältige Strukturen 

zu finden.  

Kriterium über-

wiegend erfüllt. 

Ergänzungsfunktion Durch das Ärztefachzentrum ergibt sich eine erhebliche überörtlich 

bedeutsame Ergänzungsfunktion. 
Kriterium erfüllt. 

Fußläufigkeit Der gesamte Versorgungsbereich ist fußläufig erschlossen. Die innere 

Durchwegung ist sehr gut. Auch die Erreichbarkeit aus den umliegen-
den Wohngebieten ist erfüllt. Innerhalb eines maximalen Fußmar-
sches von 15 Minuten sind fast alle Bereiche der Ortsgemeinde zu 

erreichen. 

Kriterium erfüllt. 

Gesamtbewertung Zusammenfassend sind ausreichend städtebauliche und wirt-
schaftsräumliche Kriterien erfüllt, um die Abgrenzung eines Zentra-
len Versorgungsbereiches zu untermauern. 

ERFÜLLT! 

Quelle: Einzelhandelskonzept VG Bodenheim 2013 und aktualisierende Überprüfung 

I.4.2.1 Entwicklungsziele und Handlungsempfehlungen  

Die Nachverdichtung des ZVB Nahversorgung und Gesundheit Hilgestraße wird durch die Planung des Geträn-

kemarktes angegangen. 

Mit der Entwicklung des Kuemmerling Geländes wachsen dem Standort neue fußläufige Potenziale zu, was 

die Nahversorgungsfunktion des ZVB zusätzlich verbessern wird. 
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Bei vorhandenen Flächenpotenzialen, wäre eine weitere Angebotsergänzung am Standort nicht auszuschlie-

ßen. 

I.4.3 Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereiches Verbandsgemeindeversorgung Lange Ru-
the 

Der Zentrale Versorgungsbereich Lange Ruthe hat die Aufgabe, alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 

Bodenheim mit Waren des kurz- und in Teilen auch mittelfristigen Bedarfs zu versorgen. Der Standort ist durch 

seine sehr gute Erreichbarkeit für alle Ortsgemeinden geprägt. Die Wohnlagen der Ortsgemeinde Bodenheim 

(max. Fußweg ca. 18 Minuten) sind ebenfalls gut zu erreichen. Zudem bündeln sich hier alle wichtigen Versor-

gungsfunktionen.  

Abbildung 58 Kriterien zur Abgrenzung des ZVB Verbandsgemeindeversorgung Lange Ruthe 

 

Quelle: Einzelhandelskonzept VG Bodenheim 2013 und aktualisierende Überprüfung 
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Abbildung 59 Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Verbandsgemeindeversorgung Lange Ruthe 

 
Quelle: eigene Darstellung und Erhebung 2021 
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Bewertung nach der Kriterienmatrix für die Abgrenzung Zentraler Versorgungsbereiche 

Zentraler Versorgungsbereich Verbandsgemeindeversorgung Lange Ruthe 

Kriterium Beschreibung Erfüllungsgrad 

Einzelhandelsbesatz 

Dichte 

Die Dichte des Einzelhandelsbesatzes ist sehr hoch. Zahlreiche groß-
flächige Anbieter sind im Gebiet zu finden.  

Kriterium erfüllt. 

Städtebauliche Einheit Durch die zusammenhängende Bebauung und die kurzen Distanzen 
ist eine städtebauliche Einheit gegeben. Alle ansässigen Betriebe sind 

leicht untereinander erreichbar. Zäsuren oder Barrieren finden sich 
nicht. 

Kriterium erfüllt. 

Multifunktionalität Durch die Erhöhung der Angebotsvielfalt, auch im Dienstleistungsbe-

reiche, konnte die Monostruktur des Gebietes aufgebrochen wer-
den, so dass Ansätze multifunktionaler Nutzungen entstanden sind. 

Kriterium teil-

weise erfüllt. 

Parken und Erreichbarkeit Das Versorgungszentrum ist optimal innerhalb der Orts- wie auch der 
Verbandsgemeinde erreichbar. Alle Bevölkerungsgruppen sind in der 

Lage sich dort zu versorgen. Auch eine fußläufige Anbindung an die 
Wohngebiete ist (wenn auch mit erheblichem Zeitaufwand) gegeben. 

Kriterium erfüllt. 

sich ergänzende Betriebstypen 

und –formen 

Unterschiedliche Betriebs- und Absatzformen ergänzen sich am 
Standort Lange Ruthe.  

Kriterium erfüllt. 

Einzelhandelsbesatz 

Konzentration 

Durch die Ausprägung als Einzelhandels- und Versorgungsstandort ist 
die Konzentration von Einzelhandelsflächen ausreichend hoch. 

Kriterium erfüllt. 

Zentrenrelevanz des Angebotes Die angebotenen Sortimente stammen ausschließlich aus den Ware-
gruppen, die üblicherweise als zentrenrelevant angesehen werden 
(Bekleidung, Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren, etc.). 

Kriterium erfüllt. 

Einzelhandelsbesatz 

Vielfalt 

Zahlreiche unterschiedliche Betreiber bieten Waren aus verschiede-
nen Sortimentsgruppen am Standort Lange Ruthe an. Trotz der Do-

minanz des Betriebstyps Fachmarkt ist keine Monostruktur zu erken-
nen. 

Kriterium erfüllt. 

Ergänzungsfunktion Die Ergänzungsfunktion durch zusätzliche kleinere Betriebe oder wei-
tere Branchen hat sich verbessert (Fitnessstudio, Fressnapf etc.) 

Kriterium teil-

weise erfüllt. 

Fußläufigkeit Der gesamte Versorgungsbereich ist in sich fußläufig erschlossen. 
Auch ist eine fußläufige Anbindung an das geplante Sport- und Frei-
zeitgelände (östlich) geplant, allerdings ist die fußläufige Anbindung 

an die Wohngebiete nur eingeschränkt gegeben. Die durchschnittli-
che Wegezeit liegt zwischen 10 und 25 Minuten. Da es sich bei den 
ansässigen Betrieben überwiegend um Versorger für die gesamte 

Verbandsgemeinde handelt, hat die Fußläufigkeit nur untergeord-
nete Funktion. 

Kriterium teil-

weise erfüllt. 

Gesamtbewertung Zusammenfassend sind ausreichend städtebauliche und wirt-
schaftsräumliche Kriterien erfüllt, um die Abgrenzung eines Zentra-
len Versorgungsbereiches zu untermauern. 

ERFÜLLT! 

Quelle: Einzelhandelskonzept VG Bodenheim 2013 und aktualisierende Überprüfung 

  



 

 

Eine Studie der Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH 2021 91 

I.4.3.1 Entwicklungsziele und Handlungsempfehlungen  

Das Gewerbegebiet Lange Ruthe hat sich laut Befragung als erster Anlaufpunkt für die Verbandsgemeindever-

sorgung, auch mit Lebensmitteln etabliert. Dem ZVB „Verbandsgemeindeversorgung Lange Ruthe“ kommt 
eine wichtige Versorgungsfunktion für die Verbandsgemeinde zu. Eine Weiterentwicklung ist aufgrund der 

fehlenden Flächenpotenziale kaum möglich. Mit der Nachnutzung des aufgebenden Edeka-Standortes durch 

Tegut bleibt die bisherige Funktion des ZVB weitgehend erhalten. Modernisierungen und potenzielle Erweite-
rungsvorhaben dienen der Sicherung des ZVB und sollten nach positiver Einzelfallprüfung (städtebauliche Ver-

träglichkeit) ermöglicht werden. 

I.4.4 Solitäre Nahversorgungsstandorte  

I.4.4.1 Solitärstandort Hilgestraße 

Im Bereich Hilgestraße/Am Anger gegenüber der Abzweigung Frankfurter Straße hat sich seit Jahren ein klei-

ner Standort mit Nahversorgungs- und Dienstleistungsfunktion etabliert, der für die Zukunft erhalten werden 

soll. Dieser Bereich wird zurzeit überplant und wird zusätzliche Wohnnutzung erhalten. Vor dem Hintergrund 

der Sicherung der wohnungsnahen Nahversorgung sollen die dort ansässigen kleinflächigen Betriebe (Back-

stube, Gastronomie, Änderungsschneiderei, Bankstelle, diverse andere Nutzungen) in ihrer Existenz gesichert 

werden und auch im Falle von Neubauten, über einen einfachen Bestandsschutz gesichert werden. In der Ag-

glomeration aller kleinflächigen Betriebe ist auch eine summarische Großflächigkeit möglich. Im Zuge der Si-

cherung des Standortes sollte der Bebauungsplan „Hilgestraße-Nord“ entsprechend angepasst werden. 

I.4.5 Ortsgemeinden Gau-Bischofsheim und Harxheim 

Die Versorgung in den beiden Ortsgemeinden Harxheim und Gau-Bischofsheim wird durch kleinteilige Ange-

bote in den Ortskernen, in der Regel Bäcker oder Metzger, sowie durch den interkommunalen Nahversor-

gungsstandort Edeka auf der Gemarkung der Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim gewährleistet. 

I.4.5.1 Ortskerne Gau-Bischofsheim und Harxheim 

Flächenpotenziale für größere Einzelhandelsansiedlungen sind in den Ortskernen nicht vorhanden. Trotzdem 

sollte der kleinflächige Einzelhandel bzw. das Ladenhandwerk in den Ortskernen weiterhin gefördert werden. 

Die kleinflächigen Angebote in zentraler Lage dienen der wohnungsnahen Versorgung und verbessern damit 

die Lebensqualität in den Ortsgemeinden. Die Sicherung der bestehenden kleinen Anbieter ist ebenso wichtig, 

wie potenzielle Neuansiedlung von Kleinbetrieben in den Ortskernen zu ermöglichen. 

I.4.5.2 Solitärstandort Edeka in Gau Bischofsheim 

Aufgrund der interkommunalen Versorgungsfunktion des Standortes, die laut Befragung durch die Bürger der 

Ortsgemeinden gut angenommen wird, ist dieser Standort als integriert im Sinne der räumlichen Siedlungszu-

ordnung einzustufen. Weitere notwendige Entwicklungen in Bezug auf Modernisierungen oder Flächenverän-

derungen sind dadurch grundsätzlich ermöglicht. Für potenzielle Erweiterungen oder Angebotsergänzungen 

sind in Bezug auf Dimensionierung und städtebauliche Verträglichkeit Auswirkungsanalyse vorzulegen. 

I.4.6 Ortsgemeinde Lörzweiler 

Die Ortgemeinde Lörzweiler verfügt derzeit über sehr geringe Nahversorgungsstrukturen. Der Erhalt des Dor-
fladens, der 2013 für dringend notwendig erachtet wurde, hat sich nicht realisieren lassen. Ein einziger Back-

warenverkaufsstandort hält die Nahversorgung noch aufrecht. Die Distanz zum interkommunalen Versor-

gungsstandort Edeka in Gau Bischofsheim beträgt rund 2 km, ist also fußläufig nicht zu bewältigen. Trotzdem 

tragen dieser Standort und auch die Zentralen Versorgungsbereiche in Bodenheim zur Versorgung der Orts-

gemeinde Lörzweiler bei. 

Angesichts der noch nutzbaren Nahversorgungspotenziale in der Verbandsgemeinde Bodenheim, die durch-

aus Neuansiedlungen großflächiger Lebensmittelmärkte noch ermöglichen, wäre eine Standortlösung im 
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unmittelbaren Umfeld der Ortsgemeinde Lörzweiler/Harxheim zu prüfen und deren Realisierungsmöglichkei-

ten auszuloten, da keine der beiden Ortsgemeinden als Grundzentrum ausgewiesen ist bzw. die ausreichende 

Einwohnerzahl von rund 3.000 Einwohnern aufweisen. 

I.4.7 Ortsgemeinde Nackenheim  

Die Nahversorgung von Nackenheim wird im Wesentlichen durch den Solitärstandort Nahversorgung Netto 

gewährleistet. Darüber hinaus bietet der Dorfkern Nackenheim nur wenige und kleinflächige Einzelhandelsan-

gebote.  

I.4.7.1 Dorfkern Nackenheim  

Der Dorfkern Nackenheim bietet nicht die Angebotsstrukturen, die die Ausweisung eines zentralen Versor-

gungsbereiches rechtfertigen würden. Trotzdem existieren kleinflächige Angebote, die Teile der Nahversor-

gung wohnungsnah gewährleisten. Der Erhalt und die Weiterentwicklung im kleinflächigen Segment (unter-

halb von 800 qm Verkaufsfläche) ist für den Ortskern Nackenheim wünschenswert und sinnvoll. Potenzielle 

Bauprojekte von Wohn- und Geschäftshäusern mit Ladennutzung im Erdgeschoss in zentraler Lage sind sinn-

voll und verbessern die wohnungsnahe Versorgungsstruktur.  

I.4.7.2 Solitärstandort Netto 

Der Solitärstandort Netto ist kleinflächig und kann innerhalb der Siedlungsstrukturen der Ortsgemeinde Na-

ckenheim als wohnlagenintegriert eingestuft werden. Er trägt erheblich zur wohnungsnahen Versorgung in 

Nackenheim bei. Eine Sicherung dieses Standortes ist für die Versorgung von Nackenheim wichtig und sollte 

auch einen aktiven Bestandsschutz mit möglicher Flächenerweiterung beinhalten. Der Schritt in die Großflä-
chigkeit kann aufgrund der Lage im Grundzentrum und der nachgewiesen Nahversorgungsfunktion des Stan-

dortes ermöglicht werden. Ein gutachterlicher Nachweis der städtebaulichen Verträglichkeit und die Ermitt-

lung einer verträglichen Dimensionierung ist erforderlich. 

I.5 Zusammenfassung Standortkonzept Verbandsgemeinde Bodenheim 

Die Versorgungsstandorte definieren sich nach dem vorhandenen Einzelhandelsangebot und dessen Erreich-

barkeit. Dies sind in Bodenheim zum einen das Gewerbegebiet an der L413 sowie die Hilgestraße. Beide ge-

nannten Standorte sind entscheidend für die Versorgung der örtlichen Bevölkerung wie auch für die Bürger 

der anderen Ortsgemeinden. Die Versorgungsstandorte sind Teil der Zentrenstruktur der Verbandsgemeinde. 

Folgende Standortbereiche werden aktuelle ausgewiesen: 

• ZVB „Dorfkern Bodenheim“ 

• ZVB „Nahversorgung und Gesundheit Hilgestraße“ 

• ZVB „Verbandsgemeindeversorgung Lange Ruthe“ 

• Solitärstandort Nahversorgung Hilgestraße 

• Solitärstandort Nahversorgung Edeka Gau-Bischofsheim 

• Solitärstandort Netto Nackenheim 

Verfügbare Nahversorgungspotenziale ermöglichen die Neuansiedlungen von nahversorgungbetrieben im 

Verbandsgemeindegebiet. Geeignete Standorte sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfügbar bzw. identifiziert. 

Sollten sich geeignete Standorte ergeben, ist im Rahmen einer gutachterlichen Einzelfallbewertung die Sorti-

mentsstruktur, die Dimensionierung und die jeweilige Standorteignung gutachterlich zu prüfen. Das Standort-

konzept des Einzelhandelskonzeptes der Verbandsgemeinde Bodenheim bedarf dann einer Aktualisierung. 
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Abbildung 60 Übersicht Standortkonzept VG Bodenheim  

 
Quelle: eigene Darstellung 2021 

J Sortimentskonzept für die Verbandsgemeinde Bodenheim 

Grundlagen der „Bodenheimer Liste“ sind die Vorgaben der Landes- und Regionalplanung, die lokalen Gege-

benheiten (Sortiments- und Betriebsstrukturen, Flächenpotenziale) und die bereits dargestellten Entwick-

lungspotenziale des Bodenheimer Einzelhandels. Die aktuelle Rechtsprechung des EUGH (Urteil vom 

30.1.2018, C-360/15, C-31/16 Visser Urteil) wurde berücksichtigt.  

Entscheidend bei der Festlegung der Sortimentsliste sind die erhobenen Sortimente innerhalb der zentralen 

Versorgungslagen. Treten hier einzelne Sortimente nicht mehr, oder nur noch in Teilsortimenten innerhalb 

von Fachgeschäften auf, so sinkt deren Zentrenrelevanz. Ebenso als Bewertungskriterium fließt die Gewich-

tung der Ansiedlungsperspektiven einzelner Warengruppen für zentrale Lagen ein. Hier wurde im Besonderen 

nach marktüblichen Standortpräferenzen, die Marktfähigkeit von bestimmten Betriebstypen und Flächenver-

fügbarkeiten bewertet. 

Generell ist festzuhalten, dass zum einen das nahversorgungsrelevante Sortiment grundsätzlich nur innerhalb 

zentraler Versorgungsbereiche zulässig ist. Nahversorgungsrelevante Sortimente können auch an solitären 

Standorten in siedlungsintegrierter Lage angesiedelt werden. Zum anderen betreffen Ansiedlungsausschlüsse 

lediglich die zentrenrelevante Sortimente, wenn diese außerhalb der Versorgungslagen angesiedelt werden 
sollen. Dagegen können (und sollen nach Möglichkeit) nicht-zentrenrelevante Sortimente auch in den ZVBs 

oder den anderen Standorten angesiedelt werden. 

J.1 Definition der Zentrenrelevanz 

Generell ist festzuhalten, dass großflächig angebotene zentrenrelevante Sortimente nur innerhalb der zentra-

len Versorgungsbereiche zulässig sind. Großflächige Ansiedlungsausschlüsse betreffen somit die zentrenrele-

vanten sowie die nahversorgungsrelevanten Sortimente außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche. 

Gleichzeitig sind nach Möglichkeit großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Sortimen-

ten mit Priorität in den zentralen Versorgungsbereichen (insbesondere A-Zentrum) oder den ausgewiesenen 

Sonderstandorten anzusiedeln. In der Bodenheimer Liste werden drei Sortimentskategorien verwendet.  
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Die nahversorgungsrelevanten Sortimente gehören zum periodischen Bedarf, der regelmäßig und häufig (täg-

lich bis wöchentlich) befriedigt wird. Es handelt sich um die Deckung der Grundbedürfnisse der Verbraucher 

(Lebensmittel, Drogeriewaren, etc.).  

Nahversorgungsrelevante Sortimente sind auch als zentrenrelevant eingestuft. 

Zentrenrelevante Sortimente sind leicht zu transportieren, werden in zentralen Lagen angeboten, sind oft 

qualitativ und preislich hochwertig, sind oft spezialisiert und benötigen eine hochfrequente Umgebung. Sie 

brauchen die Agglomeration und sind in der Regel beratungsintensiv. Sie gehören der aperiodischen Bedarfs-

gruppe an. 

Nicht-zentrenrelevante Sortimente werden in der Regel großflächig angeboten und sind schon wegen des 

Flächenbedarfs ihrer spezifischen Absatzformen selten in zentralen Versorgungsbereichen untergebracht. Ihr 

Transport ist meist aufwendig und sie werden meist an nicht-integrierten, verkehrlich gut erreichbaren Stand-

orten angeboten. Sie gehören der aperiodischen Bedarfsgruppe an. 

Die Zentrenrelevanz von Sortimenten, also die Trennung in zentrenrelevant und nicht-zentrenrelevant, wird 

durch folgende Kriterien bestimmt: 

• Verteilung der Sortimente in Verbandsgemeindegebiet 

Wo liegen die räumlichen Angebotsschwerpunkte? 

• Bedeutung der Zentrenstrukturen 

Wie groß ist die Bedeutung der Angebotsstrukturen in den zentralen Versorgungsbereichen? 

• Betriebsformenkonzepte 

Ist die Eignung von Betriebsformenkonzepte für zentrale Versorgungsbereiche gegeben? 

• Frequenzerzeugung 

Wie hoch ist die Abhängigkeit der Sortimente von einem stark frequentierten Umfeld? 

• Wertigkeit, Qualität, Preisniveau 

Sind die Sortimente geprägt durch hohe Qualität und Preise oder sind sie discountorientiert und 

niedrigpreisig? 

• Agglomerationsabhängigkeit 

Sind die sortimentsspezifischen Betriebstypen abhängig von der Nachbarschaft zu anderen Betrie-
ben? 

• Transport 

Können Sortimente gut transportiert werden oder sind Transportmittel erforderlich? 

• Spezialisierungsgrad 

Werden Sortimente hoch spezialisiert in großer Sortimentstiefe angeboten? 

• Beratungs- und Personalintensität 
Sind die Sortimente beratungs- und damit personalintensiv? 

• Standortkosten 

Sind die sortimentsspezifischen Betriebskonzepte von geringen Standortkosten abhängig? 

Darüber hinaus entsteht die Zentrenrelevanz von Sortimenten durch Präsenz in den zentralen Versorgungsbe-

reichen, aber auch durch ihre potenzielle Bedeutung für die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche. Auch 

das Verbraucherverhalten ist für die Einstufung maßgeblich. Wo werden bestimmte Sortimente erwartet bzw. 

von Verbrauchern überwiegend gekauft? Daraus ergeben sich im Wesentlichen auch die Standortpäferenzen 

der unterschiedlichen Betriebsformen.  

J.2 Bodenheimer Liste 

Die aktuelle Festlegung der zentrenrelevanten Sortimente weicht in keinem Fall von der Sortimentsliste aus 
dem Jahr 2013 ab. Nach eingehender Prüfung und trotz einiger Veränderungen in den Angebotsstrukturen 

ergibt sich keine Notwendigkeit, die Sortimentsliste von 2013 anzupassen. 
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Tabelle 12 Übersicht nahversorgungsrelevante Sortimente 

Nahversorgungsrelevante Sortimente 
(gleichzeitig auch zentrenrelevant) 

WZ 2008 
Ziffer 

(und jeweils untergeord-

nete) 

zulässig 

in 

Nahrungs- und Genussmittel 

(Nahrungsmittel (47.11.1), Getränke (47.25.0), Tabakwaren (47.26.0), Obst (47.21.0), 

Kartoffeln (47.21.0), Gemüse (52.21.0), Fleisch (47.22.0), Fleischwaren (47.22.0), Geflü-

gel (47.22.0), Wild (47.22), Fisch (47.23.0), Meeresfrüchte (47.23.0), Fischerzeugnisse 

(47.23.0), Backwaren (47.24.0), Süßwaren (47.24.0), Wein (47.25.0), Sekt (47.25.0), Spi-

rituosen (47.25.0), sonstige Getränke (47.25.0), Reformwaren  

47.11,  

47.2 

 

BOD; OG 

Schnittblumen und Blumenbindereierzeugnisse (47.76.1) 47.76.1 BOD; OG 

Drogeriewaren (47.75.0) und Apotheken (47.73.0) 47.73 

47.75 

BOD; OG 

Schreib- und Papierwaren  

Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel Malbedarf, Zeichengeräte, Unter-

richts- und Künstlerfarben, Landkarten, Globen, Formulare  

47.62.2 BOD; OG 

Zeitungen und Zeitschriften  

Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen (47.62.1) 

47.62.1 BOD; OG 

BOD=Bodenheim; OG=Ortsgemeinden in der VG Bodenheim 

Quelle: Eigene Zuordnung. Zuordnung der WZ 08 Kodes aus „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Mit Erläuterungen 2008, Statistisches Bundesamt 

Die oben angeführten Sortimente sind grundsätzlich innerhalb der Versorgungslagen gewünscht. Zudem sind 

in den Ortsgemeinden ohne nennenswerte Nahversorgung an geeigneter Stelle in Absprache mit der Pla-

nungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe solche Standorte auszuweisen. 

Die Zulässigkeit der zentrenrelevanten Sortimente in Bodenheim bezieht sich auf die Entwicklungsstandorte 

an der Lange Ruthe sowie der Hilgestraße. 
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Tabelle 13 Übersicht zentrenrelevante Sortimente 

Zentrenrelevante Sortimente WZ 2008 
Ziffer 

(und jeweils unter-
geordnete) 

zulässig 
in 

Parfümerieartikel  47.75.0 BOD 

Orthopädische und medizinische Waren 47.74.0 BOD 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, Herrenbekleidung, Damenbekleidung, Kinder- und 

Säuglingsbekleidung, Bekleidung ohne ausgeprägten Schwerpunkt  

47.72.0 BOD 

Kürschnerwaren  47.72.0 BOD 

Schuhe  47.72.1 BOD 

Leder- und Täschnerwaren  47.72.2 BOD 

Kurzwaren, Schneidereibedarf, Handarbeiten, Meterware für Bekleidung und Wäsche  47.51.0 BOD 

Uhren, Edelmetallwaren, Schmuck, Augenoptiker (47.78.1), Optik und fotooptische Er-

zeugnisse einschließlich Foto-, Kino- und Projektionsgeräte, fototechnisches und –che-

misches Material, Entwickler, Fixiersalz, Filme, Blitzgeräte, Belichtungsmesser, Blenden, 

Verschlüsse, feinmechanische und optische Erzeugnisse, Mikroskope, Lupen, Ferngläser, 

Fernrohre, Thermometer, Barometer (47.78.2) 

47.77.0 

47.78.1 

47.78.2 

BOD 

Haushaltsgegenstände (47.59.9), keramische Erzeugnisse (47.59.2), Glaswaren  47.59.9 

47.59.2 

BOD 

Unterhaltungselektronik und Zubehör (47.43.0) sowie Computer, Computerteilen, peri-

pheren Einheiten und Software einschließlich Geräten und Einrichtungen für die auto-

matische Datenverarbeitung, Assembling von Computern (47.41.0) und Telekommuni-

kationsendgeräten und Mobiltelefonen (47.42.0), Ton- und Bildträger (47.63.0) 

47.43.0 

47.41.0 

47.42.0 

47.63.0 

BOD 

Bücher, Fachzeitschriften auch in Form von elektronischen Publikationen 47.61.0 BOD 

Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken, Münzen, Ge-

schenkartikel  

47.78.3 BOD 

Antiquitäten und antike Teppiche (47.79.1) Antiquariate 47.79.2) 47.79.1 

47.79.2 

BOD 

Sportartikel einschließlich Sportbekleidung, Spezialsportschuhe, Berg- und Wander-

schuhe ohne Campingartikel, Zelte, Schlafsäcke, Turngeräte, Sport- und Freizeitboote  

47.64.2 BOD 

Handelswaffen, Munition, Jagd- und Angelgeräte   BOD 

Musikinstrumente und Musikalien  47.59.3 BOD 

BOD=Bodenheim; OG=Ortsgemeinden in der VG Bodenheim 

Quelle: Eigene Zuordnung. Zuordnung der WZ 08 Kodes aus „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Mit Erläuterungen 2008, Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 14 Übersicht nicht-zentrenrelevante Sortimente 

Nicht-zentrenrelevante Sortimente WZ 2008 
Ziffer 

(und jeweils untergeord-

nete) 

zulässig 

in 

Elektrische Haushaltsgeräte einschließlich Raumheizgeräte, Elektroöfen und –herde, Kühl- 

und Gefrierschränke und –truhen u. ä., elektrische Wasch-, Bügel- und Geschirrspülmaschi-

nen, Staubsauger für den Haushalt, Näh- und Strickmaschinen  

47.54.0 BOD 

Beleuchtungsartikel   BOD 

Haushaltstextilien, Bettwaren, Schlaf-, Reise, Steppdecke, Ober- und Unterbetten, Kopfkis-

sen, Matratzen, Haus- und Tischwäsche, Hand-, Bade-, Geschirr- und Gläsertücher, Badezim-

mergarnituren aus Frottiergewebe, Tischdecken und –tücher, Servietten, Bettwäsche, Bett-

federn und Daunen  

47.53.0 BOD 

Möbel, Wohnmöbel, Büromöbel und Büroorganisation  47.59.1 BOD 

Heimtextilien einschließlich Gardinen, Dekorationsstoff, Möbelstoffe, Vorhänge, Diwande-

cken, Gobelins, Stuhl- und Sesselauflagen, sonstige Heimtextilien  

47.53.0 BOD 

Bodenbeläge einschließlich textilen Bodenbelags, nicht textilen Bodenbelägen, Linoleum, 

Teppiche  

47.53.0 BOD 

Tapeten einschließlich Wand- und Deckenbelägen, Tapetenrohpapier   BOD 

Fahrräder, Fahrradteile und –zubehör  47.64.1 BOD 

Sport- und Campingartikel ohne Sportartikel, Sportbekleidung, Spezialsportschuhe, Berg- 

und Wanderschuhe 

47.64.2 BOD 

Campingartikel ohne Campingmöbel einschließlich Zelte, Schlafsäcke, Turngeräte, Sport- 

und Freizeitboote  

47.64.2 BOD 

Kfz- und Kradzubehör) 47.78.9 BOD 

Blumen, Pflanzen, Saatgut einschließlich Baumschul-, Topf- und Beetpflanzen, Wurzelstöcke, 

Blumenerde, Blumentöpfe, Düngemittel, Zwiebeln und Knollen mit Ausnahme von Schnitt-

blumen und Blumenbindereierzeugnissen 

47.76.1 BOD 

Bau- und Heimwerkerbedarf, Saunas  47.52.1 BOD 

Anstrichmittel) 47.52.3 BOD 

Eisen-, Metall- und Kunststoffwaren, Rasenmäher  47.52.1 BOD 

Zoologischer Bedarf und lebende Tiere einschließlich Heim- und Kleintierfutter, zoologischen 

Gebrauchsartikeln, Reinigungs-, Pflege- und Hygienemitteln für Heim- und Kleintiere, Hunde, 

Katzen, Chinchilla und Angorakaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Ziervögel, Tiere für 

Aquarien und Terrarien  

47.76.2 BOD 

Spielwaren einschließlich Kinderroller, Spielfahrräder, Puppen, Puppenwagen, Gesellschafts-

spiele, Musikspielwaren, Fest- und Scherzartikel, Feuerwerksartikel, Bastelsätze zum 

Schmelzen, Brennen, Emaillieren, Batiken, Modellieren, Gießen u.ä.  

47.65.0 BOD 

BOD=Bodenheim; OG=Ortsgemeinden in der VG Bodenheim 

Quelle: Eigene Zuordnung. Zuordnung der WZ 08 Kodes aus „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Mit Erläuterungen 2008, Statistisches Bundesamt 

  



 

 

Eine Studie der Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH 2021 98 

J.4 Umsetzungshilfen 
J.5 Handlungsgrundsätze im Umgang mit großflächigem Einzelhandel 

Die folgenden Handlungsgrundsätze sollen helfen, mit künftigen Veränderungswünschen von Einzelhandels-

betrieben im Verbandsgemeindegebiet umzugehen. Dabei geht es um die mögliche Entwicklung neuer Stand-

orte für den Einzelhandel ebenso wie um die Beurteilung von Verlagerungs- und Erweiterungsvorhaben. Die 

Handlungsgrundsätze sollen die Verbandsgemeinde Bodenheim unterstützen, Vorhaben des Einzelhandels 

einfach auf ihre voraussichtliche Verträglichkeit mit dem Einzelhandelskonzept zu prüfen. Diese Prüfung er-

setzt nicht die notwendigen bauleitplanerischen Festsetzungen und Abwägungen, nicht die üblichen Geneh-

migungsverfahren und nicht die immer notwendigen gutachterlichen Einzelfallprüfungen.  

Die Handlungsgrundsätze orientieren sich an den unterschiedlichen Versorgungsfunktionen der zentralen Ver-

sorgungsbereiche und den Bedarfsstufen der Einzelhandelssortimente. Daraus ergeben sich Handlungsgrund-

sätze für Einzelhandelsbetriebe mit  

• zentrenrelevanten Kernsortimenten, 

• Nahversorgungssortimenten, 

• Nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten.  

Ergänzend wird der Umgang mit dem Bestandsschutz von Einzelhandelsbetrieben beschrieben. 

Handlungsgrundsatz A 

 

„Betriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten“ 

Die Standorte von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Kernsortimenten (ohne nahversorgungsre-

levante Kernsortimente, Verbandsgemeinde Bodenheimer Liste) sollen sich auf die ausgewiesenen zentralen 

Versorgungsbereiche beschränken.  

 

 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne von §11 Abs.3 BauNVO mit zentrenrelevanten Kernsortimenten 

sollen primär und ohne Einschränkung im zentralen Versorgungsbereich Dorfkern ansässig sein.  

Einzelhandelsbetriebe unterhalb der Großflächigkeitsschwelle mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sollen 

grundsätzlich in den ausgewiesenen Einzelhandelsstandorten (primär in den ZVB) angesiedelt werden. Ein 

Ausschluss zentrenrelevanter Betriebe an nicht siedlungsintegrierten Standorten muss durch die entspre-

chende Gestaltung der Bauleitplanung im Verbandsgemeindegebiet geregelt werden. Insbesondere der Aus-

schluss in ausgewiesenen Gewerbe- und Industriegebieten sollte flächendeckend geregelt sein. 

Betriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche genießen Be-

standsschutz. Der individuelle Umgang mit dem Bestandsschutz ist abhängig von der Einstufung des Standor-

tes in Bezug auf seine Siedlungsintegration und seine funktionale Wirkung auf umliegende zentrale Versor-

gungsbereiche. Im Falle von Erweiterungen und anderen nutzungsbezogenen Veränderungen sind Einzelfall-

entscheidungen erforderlich. 
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Handlungsgrundsatz B 

 

„Betriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten“ 

Die Standorte von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten (Bodenheimer 

Liste) sollen auf die ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche beschränkt werden. Für die Stärkung und 

Sicherung der wohnungsnahen Grundversorgung können sie auch an städtebaulich integrierten Standorten 
zugelassen werden, wenn sie sich funktional in das Nahversorgungsnetz eingliedern.  

 

 

Standorte von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment sollen grundsätzlich in-

nerhalb der ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche (Dorfkern, Nahversorgung & Gesundheit, Ver-

bandsgemeindeversorgung) realisiert werden. Die Verkaufsflächengröße soll der Versorgungsfunktion des 

zentralen Versorgungsbereiches und den im jeweiligen Einzugsgebiet verfügbaren Potenzialen entsprechen. 

Die entsprechende Größenordnung ist bei Neuansiedlungen oder Erweiterungen auf der Grundlage von Ein-

zelfallprüfungen städtebaulich verträglich festzulegen. Standorte von Einzelhandelsbetrieben mit nahversor-

gungsrelevanten Kernsortimenten sind auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche möglich, wenn sie 

dazu beitragen, die wohnungsnahe Grundversorgung im Verbandsgemeindegebiet Bodenheim zu verbessern.  

Dazu müssen diese Standorte folgende Bedingungen erfüllen: 

• Der Standort muss im Grundzentrum Bodenheim/Nackenheim liegen (oder besondere Vereinbarun-

gen liegen vor). 

• Der Standort muss städtebaulich in Wohnsiedlungsgebieten integriert sein. 

• Der Standort soll in fußläufiger Distanz möglichst viele Verbraucher erreichen können. 

• Der Standort soll überwiegend der Nahversorgung dienen. 

• Der Standort soll keine negativen städtebauliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 

verursachen. 

Zur Prüfung dieser Standortvoraussetzungen ist eine gutachterliche Einzelfallprüfung erforderlich. Insbeson-

dere der Nachweis der Nahversorgungsfunktion, der Wohnsiedlungsintegration und der Verträglichkeit für die 

zentralen Versorgungsbereiche ist zu erbringen. 

Handlungsgrundsatz C 

 
 

„Betriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten“ 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe i.S.v. §11 Abs. 3 BauNVO mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten 

(Bodenheimer Liste) sollen in zentralen Versorgungsbereichen ansässig sein. Darüber hinaus sind Ergänzungs-
standorte für Fachmärkte zur Aufnahme solcher Einzelhandelsbetriebe möglich. Außerhalb der zentralen Ver-

sorgungsbereiche sollen die zentrenrelevanten Randsortimente begrenzt werden.  
 

Ergänzungsstandorte dienen der Entlastung der zentralen Versorgungsbereiche, indem großflächige Einzel-

handelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten, die aufgrund ihrer typischen Betriebskonzepte 

nicht mit den städtebaulichen Möglichkeiten und Konzepten der zentralen Versorgungsbereiche vereinbar 

sind, dort ansässig sein können.  

Die Ergänzungsstandorte für Fachmärkte sind vorrangig für die Aufnahme großflächiger Einzelhandelsbetriebe 

mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment vorgesehen.  

Die zentrenrelevanten Randsortimente sollen i.S.v. §11 Abs.3 BauNVO je Betrieb begrenzt werden. Ein inhalt-

licher Bezug der Randsortimente zum Kernsortiment ist Voraussetzung für die Zulässigkeit der zentren-
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relevanten Randsortimente. Die Größe der Verkaufsflächen mit zentrenrelevanten Randsortimenten ist je Be-

triebe auf 10% der Gesamtverkaufsfläche beschränkt.  

Grundsätzlich ist bei der Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsor-

timenten eine gutachterliche Einzelfallprüfung, insbesondere zur Bestimmung der Dimensionierung der Kern-
sortimente, aber vor allem der Festlegung der städtebaulich verträglichen Größenordnung zentrenrelevante 

Randsortimente durchzuführen. 

Derzeit wird kein Ergänzungsstandort in der Verbandsgemeinde Bodenheim ausgewiesen. 

 

Handlungsgrundsatz D  
 
 

„Umgang mit dem Bestandsschutz von Einzelhandelsbetrieben“ 

Grundsätzlich genießen genehmigte Einzelhandelsbetriebe auch außerhalb ausgewiesener Standortbereiche 

Bestandsschutz. Abhängig von der Standortlage soll die Verbandsgemeinde Bodenheim den Umfang des Be-

standsschutzes entsprechend der jeweiligen städtebaulichen Beurteilung festlegen. 
 

 

Einzelhandelsbetriebe, auch außerhalb der ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche, genießen grund-

sätzlich Bestandsschutz. Die Regelungen zum Umfang des Bestandsschutzes hängen von folgenden Faktoren 

ab: 

• Standortlage in einem Grundzentrum 

• Standortintegration 

• Funktionale Einordnung in das Versorgungsnetz (Standortlage zu zentralen Versorgungsbereichen) 

• Versorgungsfunktion 

Es sind zwei Arten des Bestandsschutzes zu unterscheiden. Der aktive Bestandsschutz erlaubt wettbewerbs-

bedingte Anpassungen von Verkaufsflächengrößen und Sortimenten, soweit der ursprüngliche Charakter und 

die Versorgungsaufgabe des Einzelhandelsbetriebes beibehalten bleibt. Im Falle von Agglomerationen sind 

Neuansiedlungen zur Ergänzung des Standortangebotes nicht durch den aktiven Bestandsschutz gedeckt. Hier 

ist die städtebauliche Überprüfung im Rahmen einer Neuansiedlungsprüfung vorzunehmen.  

Im Gegensatz dazu sind beim passiven Bestandsschutz Veränderungen über die vorliegenden bau- und nut-

zungsrechtlichen Genehmigungen hinaus nicht möglich. 

Neue Solitärstandorte zur Nahversorgung können das Netz der ZVB ergänzen und zur Verbesserung der woh-

nungsnahen Versorgung beitragen. Hier ist im Einzelfall die Nahversorgungsfunktion sowie die Verträglichkeit 

im Standortkonzept und Nahversorgungssystem gutachterlich zu prüfen. 
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J.6 Beschlussfassung des Einzelhandelskonzeptes 

Das Einzelhandelskonzept für die Verbandsgemeinde Bodenheim sollte vom Verbandsgemeinderat als Pla-

nungsgrundlage im Sinne eines Entwicklungskonzeptes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen werden.  

Das Gutachten wurde bereits am 15.07.2021 im Verbandsgemeinderat zur Kenntnis genommen und zum Be-

standteil des neu aufzustellenden Flächennutzungsplanes verfügt. Ein Beschluss der endgültigen Fassung 

durch den Verbandsgemeinderat wird folgen. 

J.7 Planungserfordernis 

Die Durchsetzung der konzeptionellen Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes erfordert eine flächendeckende 
Anpassung der Bauleitplanung mit dem Ziel, aus städtebaulicher Sicht unerwünschte großflächige Einzelhan-

delsansiedlungen außerhalb der vorgeschlagenen Standortbereiche zu lenken. 

Entsprechend der Zielsetzungen des Einzelhandelskonzeptes erfordern städtebaulich sinnvolle großflächige 

Neuansiedlungen von Einzelhandelsbetrieben eine städtebauliche Prüfung der zu erwartenden Auswirkungen 

auf bestehende Versorgungsstandorte in Bezug auf die Vorgaben des §11 Abs. 3 BauNVO oder §34 Abs. 3 

BauGB sowie der konzeptionellen Übereinstimmung mit den Handlungsgrundsätzen des Einzelhandelskonzep-

tes. 

 

  



 

 

Eine Studie der Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH 2021 102 

K Anhang 

K.1 Absatzformen – Definitionen 

Lebensmittel SB-Laden 

Ein Lebensmittel SB-Laden ist ein Einzelhandelsgeschäft mit weniger als 400 qm Verkaufsfläche, das vor allem 

Lebensmittel in Selbstbedienung anbietet. Der Umsatzschwerpunkt liegt bei Nahrungs- und Genussmitteln 

und dient vor allem der Grundversorgung. 

Supermarkt 

Ein Supermarkt ist ein Einzelhandelsbetrieb, der auf einer Verkaufsfläche von 400 qm bis 1500 qm Nahrungs- 
und Genussmittel, einschließlich Frischwaren, sowie Waren des täglichen und kurzfristigen Bedarfs anderer 

Branchen überwiegend in Selbstbedienung anbietet. Der Anteil der Non-Food Fläche beträgt i.d.R. nicht mehr 

als ein Drittel der gesamten Verkaufsfläche. Der Umsatzschwerpunkt liegt bei Nahrungs- und Genussmitteln 

mit ca. 86 % des Gesamtumsatzes. 

Lebensmittel-Discounter 

Ein Lebensmittel-Discounter ist ein Einzelhandelsbetrieb, der auf einer Verkaufsfläche von 250 qm bis 1.400 

qm ein eng begrenztes Sortiment mit schnell umzuschlagenden Artikeln des täglichen Bedarfs in totaler Selbst-

bedienung anbietet. Das Frischwarensortiment ist - wenn überhaupt vorhanden - stark reduziert. Es dominiert 

das Angebot im Trockensortimentsbereich. Der Umsatzschwerpunkt liegt bei Nahrungs- und Genussmitteln 

mit ca. 90 % des Gesamtumsatzes. Die Marketingstrategie ist preisorientiert. 

Verbrauchermarkt 

Ein Verbrauchermarkt ist ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb, der auf einer Verkaufsfläche von mindestens 

1000 qm (nach amtlicher Statistik) bzw. 1500 qm (nach EHI Köln) ein breites und tiefes Sortiment an Nahrungs- 

und Genussmitteln sowie an Ge- und Verbrauchsgütern des kurz- und mittelfristigen Bedarfs überwiegend in 

Selbstbedienung anbietet. Die Verkaufsflächenobergrenze liegt bei ca. 3000 qm. Der Umsatzschwerpunkt liegt 

bei Nahrungs- und Genussmitteln mit ca. 70 % des Gesamtumsatzes. 

SB-Warenhaus 

Ein SB-Warenhaus ist ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb, der auf einer Verkaufsfläche von mindestens 

3000 qm (nach amtlicher Statistik), von 4000 qm (nach EHI Köln), von 5000 qm (nach internationaler Abgren-
zung) ein umfassendes Sortiment des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs von bis zu ca. 100.000 Artikeln 

anbietet. Der Umsatzschwerpunkt liegt i.d.R. bei Nahrungs- und Genussmitteln (Lebensmittelvollsortiment mit 

Frischwaren) mit ca. 62 % des Gesamtumsatzes. 

Warenhaus 

Ein Warenhaus ist ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb, der ein breites und tiefes Sortiment mehrerer Bran-

chen mit hohem Servicegrad im mittleren bis gehobenen Preisniveau anbietet. Die Warensortimente umfas-

sen überwiegend Non-Food Güter mit Schwerpunkt bei Bekleidung und Textilien. Hinzu kommen Lebensmit-

tel, Gastronomie, Reisevermittlung, Friseur und Finanzdienstleistungen. Nach der amtlichen Statistik ist eine 

Verkaufsfläche von mindestens 2500 qm erforderlich. 

Kaufhaus 

Ein Kaufhaus ist ein größerer Einzelhandelsbetrieb, der Waren aus zwei oder mehr Branchen, davon mindes-

tens eine Warengruppe in tiefer Gliederung, anbietet. Kaufhäuser mit Textilien, Bekleidung und verwandten 

Sortimenten sind am stärksten verbreitet. Die Größe liegt i.d.R. ab ca. 1000 qm Verkaufsfläche. 

Fachgeschäft 

Ein Fachgeschäft ist ein branchengebundener Einzelhandelsbetrieb, der ein branchenspezifisches Sortiment in 

großer Auswahl und unterschiedlichem Preis- und Qualitätsniveau anbietet. Beratung und Kundendienst ge-

hören zum Serviceumfang. Die Größe von Fachgeschäften liegt i.d.R. deutlich unter 800 qm Verkaufsfläche. 
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Fachmarkt 

Ein Fachmarkt ist ein großflächiger, meist ebenerdiger Einzelhandelsbetrieb, der auf einer Verkaufsfläche ab 

ca. 800 qm ein breites und tiefes Sortiment aus einem Warenbereich (z.B. Bekleidung, Schuhe), einem Be-

darfsbereich (z.B. Sport-, Elektro-, Spielwaren-, Möbel und Baufachmarkt) oder einer Zielgruppe (z.B. Design-
Möbelhaus) anbietet. Die Warenanordnung ist i.d.R. übersichtlich bei niedrigem bis mittlerem Preisniveau. Je 

nach Fachmarkttyp wird Beratung und Service angeboten. Die Verkaufsflächengrenzen sind generell nicht fest-

zulegen. Sie liegen bei Schuh- und Drogeriefachmärkten bei ca. 400-1000 qm Verkaufsfläche, bei Bekleidungs- 

und Sportfachmärkten bei ca. 1000-1500 qm Verkaufsfläche, bei Spielwaren- und Elektrofachmärkten bei ca. 

2000-4000 qm Verkaufsfläche, bei Baumärkten bei ca. 2000 bis ca. 15.000 qm Verkaufsfläche und bei Möbel-

fachmärkten bis zu ca. 50.000 qm Verkaufsfläche. 

Geschäftsfläche 

Die Geschäftsfläche eines Handelsbetriebes ist die gesamte betrieblich genutzte Fläche für Verkaufs-, Ausstel-

lungs-, Lager-, Versand-, Büro-, sowie Personal- und Sozialzwecke. Dies schließt überbaute Flächen und Frei-

flächen, nicht aber Parkplätze ein. 

Verkaufsfläche 

Die Verkaufsfläche eines Handelsbetriebes ist die gesamte, für den Kunden zugängliche, Fläche auf welcher 

der Verkauf getätigt wird. Hierzu zählen Standflächen für die Ladeneinrichtung, Ausstellungsflächen sowie 

Freiflächen, Gänge und Treppen innerhalb des Verkaufsraumes. 

Marktgebiet/Einzugsbereich 

Das Marktgebiet bzw. der Einzugsbereich umfasst jenes Gebiet, aus dem sich zum überwiegenden Teil die 

Kunden des Einzelhandels einer Gemeinde oder eines Einzelbetriebes rekrutieren. Die Größe des Einzugsge-

bietes ist abhängig von der Verkaufsfläche eines Einzelbetriebes bzw. der Gesamtverkaufsfläche der Innen-

stadt einer Gemeinde. Die Größe des Marktgebietes kann auf der Basis von Distanz- und Zeitisochronen sowie 

empirischer Erfahrungswerte, auf der Basis von Pendlerverflechtungen, auf der Basis von Befragungen von 
Passanten/Kunden in den Innenstadtlauflagen und an bestehenden Betrieben ermittelt werden. Dabei hat die 

Attraktivität der Konkurrenz (Nachbarstädte, absatzformengleiche Betriebe) einen erheblichen Einfluss auf 

das Marktgebiet. 

Kaufkraft (Potential) 

Die Kaufkraft, auch Kaufkraftpotential, Marktpotential oder einfach Potential, bezeichnet das innerhalb des 

Marktgebietes zur Verfügung stehende Ausgabenvolumen der dort lebenden Bevölkerung für einzelhandels-

relevante Güter des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs innerhalb eines Jahres. Das einzelhandelsrelevante 

Marktpotential wird in den 11 Markt und Standort Warengruppen auf Basis der Umsatzsteuerstatistik und 

verschiedener statistischer Analysen berechnet und mit einem regionalspezifischen Kaufkraftindex des Markt 

und Standort Instrumentes „Regionale Kaufkraftpotentiale“ gewichtet.  

Die einzelhandelsrelevante durchschnittliche Kaufkraft (ungewichtet) eines bundesdeutschen Einwohners - in 

der Abgrenzung der Markt und Standort Systematik - liegt, je nach konjunktureller Lage, zwischen etwa 4.850.- 

Euro und 5.400.- Euro pro Jahr. Davon zu unterscheiden ist die „allgemeine Kaufkraft“, die auch Ausgaben für 
Miete, Eigentum, Vorsorge, Ersparnis und andere, nicht einzelhandelsrelevante, Güter umfasst. 

Für die neuen Bundesländer werden Werte erzielt, die bei etwa 70-85 Prozent der Werte für die alten Bun-

desländer liegen. 

Umsatz 

Der Umsatz eines Einzelhandelsbetriebes umfasst den Erlös aus verkauften Waren bzw. Dienstleistungen, in-

klusive der Umsatzsteuer (bzw. Mehrwertsteuer aus Kundensicht). Die Ermittlung der Umsätze eines Betriebes 

kann auf Basis von Einzelhandelsbefragungen (schriftlich, telefonisch, persönlich) oder über eine Schätzung 
der Verkaufsfläche und branchenüblicher durchschnittlicher Raumleistungen (Umsatz je qm Verkaufsfläche) 

ermittelt werden. Hierzu sind umfangreiche primärstatistische und sekundärstatistische Erhebungen erforder-

lich. 
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Raumleistung/Flächenproduktivität 

Die durchschnittliche Raumleistung/Flächenproduktivität ist definiert als Umsatz je qm Verkaufsfläche. Durch-

schnittliche Raumleistungen werden branchen- und absatzformenspezifisch ermittelt. Die Höhe hängt von der 

Lage, der Art, dem Erscheinungsbild, der Qualität und der Verkaufsfläche des Einzelbetriebes ab. Der Ermitt-
lung durchschnittlicher Raumleistungskennziffern liegen primär- und sekundärstatistische Analysen zugrunde. 

Die Basis sind amtliche Statistiken, Fachstatistiken und Veröffentlichungen (Presse, Geschäftsberichte). Sie 

setzen ein umfassendes Berichtswesen voraus.  

Umsatzerwartung 

Die Umsatzerwartung drückt den an einem bestimmten Standort voraussichtlich erzielbaren Umsatz eines 

Einzelbetriebes aus. Er entspricht somit einem Erwartungswert unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse. Die Höhe ist abhängig von Standort, Branche, Marktpotential und Konkurrenzsituation. Umsat-

zerwartungen werden mittels branchenüblichen distanzabhängigen Marktanteilen (Marktanteilskonzept), 

mittels zeit- und distanzabhängiger Kaufkraft- und Konkurrenzanalysen (Ökonometrische Methode) und mit-

tels gewichteter branchenbezogener, firmen- und größenspezifischer Umsatzleistung je qm Verkaufsfläche 
(Produktivitätskonzept) ermittelt. Markt und Standort bemisst die Umsatzerwartung auf der Basis aller drei 

üblichen Verfahren unter Berücksichtigung des Einkaufsverhaltens der Marktgebietsbevölkerung (Markt und 

Standort-metrisches Konzept). 
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K.2 Markt und Standort Warengruppensystematik 2021 

1. Nahrungs- und Genussmittel 
Fleischerei (ohne Pferdefleischerei) 

Pferdefleischerei 

Bäckerei, Konditorei 

Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren  
Reformwaren 

Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren, Eier 

Fisch, Fischerzeugnisse 

Wild, Geflügel 

Süßwaren 

Kaffee, Tee, Kakao 

Fleisch, Fleischwaren 

Brot, Konditorwaren 

Kartoffeln, Gemüse, Obst 

Sonstige Nahrungsmittel 
Wein, Spirituosen 

Bier, alkoholfreie Getränke  

Tabakwaren 

(enthält Supermärkte, SB-Märkte, Kioske und SBW+VM aus Umlage) 

 

2. Gesundheits- und Körperpflegeartikel 
Apotheken 

Medizinisch-Orthopädische Artikel 

Parfümerien (Kosmetikartikel, Körperpflegemittel u.a. über Umlage)  

Drogerien (u.a. pharmazeutische u. chemikalische Erzeugnisse u.a. über Umlage) 
Feinseifen, Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel, Bürsten 

 

3. Textilien, Bekleidung, Lederwaren 
Textilien, Bekleidung  

Herrenoberbekleidung, Berufs- und Lederbekleidung 

Damenoberbekleidung, Berufs- und Lederbekleidung 

Kinderbekleidung, Bekleidungszubehör für Kinder u. Säuglinge 

Kürschnerwaren (Pelzfelle, Pelzbekleidung) 

Pullover, Strümpfe, Herrenwäsche, Damenblusen, Bekleidungszubehör 
Damenwäsche, Miederwaren 

Kopfbedeckung, Schirme, Stöcke 

Kurzwaren, Schneidereibedarf 

Handarbeiten, Handarbeitsbedarf 

Meterware für Bekleidung, Haus-, Tisch- und Bettwäschestoff 

Lederwaren, Täschnerwaren (Taschen, Koffer, Mappen, Börsen u.a.) 

 
4. Schuhe 
Straßen- und Hausschuhe 

Sportschuhe (o. Spezialsportschuhe wie Berg-Wanderschuhe) 
 

5. Uhren, Schmuck, Optik 
Optik (Brillen, Mikroskope, Ferngläser, Barometer, Lupen o. med. Artikel) 

Uhren, Edelmetallwaren, Schmuck (u.a. Edelmetallbestecke u. -tafelgeräte) 
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6. Hausrat 
Hausrat aus Eisen, Metall, Kunststoff (nichtelektrische Haushalts- und Küchenkleingeräte,  

Koch- und Bratgeschirre, Tafelgeschirr, Küchen- und Haushaltsbehälter, Artikel für den Garten, 

Möbel- und Grillgeräte, für Garten und Camping, ohne Öfen, Herde) 
Schneidwaren, Bestecke (o. Edelmetallwaren wie Silberbestecke) 

Feinkeramik, Glaswaren, Porzellan, Steingut 

Galanteriewaren, Geschenkartikel (u.a. Raucherzubehör, Kunstblumen, Wandteller, Kerzenständer) 

Näh- und Strickmaschinen 
 

7. Elektro 
Herde, Waschmaschinen, Kühlschränke, Öfen (weiße Ware) 

Rundfunk-, Fernseh-, phonotechnische Geräte, CD, Video (braune Ware) 

Foto-, Kino- und Projektionsgeräte, Fotozubehör (braune Ware) 

Computer, Telekommunikation, Zubehör 
 

8. Bücher, Schreibwaren 
Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel 

Bücher, Fachzeitschriften 

Unterhaltungszeitschriften, Zeitungen 

Büromaschinen, Organisationsmittel (u.a. Schreibmaschinen, Diktiergeräte, Ordner, Hefter, aber o. 

Büromöbel: anteilig 25 %) 
 

9. Möbel- und Einrichtungsbedarf 
Möbel (incl. Büromöbel) 

Korb-, Kork- und Flechtwaren 

Antiquitäten, antike Teppiche, Münzen und Edelmetallwaren 

Kunstgegenstände, Bilder (o. Antiquitäten) 

Kunstgewerbliche Erzeugnisse, Devotionalien 
Gardinen, Dekostoffe, Decken, Stuhlauflagen, Kissen, Gobelins 

Teppiche, Läufer, Kelims 

Bettwaren, Bettdecken, Kopfkissen, Matratzen, Bettfedern, Daunen 

Lampen, Leuchten 

Haus- und Tischwäsche, Handtücher, Tischdecken, Servietten, Bettwäsche 
 

10. Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf 
Eisen-, Metall- und Kunststoffwaren (aus Umlage) 

Schrauben, Kleineisenwaren, Werkzeuge, Bauartikel u.ä. 

Tapeten, Wand- und Deckenbeläge 

Bodenbeläge (Bahnenware, Fliesen, Kunststoff, Linoleum, o. Teppiche)  

Elektrotechnische Erzeugnisse (Drähte, Kabel, Akku, Trafo u.a.) 

Lacke, Farben, Polituren, Klebstoffe, Malerpinsel u.a. Zubehör 

Blumen, Pflanzen, Blumentöpfe und -erde 

Heim- und Kleintierfutter, Tiere, Sämereien, Düngemittel 
Sonstiger Baubedarf (Schnittholz, Kunststoffplatten, Baustoffe, Schleifmittel, technische Gummi- und Leder-

waren, Asbest, Glas- und Keramikstoffe) 
 

11. Hobby- und Freizeitartikel 
Musikinstrumente, Musikalien 
Sammlerbriefmarken 

Kfz-Zubehör (Autopflegemittel u.a. anteilig 25 %) 

Fahrräder, Motorräder und -roller, Mopeds, Zubehör und Reifen 

Waffen, Munition, Jagdgeräte 

Spielwaren (Kinderroller, Puppen, Puppenwagen, Spiele, Scherzartikel, Feuerwerkskörper) 

Sportartikel (Sportbekleidung, Spezialsportschuhe, Berg- und Wanderschuhe, Zelte, Schlafsäcke, Turnge-

räte, Sport- und Freizeitboote (einschl. Motorsportboote und Jachten)) 
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Die Ausarbeitung sowie die Entwurfsvorlagen fallen unter §2, Abs.2, sowie §31, Abs.2 des Gesetzes zum 

Schutze der Urheberrechte. Soweit mit dem Auftraggeber nichts anderes vereinbart wurde, sind Vervielfälti-

gungen (auch auszugsweise), Weitergabe oder Veröffentlichung (auch auszugsweise) nur nach vorheriger aus-

drücklicher und schriftlicher Genehmigung und unter Angabe der Quelle erlaubt. Sämtliche Rechte, vor allem 

Urheberrechte, verbleiben bei der Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH, Erlangen. 

 

Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH 

Am Weichselgarten 26 

91058 Erlangen 

 

Erlangen, 13 Oktober 2021 

 

 

Norbert Lingen 

Geschäftsführer 

 

 



 

Gebäudeabbruch in Bodenheim, Hilgestraße 25-31 - Artenschutz 

Gebäudebrüter und Fledermäuse  

                       Beratungsgesellschaft NATUR  Dr. Dörr · Fuhrmann ·Tauchert · Dr. Wiesel-Dörr dbR  
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Projektvorhaben:  Abbruch sämtlicher Gebäude 

Anlass: 

 

Gebäudeabbruch – Prüfung, ob durch die Rückbauarbeiten 

artenschutzrechtliche Belange betroffen sind (insbesondere in 

Bezug auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln und 

Fledermäusen) 

Ort: 
 

Bodenheim, Hilgestraße 25-31 

Vorottermine: 
 

25.08.2022 

Begehungsprotokoll 

Nr.: 
 

1 

Teilnehmende: 
 

Dr. Monika Melcher (BG Natur) 

1 Anlass: Abbruch sämtlicher Gebäude 

Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplans auf dem Grundstück „Hilgestraße 

25-31, Bodenheim (Gemarkung Bodenheim, Flur 17, Flurstück 126/17)“ plant die 

GN Grundbesitz GmbH, Wiesbaden den Abbruch sämtlicher Gebäude auf 

vorgenanntem Grundstück. 

Da an den Bestandgebäuden eine Besiedlung durch planungsrelevante Tierarten, 

insbesondere Vögel und Fledermäuse, möglich ist, ist eine artenschutzrechtliche 

Betrachtung und der Ausschluss der Betroffenheit nach §44 BNatSchG notwendig.  

 

Abbildung 1: Lageplan des Untersuchungsgebiets (rot umrandet) in Bodenheim, 
Hilgestraße 25-31, Flurstück 126/17. Eigene Karte; Kartengrundlage © 
Naturschutz-verwaltung Rheinland-Pfalz, GeoBasisdaten: © 2021 
Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz. 
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2 Erläuterung der Verbotstatbestände 

Es gelten die Verbotstatbestände des §44 Abs. 1 BNatSchG mit den rechtlichen Folgen aus 

§69 (Ordnungswidrigkeit) und § 71 (Straftatbestand). 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 sind 

folgendermaßen gefasst: 

"Es ist verboten,  

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören1,  

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören  

(Zugriffsverbote)."  

 

Mit der Erweiterung des §44 BNatSchG durch den Absatz 5 für Eingriffsvorhaben und für 

Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 BNatSchG, die nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässig sind, wird eine akzeptable und im Vollzug praktikable Lösung bei 

der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 erzielt. Demnach ist hier zu 

prüfen, inwieweit streng geschützte Arten und europäische Vogelarten von dem Vorhaben 

betroffen sind. 

 

Zu den besonders geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gehören: 

 Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B der Verordnung (EG) Nr. 

338/97 EU-Artenschutzverordnung  

 Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG „Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie“2 

 

1Das Landesnaturschutzgesetz von Rheinland-Pfalz konkretisiert in § 24 (3) den Nestschutz: „Vor einer 

Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahme an vorhandenen baulichen Anlagen im Sinne der 

Landesbauordnung, bei denen erwartet werden kann, dass sie als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für besonders geschützte Arten dienen, ist die Anlage auf das 

Vorkommen dieser besonders geschützten Arten zu untersuchen. Das Ergebnis ist der unteren 

Naturschutzbehörde rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme mitzuteilen. Werden Vorkommen 

festgestellt, ist auch ein Plan zum Erhalt oder Ersatz der Lebensstätte oder zur Umsiedlung der Tiere 

vorzulegen.“ 

2 Die FloraFaunaHabitat-Richtlinie 92/43/EWG enthält drei Anhänge mit zu schützenden Arten: 

Anhang II beinhaltet "Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung 

besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen"; darunter befinden sich prioritäre Pflanzen- 

und Tierarten, die so bedroht sind, dass der Europäischen Gemeinschaft für deren Erhaltung "besondere 
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 europäische Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 79/409/EWG; 

„Vogelschutzrichtlinie“ 3 

 Arten der Anlage 1 Spalte 2 zu § 1 BArtSchVO 

„Bundesartenschutzverordnung“ 

Zu den streng geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG gehören besonders 

geschützte Arten: 

 des Anhangs A der EG-VO 338/97 EU-Artenschutzverordnung 

 des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG „Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“  

 der Anlage 1 Spalte 3 zu § 1 BArtSchVO „Bundesartenschutzverordnung“ 

 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt bzw. können nicht ausgeschlossen werden, 

müssen für eine Projektzulassung die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erfüllt sein. 

Artikel 16 Abs. 1 FFH-Richtlinie und Art. 9 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie sind hierbei zu 

beachten. 

Als für große Bauvorhaben einschlägige Ausnahmevoraussetzungen muss gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG nachgewiesen werden, dass:  

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen,  

 zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren 

Beeinträchtigungen der relevanten Arten führen, nicht gegeben sind und  

 keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der Population 

einer Art zu erwarten ist bzw. bei derzeitig schlechtem Erhaltungszustand 

eine Verbesserung nicht behindert wird. 

Unter Berücksichtigung des Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie bedeutet dies bei Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie: 

 
Verantwortung" zukommt. Ihre Habitate sind neben den Anhang I-Lebensraumtypen essenzielle 

Bestandteile des europäischen Netzes NATURA 2000.  

Anhang IV enthält "streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse" und bezieht sich auf 

die "Artenschutz"-Artikel 12 und 13 FFH-RL, wobei zahlreiche Arten gleichzeitig auch in Anhang II 

enthalten sind.  

In Anhang V sind Arten aufgelistet, für die nach Artikel 14 FFH-RL Entnahme und Nutzung zu regeln sind. 

Vor allem die im Wasser lebenden "nutzbaren" Arten (Seehund, Robben, div. Fische, Flussperlmuschel, 

Krebse) stehen meist auch schon im Anhang II. 

Zentrales Element der FFH-RL ist das Verschlechterungsverbot nach Art. 6 Abs. 2: 

Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen Schutzgebieten die 

Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, 

für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick 

auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten." 

3Die Vogelschutzrichtlinie betrifft (Artikel 1):  

(1) …die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten, die im europäischen Gebiet der 

Mitgliedstaaten, auf welches der Vertrag Anwendung findet, heimisch sind. Sie hat den Schutz, die 

Bewirtschaftung und die Regulierung dieser Arten zum Ziel und regelt die Nutzung dieser Arten. 

(2) Sie gilt für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume. 
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 das Vorhaben darf zu keiner Verschlechterung des günstigen 

Erhaltungszustandes führen und 

 das Vorhaben darf bei Arten, die sich derzeit in einem ungünstigen 

Erhaltungszustand befinden, diesen nicht weiter verschlechtern und eine 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindern. 

Bei europäischen Vogelarten darf das Vorhaben den aktuellen Erhaltungszustand nicht 

verschlechtern (Aufrechterhaltung des Status Quo). 

 

§ 19 BNatSchG - Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen 
(1) Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadens-

Gesetzes ist jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung 

oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. 

Abweichend von Satz 1 liegt keine Schädigung vor bei zuvor ermittelten nachteiligen 

Auswirkungen von Tätigkeiten einer verantwortlichen Person, die von der zuständigen 

Behörde genehmigt wurden oder zulässig sind. 

(2) Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in: 

... 2. den Anhängen" und IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind. 

(3) Natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 sind die 

1. Lebensräume der Arten, die ... in Anhang 11 der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 

... 3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten. 

(4) Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensgesetz eine Schädigung 

geschützter Arten oder natürlicher Lebensräume verursacht, so trifft sie die erforderlichen 

Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang 11 Nummer 1 der Richtlinie 2004/35/EG. 
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3 Methode 

Am 25.08.2022 wurden alle Bestandsgebäude auf Hinweise bezüglich 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von geschützten Tierarten hin begutachtet. Dabei 

wurde besonders auf Risse oder Löcher in der Fassade und im Dachbereich 

geachtet, die als mögliche Einflugmöglichkeit, insbesondere von Vögeln und 

Fledermäusen, genutzt werden können. Der Dachüberstand wurde auf eine 

Nutzung durch Gebäudebrüter aus vergangenen Brutperioden untersucht 

(Schwalbennester, Nistmaterial). Die Gebäude wurden auf offene Fenster bzw. 

andere Einflugmöglichkeiten untersucht. Des Weiteren wurde nach Spuren (Kot, 

Nistmaterial, Haaren, Federn) gesucht, die auf eine Nutzung der Innenräume durch 

planungsrelevante Tierarten hindeutet. 

 

4 Ergebnisse und Fotodokumentation 

Das Grundstück ist mit einem u-förmigen, einstöckigen Gebäude bebaut, das in 

diverse Geschäftseinheiten unterteilt ist. Derzeit sind dort Geschäfte aus dem 

Bereich des Einzelhandels und der Dienstleistung sowie Restaurants ansässig. Mittig 

führt ein glasüberbauter Durchgang in den Innenhof. 

Im Bereich des Innenhofes befinden sich neben Außensitzflächen der Restaurants 

einige Parkplätze. Die Verkehrswege um das Gebäude sind gepflastert. Auf dem 

Gelände gibt es keine Grünflächen und stehen keine Bäume oder Büsche, außer 

Kleingewächse in Pflanzkübeln. 

Es wurden einige potentielle Einschlupfmöglichkeiten für gebäudebrütende Vögel 

oder Fledermäuse gefunden. Allerdings wurden an keiner Hinweise auf eine 

vergangene oder derzeitige Nutzung gefunden. Eine zukünftige Besiedlung in 

Folgejahren ist nicht auszuschließen. 

Abbildung 2: Süd- und Teile der Ostfassade des Gebäudekomplexes Hilgestr. 25-33, 
Bodenheim. (Foto: BG Natur) 
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Abbildung 3: Ostfassade des Gebäudekomplexes. (Foto: BG Natur) 

 

 

Abbildung 4: Ansicht des Glasüberbaus zwischen den Geschäften (Bild oben). Detail des 
Glasüberbaus (Bild unten) ohne Hinweise auf Nutzung durch 
Gebäudebrüter oder Fledermäuse. (Fotos: BG Natur) 
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Abbildung 5: Ostfassade im Bereich des ehemaligen Casinos (Bild oben). Im Dachbereich 
besteht potentiell die Möglichkeit des Einschlupfes für planungsrelevante 
Tierarten (rote Pfeile); jedoch keine Hinweise auf eine vergangene oder 
derzeitige Nutzung (Bilder Mitte); kein Einschlupf in Lamellen möglich, da 
diese engmaschig vergittert sind (Bild unten). (Fotos: BG Natur) 



 

Gebäudeabbruch in Bodenheim, Hilgestraße 25-31 - Artenschutz 

Gebäudebrüter und Fledermäuse  

                       Beratungsgesellschaft NATUR  Dr. Dörr · Fuhrmann ·Tauchert · Dr. Wiesel-Dörr dbR  

Alemannenstraße 3, 55299 Nackenheim,www.bgnatur.de 

 

Abbildung 6: Blick auf die Nordfassade (Bild oben). Potentielle Einschlupfmöglichkeit im 
Dachbereich; jedoch ohne Hinweise auf eine derzeitige Nutzung durch 
planungsrelevante Tierarten (Bild unten). (Fotos: BG Natur) 
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Abbildung 7: Blick in den Innenhof. (Foto: BG Natur) 

 

 

Abbildung 8: Blick auf südwestlichen Gebäudeteil (Bild oben). Detail des südwestlichen 
Gebäudeteils Richtung Parkplatz im Innenhof (Bild unten). Durch 
Lüftungslamellen ist kein Einschlupf von Tieren möglich, da dieser innen 
engmaschig vergittert ist. (Fotos: BG Natur) 
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Abbildung 9: Blick auf nordwestlichen Gebäudeteil (Bild oben). (Fotos: BG Natur) 
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5 Maßnahmen 

V0: Einführen einer 
Ökologischen Baubegleitung 
 

Abbruchvorbereitend, 

bauvorbereitend, baubegleitend 

Wesentliche Bestandteile der Arbeit der ökologischen 

Fachbauleitung sind u.a. die Abstimmungen zu allen 

umweltrelevanten Maßnahmen und Durchführungs-

zeiten, die Konkretisierung und Optimierung von 

Maßnahmen (z.B. Rodungszeitpunkte, Bautabuzonen, 

Baufeldbegrenzung) und die fachliche Begleitung des 

Baugeschehens durch regelmäßige Zustandsberichte, 

Begehungen, Berichterstattung etc. 

Die ÖBB dokumentiert die Umsetzung der 

getroffenen Maßnahmen, wie z.B. die Vorbereitung 

und Begleitung der Baustelleneinrichtung, und 

unterstützt den Bauablauf bei der Vermeidung 

artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. 

V1: Gebäudeabbruch 

 

Abbruchvorbereitend 

Zum Zeitpunkt der Begehung (25.08.2022) wurden 

keine Hinweise auf eine aktuelle Nutzung der 

Gebäude durch gebäudebrütende Vögel oder durch 

Fledermäuse gefunden. 

Eine künftige Nutzung in Folgejahren ist aber nicht 

auszuschließen. 

Die Gebäude sind außerhalb der Brutzeit von 

Gebäudebrütern nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 

28./29. Februar abzureißen. 

Von diesen Zeiten kann abgewichen werden, wenn 

eine ökologische Baubegleitung oder 

Umweltbaubegleitung (UBB) die auszuführenden 

Maßnahmen begutachtet, die Naturschutzbehörde 

informiert ist und die Verbotstatbestände des 

speziellen Artenschutzes ausgeschlossen werden 

können (§ 44 Abs. 1 BNatSchG, u.a. Tötung, 

Verletzung von besonders geschützten Tieren). Im 

Vorfeld des Abbruchs inspiziert ein versierter 

Fachgutachter (Biologe*in oder vergleichbar) die 

abzureißenden Gebäude (insb. Hallen, Garagen, 

Dachböden) auf einen Tierbesatz (z.B. Fledermäuse, 

Bilche). 
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6 Fazit 

Im Vorfeld des Gebäudeabbruchs auf dem Grundstück „Hilgestraße 25-31“ in 

Bodenheim ist der Ausschluß der Betroffenheit nach §44 BNatSchG notwendig. 

 

Am 25.08.2022 wurde das Gelände begangen und die Gebäude eingehend auf 

Hinweise von Fortpflanzungs- und Ruhestätten insbesondere von Fledermäusen 

und gebäudebrütenden Vögeln hin untersucht. 

 

Auf dem Gelände wurden in Dachbereichen mehrere potentielle Einschlupf-

möglichkeiten für gebäudebrütende Vögel oder Fledermäuse gefunden; zum 

Zeitpunkt der Begehung fanden sich an keiner der Einschlupfmöglichkeiten 

Hinweise auf eine vergangene oder derzeitige Nutzung durch planungsrelevante 

Tierarten. Eine zukünftige Besiedlung in Folgejahren ist nicht auszuschließen. 

 

Es sind Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen treten keine Verbots-
tatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG ein. 
 

 

 

Nackenheim, 08.09.2022 

      Monika Melcher, Jens Tauchert 
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Bodenheim, Hilgestraße 25-31, Errichtung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit Tiefgarage
Ermittlung und Beurteilung der Schalleinwirkungen durch Verkehr und Tiefgarage

Gutachten des Sachverständigen für Schallschutz Dipl.-Ing. Richard Möbus, Wiesbaden

Seite 1 von 32 zum Gutachten 2722aG/22 vom 22.05.2023

1. Situation und Aufgabenstellung

Der Auftraggeber, die Gezer & Öztürk Bestandsimmobilien OHG in Wiesbaden, beabsich-

tigt in der Hilgestraße 25-31 in Bodenheim ein gemischt genutztes Gebäude mit Wohnun-

gen, nicht störendem Gewerbe im Erdgeschoss und einer Tiefgarage zu errichten.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für den Neubau sollen die durch die Bahnstrek-

ke und die Hilgestraße an den Wohnungen verursachten Verkehrsgeräusche ermittelt und

beurteilt werden. Sofern erforderlich sind Maßnahmen zum Schallschutz auszulegen. Des

Weiteren ist der Nachweis zu erbringen, dass an allen Wohnungen auch in der Nachbar-

schaft die von der Tiefgaragen-Ein/Ausfahrt ausgehenden Schalleinwirkungen die Anforde-

rungen der TA Lärm eingehalten werden.

Eine Übersicht über die räumliche Situation vermittelt der Lageplan in der Anlage 1 zu die-

sem Gutachten.

2. Bearbeitungsgrundlagen

Zur Erarbeitung dieses Gutachtens wurden folgende Informationen berücksichtigt:

- Bebauungsplan der Gemeinde Bodenheim „Hilgestraße-Nord 5. Änderung“ im PDF-

Datenformat im Maßstab 1:500, Verfasser Isu Immissionsschutz Städtebau

Umweltplanung in Kaiserslautern, Plandatum Dezember 2022, erhalten am

07.12.2022

- Bebauungsplan der Gemeinde Bodenheim „Hilgestraße-Nord 4. Änderung“ im PDF-

Datenformat im Maßstab 1:1000, Verfasser Isu Immissionsschutz Städtebau

Umweltplanung in Kaiserslautern, Plandatum 23.05.2014

- Auszug aus den Geobasisinformationen Liegenschaftskarte mit Darstellung der

Liegenschaft Hilgestraße 25-31 in Bodenheim und der benachbarten bestehenden

Bebauung im PDF-Datenformat im Maßstab 1:1000, Verfasser Vermessungs- und

Katasteramt Rheinhessen-Nahe in Alzey, Plandatum 12.03.2020
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- Plansatz „Neubau von 2 Wohn- und Geschäftshäusern mit Tiefgarage,

Hilgestraße 25-31, 55294 Bodenheim“ im PDF-Datenformat im Maßstab 1:200,

Plandatum 08.11.2022, Planverfasser Werk und Plan GmbH in Wiesbaden,

bestehend aus den folgenden Einzelplänen:

- Untergeschoss / Tiefgarage

- Erdgeschoss

- 1. Obergeschoss

- 2. Obergeschoss

- Staffelgeschoss

- Ansichten

- Verkehrsgutachten Bebauungsplan „Eichweg-Nord“ in Bodenheim mit Angaben zu

den Verkehrsmengen auf der Hilgestraße, Verfasser R+T Verkehrsplanung GmbH in

Darmstadt vom 05.01.2022

- Zugdaten zur Berechnung der Schallemissionen der Bahnstrecke 3522 im Abschnitt

Mainz-Laubenheim bis Nackenheim im Bereich Bodenheim als Prognose für das Jahr

2030, Verfasser Deutsche Bahn AG in Berlin vom 12.08.2022

Ortsbesichtigungen des Sachverständigen am 15.05.2022 und 15.12.2022

Die Ermittlung der Geräuschimmissionen erfolgt auf der Grundlage folgender Verordnun-

gen, Normen und Richtlinien:

- Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26.08.1998, ergänzt

durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Sechsten Allgemeinen

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 01.07.2017 (BAnz

AT 08.06.2017 B5)

- „Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)“ vom 12.06.1990 mit Anlage 2

(zu § 4) „Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall03)“

Ausgabe 2014

- „RLS-19 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ des Bundesministers für Verkehr,

Ausgabe 2019

- DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“ vom

Januar 2018
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- DIN 4109-2:2018-02 „Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der

Erfüllung der Anforderungen“ vom Januar 2018

- DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren“ Ausgabe Oktober 1999

- DIN EN 12354-4 „Bauakustik, Berechnung der akustischen Eigenschaften von

Gebäuden aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins

Freie“ Deutsche Fassung vom September 2000

- DIN 18005 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für

die Planung“ Ausgabe Juli 2002 mit Beiblatt 1 vom Mai 1987

- DIN 45641 „Mittelung von Schallpegeln“ Ausgabe Juni 1990

- DIN 45645-1 „Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen, Teil 1:

Geräuschimmissionen aus der Nachbarschaft“ Ausgabe Juli 1996

- „Parkplatzlärmstudie“ des Bayerischen Landesamts für Umweltschutz, 6. Auflage,

2007

3. Ermittlung und Beurteilung der Schalleinwirkungen der Straße und
der Bahnstrecke

Die von der Hilgestraße und der Bahnstrecke ausgehenden und an den geplanten Woh-

nungen einwirkenden Schallimmissionen sind nach dem Verfahren der Verkehrslärm-

schutzverordnung zu ermitteln und mit den schalltechnischen Orientierungswerten der Ver-

kehrslärmschutzverordnung zu beurteilen.

3.1 Anforderungen an die Verkehrsgeräusche

Die von den Verkehrswegen ausgehenden Schalleinwirkungen sollen außen vor den Fen-

stern von Aufenthaltsräumen die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005

Teil 1 „Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung“ Aus-

gabe Juli 2002 mit Beiblatt 1 vom Mai 1987 einhalten.
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Diese Orientierungswerte sind in Abhängigkeit von der baulichen Nutzung in der Planungs-

fläche gestaffelt. Für das untersuchte Gebäude besteht der Bebauungsplan „Hilgestrasse-

Nord 4. Änderung“ in dem die Fläche als Mischgebiet gemäß § 6 der Baunutzungsverord-

nung (BauNVO) ausgewiesen ist. Diese Gebietseinstufung soll auch in den künftigen Be-

bauungsplan „Hilgestrasse-Nord 5. Änderung“ mit übernommen werden.

Die für diese Gebietseinstufung geltenden und nachfolgend genannten schalltechnischen

Orientierungswerte für die Beurteilung der Verkehrsgeräusche wurden dem Abschnitt 1.1 b

des Beiblatts 1 zur DIN 18005 entnommen.

tags 60 dB(A)

nachts 50 dB(A)

Bei Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte ist die Wirksamkeit von

Maßnahmen zum Schallschutz zu ermitteln und zu bewerten. Dabei ist den aktiven Maß-

nahmen in Form von schallabschirmenden Wänden oder Wällen der Vorzug zu geben,

durch die auch die der Erholung dienenden Außenwohnbereiche vor Verkehrsgeräuschen

geschützt werden. Im innerstädtischen Bereich sind aktive Schallschutzmaßnahmen aus

städtebaulichen Gründen in der Regel nicht möglich, dann sind ggf. passive Maßnahmen

zum Schallschutz in Form von schalldämmenden Fenstern für Aufenthaltsräume erforder-

lich.

3.2 Berechnungsverfahren für die Schallemissionen der Straße

Die rechnerische Ermittlung der Straßenverkehrsgeräusche der Straße wurde nach dem

Verfahren der „RLS - 19 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ des Bundesministers

für Verkehr, Ausgabe 2019 durchgeführt. Formal wäre die Berechnung nach dem Verfah-

ren der RLS-90 durchzuführen, da die Beurteilung der Verkehrsgeräusche nach DIN 18005

durchgeführt wird, in der bisher die RLS-90 als Berechnungsverfahren genannt wird. Es ist

jedoch zeitnah damit zu rechnen, dass auch in der DIN 18005 künftig die Berechnung nach

RLS-19 genannt sein wird und im Vorgriff dazu wird die Berechnungen bereits nach

RLS-19 durchgeführt.

Das Berechnungsverfahren basiert auf dem von der Straße ausgehenden mittleren län-

genbezogenen Schallleistungs-Beurteilungspegel in der Mitte der jeweils äußeren Rich-

tungsfahrbahnen.
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Der Beurteilungspegel Lr berechnet sich nach Abschnitt 3.2 der RLS-19 als energetische

Summe über die Schalleinträge aller Fahrstreifenteilstücke i und aller Parkplatzteilflächen j

(jeweils einschließlich etwaiger Spiegelschallquellen – siehe Abschnitt 3.6 der RLS-19):

Lr = 10 · lg[10^0,1 · Lr’ + 10^0,1 · Lr’’]

dabei bedeuten:

Lr’ = Beurteilungspegel für die Schalleinträge aller Fahrstreifen in dB

Lr’’ = Beurteilungspegel für die Schalleinträge aller Parkplatzflächen in dB

Der Beurteilungspegel Lr’ für die Schalleinträge aller Fahrstreifen berechnet sich aus:

Lr’ = 10 · lg ∑ 10^0,1 · {Lw’,i + 10 · lg[li] – DA,i – DRV1,i – DRV2,i}

dabei bedeuten:

Lw’,i = längenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstücks i nach
dem Abschnitt 3.3.2 der RLS-19 in dB

li = Länge des Fahrstreifenteilstücks in m

DA,i = Dämpfung bei der Schallausbreitung vom Fahrstreifenteilstück i zum
Immissionsort nach Abschnitt 3.5.1 der RLS-19 in dB

DRV1,i = anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Reflexion für das
Fahrstreifenteilstück i nach dem Abschnitt 3.6 der RLS-19 in dB (nur
bei Spiegelschallquellen)

DRV2,i = anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Reflexion für das
Fahrstreifenteilstück i nach dem Abschnitt 3.6 der RLS-19 in dB (nur
bei Spiegelschallquellen).

Der Beurteilungspegel Lr’’ für die Schalleinträge aller Parkplatzflächen berechnet sich aus:

Lr’’ = 10 · lg ∑ 10^0,1 · {Lw’’,i + 10 · lg[Pj] – DA,j – DRV1,j – DRV2,j}

dabei bedeuten:

Lw’’,j = flächenbezogener Schallleistungspegel der Parkplatzteilfläche j nach dem
Abschnitt 3.4.1 der RLS-19 in dB

Pj = Größe der Parkplatzteilfläche j in m2

DA,j = Dämpfung bei der Schallausbreitung von der Parkplatzteilfläche j zum
Immissionsort nach dem Abschnitt 3.5.1 der RLS-19 in dB



Bodenheim, Hilgestraße 25-31, Errichtung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit Tiefgarage
Ermittlung und Beurteilung der Schalleinwirkungen durch Verkehr und Tiefgarage

Gutachten des Sachverständigen für Schallschutz Dipl.-Ing. Richard Möbus, Wiesbaden

Seite 6 von 32 zum Gutachten 2722aG/22 vom 22.05.2023

DRV1,j = anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Reflexion für die
Parkplatzteilfläche j nach dem Abschnitt 3.6 der RLS-19 in dB (nur bei
Spiegelschallquellen)

DRV2,j = anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Reflexion für die
Parkplatzteilfläche j nach dem Abschnitt 3.6 der RLS-19 in dB (nur bei
Spiegelschallquellen).

Der längenbezogene Schallleistungspegel einer Straße  berechnet sich nach Ab-

schnitt 3.3.2 der RLS-19

Lw’ = 10 · lg[M] + 10 · lg[(100 – p1 – p2) / 100 · (10^0,1 · LW,Pkw(vPkw)) / vPkw + p1 / 100

· (10^0,1 · LW,Lkw1(vLkw1)) / vLkw1 + p2 / 100 · (10^0,1 · LW,Lkw2(vLkw2)) / vLkw2 – 30

dabei bedeuten:

M = stündliche Verkehrsstärke der Straße in Kfz/h

LW,FzG(vFzG) = Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw,
Lkw1 und Lkw2) bei der Geschwindigkeit vFzG nach dem Abschnitt
3.3.3 der RLS-19 in dB

vFzG = Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1
und Lkw2) in km/h

p1 = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in %

p2 = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in %

Anmerkung: Der Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Pkw wird durch Abzug der An-

teile der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 von 100 % berücksichtigt.

Der Schallleistungspegel eines Fahrzeuges berechnet sich nach Abschnitt 3.3.3 der

RLS-19. für Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 oder Lkw2) nach folgender

Gleichung

LW,FzG(vFzG) = LW0,FzG(vFzG) + DSD,SDT,FzG(vFzG) + DLN,FzG(g,vFzG)

+ DK,KT(x) + Drefl(hBeb,w)

dabei bedeuten:

LW0,FzG vFzG) =Grundwert für den Schallleistungspegel eines Fahrzeuges der
Fahrzeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit vFzG nach dem
Abschnitt 3.3.4 der RLS-19 in dB
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DSD,SDT,FzG(vFzG) = Korrektur für den Straßendeck Schichttyp SDT, die
Fahrzeuggruppe FzG und die Geschwindigkeit v FzG nach dem
Abschnitt 3.3.5 der RLS-19 in dB

DLN,FzG(g,vFzG) = Korrektur für die Längsneigung g der Fahrzeuggruppe FzG bei der
Geschwindigkeit v FzG nach dem Abschnitt 3.3.6 der RLS-19 in dB

DK,KT(x) = Korrektur für den Knotenpunkttyp KT in Abhängigkeit von der Entfernung
zum Knotenpunkt x nach dem Abschnitt 3.3.7 der RLS 10 in dB

Drefl(w,hBeb) = Zuschlag für die Mehrfachreflexion bei einer Bebauungshöhe hBeb und
den Abstand der reflektierenden Flächen w nach dem Abschnitt 3.3.8
der RLS-19 in dB

Der Grundwert des Schallleistungspegels eines Fahrzeuges berechnet sich nach Ab-

schnitt 3.3.4 der RLS-19.

Der Grundwert des Schallleistungspegels eines Fahrzeuges beschreibt die Schallemission

des Fahrzeuges bei konstanter Geschwindigkeit vFzG auf ebener, trockener Fahrbahn. Für

die drei Fahrzeuggruppen FzG (Pkw, Lkw1 oder Lkw2) ist er definiert als:

LW0,FzG(vFzG) = AW,FzG + 10 · lg [1 + (vFzG / BW,FzG) ^CW,FzG

dabei bedeuten:

AW,FzG = Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach der Tabelle 3 der
RLS-19 in dB

BW,FzG = Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach der Tabelle 3 der
RLS-19 in km/h

CW,FzG = Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach der Tabelle 3 der
RLS-19

vFzG = Geschwindigkeit der Fahrzeuggruppe FzG in km/h

Die so berechneten Schallemissionen der Straße wurden zur Ermittlung der Schallimmis-

sionen in der Planungsfläche in ein drei-dimensionales Rechenmodell eingesetzt.

3.3 Berechnung der Schallemissionen der Straße

Die Berechnungen basieren auf den für das Jahr 2030 auf der Hilgestraße prognostizierten

Verkehrsmengen des Verkehrsgutachtens Bebauungsplan „Eichweg-Nord“ in Bodenheim.
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In der folgenden Tabelle sind die Grundlagen für die Berechnung der von der Hilgestraße

ausgehenden Schallemissionen und die damit ermittelten Berechnungsergebnisse als län-

genbezogene Schallleistungspegel für die Tag- und die Nachtzeit in beiden Fahrtrichtungen

dargestellt:

Schallemissionen der Hilgestraße:

tags nachts

Verkehrsmenge M je Stunde Prognose Planfall 2030 507 21

Jährliche Steigerung der Verkehrsmenge in % 0,5

Prognosejahr 2035
Prognostizierte stündliche Verkehrsstärke [M] für das Jahr 
2035

520 22

Geschwindigkeit Pkw in km/h 30 30

Geschwindigkeit Lkw in km/h 30 30

Lkw1-Anteil p1 in % 2,0 7,0

Lkw2-Anteil p2 in % 1,0 2,0

Krad-Anteil in % 0,0 0,0

DStro Korrektur für Straßenoberfläche 0,0 0,0

DStg Zuschlag für Steigungen und Gefälle 0,0 0,0

DE Korrektur für Spiegelschallquellen 0,0 0,0

längenbezogener Schallleistungspegel Lw´ nach RLS-19 77,6 64,8

Der Zuschlag für Steigungen wurde vom Rechenprogramm LIMA anhand der tatsächlichen

Straßenhöhen automatisch vergeben.

Die so für die Tag- und die Nachtzeit ermittelten Schallemissionen der Straße wurden im

digitalen Rechenmodell als Linienschallquellen in der Mitte der jeweils äußersten Rich-

tungsfahrbahnen in einer Höhe von 0,5 m über den Fahrbahnen angeordnet.
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3.4 Berechnungsverfahren für die Schallemissionen der Bahnstrecke

Die rechnerische Ermittlung der an den geplanten Gebäuden einwirkenden Schienenver-

kehrsgeräusche wurde nach dem Verfahren der Verkehrslärmschutzverordnung

(16. BImSchV) „Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall03)“ Ausga-

be 2014 durchgeführt.

Mit der folgenden Gleichung wurde nach diesem Verfahren der von den Schienenstrecken

ausgehende längenbezogene Schallleistungspegel im Oktavband f, im Höhenbereich h,

infolge einer Teilschallquelle m, für eine Fahrzeugeinheit der Fahrzeugkategorie Fz je

Stunde von der Mitte der Gleise ermittelt:

L = aA,h,m,Fz + af,h,m,Fz + 10lg
n
Q

n
Q,0

dB + bf,h,mlg dB + c1f,h,m,c
c

+ Kk
kW A f h m Fz

Fz
c

f h m c, , , , , , , ,∆
ν

ν0
2















+

 


∑ ∑

Dabei bedeuten:

LW,A,f,h,m,Fz = längenbezogener Schallleistungspegel der Strecke in dB(A)

aA,h,m,Fz = A-bewerteter Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistung bei der

Bezugsgeschwindigkeit v0 = 100 km/h auf Schwellengleis mit
durchschnittlichem Fahrflächenzustand, nach Beiblatt 1 und 2, in dB

∆af,h,m,Fz = Pegeldifferenz im Oktavband f, nach Beiblatt 1 und 2, in dB

nQ = Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit nach Nummer 4.1

bzw. 5.1

nQ,0
= Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit nach Nummer 4.1

bzw. 5.1

bf,h,m = Geschwindigkeitsfaktor nach Tabelle 6 bzw. 14

ν
Fz

= Geschwindigkeit nach Nummer 4.3 bzw. 5.3.2, in km/h

ν0 = Bezugsgeschwindigkeit, ν0= 100 km/h

c1f,h,m,c
c

+

 


∑ c

f h m c
2 , , , = Summe der c Pegelkorrekturen für Fahrbahnart

(c1) nach Tabelle 7 bzw. 15 und Fahrfläche (c2) nach Tabelle 8 in dB

Kk
k
∑ = Summe der k Pegelkorrekturen für Brücken nach Tabelle 9 bzw. 16

und die Auffälligkeit von Geräuschen nach Tabelle 11, in dB
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Der Pegel der längenbezogenen Schallleistung im Oktavband f und Höhenbereich h des

Verkehrs von n
Fz

 Fahrzeugeinheiten pro Stunde der Art Fz wird nach folgender Gleichung

berechnet:

L n dB
W A f h Fz

L

m Fz

W A f h m Fz

′′ =








′ ′∑, ,

,

lg , , , ,10 100,1

Die so für die einzelnen Strecken- bzw. Gleisabschnitte berechneten längenbezogenen

Schallleistungspegel wurden nach dem Verfahren der Schall03 energetisch addiert und in

die Beurteilungspegel für die Tages- und die Nachtzeit umgerechnet. Dabei wurde die Pe-

gelkorrektur Straße – Schiene nach Nummer 2.2.18 der Schall03 in Höhe von 5 dB(A) nicht

in Abzug gebracht.

Die vorhandene Lärmschutzwand an der Bahnstrecke mit einer Höhe von 3 m über der

Oberkante des westlichen Gleises wurde bei den Berechnungen mit berücksichtigt.

3.5 Berechnung der Schallemissionen der Bahnstrecke

Die Berechnung der Schienenverkehrsgeräusche basiert auf Angaben zu den Zugmengen

und Fahrzeugarten der Strecke 3522 im Abschnitt Mainz-Laubenheim bis Nackenheim im

Bereich Bodenheim der Deutsche Bahn AG in Berlin vom 12.08.2022 als Prognose des

Deutschlandtaktes für das Jahr 2030.

- Für den Gleisoberbau wurden Beton-Schwellen im Schotterbett angenommen.

- Die maximale Zug-Geschwindigkeit beträgt 140 km/h.
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Strecke 3522 Mainz Laubenheim bis Nackenheim

Prognose 2030

Zugart- Anzahl Anzahl v_max_ZugFahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h
Fahrzeugkat

egorie
Anzahl

Fahrzeugkat
egorie

Anzahl
Fahrzeugkat

egorie
Anzahl

GZ-E 16 43 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 3 6 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 2 2 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 10

RV-ET 48 6 160 5-Z5-A10 2

RV-ET 48 6 160 5-Z5-A12 2

IC-E 15 3 200 7-Z5-A4 1 9-Z5 12

ICE 2 0 300 3-Z11 1

ICE 9 3 230 4-V1 2

143 69 Summe beider Richtungen 

Die so für die Tages- und die Nachtzeit in beiden Fahrtrichtungen angegebenen Zugzahlen

und -arten bilden die Grundlage für die Berechnung der Schallemissionen der Strecke.

Nachfolgend sind die Schienenverkehrs-Emissionen als längenbezogene Schallleistungs-

Beurteilungspegel der Schienenstrecken für die Tages- und die Nachtzeit dargestellt:

- Strecke 3522 Mainz Laubenheim bis Nackenheim, Bereich Bodenheim

- in 0 m Höhe über Gleis tags 85,9 dB(A)

- nachts 93,6 dB(A)

- in 4 m Höhe über Gleis tags 70,5 dB(A)

- nachts 75,7 dB(A)

- in 5 m Höhe über Gleis tags 61,7 dB(A)

- nachts 57,4 dB(A)

Die so für die Tages- und die Nachtzeit in beiden Fahrtrichtungen ermittelten Schallemis-

sionen der Bahnstrecke wurden im digitalen Rechenmodell als Linienschallquellen mittig

zwischen den Schienenoberkanten angeordnet.
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3.6 Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Schallimmissionen der Verkehrswege

Die rechnerische Ermittlung der Verkehrsgeräusche am geplanten Gebäude, der Hilge-

straße und der Bahnstrecke gemeinsam, wurde nach dem Verfahren der Verkehrslärm-

schutzverordnung in Verbindung mit der RLS-19 und der Schall 03 (2014) durchgeführt.

Dazu wurde ein drei-dimensionales digitales Rechenmodell erstellt, in dem die Lage der

Verkehrswege, der Gebäude und aller sonstigen natürlichen und künstlichen Hindernisse

einschließlich des Geländes enthalten ist. Dabei wurde auch die an der Bahnstrecke vor-

handene Lärmschutzwand mit berücksichtigt.

Bei der Berechnung wurde die Schallpegelminderung durch geometrische Schallausbrei-

tung zwischen den einzelnen Schallquellen und den Immissionsorten, sowie die Schirmung

und Reflexion an Gebäuden und sonstigen Hindernissen berücksichtigt.

Zur Berechnung der Geräuschimmissionen wurde das Programmsystem LIMA, Versi-

on 2022.11 eingesetzt. In diesem Programm werden die genannten Verordnungen, Nor-

men und Richtlinien berücksichtigt und die Anforderungen der DIN 45687:2006-05 „Akustik

- Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmission im Freien - Qualitätsan-

forderungen und Prüfbestimmungen“ erfüllt.

Die Berechnungspunkte befanden sich jeweils in einem Abstand von 0,5 m vor den Fen-

stern von Aufenthaltsräumen aller Geschosse mit Wohnungen.

Die Lage dieser Berechnungspunkte ist in den Anlagen 2 und 3 dargestellt.

3.7 Berechnungsergebnisse und Beurteilung der Verkehrsgeräusche

Mit den in den Abschnitten 3.2 bis 3.6 dargestellten Grundlagen und Verfahren für die Be-

rechnungen wurden die von der Bahnstrecke und der Hilgestraße ausgehenden und an

den geplanten Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoss sowie im Staffelgeschoss einwir-

kenden mittleren Schallpegel berechnet.

Zur Beurteilung der Verkehrsgeräusche an den Wohngebäuden in der Planungsfläche

wurden die im Abschnitt 3.1 genannten schalltechnischen Orientierungswerte des Bei-

blatts 1 zur DIN 18005 herangezogen.

Die als Ergebnisse der Berechnungen ermittelten Beurteilungspegel sind unmittelbar zum

Vergleich mit diesen Orientierungswerten geeignet.
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Tabelle Ergebnisse Schalleinwirkungen der Bahnstrecke und der Straße:

IP-
Nr.

Nutz
ung

Ge-
schoß

Fassa
de

Beurteilungs 
pegel Straße

Beurteilungs 
pegel Bahn

Beurteilungs 
pegel 

Verkehr

Über 
schreitung

tags
nacht

s
tags

nacht
s

tags
nacht

s
tags

nacht
s

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 MI EG SW 43,6 30,8 46,3 52,0 48,2 52,1 - 2,1

1 MI 1.OG SW 44,4 31,6 46,8 52,6 48,8 52,6 - 2,6

1 MI 2.OG SW 45,3 32,5 47,5 53,4 49,5 53,4 - 3,4

2 MI EG SW 42,7 29,9 44,5 50,3 46,7 50,4 - 0,4

2 MI 1.OG SW 43,4 30,6 45,0 50,8 47,3 50,9 - 0,9

2 MI 2.OG SW 44,3 31,5 45,8 51,7 48,1 51,7 - 1,7

3 MI EG SW 41,0 28,2 43,6 49,4 45,5 49,4 - -

3 MI 1.OG SW 41,8 29,0 44,0 49,9 46,0 49,9 - -

3 MI 2.OG SW 42,8 30,0 44,9 50,9 47,0 50,9 - 0,9

4 MI EG SW 40,1 27,3 45,1 50,9 46,3 50,9 - 0,9

4 MI 1.OG SW 40,9 28,1 45,6 51,3 46,8 51,3 - 1,3

4 MI 2.OG SW 42,3 29,5 46,4 52,2 47,8 52,2 - 2,2

5 MI EG SW 40,1 27,3 48,4 54,2 49,0 54,2 - 4,2

5 MI 1.OG SW 41,0 28,2 48,9 54,6 49,5 54,6 - 4,6

5 MI 2.OG SW 42,5 29,7 49,6 55,4 50,4 55,4 - 5,4

6 MI EG SW 40,4 27,6 52,5 58,2 52,7 58,2 - 8,2

6 MI 1.OG SW 41,3 28,5 53,0 58,7 53,3 58,7 - 8,7

6 MI 2.OG SW 42,7 29,9 53,6 59,2 53,9 59,2 - 9,2

7 MI EG SO 48,7 35,9 51,4 57,1 53,3 57,1 - 7,1

7 MI 1.OG SO 49,8 37,0 51,8 57,5 54,0 57,5 - 7,5

7 MI 2.OG SO 51,1 38,3 52,5 58,2 54,9 58,2 - 8,2

8 MI EG SO 49,9 37,1 48,9 54,6 52,4 54,6 - 4,6

8 MI 1.OG SO 51,1 38,3 49,4 55,1 53,4 55,2 - 5,2

8 MI 2.OG SO 52,4 39,6 50,4 56,1 54,5 56,2 - 6,2

9 MI EG SO 51,2 38,4 47,4 53,1 52,7 53,2 - 3,2

9 MI 1.OG SO 52,7 39,9 47,9 53,6 53,9 53,8 - 3,8

9 MI 2.OG SO 53,7 40,9 49,0 54,7 54,9 54,9 - 4,9

10 MI EG SO 55,0 42,2 46,8 52,4 55,6 52,8 - 2,8

10 MI 1.OG SO 56,7 43,9 47,2 52,9 57,1 53,4 - 3,4

10 MI 2.OG SO 57,0 44,2 48,0 53,7 57,5 54,1 - 4,1

11 MI EG SO 57,4 44,6 46,4 52,1 57,7 52,8 - 2,8
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IP-
Nr.

Nutz
ung

Ge-
schoß

Fassa
de

Beurteilungs 
pegel Straße

Beurteilungs 
pegel Bahn

Beurteilungs 
pegel 

Verkehr

Über 
schreitung

tags
nacht

s
tags

nacht
s

tags
nacht

s
tags

nacht
s

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

11 MI 1.OG SO 58,4 45,6 46,9 52,5 58,7 53,3 - 3,3

11 MI 2.OG SO 58,5 45,7 47,8 53,5 58,9 54,2 - 4,2

12 MI EG SO 60,0 47,2 44,8 50,5 60,1 52,2 0,1 2,2

12 MI 1.OG SO 60,3 47,5 45,4 51,1 60,5 52,7 0,5 2,7

12 MI 2.OG SO 60,2 47,4 46,9 52,5 60,4 53,7 0,4 3,7

13 MI EG NO 63,2 50,4 36,6 42,3 63,2 51,0 3,2 1,0

13 MI 1.OG NO 63,4 50,6 37,0 42,7 63,4 51,2 3,4 1,2

13 MI 2.OG NO 63,1 50,3 38,7 44,5 63,1 51,3 3,1 1,3

14 MI EG NO 63,2 50,4 35,7 41,5 63,2 50,9 3,2 0,9

14 MI 1.OG NO 63,4 50,6 35,8 41,5 63,4 51,1 3,4 1,1

14 MI 2.OG NO 63,1 50,3 35,9 41,7 63,1 50,9 3,1 0,9

15 MI EG NO 63,2 50,4 35,7 41,5 63,2 50,9 3,2 0,9

15 MI 1.OG NO 63,4 50,6 35,8 41,5 63,4 51,1 3,4 1,1

15 MI 2.OG NO 63,2 50,4 36,1 41,8 63,2 50,9 3,2 0,9

16 MI EG NO 63,2 50,4 36,9 42,7 63,2 51,1 3,2 1,1

16 MI 1.OG NO 63,4 50,6 37,5 43,3 63,4 51,3 3,4 1,3

16 MI 2.OG NO 63,2 50,4 38,6 44,4 63,2 51,3 3,2 1,3

17 MI EG NO 63,1 50,3 38,0 43,7 63,2 51,2 3,2 1,2

17 MI 1.OG NO 63,4 50,6 38,2 44,0 63,4 51,5 3,4 1,5

17 MI 2.OG NO 63,2 50,4 38,5 44,4 63,2 51,3 3,2 1,3

18 MI EG NO 63,2 50,4 41,9 47,7 63,2 52,2 3,2 2,2

18 MI 1.OG NO 63,5 50,7 42,2 48,0 63,5 52,5 3,5 2,5

18 MI 2.OG NO 63,3 50,5 42,6 48,3 63,3 52,5 3,3 2,5

19 MI EG NW 60,0 47,2 48,0 53,7 60,3 54,6 0,3 4,6

19 MI 1.OG NW 60,6 47,8 48,5 54,3 60,8 55,2 0,8 5,2

19 MI 2.OG NW 60,6 47,8 49,5 55,3 60,9 56,0 0,9 6,0

20 MI EG NW 57,9 45,1 48,3 54,0 58,3 54,5 - 4,5

20 MI 1.OG NW 58,9 46,1 48,8 54,6 59,3 55,2 - 5,2

20 MI 2.OG NW 59,2 46,4 49,8 55,6 59,7 56,1 - 6,1

21 MI EG NW 56,0 43,2 48,7 54,4 56,8 54,7 - 4,7

21 MI 1.OG NW 57,6 44,8 49,2 55,0 58,2 55,4 - 5,4

21 MI 2.OG NW 58,1 45,3 50,1 55,9 58,7 56,3 - 6,3

22 MI EG NW 52,8 40,0 49,4 55,1 54,5 55,2 - 5,2
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IP-
Nr.

Nutz
ung

Ge-
schoß

Fassa
de

Beurteilungs 
pegel Straße

Beurteilungs 
pegel Bahn

Beurteilungs 
pegel 

Verkehr

Über 
schreitung

tags
nacht

s
tags

nacht
s

tags
nacht

s
tags

nacht
s

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

22 MI 1.OG NW 54,2 41,4 49,9 55,6 55,6 55,8 - 5,8

22 MI 2.OG NW 55,3 42,5 50,5 56,3 56,6 56,5 - 6,5

23 MI EG NW 51,9 39,1 49,8 55,5 54,0 55,6 - 5,6

23 MI 1.OG NW 53,1 40,3 50,3 56,0 54,9 56,1 - 6,1

23 MI 2.OG NW 54,3 41,5 50,9 56,7 55,9 56,8 - 6,8

24 MI EG NW 50,8 38,0 50,3 56,1 53,6 56,1 - 6,1

24 MI 1.OG NW 52,0 39,2 50,9 56,6 54,5 56,7 - 6,7

24 MI 2.OG NW 53,3 40,5 51,4 57,1 55,4 57,2 - 7,2

25 MI 3.OG NO 54,2 41,4 44,7 50,5 54,7 51,0 - 1,0

26 MI 3.OG NW 53,7 40,9 51,4 57,3 55,7 57,4 - 7,4

27 MI 3.OG SW 46,4 33,6 50,2 56,0 51,7 56,1 - 6,1

28 MI 3.OG SW 45,8 33,0 50,0 55,8 51,4 55,9 - 5,9

29 MI 3.OG SW 44,1 31,3 49,8 55,6 50,8 55,6 - 5,6

30 MI 3.OG SW 43,1 30,3 50,3 56,0 51,0 56,1 - 6,1

31 MI 3.OG SW 43,5 30,7 51,8 57,5 52,4 57,5 - 7,5

32 MI 3.OG SW 43,8 31,0 53,8 59,5 54,2 59,5 - 9,5

33 MI 3.OG SO 51,4 38,6 53,6 59,3 55,7 59,3 - 9,3

34 MI 3.OG NO 52,7 39,9 46,4 52,2 53,6 52,5 - 2,5

35 MI 3.OG SW 49,9 37,1 50,0 55,8 52,9 55,8 - 5,8

36 MI 3.OG SO 56,3 43,5 50,4 56,1 57,3 56,3 - 6,3

37 MI 3.OG NO 60,7 47,9 41,5 47,3 60,8 50,6 0,8 0,6

38 MI 3.OG NO 62,4 49,6 41,0 46,9 62,4 51,4 2,4 1,4

39 MI 3.OG NO 62,4 49,6 39,1 45,0 62,4 50,9 2,4 0,9

40 MI 3.OG NO 62,4 49,6 38,6 44,6 62,4 50,8 2,4 0,8

41 MI 3.OG NO 62,5 49,7 38,6 44,7 62,5 50,9 2,5 0,9

42 MI 3.OG NO 60,9 48,1 39,9 46,0 60,9 50,2 0,9 0,2

43 MI 3.OG NW 57,1 44,3 50,2 56,0 57,9 56,3 - 6,3

44 MI 3.OG SW 49,4 36,6 50,4 56,3 53,0 56,3 - 6,3

Die im Abschnitt 3.1 genannten schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für

Mischgebiet werden am geplanten Gebäude durch die Summe der Verkehrsgeräusche in-

nerhalb der Tagzeit um nicht mehr als 3 dB(A) und in der Nachtzeit um nicht mehr als

9 dB(A) vor allem durch die Bahnstrecke überschritten.
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3.8 Aktive Maßnahmen zum Schallschutz

Diese relativ geringen Überschreitungen machen keine aktiven Maßnahmen zum Schall-

schutz an der Bahnstrecke erforderlich. Die Ermittlung der Anforderungen an den passiven

Schallschutz der Außenbauteile des Gebäudes nach DIN 4109 erfolgt im Abschnitt 3.9.

3.9 Passive Maßnahmen zum Schallschutz

In diesem Abschnitt werden passive Maßnahmen zum Schutz der Innenwohnbereiche des

Gebäudes dimensioniert.

Die Dimensionierung der passiven Maßnahmen zum Schallschutz in Form von schalldäm-

menden Fenstern und Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen wird nach dem Verfahren

der DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“ in

Verbindung mit DIN 4109-2:2018-02 „Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische

Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ beide vom Januar 2018 durchgeführt.

In der Norm sind folgende Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen

mit Berücksichtigung unterschiedlicher Raumarten oder Nutzungen angegeben:

R´w,ges = La - KRaumart

Dabei bedeuten:

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in

Beherbergungsstättten, Unterrichtsräume und Ähnliches

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches

La = der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-02, 4.4.5

Mindestens einzuhalten sind:

R´w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien

R´w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in

Beherbergungsstättten, Unterrichtsräume, Büroräume und

Ähnliches
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Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 wurde aus dem Beurteilungspegel für

die Tagzeit ermittelt. Da im vorliegenden Fall die Schalleinwirkungen der Bahnstrecke

nachts jedoch höher sind als tags müssen die maßgeblichen Außenlärmpegel für Schlaf-

räume und Kinderzimmer aus dem um 10 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel der Nachtzeit

berechnet werden. Zur Berücksichtigung der Schallreflektionen sind diese Werte nach

DIN 4109 für die Tag- und die Nachtzeit jeweils noch um 3 dB(A) zu erhöhen.

Dabei wurde zur Dimensionierung von passiven Maßnahmen zum Schallschutz nach Ab-

schnitt 4.5.3 der DIN 4109, Teil 2, die Pegelkorrektur in Höhe von 5 dB(A) abgezogen.

Die Schalldämmung der nicht-transparenten Außenbauteile (Wände) wurde mit einem er-

forderlichen bewerteten Schalldämm-Maß von erf.R´w = 45 dB angenommen.

Damit berechnen sich die in der folgenden Tabelle dargestellten maßgeblichen Außen-

lärmpegel und erforderlichen Schalldämm-Maße der Fenster, Rolladenkästen und Lüf-

tungseinrichtungen.

Tabelle maßgebliche Außenlärmpegel und erforderliche Schalldämm-Maße:

IP-
Nr.

Nutz
ung

Ge-
schoß

Fassa
de

Raum
nutzung

maßgebliche 
Außenlärmpegel

erforderliche 
Schalldämmun

g 
dB(A) dB

1 MI EG SW Büro 49

1 MI 1.OG SW Wohnen 49 17

1 MI 2.OG SW Wohnen 50 18

2 MI EG SW Büro 47

2 MI 1.OG SW Schlafen 59 26

2 MI 2.OG SW Schlafen 60 27

3 MI EG SW Büro 46

3 MI 1.OG SW Wohnen 47 12

3 MI 2.OG SW Wohnen 48 13

4 MI EG SW Büro 46

4 MI 1.OG SW Schlafen 59 27

4 MI 2.OG SW Schlafen 60 29

5 MI EG SW Büro 48

5 MI 1.OG SW Wohnen 49 14

5 MI 2.OG SW Wohnen 50 15

6 MI EG SW Büro 51

6 MI 1.OG SW Wohnen 52 19
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IP-
Nr.

Nutz
ung

Ge-
schoß

Fassa
de

Raum
nutzung

maßgebliche 
Außenlärmpegel

erforderliche 
Schalldämmun

g 
dB(A) dB

6 MI 2.OG SW Wohnen 53 20

7 MI EG SO Büro 54

7 MI 1.OG SO Wohnen 55 20

7 MI 2.OG SO Wohnen 56 21

8 MI EG SO Büro 54

8 MI 1.OG SO Schlafen 63 31

8 MI 2.OG SO Schlafen 64 32

9 MI EG SO Büro 55

9 MI 1.OG SO Schlafen 62 30

9 MI 2.OG SO Schlafen 63 31

10 MI EG SO Büro 58

10 MI 1.OG SO Schlafen 62 30

10 MI 2.OG SO Schlafen 63 31

11 MI EG SO Büro 60

11 MI 1.OG SO Schlafen 63 31

11 MI 2.OG SO Schlafen 63 32

12 MI EG SO Büro 60

12 MI 1.OG SO Wohnen 60 25

12 MI 2.OG SO Wohnen 63 28

13 MI EG NO Büro 63

13 MI 1.OG NO Wohnen 63 31

13 MI 2.OG NO Wohnen 63 31

14 MI EG NO Büro 63

14 MI 1.OG NO Schlafen 63 30

14 MI 2.OG NO Schlafen 63 30

15 MI EG NO Büro 63

15 MI 1.OG NO Wohnen 63 29

15 MI 2.OG NO Wohnen 63 29

16 MI EG NO Büro 63

16 MI 1.OG NO Schlafen 63 29

16 MI 2.OG NO Schlafen 63 28

17 MI EG NO Büro 63

17 MI 1.OG NO Wohnen 63 31

17 MI 2.OG NO Wohnen 63 31

18 MI EG NO Büro 63



Bodenheim, Hilgestraße 25-31, Errichtung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit Tiefgarage
Ermittlung und Beurteilung der Schalleinwirkungen durch Verkehr und Tiefgarage

Gutachten des Sachverständigen für Schallschutz Dipl.-Ing. Richard Möbus, Wiesbaden

Seite 19 von 32 zum Gutachten 2722aG/22 vom 22.05.2023

IP-
Nr.

Nutz
ung

Ge-
schoß

Fassa
de

Raum
nutzung

maßgebliche 
Außenlärmpegel

erforderliche 
Schalldämmun

g 
dB(A) dB

18 MI 1.OG NO Wohnen 63 29

18 MI 2.OG NO Wohnen 63 28

19 MI EG NW Büro 63

19 MI 1.OG NW Schlafen 65 33

19 MI 2.OG NW Schlafen 65 34

20 MI EG NW Büro 61

20 MI 1.OG NW Schlafen 64 32

20 MI 2.OG NW Schlafen 65 33

21 MI EG NW Büro 59

21 MI 1.OG NW Schlafen 64 32

21 MI 2.OG NW Schlafen 65 33

22 MI EG NW Büro 56

22 MI 1.OG NW Schlafen 64 32

22 MI 2.OG NW Schlafen 65 32

23 MI EG NW Büro 56

23 MI 1.OG NW Schlafen 64 33

23 MI 2.OG NW Schlafen 65 34

24 MI EG NW Büro 55

24 MI 1.OG NW Wohnen 56 21

24 MI 2.OG NW Wohnen 57 22

25 MI 3.OG NO Wohnen 57 23

26 MI 3.OG NW Wohnen 57 25

27 MI 3.OG SW Wohnen 52 17

28 MI 3.OG SW Schlafen 64 32

29 MI 3.OG SW Schlafen 64 32

30 MI 3.OG SW Schlafen 64 33

31 MI 3.OG SW Schlafen 66 34

32 MI 3.OG SW Wohnen 53 20

33 MI 3.OG SO Wohnen 56 25

34 MI 3.OG NO Wohnen 56 22

35 MI 3.OG SW Wohnen 49 15

36 MI 3.OG SO Wohnen 60 27

37 MI 3.OG NO Wohnen 61 26

38 MI 3.OG NO Schlafen 62 31

39 MI 3.OG NO Schlafen 62 30
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IP-
Nr.

Nutz
ung

Ge-
schoß

Fassa
de

Raum
nutzung

maßgebliche 
Außenlärmpegel

erforderliche 
Schalldämmun

g 
dB(A) dB

39 MI 3.OG NO Schlafen 62 30

40 MI 3.OG NO Schlafen 62 31

41 MI 3.OG NO Schlafen 62 31

42 MI 3.OG NO Wohnen 61 27

43 MI 3.OG NW Wohnen 60 29

44 MI 3.OG SW Wohnen 54 20

Da die Abmessungen der im Erdgeschoss möglichen Büroräume zum Zeitpunkt der Erstel-

lung des Schallgutachtens noch nicht feststehen, konnten für diese Räume die erforderli-

che Schalldämmung der Fenster nicht berechnet werden.

Als wesentliches Ergebnis der Berechnungen nach DIN 4109 sind bewertete Schalldämm-

Maße der Fenster und ggf. Rolladenkästen sowie Lüftungsanlagen von Wohnräumen von

nicht mehr als erf.Rw = 34 dB erforderlich. Fenster mit diesen Schalldämm-Maßen lassen

sich noch mit üblichen und bereits aus Gründen des Wärmeschutzes erforderlichen Zwei-

Scheiben-Isolierverglasungen erreichen.

Für die Fenster sollte der Nachweis erbracht werden, daß diese in einem Prüfstand nach

ISO 140-10 im betriebsbereiten öffenbaren Zustand ein um mindestens das Vorhaltemaß

von 2 dB nach DIN 4109 höhere Schalldämm-Maß (Rw,P) als das am Bau erforderliche

oben genannte Schalldämm-Maß erreicht haben. Der Nachweis allein für die Schalldäm-

mung der Verglasungen ist dazu nicht ausreichend.

Um die erforderliche Schalldämmung zu erbringen müssen die Fenster geschlossen blei-

ben. Falls der jeweilige Aufenthaltsraum vorwiegend zum Schlafen genutzt werden soll,

dazu gehören auch Kinderzimmer, und der Außengeräuschpegel nachts höher als

50 dB(A), dies trifft auf alle Fenster zu, sind schallgedämpfte Belüftungseinrichtungen vor-

zusehen. Die zentralen oder dezentralen Lüftungselemente müssen im eingebauten be-

triebsbereiten Zustand ein erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß aufweisen, dass

dem des jeweiligen Fensters entspricht. Der Nachweis ist ebenfalls durch Vorlage eines

Prüfzeugnisses nach ISO 140-10 zu erbringen.
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Bei der von Herstellern angegebenen Norm-Schallpegeldifferenz Dn,w ist zu beachten,

dass deren Zahlenwert deutlich höher ist als das entsprechende Schalldämm-Maß Rw des

gleichen Lüftungselements. Die beiden Begriffe Norm-Schallpegeldifferenz und Schall-

dämm-Maß sind nicht miteinander gleichzusetzen.

In der folgenden Gleichung ist die Beziehung zwischen beiden Begriffen dargestellt:

( )D A
Sn w, lg= 10 0

Dabei bedeuten:

Dn,w = Norm-Schallpegeldifferenz in dB

A0 = Bezugs-Schallabsorptionsfläche = 10 m2

S = Fläche des Lüfters in m2

Daraus ist erkennbar, dass bei einer Lüftungseinrichtung mit einer Fläche von 0,1 m2 der

Zahlenwert der Norm-Schallpegeldifferenz um 20 dB zu reduzieren ist um mit dem Schall-

dämm-Maß vergleichbar zu sein.

Das Eigengeräusch der schallgedämpften Belüftungseinrichtung darf im Schlafraum in 1 m

Abstand einen Schallpegel von 25 dB(A) nicht überschreiten und es darf nicht tonhaltig

nach TA Lärm sein. Die für den Raum erforderliche Außenluftmenge ist nach DIN 1946

großzügig zu bemessen.

Alternativ zu den Lüftungselementen sind auch Fensterkonstruktionen, beispielsweise so-

genannte Hamburger Hafencity-Fenster oder vergleichbare Konstruktionen für Schlafräume

geeignet, die eine Schallpegeldifferenz außen-innen von mindestens 25 dB erreichen.

4. Ermittlung und Beurteilung der Schalleinwirkungen der Tiefgarage

Im Erdgeschoss des geplanten Gebäudes sollen nicht-störende gewerbliche Nutzungen

(Backstube, Post, Pizzeria, Eiscafé, Friseur, Kiosk) und evtl. eine bewirtschaftete Freifläche

im Innenhof eingerichtet werden. Deren Schalleinwirkungen können derzeit nicht ermittelt

und beurteilt werden, da deren Betriebskonzepte noch nicht bekannt sind.
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Sofern konkrete Betriebsbeschreibungen dieser geplanten gewerblichen Nutzungen vorlie-

gen, ist der Nachweis zu führen, dass durch deren Schalleinwirkungen an den jeweils

nächsten öffenbaren Fenstern von fremden Aufenthaltsräumen die Anforderungen der

TA Lärm eingehalten werden.

In diesem Abschnitt werden deshalb die Schalleinwirkungen der Tiefgarage an den näch-

sten Fenstern von Aufenthaltsräumen in der Nachbarschaft, auch des geplanten Gebäudes

selbst, ermittelt und beurteilt.

4.1 Anforderungen an die vom Gebäude ausgehenden betrieblichen
Schalleinwirkungen

Das geplante Gebäude Hilgestraße 25-31 liegt innerhalb der Fläche des Bebauungsplans

„Hilgestrasse-Nord, 5. Änderung“ und ist als Mischgebiet gemäß § 6 Baunutzungsverord-

nung (BauNVO) ausgewiesen.

Die bereits bestehenden Gebäude in der Nachbarschaft sind als Mischgebiet und als all-

gemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) eingestuft.

Für die unmittelbar nordöstlich angrenzenden Gebäude Hilgestraße 10 und 10 A gibt es

nach Mitteilung der Kreisverwaltung Bodenheim keinen Bebauungsplan. Im Flächennut-

zungsplan der Ortsgemeinde Bodenheim sind beide Flächen als Wohnbaufläche gemäß

§ 1 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausgewiesen und entsprechend ist die Beurtei-

lung mit den Anforderungen der TA Lärm für allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO

durchzuführen.

Nach TA Lärm, Abschnitt 6.1 sind in den genannten Nutzungen die folgenden Immissions-

richtwerte durch die Summe aller Schalleinwirkungen nach TA Lärm zusammen einzuhal-

ten:

tags nachts

allgemeines Wohngebiet 55 40 dB(A)

Mischgebiet 60 45 dB(A)

Kurzzeitige Schalleinwirkungen dürfen die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm tagsüber

um nicht mehr als 30 dB(A) und während der Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB(A) über-

schreiten.
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Die genannten Anforderungen sind durch die Gesamt-Schalleinwirkungen aller Betriebe in

einem Abstand von 0,5 m Außen vor den jeweils nächsten öffenbaren Fenstern von Auf-

enthaltsräumen nach der Definition der DIN 4109 einzuhalten.

Erste Berechnungen der Schalleinwirkungen der Tiefgarage an den Gebäuden Hilgestra-

ße 10 und 10 A im Wohngebiet ergaben die sehr deutliche Unterschreitung der Richtwerte

tags und nachts um mehr als 10 dB(A). Damit liegen diese Gebäude gemäß TA Lärm, Ab-

schnitt 2.2 außerhalb des Einwirkungsbereichs der Anlage und werden im weiteren Gutach-

ten nicht weiter betrachtet.

4.2 Berechnungsverfahren für die Schallemissionen der Tiefgarage und der Zufahrt

Die von der Tiefgarage ausgehenden Schallemissionen einschließlich des zugehörigen

Fahrzeugverkehrs auf der Zu- und Abfahrt wurden durch Berechnung nach dem Verfahren

der Parkplatzlärmstudie ermittelt.

Die Berechnungen basieren auf den Schallemissionen der Pkw-Fahrten in der Tiefgarage.

Mit berücksichtigt wurden auch die bei den Parkierungsvorgängen in der Tiefgarage ent-

stehenden Einzelgeräusche wie Türen schließen, Motor starten und Anfahren.

Mit den Häufigkeiten des Auftretens aller Schallereignisse in den Beurteilungszeiträumen

und eventueller Zuschläge für deren Einzelton-, Informations- oder Impulshaltigkeit wurden

die Emissions-Beurteilungspegel jeder Teil-Schallquelle in Anlehnung an DIN 45645-1

„Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen, Teil 1: Geräuschimmissionen aus der

Nachbarschaft“ vom Juli 1996 berechnet.

Die Betrachtung wird gemäss TA Lärm für die Tagzeit, im Sinne einer Maximalwertbetrach-

tung, an Sonntagen zwischen 6 Uhr und 22 Uhr und für die lauteste Nachtstunde durchge-

führt.
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Der flächenbezogene Schallleistungspegel für die Parkierungs- und Fahrgeräusche in den

Ein- und Ausfahrtöffnung der Tiefgarage wurde nach der Parkplatzlärmstudie wie folgt be-

rechnet:

LW’’,1h = 50 dB(A) + 10 * log(10) (n)

Darin bedeuten:

LW’’,1h = flächenbezogener Schallleistungspegel bezogen auf eine Stunde in
dB(A)

n = Anzahl der Fahrbewegungen Ein- und Ausfahrtöffnung der Tiefgarage
je Stunde

Die so berechneten flächenbezogenen Schallleistungspegel sind unter Berücksichtigung

der Betriebszeiten in flächenbezogene Schallleistungs-Beurteilungspegel für die Tag- und

die Nachtzeit umzurechnen.

Die Beurteilungspegel für die Tag- und die Nachtzeit wurden mit folgenden Gleichungen

berechnet:
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Dabei bedeuten:

LW’’,1h,r,tag = flächenbezogener Schallleistungs-Beurteilungspegel der
Tiefgaragenöffnung in der Tagzeit in dB(A)

LW’’,1h,r,nacht= flächenbezogener Schallleistungs-Beurteilungspegel der
Tiefgaragenöffnung in der lautesten Nachtstunde in dB(A)

LW’’,1h, = flächenbezogener Schallleistungspegel der Schallabstrahlung der
Tiefgaragenöffnung in dB(A)

TT = Dauer der Schalleinwirkungen der Schallereignisse während der
Beurteilungszeit in der Tagzeit außerhalb der Ruhezeiten in Stunden



Bodenheim, Hilgestraße 25-31, Errichtung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit Tiefgarage
Ermittlung und Beurteilung der Schalleinwirkungen durch Verkehr und Tiefgarage

Gutachten des Sachverständigen für Schallschutz Dipl.-Ing. Richard Möbus, Wiesbaden

Seite 25 von 32 zum Gutachten 2722aG/22 vom 22.05.2023

TR = Dauer der Schalleinwirkungen der Schallereignisse während der
Beurteilungszeit in der Tagzeit innerhalb der Ruhezeiten in Stunden

TN = Dauer der Schalleinwirkungen der Schallereignisse während der
Beurteilungszeit in der Nachtzeit, der lautesten Nachtstunde, in
Stunden

Tr,tag = Beurteilungszeitraum für die Tagzeit = 16 Stunden

Tr,nacht = Beurteilungszeitraum für die Nachtzeit, die lauteste Nachtstunde, =
1 Stunde

Ton = Zuschlag für die Ton- oder Informationshaltigkeit der
Schalleinwirkungen in dB(A)

Die rechnerische Ermittlung der Fahrgeräusche auf der Zu- und Abfahrt der Tiefgarage

wurde nach dem Verfahren der ”RLS - 90“ durchgeführt.

Das Berechnungsverfahren basiert auf dem von der Fahrstrecke ausgehenden mittleren

Schallpegel in 25 m Abstand von der Mitte der Fahrspur. Dieser wurde mit den folgenden

Gleichungen berechnet:

[ ]L =  37,3 +10 LOG M (1 + 0,082 p) +D +D +D +K

M = 0,057 DTV

M = 0,011 DTV

p 0,0975 1,5835 GV
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Dabei bedeuten:

Lm,E = Mittelungspegel für die Tag- bzw. Nachtzeit in 25 m Abstand von der
Mitte der Fahrspur in dB(A)

DTV = durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24 h
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MTag = mittlere stündliche Verkehrsmenge auf der Straße innerhalb der
Tagzeit in Kfz/h

MNacht = mittlere stündliche Verkehrsmenge auf der Straße innerhalb der
Nachtzeit in Kfz/h

GV = Anteil des Güterverkehrs am DTV in %

pT = Anteil der LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t an der
Verkehrsmenge M innerhalb der Tagzeit in %

pN = Anteil der LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t an der
Verkehrsmenge M innerhalb der Nachtzeit in %

Dv = Korrektur für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten in
Abhängigkeit vom LKW-Anteil in dB(A)

DStrO = Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen in dB(A)

DStg = Korrektur für Steigungen oder Gefälle in dB(A)

K = Zuschlag für Kreuzungen und Einmündungen in dB(A)

vPkw = zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw, mindestens 30 km/h

vLKW = zulässige Höchstgeschwindigkeit für LKW, mindestens 30 km/h

p = Anteil der LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t an der
Verkehrsmenge M in %

LPkw = Mittelungspegel in 25 m Abstand für 1 Pkw/h in dB(A)

LLKW = Mittelungspegel in 25 m Abstand für 1 LKW/h in dB(A)

Die Berechnungen basieren auf den in der Tabelle 33 der „Parkplatzlärmstudie“ für Tiefga-

ragen von Wohnanlagen angegebenen Verkehrsmengen.

Die so berechneten Schallemissionen der Zu- und Abfahrt wurden mit der vorstehend be-

schriebenen Gleichungen in die Beurteilungspegel für die Tag- und Nachtzeit umgerechnet

und in 0,5 m über der Mitte der Fahrspur in das drei-dimensionale Rechenmodell einge-

setzt.
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4.3 Berechnung der Schallemissionen der Tiefgarage und der Zufahrt

In den folgenden Tabellen sind die Annahmen für die Berechnung der von der Tiefgaragen-

Ein- und Ausfahrt ausgehenden Schallemissionen und deren Ergebnisse als flächenbezo-

gene Schallleistungs-Beurteilungspegel für die Tag- und die Nachtzeit dargestellt:

Schallemissionen der Tiefgaragen-Ein/Ausfahrt-Öffnung für die Berechnung im

Mischgebiet:

Beurteilungszeitraum tags nachts

Öffnungszeit der Tiefgarage außerhalb der Ruhezeiten tT tN in Stunden 16 1

Öffnungszeit der Tiefgarage innerhalb der Ruhezeiten tR in Stunden 0 0

Anzahl der Stellplätze in der Tiefgarage 32 32

Anzahl der Fahrbewegungen je Stunde und je Stellplatz 0,15 0,09

Anzahl der Fahrbewegungen je Stunde 4,8 2,9

flächenbezogener Ausgangs-Schalleistungspegel LWo in dB(A) 50 50

flächenbezogener Schalleistungspegel LW´´,1h je Stunde in dB(A) 56,8 54,6

Abzug für die schallabsorbierende Auskleidung der Decken und Wände 
in dB(A) 

-2 -2

Ruhezeitenzuschlag in dB(A) 6 6

Beurteilungszeitraum in Stunden 16 1

flächenbezogener Schalleistungs-Beurteilungspegel LW´´,r in der 
Tiefgaragen-Ein- und Ausfahrt in dB(A)

54,4 52,2

Diese flächenbezogenen Schallleistungs-Beurteilungspegel wurden im Rechenmodell in

der vertikalen fassaden-bündigen Fläche der Tiefgaragen-Ein- und Ausfahrt-Öffnung ange-

ordnet.
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Schallemissionen der Fahrten auf der Zu/Abfahrt-Rampe der Tiefgarage für die

Berechnung im Mischgebiet:

tags nachts

Öffnungszeit  tT außerhalb der Ruhezeiten in Stunden 16 1

Öffnungszeit tR während der Ruhezeiten in Stunden 0 0

Anzahl der Stellplätze 32 32

Anzahl der Fahrbewegungen je Stellplatz und Stunde 0,15 0,09

Anzahl der Fahrten außerhalb der Ruhezeiten 76,8 2,9

Anzahl der Fahrten während der Ruhezeiten 0,0

Geschwindigkeit der Pkw in km/h 30 30

Emissionspegel Lm(25) für eine Fahrt je Stunde in dB(A) 37,3 37,3

LPkw  in dB(A) 28,5 28,5

LLkw  in dB(A) 41,6 41,6

D nach Gl. 8 in dB(A) 13,0 13,0

Dv in dB(A) -8,8 -8,8

Korrektur DStro für die Straßenoberfläche in dB(A) 0,0 0,0

Zuschlag DStg für Steigungen und Gefälle in dB(A) 6,0 6,0

Korrektur DE für Spiegelschallquellen in dB(A) 0,0 0,0

Mittelungspegel Lm,E für eine Fahrt je Stunde in dB(A) 34,5 34,5

längenbezogener Schalleistungspegel Lw´ für eine Fahrt je 
Stunde in dB(A)

53,5 53,5

längenbezogener Schalleistungs-Beurteilungspegel für die 
Tagzeit Lw´,r,Tag bzw. lauteste Nachtstunde Lw´,r,Nacht in dB(A)

60,4 58,1

Die so berechneten längenbezogenen  Schallleistungs-Beurteilungspegel für Fahrten der

Pkw wurden als Linien-Schallquelle in einer Höhe von 0,5 m über der Fahrstrecke der

Rampe bis zur Tiefgaragen-Einfahrt angeordnet.
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4.4 Berechnung der Schallimmissionen der Tiefgarage und der Zufahrt in der
Nachbarschaft

Auf Grundlage der in den vorstehenden Abschnitten berechneten Schallemissionen, die

von der Tiefgarage und der Zufahrt ausgehen, wurden die Schalleinwirkungen in der Nach-

barschaft berechnet.

Die Lage der Immissionsorte ist in den Anlagen 1 und 2 dargestellt.

Für jede Teil-Schallquelle wurde der anteilige Immissionspegel an allen Immissionsorten

separat ermittelt.

Dabei wurde neben der Pegelminderung durch den Abstand zwischen der jeweiligen

Schallquelle und dem betrachteten Immissionsort auch die Schallabschirmung und Reflexi-

on an Gebäuden und anderen Hindernissen auf dem Weg der Schallausbreitung, sowie die

Luftabsorption und ggf. die Bodendämpfung, mit berücksichtigt.

Zur Ermittlung des Gesamt-Beurteilungspegels wurden die Teil-Beurteilungspegel aller

Schalleinwirkungen an jedem Immissionsort dann energetisch addiert.

Die Berechnungen wurden mit dem Programm „LIMA“, Version 2022.11, der Stapelfeldt

Ingenieurgesellschaft Dortmund durchgeführt. In diesem Programm werden die genannten

Verordnungen, Normen und Richtlinien berücksichtigt und die Anforderungen der

DIN 45687:2006-05 „Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmis-

sion im Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen“ erfüllt.

4.5 Berechnungsergebnisse und Beurteilung der Schallimmissionen der Tiefgarage
und der Zufahrt in der Nachbarschaft

Die von der Tiefgarage und der Zufahrt ausgehenden und in der Nachbarschaft einwirken-

den Schallimmissionen wurden mit den vorstehend beschriebenen Berechnungsverfahren

und Annahmen für die Berechnungen ermittelt.

In der folgenden Tabelle sind als Ergebnisse der Untersuchungen die an den Wohnungen

im geplanten Gebäude sowie den bestehenden Wohnungen in der Umgebung einwirken-

den Schallimmissionen der Tiefgarage und der Zufahrt als Beurteilungs- und als Spitzen-

pegel innerhalb der Tag- und der Nachtzeit dargestellt:
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Berechnungsergebnisse der Schallimmissionen der Tiefgarage und der Zufahrt an den

Wohnungen in der Nachbarschaft:

IP-
Nr.

Lage des 
Immissionsorts

Nutz 
ung

Ge-
schoss

Fass
ade

Beurteilungs 
pegel

Spitzen 
pegel

Über 
schreitung

tag nacht tag/nacht tag nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

9 Hilgestraße 25-31 MI EG SO 46 44 44 -

9 Hilgestraße 25-31 MI 1.OG SO 46 43 44 - -

9 Hilgestraße 25-31 MI 2.OG SO 45 42 44 - -

10 Hilgestraße 25-31 MI EG SO 51 49 44 -

10 Hilgestraße 25-31 MI 1.OG SO 49 47 41 - 2

10 Hilgestraße 25-31 MI 2.OG SO 47 45 41 - -

11 Hilgestraße 25-31 MI EG SO 50 47 39 -

11 Hilgestraße 25-31 MI 1.OG SO 48 46 39 - 1

11 Hilgestraße 25-31 MI 2.OG SO 47 44 37 - -

12 Hilgestraße 25-31 MI EG SO 49 47 37 -

12 Hilgestraße 25-31 MI 1.OG SO 48 46 35 - 1

12 Hilgestraße 25-31 MI 2.OG SO 47 44 35 - -

45 Hilgestraße 35 I MI EG NO 44 42 29 -

45 Hilgestraße 35 I MI 1.OG NO 44 42 31 - -

46 Hilgestraße 35 C MI EG SW 45 43 33 -

46 Hilgestraße 35 C MI 1.OG SW 45 42 33 - -

46 Hilgestraße 35 C MI 2.OG SW 44 41 33 - -

47 Hilgestraße 35 C MI EG NO 44 42 49 -

47 Hilgestraße 35 C MI 1.OG NO 43 41 49 - -

47 Hilgestraße 35 C MI 2.OG NO 42 40 49 - -

Der Vergleich der Berechnungsergebnisse mit den im Abschnitt 4 dargestellten Anforde-

rungen der TA Lärm zeigt, dass durch die Schalleinwirkungen der Tiefgarage und der Zu-

fahrt der Immissionsrichtwert an allen Fenstern von Büro- und Wohnräumen tagsüber um

mindestens 9 dB(A) wesentlich unterschritten wird. In der Nachtzeit wird der Richtwert nur

an den nächsten Fenstern von Wohnräumen des geplanten Gebäudes um 1 bis 2 dB(A)

gering überschritten. Dabei wird der Beurteilungspegel nur an einem Fenster um 1 dB(A)

überschritten. Die Überschreitung um maximal 2 dB(A) wird allein durch den Mittelungspe-

gel in der Nacht verursacht.
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An allen anderen Fenstern werden die Richtwerte tags und nachts um bis zu 5 dB(A) deut-

lich unterschritten.

Die nicht erheblichen Überschreitungen werden sich in der Praxis mit hoher Wahrschein-

lichkeit nicht einstellen, da die Grundlagen der Berechnungen und die Berechnungsverfah-

ren wie in der Parkplatzlärmstudie mehrfach genannt, von der jeweils maximalen Bewe-

gungshäufigkeit der Pkw-Fahrten und den dadurch verursachten maximalen Schallpegeln

ausgehen. Maßnahmen zum Schallschutz sind daher nicht erforderlich.

Die Grundlagen für die Berechnungen und auch die Berechnungsverfahren führen zur Ver-

besserung der Planungssicherheit stets zu höheren Schalleinwirkungen in der Nachbar-

schaft als sich dann später tatsächlich in der Praxis einstellen. Der maximal mögliche Feh-

ler der Berechnungen wird daher mit + 0 dB(A) und -3 dB(A) angegeben.

5. Zusammenfassung

Der Auftraggeber, die Gezer & Öztürk Bestandsimmobilien OHG in Wiesbaden, beabsich-

tigt in der Hilgestraße 25-31 in Bodenheim ein gemischt genutztes Gebäude mit Wohnun-

gen, nicht störendem Gewerbe im Erdgeschoss und einer Tiefgarage zu errichten.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für den Neubau wurden die durch die Bahn-

strecke und die Hilgestraße an den Wohnungen verursachten Verkehrsgeräusche ermittelt

und Maßnahmen zum Schallschutz ausgelegt. Des Weiteren wurden die von der geplanten

Tiefgarage künftig ausgehenden Schalleinwirkungen berechnet und mit den Anforderungen

der TA Lärm beurteilt.

Als Ergebnis der Untersuchung wurde festgestellt, dass durch die Summe der Verkehrsge-

räusche von Straße und Bahnstrecke die im Abschnitt 3.1 genannten schalltechnischen

Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiet am geplanten Gebäude innerhalb der

Tagzeit um nicht mehr als 3 dB(A) und in der Nachtzeit um nicht mehr als 9 dB(A) vor allem

durch die Bahnstrecke überschritten werden. Die damit nach DIN 4109 erforderlichen pas-

siven Maßnahmen zum Schallschutz machen Fenster mit einer Schalldämmung von nicht

mehr als erf.Rw = 34 dB und schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen für Schlafräume er-

forderlich.
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Im vorliegenden Gutachten wird auch als Ergebnis einer Schallimmissionsprognose der

Nachweis erbracht, dass die künftigen Schalleinwirkungen der Tiefgarage einschließlich

deren Zufahrt alle Anforderungen der TA Lärm innerhalb der Tag- und auch der Nachtzeit

in der gesamten Nachbarschaft nur gering um nicht mehr als 2 dB(A) überschreiten.

Diese nicht erheblichen Überschreitungen werden sich in der Praxis mit hoher Wahrschein-

lichkeit nicht einstellen, da die Grundlagen der Berechnungen und die Berechnungsverfah-

ren wie in der Parkplatzlärmstudie mehrfach genannt, von der jeweils maximalen Bewe-

gungshäufigkeit der Pkw-Fahrten und den dadurch verursachten maximalen Schallpegeln

ausgehen. Maßnahmen zum Schallschutz sind daher nicht erforderlich.

Dieses Gutachten umfaßt 32 Seiten und 3 Anlagen.

Wiesbaden, den 22.05.2023

Dipl.-Ing. Richard Möbus
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